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Die Sitzung wird um 13 Uhr 35 Minuten durch 
den Vizepräsidenten Dr. Schmid eröffnet. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Meine Damen und 
Herren! Ich eröffne die 217. Sitzung des Deut-
schen Bundestages. 

Vor Eintritt in die Tagesordnung bitte ich den 
Herrn Schriftführer, die Namen der entschuldig-
ten Abgeordneten bekanntzugeben. 

Berlin, Schriftführer: Es suchen für längere 
Zeit um Urlaub nach die Abgeordneten Schmitz 
für acht Wochen wegen dienstlicher Inanspruch-
nahme, Kohl (Stuttgart) für vier Wochen wegen 
Krankheit, Langer fur vier Wochen wegen 
Krankheit, Müller-Hermann für drei Wochen 
wegen Krankheit, Richter (Frankfurt) für drei 
Wochen wegen dienstlicher Inanspruchnahme, Bir-
kelbach für zwei Wochen wegen dienstlicher In-
anspruchnahme, Wackerzapp für zwei Wochen 
wegen Krankheit und Euler für zwei Wochen 
wegen Krankheit. 

Der Präsident hat für zwei Tage Urlaub erteilt 
den Abgeordneten Seuffert, Feldmann, Dr. 
Oesterle, Onnen, Dr. Hoffmann (Lübeck), Neu-
burger,  Wönner, Günther, Dr. Henle, Dr. Veit, Dr. 
Kneipp, Gockeln, Wittmann, Lausen, Dr.  Ott.  

Endschuldigt fehlen die Abgeordneten Dr. 
Arndt, Rademacher, Mayer (Rheinland-Pfalz), Dr. 
Menzel, Dr. Nölting, Dr. Semler, Massoth, Frau 
Strohbach, Reimann, Vesper, Rische, Agatz, Krie-
demann und Frau Dr. Mulert. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Gegen die Anträge 
auf Beurlaubung wird kein Widerspruch erhoben. 

Meine Damen und Herren! In diesen Tagen 
haben zwei Kollegen Geburtstag gefeiert, und zwar 
der Abgeordnete Kunze, der seinen 60. Geburtstag 
gefeiert hat, 

(Beifall) 
und der Abgeordnete Herrmann, der seinen 73. 
Geburtstag feiern durfte. 

(Erneuter Beifall.) 
Ich glaube, von Ihnen ermächtigt zu sein, den bei-
den Kollegen in Ihrer aller Namen herzlich Glück 
zu wünschen. 

(Beifall.) 
Die Punkte 2 und 3 sowie Punkt 6 a und 6 b der 

heutigen Tagesordnung sollen auf Grund einer 
Vereinbarung der Fraktionen morgen behandelt 
werden. Sie sind also heute von der Tagesord-
nung abgesetzt. 

(Zuruf von der SPD.) 
— Herr Mellies? 

Mellies (SPD): Wir bitten, Punkt 3 dann auf 
nächste Woche zu verschieben. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Es wird gebeten, 
Punkt 3 in der nächsten Woche zu beraten. — 
Dagegen wird wohl kein Widerspruch erhoben. 

Die nächste Fragestunde wird am Mittwoch, 
dem 25. Juni, 13 Uhr 30, sein. Die Sperrfrist für 
die einzureichenden Fragen ist am Freitag, dem 
20. Juni, 12 Uhr. 

Weiter habe ich bekanntzugeben, daß die Frak-
tion der FDP unter dem 10. Juni mitgeteilt hat, 
daß der Abgeordnete Langer von diesem Tage an 
der Bundestagsfraktion der FDP nicht mehr an-
gehört 

(Abg. Mellies: Hört! Hört!) 

Die übrigen amtlichen Mitteilungen werden 
ohne Verlesung ins Stenographische Protokoll auf-
genommen: 

Der Deutsche Bundesrat hat in seiner Sitzung 
am 6. Juni 1952 beschlossen, den nachfolgenden 
Gesetzen zuzustimmen bzw. einen Antrag ge-
mäß Art. 77 Abs. 2 GG nicht zu stellen: 

Gesetz über das landwirtschaftliche Pacht-
wesen, 

Gesetz zur Änderung und Ergänzung des Ge-
setzes über die einstweilige Gewährung 
einer Teuerungszulage zur Abgeltung 
von Preiserhöhungen bei Grundnahrungs-
mitteln, 

Gesetz über die Aufhebung einiger Polizei-
verordnungen auf dem Gebiet des Verkehrs 
mit Arzneimitteln. 

Dem Gesetz über Teuerungszuschläge zur 
Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichs-
gesetz hat er nicht zugestimmt. Bei dem Gesetz 
über einen Allgemeinen Lastenausgleich und 
dem Gesetz zur Einfügung eines Art. 120 a in 
das Grundgesetz hat er die Einberufung des 
Vermittlungsausschusses verlangt. 

Der Haushaltsausschuß des Deutschen Bundes-
tages hat den 3. und 4. Zwischenbericht über 
Vorwegbewilligungen von Haushaltsmitteln vor-
gelegt, die als Drucksachen Nr. 3351 und Nr. 
3352 verteilt worden sind. 

Der Herr Bundeskanzler hat den 

Entwurf einer Verordnung zur Verlängerung 
der Geltungsdauer von auf Grund des Ge-
setzes für Sicherungsmaßnahmen auf ein-
zelnen Gebieten der gewerblichen Wirt-
schaft erlassenen Verordnungen (Verlänge-
rungsverordnung) 

und den 

Entwurf einer zweiten Verordnung über die 
Sicherung der Schrottversorgung (Verord-
nung Schrott I/52) 

zur Bekanntgabe im Bundestag gemäß § 4 Abs. 2 
des Gesetzes für Sicherungsmaßnahmen auf 
einzelnen Gebieten der gewerblichen Wirtschaft 
vorgelegt. Die beiden Verordnungsentwürfe 
liegen im Archiv zur Einsichtnahme aus. 

Der Herr Bundesminister für das Post- und 
Fernmeldewesen hat unter dem 28. Mai 1952 
die Kleine Anfrage Nr. 264 des Abgeordneten 
Dr. von Brentano und Genossen betreffend Um-
gestaltung des Fernsprechnetzes Wiesbaden

-

Mainz (Drucksache Nr. 3319) beantwortet. Sein 
Schreiben wird als Drucksache Nr. 3433 verviel

-

fältigt. 

Der Herr Bundesminister für Verkehr hat 
unter dem 4. Juni 1952 die Kleine Anfrage Nr. 
272 der Fraktion der SPD betreffend Unfälle an 
Bahnübergängen (Drucksache Nr. 3388) beant-
wortet. Sein Schreiben wird als Drucksache Nr. 
3435 vervielfältigt. 

Der Herr Bundesminister für gesamtdeutsche 
Fragen hat unter dem 26. Mai 1952 die im Ein-
verständnis mit dem Fragesteller in eine Kleine 
Anfrage umgewandelte Große Anfrage betref-
fend Beschlagnahme von Kraftfahrzeugen in der 
sowjetisch besetzten Zone (Drucksache Nr. 2791) 
beantwortet. Sein Schreiben wird als Druck-
sache Nr. 3434 vervielfältigt. 
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(Vizepräsident Dr. Schmid) 
Der Herr Bundesminister für Arbeit hat unter 

dem 29. Mai 1952 auf Grund des Beschlusses des 
Deutschen Bundestages in seiner 155. Sitzung 
eine zweite Übersicht über die Zahlen der bei 
den Bundesdienststellen beschäftigten Schwer-
beschädigten nach dem Stand vom 1. April 1952 
vorgelegt. Sein Schreiben wird als Drucksache 
Nr. 3432 vervielfältigt. 

Ich rufe auf Punkt 1 der Tagesordnung: 
Beratung der Großen Anfrage der Fraktion 
der SPD betreffend Hilfe für Berlin (Nr. 3431 
der Drucksachen; Antrag Nr. 3443 der Druck-
sachen). 

Das Wort zur Begründung der Großen Anfrage 
hat der Abgeordnete Brandt. 

Brandt (SPD), Anfragender: Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Bei weitem nicht alles, 
was in den letzten 14 Tagen über Berlin zu lesen 
war, hat die Lage auch nur einigermaßen zu-
treffend geschildert. Es sind unverantwortliche 
Panikmeldungen verbreitet worden. Aber als Tat-
bestand bleibt. wie es  die  sozialdemokratische Frak-
tion in ihrer Großen Anfrage Drucksache Nr. 3431 
feststellt, daß die Maßnahmen der Machthaber in 
der Sowjetzone offensichtlich nicht nur auf die 
völlige Abschnürung Berlins  von der sowjetischen 
Zone abzielen, sondern auch auf die Lähmung der 
West-Berliner Wirtschaft. Die Berliner Bevölke-
rung — nicht nur im Westen der Stadt, sondern in 
allen vier Sektoren — ist heute wie in den ver-
gangenen Jahren entschlossen, sich nicht einschüch-
tern und kleinkriegen zu lassen. Dem Bund aber 
obliegt die Pflicht zu rascher und wirksamer Hilfe. 
Sympathieerklärungen allein reichen in dieser 
Situation nicht aus. Sie reichen auch nicht aus 
gegenüber den schwer getroffenen Landsleuten 
aus dem neu etablierten Sperrgebiet entlang der 
Zonengrenze, denen Arbeitsplatz, Haus und Hof 
genommen werden und die in großer Zahl in das 
Bundesgebiet geflüchtet sind. Ihre Not ist unsere 
Not, und ihre Sorge muß durch die Fürsorge des 
Bundes so weit wie möglich gemildert werden. Die 
sozialdemokratische Fraktion wird dem Bundestag 
dazu in den nächsten Tagen konkrete Vorschläge 
unterbreiten. Es erscheint uns wenig sinnvoll, unser 
heutiges Anliegen, das auf praktische Hilfsmaß-
nahmen für Berlin abzielt, mit Auseinander-
setzungen allgemeinpolitischer Art zu verbinden. 

(Abg. Kunze: Sehr richtig!) 

Wenn man die Zusammenhänge überaus vor-
sichtig kennzeichnen will, kann man es so formu-
lieren, wie es die „Frankfurter Allgemeine" dieser 
Tage getan hat, 

(Abg. Dr. Bucerius: Das ist schlecht!) 

als sie dem Sinne nach schrieb, es sei das unver-
diente Schicksal der Berliner Bevölkerung, daß 
gerade ihr die vermeintlichen Vorteile der um-
strittenen Westverträge am wenigsten zugute 
kämen. Wie dem auch immer sei, — für die Bun-
desregierung ergibt sich unserer Meinung nach 
jedenfalls eine unabweisbare Pflicht, alles zu tun, 
um Berlin in dieser Situation beizustehen. Wir 
wollen heute nicht darüber rechten, was in den 
vergangenen Jahren durch eine zögernde Haltung 
maßgebender Kreise des Bundes versäumt worden 
ist. Heute geht es uns nicht um eine kritische Rück-
schau; es geht uns einzig und allein darum, wie 
einer akuten Gefährdung wirksam begegnet wer-
den kann. 

An der Grenze zwischen den Berliner West

-

sektoren und der sowjetischen Besatzungszone 
scheint sich eine gewisse Normalisierung zu er-
geben, allerdings eine Normalisierung auf der 
Basis der Abschnürung Berlins von den Rand-
gebieten. Es waren inzwischen sehr große Schwie-
rigkeiten für jene Berliner eingetreten, die ihren 
Wohnsitz in den Exklaven außerhalb des ge-
schlossenen Stadtgebietes haben. Leider ergibt sich 
immer wieder, daß keine rechte Klarheit über die 
gegen Ende des Krieges und im Jahre 1945 mit 
Hinblick auf Berlin getroffenen Viermächtever-
einbarungen zu erzielen ist. Der Außenpolitische 
Ausschuß dieses Hauses hat im Herbst vergange-
nen Jahres den Wunsch ausgesprochen, die Bundes-
regierung möge alle ihr bekannten und von den 
alliierten Mächten zu erlangenden Dokumente über 
die  Berlin  betreffenden Abmachungen in einem 
Weißbuch zusammenstellen. Eine solche Veröffent-
lichung ist bisher leider nicht erfolgt. Sie  hätte 
ihre besondere Bedeutung gerade auch jetzt im 
Zusammenhang mit der Sicherung eines unbehin-
derten Verkehrs zwischen Berlin und dem west-
lichen Bundesgebiet. 

Daß es sich bei der Verkehrsfrage nicht nur um 
ein Vorbehaltsgut, sondern auch um eine beson-
dere Verantwortung der alliierten Mächte handelt, 
bedarf kaum einer ausdrücklichen Unterstreichung. 
Die Sicherheitsgarantie für Berlin, die kürzlich in 
Paris erneuert wurde, würde ihren Sinn ver-
lieren, wenn sie sich nicht auch auf die Verkehrs-
wege bezöge. Die gegenwärtige Lage ist jedoch — 
im Gegensatz zu mancherlei irrigen Vorstellungen 
im Westen — dadurch gekennzeichnet, daß der 
Interzonenverkehr — und zwar der Güter- wie 
der Personenverkehr — keiner Behinderung aus-
gesetzt ist. Die eigentliche Behinderung, meine 
Damen und Herren, liegt auf dem Gebiet der 
psychologischen Einkesselung. Man will das Ver-
trauen zu Berlin und zu seiner Wirtschaft er-
schüttern und dadurch das Arbeitsleben lähmen. 
Dieses Vorhaben der östlichen Machthaber ist 
leider nicht ohne Erfolg geblieben. 

Es muß von dieser Stelle aus einmal unge-
schminkt dargelegt werden, was sich auf dem Ge-
biet der Auftragserteilung für Berlin im Gefolge 
der letzten Störungsversuche getan hat. Von sach-
verständiger Seite ist uns gesagt worden, daß die 
Erteilung neuer Aufträge an Berliner Firmen in 
erschreckendem Umfange zurückgegangen sei. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Anfragen westdeutscher Besteller gab es in der 
Woche vor und nach Pfingsten fast gar nicht. 

(Erneute Rufe von der SPD: Hört! Hört!) 
In einigen Fällen erfolgte auch eine Stornierung 
von Großaufträgen durch öffentliche Betriebe des 
deutschen Westens. Vielfach wurde die sofortige 
Lieferung später terminierter Aufträge im halb-
fertigen Zustand verlangt. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Bei Berliner Banken verlangte man offen oder 
versteckt aus sogenannten Sicherheitsgründen die 
Überweisung großer Barbeträge nach West-
deutschland. 

(Wiederholte Rufe von der SPD: Hört! Hört!) 
Angesichts dieser Vorgänge haben wir der 

Bundesregierung mit allem Ernst die Frage vor-
gelegt, was sie zu tun gedenke, um einer solchen 
Entwicklung entgegenzutreten. Wir sind der Mei-
nung, daß sie ihr vor allem durch eine vom Bund 
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(Brandt) 
gesteuerte umfassende Auftragserteilung für Ber-
lin entgegentreten sollte. 

Wieder einmal ist in diesen Tagen das verhäng-
nisvolle Wort von Berlin als einem „Faß ohne 
Boden" in  Umlauf gesetzt worden. Lassen Sie mich 
in wenigen Worten zum Ausdruck bringen, was in 
West-Berlin in diesen letzten Jahren geleistet 
worden ist. Die industrielle Produktionsleistung ist 
— verglichen mit 1936 — von 22 % bei Ende der 
Blockade auf heute 51 % angestiegen. Der Berliner 
Export ins Ausland hat von 1949 bis 1951 verzehn-
facht werden können. Der Absatz in das westliche 
Bundesgebiet ist demgegenüber bisher leider nur 
auf das Dreieinhalbfache erhöht worden. 63 000 ef-
fektiv neue Arbeitsplätze wurden in den letzten 
zwei Jahren geschaffen. Von den 69 000 damaligen 
Kurzarbeitern sind 55 000 wieder Vollarbeiter ge-
worden. Die Berliner wissen, daß dies ohne 'die 
Unterstützung des Bundes und ohne die Auslands-
hilfe nicht möglich gewesen wäre. 

(Abg. Dr. Bucerius: Bravo!) 
Und so sehr wir Sozialdemokraten die Berlin

-

Politik der Bundesregierung im einzelnen zu kriti-
sieren hatten, so sehr wünschen wir, daß die breite 
Masse der westdeutschen Steuerzahler von dem 
nicht nur politischen Wert, sondern auch von dem 
unmittelbaren wirtschaftlichen Effekt 'der Berlin-
Hilfe erfährt. 

(Abg. Dr. Bucerius: Bravo!) 
Vergessen wir auch bitte nicht, von welcher Aus-

gangsposition aus in Berlin wieder aufgebaut 
werden mußte. Seine Industrie wurde 1945 zu 
85% demontiert, gegenüber 6 % im Durchschnitt 
des westlichen Bundesgebiets. Bei den Dienst-
leistungen, von denen sich Berlin als Hauptstadt 
und als europäisches Verkehrszentrum zur Hälfte 

I) ernährt hatte, trat eine 100%ige Demontage ein. 
Und dann kam die  Blockade. 

Es ist schon einiges geschehen in diesen Jahren. 
Aber West-Berlin hat trotz der Schaffung neuer 
Arbeitsplätze weiterhin über 280 000 Arbeitslose. 
In den letzten beiden Jahren sind nämlich 
60 000 Flüchtlinge aus der Sowjetzone und 40 000 
im Ostsektor von Berlin Entlassene auf dem 
West-Berliner Arbeitsmarkt neu in Erscheinung 
getreten. Berlin kann nun unserer Überzeugung 
nach seine politische Funktion — nämlich Vor-
posten der Freiheit zu sein und zur Hauptstadt des 
in Freiheit wieder zu vereinigenden Deutschlands 
zu werden — nur schwer erfüllen, wenn die 
Massenarbeitslosigkeit nicht überwunden wird. 
Eine weitere Erhöhung der Erwerbslosenziffer 
würde jedenfalls gefahrvolle Konsequenzen her-
aufbeschwören. Zur freiheitlichen Aufgabe Berlins 
gehört es, seinen Menschen Arbeit geben zu kön-
nen. Zu den Aufgaben des Bundes gehört es, Ber-
lin durch wirtschaftliche Hilfe ein Höchstmaß an 
Widerstandsfähigkeit zu verleihen. Dies ist keine 
illusionäre Zielsetzung, meine Damen und Herren. 
Sachkundige Ausarbeitungen besagen, daß bei 
Auslastung der vorhandenen Produktionskapazität 
und bei Schaffung neuer Industriezweige für 
Qualitätserzeugnisse in  lohnintensiven Betrieben 
150 000 bis 200 000 neue Arbeitsplätze in Berlin 
geschaffen werden könnten. 

Durch das Dritte Überleitungsgesetz, das nach 
der Überwindung gewisser formaler Einwände der 
alliierten Behörden übermorgen vom Berliner Ab-
geordnetenhaus übernommen werden kann, wird 
die erste Phase der Berlin-Politik des Bundes end-
lich zu einem gewissen Abschluß gebracht. Am 
Beginn der zweiten Phase muß ein großzügiges 

Programm der Auftragserteilung stehen. Berlin 
muß geholfen werden, damit es sich selbst weiter-
helfen kann. Der Bund muß sich auch in seinem 
eigenen Interesse so einrichten, daß seine Hilfs-
maßnahmen so produktiv wie möglich gestaltet 
werden. 

Die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände 
hat dieser Tage eine wohlwollende Verlautbarung 
herausgegeben. Das ist erfreulich; aber es ändert 
leider nichts an der Tatsache, daß die private Wirt-
schaft ihrer nationalpolitischen Verpflichtung ge-
genüber Berlin weitgehend nicht gerecht geworden 
ist. Sie ist unserer Meinung nach von Bundes 
wegen auch nicht energisch genug angehalten 
worden, ihrer Pflicht nachzukommen. Trotz man-
cher Sympathieerklärungen ist in gewissen Krei-
sen das Interesse an Geschäften mit Berlin bisher 
immer dann erlahmt und hat die „Sicherheits"- 
Krankheit bisher immer dann rapide um sich ge-
griffen, wenn ein neues politisches Risiko aufzu-
tauchen schien. Wie töricht jedoch das dauernde 
Gerede vom politischen Risiko bisher gewesen ist, 
mögen Ihnen zwei Ziffern beweisen. Die effektiv 
beschlagnahmten Werte erreichten 1950 und 1951 
jeweils noch nicht 2 Promille der von und nach 
Berlin transportierten Jahreswerte; davon war ein 
beträchtlicher Teil noch selbst verschuldet. Aus der 
50-Millionen-Transportgarantie des Bundes brauch-
ten bis Februar dieses Jahres Entschädigungen im 
Gesamtbetrag von nur 293 DM bewilligt zu werden.  

(Vereinzelte Rufe von der SPD: Hört! Hört!) 

Es ist kein Ruhmesblatt der deutschen Wirt-
schaft, daß zahlreiche ihrer Träger Berlin in einer 
Zeit im Stich gelassen haben, in der dort aus-
ländisches Privatkapital neu angelegt wird und 
aus Übersee Direktaufträge eintreffen. 

(Erneute vereinzelte Rufe von der SPD: 
Hört! Hört!) 

Ausländische Korrespondenten haben sich in  ver-
gleichenden Betrachtungen über das Interesse ge-
äußert, das man der bedrängten deutschen Haupt-
stadt im Ausland und in manchen westdeutschen 
Kreisen entgegenbringt. Es handelt sich um ver-
gleichsweise Betrachtungen, die für manche Kreise 
des deutschen Westens leider wenig schmeichelhaft 
ausfallen. Die Berliner CDU hat ja wohl auch nicht 
ohne Grund in der vorigen Woche darauf hinge-
wiesen, die deutsche Wirtschaft dürfe sich bei der 
Erfüllung einer nationalen Aufgabe nicht von aus-
ländischen Wirtschaftskreisen übertreffen lassen. 
Noch heute morgen hat eine angesehene west-
deutsche Zeitung unter Berufung auf offizielle 
Kreise in England darauf verwiesen, daß die dort 
zu erwartende .Hilfe weitgehend davon abhängig 
gemacht wird, wie Westdeutschland selbst reagiert. 

Ich habe vom Versagen der Privatwirtschaft ge-
sprochen. Auf dem Gebiet der öffentlichen Auf-
tragserteilung ist aber bisher auch nur ein Teil des 
Notwendigen und des Möglichen geschehen. Der 
Berliner Anteil an den Großaufträgen der Bundes-
behörden beträgt bisher im Durchschnitt kaum 
3 %. Seinem Bevölkerungsanteil nach müßte Ber-
lin jedenfalls 4 1/2 % der Bundesaufträge erhalten, 
und als erklärtes Notstandsgebiet sollte ihm eini-
ges mehr zufallen. Bei der Bundesbahn und der 
Bundespost ist in dieser Richtung auch schon Er-
freuliches zu verzeichnen. Einige Länder und 
Großstädte haben der Notstandsgebiets-Klausel 
einige Beachtung geschenkt. Unserer Meinung nach 
ist aber im ganzen auf diesem Gebiet noch viel 
nachzuholen, 
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In unserer Interpellation haben wir die Regie-

rung auch gefragt, was sie zur Verlegung weiterer 
Bundesbehörden nach Berlin zu unternehmen ge-
denke. Die bisherigen Ansätze vermögen uns in 
keiner Weise zufriedenzustellen. Wir meinen, daß 
Gesichtspunkte der Bequemlichkeit nicht zur Richt-
schnur deutscher Politik gemacht werden dürfen. 

Wir haben die Regierung nicht nur gefragt, ob 
sie bereit ist, „alle Bundesbehörden anzuweisen 
und den Ländern zu empfehlen, daß in wesentlich 
vermehrtem Umfange Aufträge an die Berliner 
Wirtschaft gegeben werden", sondern haben auch 
gefragt, ob dem Bundestag in Kürze Vorschläge 
unterbreitet werden, in denen eine weitere finan-
zielle und wirtschaftliche Hilfe vorgesehen ist. Es 
wird unserer Meinung nach gesetzgeberischer und 
administrativer Maßnahmen bedürfen. Es muß 
eine verantwortliche Stelle geben, die die Auf-
tragslenkung im Zusammenwirken mit dem Ber-
liner Senat, der Berliner Absatzorganisation und 
den Gewerkschaften koordiniert. Es liegt uns 
daran, daß dabei auch ausdrücklich auf die Ein-
haltung sozialer Arbeitsbedingungen geachtet wird. 

(Vereinzelte Rufe bei der SPD: Sehr richtig!) 

Die Bundesregierung sollte auf die private Wirt-
schaft nachdrücklich einwirken; sie sollte die Be-
teiligung Berlins am Außenhandel und vor allem 
auch am Interzonenhandel weiterhin fördern. 

Der Bundestag hat übrigens nach seiner ersten 
Berlin-Debatte im Herbst 1949 den Beschluß ge-
faßt, die Bundesregierung möge vierteljährlich 
über die für Berlin getroffenen Maßnahmen be-
richten. Es ist jetzt vielleicht an der Zeit, diesen 
Beschluß aus der Vergessenheit hervorzuholen und 
ihn zu praktizieren. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 

Die Bundesgarantie für unverschuldete Risiken 
aus dem Berlin-Verkehr sollte unserer Meinung 
nach auf den gesamten Güterverkehr in beiden 
Richtungen und auf die Transportmittel ausgedehnt 
werden. Es sollte erwogen werden, welche steuer-
lichen Vergünstigungen gewährt oder zeitlich und 
inhaltlich ausgedehnt werden können, und zwar 
sowohl für Wirtschaftsgüter zugunsten der Ber-
liner Wirtschaft als auch für in Berlin getätigte 
Investitionen aus westdeutschen Mitteln. 

Ein anderes Problem! Die Tarife der sowjet-
zonalen Eisenbahn sind wesentlich erhöht worden. 
Sollte man nicht von Bundes wegen ernsthaft 
daran denken, die Frachtbasis Berlin auf die 
Frachtbasis Braunschweig oder Helmstedt abzu-
stellen?! 

Ohne — damit komme ich zum Schluß meiner 
Begründung — den Fachberatungen der zustän-
digen Gremien vorgreifen zu wollen, möchten wir 
heute schon finanzwirtschaftliche Sofortmaßnah-
men auf zwei Gebieten anregen. Das Notopfer 
Berlin hat im vergangenen Haushaltsjahr über 
640 Millionen DM eingebracht, während 550 Mil-
lionen DM dem Berliner Landeshaushalt als di-
rekter Bundeszuschuß zugeflossen sind. Für das 
laufende Haushaltsjahr rechnet man damit, daß 
das Notopfer über 750 Millionen DM einbringen 
wird. Angesichts dieser Ziffern sollte ein Sonder-
zuschuß von 100 Millionen DM zur Verfügung ge-
stellt werden können, von dem wir meinen, daß 
er gerade in dieser Lage dem sozialen Wohnungs-
bau in Berlin als Ausdruck des Vertrauens zu Ber-
lin zuzuführen wäre. Zum andern denken wir uns 
die Vorfinanzierung von weiteren 100 Millionen DM 

an Aufträgen aus Rückflüssen der ERP- und 
GARIOA-Sonderfonds. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
betrachten Berlin heute wie gestern als das nächste 
Kettenglied im Ringen um die deutsche Wieder-
vereinigung. Wir sind heute wie gestern davon 
überzeugt, daß es die eigene Sache des Bundes und 
der Menschen im deutschen Westen  ist,  um die in 
Berlin gerungen wird. Wir geben der dringenden 
Hoffnung Ausdruck, daß die Verantwortlichen des 
Bundes ihrer Verantwortung gemäß handeln wer-
den. Wo immer es erforderlich ist, werden wir den 
deutschen Westen wachrütteln und ihm die Er-
kenntnis vermitteln, daß in Berlin ein wesentliches 
Stück unseres gemeinsamen gesamtdeutschen 
Schicksals entschieden wird. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD und bei 
Abgeordneten in der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort zur Beant-
wortung der Großen Anfrage hat der Herr Bundes-
kanzler. 

Dr. Adenauer, Bundeskanzler: Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Durch die Entwicklun g . 

auf außenpolitischem Gebiet in den letzten Mona-
ten ist die Bedeutung Berlins für uns, für die Bun-
desrepublik, und darüber hinaus für Europa und 
für den ganzen Westen — wenn möglich — noch 
gesteigert worden. 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 

Dieser Bedeutung, die Berlin für die ganze freie 
Welt hat, wird die Bundesregierung durchaus Rech-
nung tragen und gerecht werden. Ich folge dem 
Beispiel meines Herrn Vorredners und gehe nicht 
auf die Vertragswerke ein, die uns demnächst be-
schäftigen werden. 

(Zuruf von der KPD: Ja! Ja!) 

Ich möchte aber an die Adresse der Berliner Be-
völkerung in diesem Zusammenhang folgendes 
sagen. Sie kann sich fest darauf verlassen, daß 
ihre Interessen und ihr Schicksal in keinem Augen-
blick bei den Verhandlungen außer acht gelassen 
worden sind; ich freue mich, sagen zu können: das 
gilt nicht nur für die Verhandler auf deutscher 
Seite, das gilt auch für die Verhandler auf der an-
dern Seite. 

Meine Damen und Herren! Der Regierende Bür-
germeister von Berlin hat in der vorigen Woche 
im Berliner Abgeordnetenhaus besondere wirt-
schaftliche Hilfsmaßnahmen für Berlin vorgeschla-
gen. Die Prüfung dieser Hilfsmaßnahmen ist noch 
in vollem Gang. Sie wird vorläufig abgeschlossen 
durch einen Besuch des Bundesfinanzministers und 
des Bundeswirtschaftsministers am 12. Juni in 
Berlin. In dieser Besprechung werden die Vertreter 
der Bundesregierung Gelegenheit haben, die Vor-
schläge Berlins anzuhören und zu prüfen. Ich selbst 
werde nach der ersten Lesung der Vertragswerke 
nach Berlin gehen, um mich dort auch selbst zu 
überzeugen von den Nöten, den Klagen und den 
Notwendigkeiten für Berlin. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 
Ein Wort möchte ich aufgreifen, das Herr Brandt 

gesprochen hat: das ist das Wort von der psycholo-
gischen Einkesselung Berlins. Das ist ein sehr 
richtiges Wort, und wir in der Bundesrepublik 
müssen in allen Kreisen, jeder an seinem Platz, 
aber jeder mit seiner ganzen Kraft dafür sorgen, 
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daß diese psychologische Einkesselung, die von den 
Herren der Ostzone versucht wird, nicht erreicht 
wird. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Wir müssen und wir werden uns mit ganzer Kraft 
dafür einsetzen, daß sich Berlin und die Berliner, 
komme, was da kommen mag, mit uns in der Bun-
desrepublik wirtschaftlich und menschlich auf das 
engste auch in Zukunft verbunden fühlen. 

Auf die Einzelfragen möchte ich folgendes er-
klären. Die Bundesregierung ist bereit, alle Bun-
desbehörden anzuweisen und den Ländern zu emp-
fehlen, in wesentlich vermehrtem Umfange Auf-
träge an die Berliner Wirtschaft zu gehen. Wir 
haben diese Frage heute morgen im Kabinett be-
sprochen, und wir sind zu der Überzeugung ge-
kommen, daß sich auf diesem Gebiet noch manches 
tun läßt. 

Ich habe eben schon davon gesprochen — damit 
komme ich zur Frage 3, die ja mit Frage 1 wohl 
zusammenhängt —, daß die Vorschläge, die Erör-
terungen im Berliner Abgeordnetenhaus, von uns 
nachgeprüft werden, daß der Bundesfinanzminister 
und der Bundeswirtschaftsminister n ach Berlin 

 gehen und daß wir dann, wie wir hoffen, in  der 
Lage sein werden, Ihnen weitere Vorschläge vor-
zulegen. Ich darf auch darauf hinweisen, daß die 
Gesetzesvorlage, in der Berlin als Sitz des Bundes-
verwaltungsgerichtes bestimmt ist, noch hier im 
Hause bearbeitet wird. 

Aber, meine verehrten Damen und Herren, der 
wirtschaftliche Zusammenhang Berlins mit der 
Bundesrepublik ist wesentlich für uns, damit Ber-
lin wirtschaftlich existieren kann. Wir werden da-
für sorgen, wir bereiten alles vor. Ich darf hier 
in Parenthese einfügen, daß wir zur Zeit Nah-
rungsmittel für die Berliner Bevölkerung für sechs 
volle Monate in Berlin deponiert haben.  

(Bravo! rechts.) 
Auf das psychologische Moment müssen wir dar-
über hinaus immer wieder zurückkommen und den 
Berlinern die Überzeugung geben, daß wir die 
große, die entscheidende Bedeutung Berlins im 
Kampf für die Freiheit Deutschlands, im Kampf 
für die Freiheit Europas und im Kampf für die 
Wiedervereinigung Deutschlands in vollem Umfang 
bejahen und anerkennen. 

(Lebhafter Beifall bei den Regierungs

-

parteien.) 

Ich bitte den Herrn Präsidenten, dem Bevoll-
mächtigten der Bundesrepublik in Berlin, Herrn 
Vockel, nunmehr das Wort zu geben. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der Be-
vollmächtigte der Bundesrepublik Herr Dr. Vockel. 

Dr. Vockel, Bevollmächtigter der Bundesrepublik 
in Berlin: Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Herr Abgeordneter Brandt hat eine Reihe 
von Forderungen begründet; er hat auch kritisiert, 
daß die Bunderegierung in den vergangenen Jah-
ren für Berlin Pflichten versäumt habe und in-
folgedessen eine Rückschau notwendig sei. 

(Abg. Mellies: Genau das Gegenteil hat er 
gesagt!) 

Ich habe es übernommen, damit die Vorschläge, 
die zur Zeit geprüft werden, organisch in den Rah

-

men des schon Vorhandenen eingefügt und auf 
ihm aufgebaut werden können, die schon gegebe

-

nen Mittel und Hilfen in aller Kürze einmal zu 
prüfen, wobei ich zunächst feststellen darf, daß 
die Wirtschaft Berlins bereits seit Monaten stag-
niert, weil sie in einem vollen Zusamenhang mit 
der Wirtschaft Westdeutschlands und des Aus-
lands steht und weil die Stagnation, die vor allem 
auf dem Konsumgütermarkt auch in Westdeutsch-
land herrscht, auch auf Berlin zurückgewirkt hat. 
Unabhängig also von den Vorgängen der letzten 
Wochen wird es notwendig sein, die ökonomischen 
Dinge in Berlin nochmals nachzuprüfen und even-
tuelle Hilfsmaßnahmen zu erwägen. 

Mit Dank habe ich davon Kenntnis genommen, 
daß ein großer Teil der wirtschaftlichen und finan-
ziellen Hilfe des Bundes anerkannt worden ist. Ich 
bitte, meine Darlegungen für ein paar Minuten an-
zuhören, um sie noch einmal in einen Zusammen-
hang zu bringen. 

Am einfachsten und klarsten sind die direkten 
finanziellen Hilfen, die der Bund gegeben hat. Wir 
wissen, daß zur Abdeckung des Defizits des Landes-
etats Berlin im vergangenen Jahr 550 Millionen DM 
gegeben worden sind, daß darüber hinaus für die 
Bundesauftragsausgaben ein Betrag über die ab-
geführten Bundessteuern hinaus in Höhe von ca. 
130 Millionen hinzukommt. Der Bundesfinanz-
minister wird diese Hilfe auch für das kommende 
Jahr fortsetzen; er hat den Betrag von 550 Mil-
lionen im vorläufigen Anschlag bereits auf 600 
Millionen erhöht, und er wird die Zuwendungen, 
die sich aus den Bundesauftragsausgaben ergeben, 
in voller Höhe leisten. 

Neben diesen unmittelbaren Finanzhilfen ist eine 
große Gruppe mittelbarer Hilfe erfolgt. Der Bund 
hat auf die Abführung der Verbrauchsteuern in 
Höhe von 125 Millionen DM bis zum 31. März 1952 
verzichtet. Der Bund hat eine Umsatzsteuerrück-
vergütung gewährt. Diese hat für die Konkurrenz-
fähigkeit der West-Berliner Wirtschaft eine große 
Bedeutung. Im Jahre 1951 ist die Umsatzsteuer-
rückvergütung auf 45 Millionen angewachsen. Ber-
lin hat Steuervergünstigungen für die Abschrei-
bungen nach § 7 des Körperschaft- und Einkom-
mensteuergesetzes. Berlin ist im Lastenausgleichs-
gesetz für eine Reihe von Jahren mit einer fühl-
baren, auf ein Drittel reduzierten Leistung be-
dacht worden, eine für den Aufbau der Berliner 
Wirtschaft besonders günstige Hilfe. Der Bund hat 
für die Sicherung der Rentenversicherungen Zu-
wendungen in beachtlicher Höhe gemacht und wird 
sie fortsetzen. 

Durch diese finanzielle Hilfe, die durch das Dritte 
Überleitungsgesetz eine rechtliche Grundlage ge-
funden hat und in den nächsten Tagen auch vom 
Berliner Abgeordnetenhaus verpflichtend aner-
kannt wird, ist — und das ist das Entscheidende, 
weswegen ich darüber spreche — der Lebensstan-
dard der Berliner Bevölkerung, der in den Jah-
ren 1949, 1950 und auch noch 1951 bedeutend unter 
dem Lebensstandard Westdeutschlands stand, die-
sem Standard angeglichen worden. 

Wir haben durch diese Hilfe in  Berlin die Ren-
ten, die 131er Beamten und Pensionäre und die 
Kriegsopfer gesichert. Wir haben auch der Bundes-
bahn und ebenso der Bundespost zu danken, daß 
sie die Eisenbahn- und die Postpensionäre über-
nommen haben. Durch diese Maßnahmen ist die 
innere Kaufkraft Berlins wesentlich gestärkt 
worden, so daß die Berliner Wirtschaft und der 
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Berliner Handel durch diese verstärkte Kaufkraft 
der Bevölkerung in den letzten Jahren einen gro-
ßen Aufstieg haben nehmen können, vor allem im 
letzten Jahre, eine Tatsache, die man an den Um-
satzsteuereingängen ohne weiteres ablesen kann. 

Ich will dabei nicht verkennen, daß die große 
Zahl der Berliner Arbeitslosen — 290 000 — eine 
seelisch bedrückende Angelegenheit ist und daß 
diese Menschen in größerer Zahl, als es irgendwo 
in einem andern Teil des Bundesgebiets der Fall 
ist, seelisch und materiell unter diesem furchtbaren 
Zustand leiden müssen. Wir wissen, daß die 
Arbeitslosigkeit gerade in den letzten Wochen zu-
genommen hat. Das ist eine Folge davon, daß die 
Notstandsarbeiten in größerem Umfang einge-
schränkt werden müssen und daß infolgedessen 
in der Notstandsaktion statt 40- bis 45 000 zur Zeit 
nur noch ungefähr 20 000 Personen beschäftigt wer-
den können. 

Ebenso wichtig wie diese finanzielle Hilfe ist die 
ökonomische Hilfe, die der Bund gewährt. Der 
Abgeordnete Brandt hat schon darauf hingewiesen, 
auf welchem Tiefstand wir nach Aufhebung der 
Blockade aufgebaut haben. Die Berliner Bevölke-
rung, die Berliner Arbeiterschaft und die Berliner 
Wirtschaft haben beim Aufbau der Berliner Wirt-
schaft Unglaubliches und Unerhörtes geleistet. Sie 
haben aber die Möglichkeit dazu im wesentlichen 
dadurch gehabt, daß der Bund und ERP- und 
GARIOA-Mittel ihnen geholfen haben. Sie wissen, 
daß wir in den letzten Jahren seit Beginn des 
Jahres 1950 aus ERP- und GARIOA-Mitteln schon 
ungefähr 400 Millionen DM bar eingesetzt haben 
und daß diese Mittel laufend weiter fließen. Sie 
wissen, daß die Vorfinanzierung von Aufträgen, 
von der der Abgeordnete Brandt vorhin auch ge-
sprochen hat, in Höhe von 100 Millionen DM durch 
Zurverfügungstellung von GARIOA-Mitteln gerade 
in der vorigen Woche genehmigt worden ist, so daß 
zusätzlich für 100 Millionen DM Aufträge im 
wesentlichen von Bundespost, Bundesbahn und 
sonstigen öffentlichen Stellen nach Berlin gegeben 
werden können. Wir haben gerade in der vorigen 
Woche Betriebsmittelkredite in Höhe von 25 Mil-
lionen DM für die Betriebe sichern können, die 
bankmäßig an sich sehr schwer mit Krediten zu 
versorgen sind und für die vor allem auch für 
längerfristige Kredite keine Mittel da sind. Wir 
haben Flüchtlingskredite und Handwerkskredite 
gegeben. 

Die Notstandsaktion Berlins ist eine sehr große 
Angelegenheit gewesen, die mit Hilfe von 
GARIOA-Geldern hat geleistet werden können. Bis 
Ende März dieses Jahres sind 425 Millionen DM aus 
GARIOA-Mitteln in diese Hilfe hineingeflossen. Ab 
1. April werden noch 50 Millionen hineinfließen. 
Durch diese 50 Millionen DM ist eine Senkung der 
monatlichen Leistungen notwendig geworden. Wir 
hoffen aber, daß wir bis Ende des Etatjahres monat-
lich 10 Millionen DM zur Verfügung haben, wobei 
auch Senat und Bund Zuschüsse leisten. Wir haben 
aus den Bundesmitteln und GARIOA-Mitteln Bürg-
schaften für Berliner Betriebe geben können. Vom 
Bund stehen 20 Millionen DM zur Verfügung, aus 
GARIOA-Mitteln 10 Millionen DM. 

Ökonomisch ist es in den letzten Monaten ge-
lungen — auch das ist eine verhältnismäßig große 
Leistung —, gerade für die Mangelartikel an die 
Berliner Wirtschaft die erforderlichen Rohstoffe 
und Halbfabrikate beinahe hundertprozentig heran-
zubringen. Es war vor allem notwendig, die Kohle 

heranzuschaffen, nachdem die Sowjetzone die Lie-
ferung von Braunkohle eingestellt hatte. Auch diese 
Leistung ist vom Westen her teilweise in Höhe von 
300 000 t im Monat erfolgt. 

Wir haben dann in einer ganzen Reihe von 
Einzelfällen Subventionen gegeben. Allein für 
Margarine und Konsumbrot betragen die Subven-
tionen für das Rechnungsjahr 1951 17 Millionen DM. 
Für die in Berlin eingelagerte Bundesreserve sind 
im Jahre 1951 9 Millionen DM an Personalkosten 
für die Auslagerungen und Einlagerungen ausge-
geben worden. 

Die Bundesregierung hat sich sehr bemüht, den 
Interzonenhandel in Gang zu halten oder wieder 
in Gang zu bringen. Wir haben geglaubt, daß 
gerade durch den Interzonenhandel der Warenweg 
zwischen West-Berlin und Westdeutschland einiger-
maßen gesichert werden könne, und wir sind froh, 
daß dieser Interzonenhandel wieder in Gang ge-
kommen ist, zunächst mit einer Hin- und Her-
summe von 61 Millionen DM. In neuen Verhand-
lungen sind weitere Aufstockungen geplant. 

Ausfallbürgschaften für Lieferungen nach dem 
Westen sind schon erwähnt worden. Ferner sind 
in den letzten Monaten Kosten für die Luftbrücke 
entstanden. Auch diese Kosten werden, ebenfalls 
unter Mithilfe des Bundes, gedeckt. 

Ich muß hier noch anerkennen, daß die augen-
blickliche noch einheitliche Rentenversicherung in 
Berlin durch die Lastengemeinschaft der Sozial-
versicherungsträger des Westens in größtem Um-
fang mit unterstützt wird, sowohl in der Renten-
versicherung und der Unfallversicherung als auch 
in der Arbeitslosenversicherung. 

Wir haben es in den letzten Wochen geschafft, 
die Flüchtlingshilfe des Bundes in Berlin aufzu-
bauen, eine Tatsache, die sehr erfreulich ist, weil 
dadurch 80 % der in Berlin anfallenden Flüchtlinge 
nach dem Bundesgebiet abgeleitet werden können 
und nicht den Berliner Arbeitsmarkt bedrücken. 

Wir haben aus dem Bundesjugendplan im Jahre 
1951 1,5 Millionen DM nach Berlin bekommen und 
werden diese Summe auch im kommenden Jahre 
erhalten. 

Das Wesentliche aber, womit Berlin weiter-
geholfen werden kann, ist tatsächlich eine er-
höhte Auftragsvergabe nach Berlin. Tatsache ist, 
daß im Jahre 1951 für ungefähr 1,5 Milliarden DM 
Ware aus Berlin nach Westdeutschland und dazu 
für ungefähr 250 Millionen DM in das Ausland 
transportiert worden ist. Berlin selbst hat aber als 
Konsument Westdeutschlands Waren im Werte von 
ungefähr 3 Milliarden DM bezogen. Dieser Abstand 
zwischen 1,5 Milliarden DM Lieferungen und 
3 Milliarden DM Bezügen ist die Spanne, die wir 
an Aufträgen nach Berlin haben müssen, um den 
Berliner ökonomischen Problemen einigermaßen 
gerecht zu werden. Der Herr Bundeskanzler hat 
bereits erklärt, daß von hier aus alles geschieht, um 
öffentliche Aufträge in stärkerem Umfang nach 
drüben zu legen. Es muß geprüft werden, ob man 
mit Hilfe der Verbände der Wirtschaft private Auf-
träge in stärkerem Umfang nach Berlin bekommt. 
Nur auf diesem Wege ist dem ökonomischen 
Problem Berlins im wesentlichen beizukommen. 

Meine Damen und Herren, ich glaubte diese Aus-
führungen hier als Bericht dessen machen zu sollen, 
was tatsächlich in Berlin vorliegt, um die kommen-
den Verhandlungen in Berlin auf dem, was schon 
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geschieht, aufbauen zu können. Denn ökonomisch 
ist es so, daß eine Wirkung dessen, was nun zu-
sätzlich noch geschehen kann, nur dann erreicht 
werden hann, wenn man es organisch in das ein-
fügt, was tatsächlich ist. Die Kapazität der Berliner 
Wirtschaft verträgt noch durchaus in großem Um-
fang Aufträge. Berlin lebt in dem politischen 
Spannungsfeld Ost- und Westdeutschlands. Es ist 
die Aufgabe der Westdeutschen, diese Spannung, 
die über dem Berliner Volk liegt, immer wieder zu 
erkennen und Berlin die Möglichkeit zu geben, daß 
es die Aufgabe, die es für die freie Welt hat, wirk-
lich erfüllen kann. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat Bür-
germeister Reuter als Mitglied des Bundesrats. 

Dr. h.  c.  Reuter, Regierender Bürgermeister von 
Berlin, Mitglied des Deutschen Bundesrats: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Ich bin sehr 
dankbar, daß ich die Gelegenheit habe, aus Anlaß 
dieser Anfrage und der sich daran anschließenden 
Erklärung des Herrn Bundeskanzlers einige Be

-

me rkungen  an  die  Adresse an   des Hohen Hauses zu  

richten. Ich glaube nicht, daß es in diesem Augen-
blick meine Aufgabe sein kann, in einer Fülle 
von Detailmitteilungen und Detailerörterungen das 
eigentliche Problem der gegenwärtigen Situation 
Berlins zu verwischen. 

Tatsache war, Tatsache ist, daß jeder von uns damit  
hat rechnen müssen und gerechnet hat, daß die ge-
genwärtige Situation zu erneuten Schwierigkeiten 
in Berlin  ürde  führen müssen und können. Wir 
haben infolge sorgfältiger Beobachtung der Maß-
nahmen der Sowjets feststellen müssen, daß di 
Sowjets mindestens im Augenblick eine gewalt-
same Auseinandersetzung und Abschnürung Ber-
lins vorzunehmen offenbar nicht beabsichtigen. 
Aus guten Gründen, wie ich annehme: weil sie 
wissen, daß eine solche Maßnahme zu anderen 
Konsequenzen auch für sie führen würde. Wir wis-
sen aber genau — uns es würde ein Fehler von 
uns sein, uns irgendwelchen Illusionen hinzu-
geben —, daß die Sowjets uns niemals geliebt 
haben und niemals lieben werden. 

(Sehr richtig! bei allen Parteien mit Aus

-

nahme der KPD.) 

Wir wissen, daß sie alles tun werden, um unsere 
Lage so schwer wie möglich zu machen. 

(Sehr richtig!) 

Und wenn sie es nicht auf dem Weg des Frontal-
angriffs tun können, was sie sicher gerne möchten, 
aber augenblicklich nicht tun können, dann wer-
den sie es auf dem Weg durch die Hintertür ver-
suchen, nämlich durch die Hintertür der wirt-
schaftlichen Strangulierung und Erschwerung 
unserer Situation. 

(Hört! Hört!) 

Es ist richtig, daß die Berliner Wirtschaft in den 
letzten Monaten etwas stagnierte, eine Erscheinung, 
die wir auch anderswo haben beobachten können. 
Tatsache ist aber, daß in Berlin im Monat April  — 
in  diesem Fall muß ich doch eine kleine Zahl nen-
nen — die Auftragseingänge gegenüber dem Mo-
nat März um 10 % zurückgegangen sind, — bereits 
im Monat April! Für den Monat Mai habe ich noch 
keine endgültigen Zahlen vorliegen; ich weiß aber 
aus einer Fülle von Detailinformationen, die mir 
zur Verfügung stehen, daß der Rückgang ein grö

-

ßerer sein wird und sein muß aus Gründen, die 
offensichtlich mit den Spannungen der augenblick-
lichen Lage zusammenhängen, insbesondere damit 
zusammenhängen, daß eine gewisse Vorstellung, 
Berlin könne eventuell nicht sicher sein und es 
könne gefährlich sein, mit Berlin Wirtschafts-
beziehungen zu haben, doch offenbar weiter ver-
breitet ist, als es unserer Meinung nach richtig 
sein sollte. Demgegenüber kann ich als Sprecher 
des Landes Berlin — und nicht nur als sein Regie-
render Bürgermeister — nur erklären: Berlin ist 
der sicherste Platz, den wir in Deutschland haben! 

(Lebhafter Beifall bei allen Parteien 
mit Ausnahme der KPD.) 

Berlin wird allemal seine Freiheit verteidigen und 
kennt die  Mittel und Wege, wie es seine Freiheit 
zu verteidigen hat. 

(Erneuter lebhafter Beifall.) 

Wir haben uns unter sehr viel schwereren Bedin-
gungen behauptet, und wir werden uns auch unter 
den heutigen Bedingungen behaupten. Gerade die 
Ereignisse der letzten Tage haben deutlich gezeigt, 
daß sich cine solche Haltung lohnt und bezahlt 
macht ünd daß m an gewisse Herrschaften auch mit  
einer ungewöhnlichen Schnelligkeit an den Ver

-

handlungstisch bringen kann, was wir ja bisher  
auf anderen Gebieten noch nicht erlebt haben.  

(Bravo!)  

Aber in dieser Situation, meine Damen und  
Herren — und ich bitte, das nicht als eine der  
üblichen Hilfsappelle anzusehen; ich plädiere nicht  
für Hilfe für Berlin, ich plädiere für Hilfe für  
Deutschland!  —,  

(lebhafter Beifall bei allen Parteien  

mit Ausnahme der KPD)  

müssen wir Deutschen alles tun, um die ökono-
mische Lage  dieser Stadt zu festigen, damit sie 

 in  Zukunft nicht nur von Subsidien abhängig ist,  
sondern damit sie von der Arbeitskraft ihrer flei-
ßigen, arbeitswilligen und arbeitsfähigen Bevöl-
kerung leben kann.  

Wir haben die erste Periode unserer Entwick-
lung mit der Unterstützung des Bundes, die wir  
dankbar anerkennen und die unzweifelhaft auch  
Resultate gezeitigt hat, hinter uns, die erste Peri-
ode, die wir übermorgen im Abgeordnetenhaus mit  
der endgültigen Verabschiedung — es liegt nicht an  
uns, daß das so lange gedauert hat — des Dritten  
Überleitungsgesetzes abschließen werden. Damit  
ist der Grundsatz anerkannt, daß finanziell und  
ökonomisch Berlin ein Teil des Bundesgebiets sein  
soll.  

Nun muß die zweite Periode kommen, die Peri-
ode des Aufbaues dieser Stadt, damit die Men-
schen in der Ostzone sehen, was die freie Welt be-
deutet. Das ist die Aufgabe, die wir zu leisten  
haben.  

(Lebhafter Beifall bei allen Parteien  
mit Ausnahme der KPD.)  

Wir haben uns immer vor Augen zu halten, daß  

für jeden Deutschen, wo er immer leben mag, die  

Existenz, die Lebensfähigkeit, die Freiheit und die  
Wohlfahrt dieser Stadt eine Garantie für ihn sel-
ber ist, daß er in Freiheit leben und sein eigenes  
Schicksal in Freiheit aufbauen kann.  

Wer Gelegenheit hat, Vergleiche zwischen dem  

Aufbau anderer westdeutscher Städte und dem  
Aufbau Berlins anzustellen, der weiß, wie sehr  
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Berlin ohne sein eigenes Verschulden, einfach 
durch die Gegebenheiten der historischen Entwick-
lung, hinter dem Aufbau anderer Orte zurückliegt. 
Dreihunderttausend Erwerbslose, aus welchen 
Gründen es immer sein mag — es gibt viele 
Gründe dafür, für die niemand ohne weiteres ver-
antwortlich gemacht werden kann —, sind auf die 
Dauer in Berlin ein untragbarer Zustand. Für diese 
Menschen muß Arbeit geschaffen werden und 
kann Arbeit geschaffen werden. Der Anteil Ber-
lins an öffentlichen Aufträgen im Jahre 1952 be-
trug nach meiner Kenntnis ungefähr 100 Millio-
nen DM; der Prozentsatz seines Anteils an allge-
meinen Aufträgen erreicht — die Schätzungen sind 
verschieden — nach der maximalen Schätzung 
nicht 3 %. Wenn man bedenkt, daß Berlin wie 
früher auch heute noch eine Industriestadt ist — 
prozentual heute sogar mehr als zuvor —, dann 
muß man sagen, daß ein Auftragsanteil — im Ver-
gleich zu dem, was im Bundesgebiet vor sich geht 
— von 4 bis 5 Prozent keine Utopie sein kann. 
Eine solche Entwicklung würde das Problem Ber-
lins lösen und wie Sprengpulver auf die Position 
der Sowjets in der Sowjetzone wirken und würde 
unsere gemeinsame Politik, die darauf ausgerich-
tet sein muß, alles zu tun, um die Einheit Deutsch-
lands wiederherzustellen und die Sowjets zur An-
erkennung dieser Politik zu zwingen, durch unsere 
wachsende Leistungsfähigkeit ganz außerordent-
lich unterstützen. 

Unser Appell, den wir an die Bundesregierung 
gerichtet haben und auf den die Bundesregierung 
durch die Erklärung des Herrn Bundeskanzlers 
dankenswerterweise in den Grundlinien positiv 
geantwortet hat, geht auch an dieses Hohe Haus: 
Helfen Sie uns, daß wir dieser Berliner Bevöl-
kerung Arbeit schaffen können, damit die Arbeit 
dieser Bevölkerung im ganzen östlichen Deutsch-
land zeigt, was die freie Welt politisch, ökonomisch 
und moralisch bedeutet. Indem Sie uns helfen, 
werden Sie — das kann ich, glaube ich, ohne jede 
Übertreibung sagen — nicht nur uns, sondern wer-
den Sie sich selber helfen. Befreien wir uns ge-
meinsam von der Vorstellung, daß es sich bei die-
ser Aufgabe um eine Hilfsaufgabe für Notleidende 
handle; wenden wir uns gemeinsam der Vorstel-
lung zu, daß es sich hier um eine Aufgabe handelt, 
uns selbst, allen Deutschen, die Voraussetzungen 
zu schaffen, unter denen allein wir nicht nur die 
Freiheit in Berlin, sondern auch die Freiheit in 
Deutschland gewinnen können. 

Der Senat von Berlin wird an den Beratungen, 
die der Herr Bundeskanzler angekündigt hat, 
intensiv teilnehmen, sie vorbereiten. Ich bin sicher, 
daß wir sowohl administrative wie auch gesetz-
geberische Maßnahmen nötig haben werden, die 
im einzelnen jetzt darzulegen vielleicht nicht 
zweckmäßig und nicht richtig wäre. Ich glaube, 
wir werden Gelegenheit haben, mit den zustän-
digen Ausschüssen des Bundestages, insbesondere 
auch mit dem Berlin-Ausschuß, das Resultat sol-
cher Ausarbeitungen zu besprechen. 

Aber ich darf dazu sagen: die Zeit drängt uns 
auch! Gewiß ist die Berliner Bevölkerung stand-
haft, und ich könnte mit Leichtigkeit und mit vol-
ler Berechtigung eine Erklärung abgeben, daß die 
Berliner Bevölkerung unter allen Umständen 
standhalten wird. Aber viel Not und Elend ver-
birgt sich hinter der einen Zahl von 290 000 Er-
werbslosen. Über 100 000 dieser Erwerbslosen sind 
seit Beendigung der Blockade erwerbslos. Man muß 
sich einmal genau vorstellen, was das bedeutet! 

Diese Menschen können Tag für Tag und Sonntag 
für Sonntag die Mauern ihrer Stadt nicht verlas-
sen, sind eingepfercht auf ein enges Gebiet und 
bedürfen infolgedessen auch aus diesem Grunde 
einer pfleglichen Behandlung. Und sie haben eine 
wirkliche Hilfe verdient! Wenn irgend 
jemand sie verdient hat, dann ist es die Berliner 
Bevölkerung, nicht der Senat von Berlin, in deren 
Namen ich diesen Appell an Sie richte. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD, in der Mitte 
und rechts.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Ich nehme an, daß 
die Besprechung der Großen Anfrage verlangt wird 
und daß mehr als 30 Mitglieder dieses Hauses dies 
wünschen. 

Der Ältestenrat schlägt dem Hause eine Gesamt-
besprechungszeit von 90 Minuten vor. 

Ehe ich das Wort erteile, habe ich bekanntzu-
geben, daß der Finanzausschuß um 16 Uhr in Zim-
mer 03 des Südflügels zusammentreten wird. 

Ich erteile das Wort dem Abgeordneten Fisch. 
(Unruhe.) 

Fisch (KPD): Meine Damen und Herren! Wohl 
noch nie, seitdem dieser Bundestag besteht, hat 
sich Herr Dr. Adenauer bemüht, mit solch über-
stürzter Eile eine Anfrage aus diesem Hause zu 
beantworten, wie bei dieser Sache. Es lohnt sich 
darum, zunächst ein Wort über die Hintergründe 
dieser Debatte zu sagen. 

Die Bundesregierung weiß sehr wohl, daß sie 
noch nie, seitdem sie existiert, sich in einer solchen 
Isolierung vom Volke befand wie heute. 

(Lachen bei den Regierungsparteien.) 

Sie weiß, daß die Bevölkerung ihre Politik, die 
nach amerikanischen Empfehlungen orientiert ist, 
verwünscht. Sie weiß auch, daß das Volk und ins-
besondere die Arbeiterschaft sich darauf vorberei

-

ten, mit allen Mitteln die Ratifizierung der Schand-
verträge zu verhindern, die am 26. und 27. Mai 
unterzeichnet wurden. Und schließlich spürt die 
Bundesregierung auch den wachsenden Widerstand 
in den Reihen der Koalition, die sie selbst trägt. 

Das sind die wirklichen Gründe, weshalb man 
jetzt ein neues Thema braucht, das in theatra-
lischer Aufmachung vom gesamten Propaganda-
apparat der Bundesregierung abgewandelt wird, 

(Abg. Dr. Wuermeling: Vielleicht können 
Sie mal ein neues Thema beginnen!) 

ein Thema, das das Volk mit Haßstimmungen 
gegen den Osten, insbesondere gegen die Deutsche 
Demokratische Republik, verseuchen soll. Die Bun-
desregierung braucht dieses Thema auf der politi-
schen Bühne Westdeutschlands, und zwar in einer 
solchen panikerzeugenden Aufmachung, damit man 
draußen nicht mehr von der Schande der Unter-
schrift des 26. Mai redet. 

(Sehr wahr! bei der KPD.) 
Sie braucht dieses Thema, um ungestört die beab-
sichtigte Ratifizierung der Verträge im Eiltempo 
vorbereiten zu können. 

Man muß dem aber hinzufügen, daß der Vor-
stand der Bundestagsfraktion der SPD diesen Ab-
sichten Dr. Adenauers mit der Einbringung ihrer 
Großen Anfrage einen außerordentlichen Hilfs-
dienst erwiesen hat. Noch vor kurzem haben die 
Sprecher der SPD hier in diesem Hause erklärt, 
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daß jede Möglichkeit ausgeschöpft werden müsse, 
die durch die Noten der Sowjetregierung gebo-
tene Chance für einen Weg zur friedlichen Wie-
dervereinigung Deutschlands in Frieden und Frei-
heit zu nutzen. Ich frage die Verfasser ddr Großen 
Anfrage der SPD: Ist das, was Sie heute hier ver-
anlaßt haben, die geeignete Methode, um die Ver-
ständigung zwischen den vier Mächten, um die 
Verständigung also auch mit der Sowjetunion zu 
erleichtern? Ihre Wählerschaft, meine Herren vom 
Vorstand der SPD-Fraktion, wünscht keine dop-
pelte Buchführung; sie wünscht, daß Ihre Taten 
mit Ihren hier proklamierten Worten über die 
friedliche Verständigung übereinstimmen. 

Wer den jetzigen Stand des Problems West-
Berlin in Ruhe und Sachlichkeit prüft, der stellt 
folgendes fest: nicht die Regierung der DDR hat 
gewisse Schwierigkeiten in der Lage West-Berlins 
geschaffen, sondern die Westmächte und die Hand-
voll mit ihnen aufs engste verbundener deut-
scher Politiker. Die Isolierung West-Berlins begann 
bekanntlich als unmittelbare Folge der von den 
Westmächten herbeigeführten separaten Wäh-
rungsreform. Wer hat denn, Herr Professor Reuter, 
die 300 000 Arbeitslosen in Berlin geschaffen? 

(Regierender Bürgermeister von Berlin 
Reuter: Sie!) 

In einem Bericht der West-Berliner Adressenfirma 
Klett vom April 1950, den Sie ja auch kennen, 

(Regierender Bürgermeister von Berlin 
Reuter: In den Spiegel gucken!) 

wurden nicht weniger als 1750 Namen bekannter 
West-Berliner Unternehmen aufgeführt, die sich 
bis dahin schon per Luftbrücke und per Schmuggel-
weg nach dem Westen abgesetzt haben. 

Es ist sehr einfach, der Bevölkerung von West-
Berlin heldenmütig zuzurufen: Harret aus! Etwas 
schwieriger wäre es für die Leute, die hier die 
wirkliche Macht ausüben, auf ihre Profite zu ver-
zichten! Das ist doch wohl auch der Inhalt des 
wirtschaftlichen Problems, das hier angeschnitten 
wurde. 

Was ist denn Wahres an dem ganzen Geschrei 
über die angeblich erschwerte Lage von West-Ber-
lin? Der Bevollmächtigte der Bundesregierung in 
Berlin, Herr Dr. Vockel, hat am letzten Freitag 
hier in Bonn erklärt, daß es einen wirklich völlig 
freien Verkehr zwischen Berlin, der Deutschen 
Demokratischen Republik und Westdeutschland 
gebe. Er hat sich ausdrücklich gegen die über-
spitzten Zweckmeldungen der Westpresse über 
Vorkommnisse an der Grenze von West-Berlin ge-
wandt und die absolute Sicherheit eines geregelten 
Warenverkehrs zwischen Berlin und dem Westen 
betont. Selbst der Chef einer West-Berliner Agen-
tenzentrale hat heute hier in Bonn in einer Presse-
konferenz erklärt: die Bevölkerung aus der DDR 
und aus Ost-Berlin kann ungehindert nach West-
Berlin kommen, alle Meldungen in der westdeut-
schen Presse über angebliche Sperren sind falsch. 

(Lachen in der Mitte.) 
Hier wird Alarm geschrien, weil die Behörden der 
DDR für das Betreten ihres Gebietes Ausweise 
verlangen. Aber die Alarmschreier finden gar 
nichts dabei, wenn hier in Westdeutschland eine 
Aggressionsarmee gegen den Osten unter amerika-
nischem Kommando aufgebaut wird, die auf Bru-
derkrieg gedrillt werden soll. Sie finden gar 
nichts dabei, wenn die Westmächte einseitig eine 
ganze Serie von Viermächteabkommen aufheben 

und lediglich für die Viermächteabreden über 
Berlin nach wie vor Gültigkeit verlangen. 

Die Regierung der Sowjetunion hat bis heute 
alle Viermächteabkommen über Berlin peinlichst 
genau eingehalten. Wer wirklich ehrlich die Auf-
hebung gewisser Kontrollmaßnahmen der Regie-
rung der Deutschen Demokratischen Republik 
wünscht, den möchte ich an den Text der Verord-
nung der Berliner Regierung vom 26. Mai erin-
nern, worin es heißt: 

Alle zur Durchführung der Maßnahmen ge-
troffenen Anordnungen, Bestimmungen und 
Anweisungen sind unter dem Gesichtspunkt 
zu erlassen, daß sie bei einer Verständigung 
über die Durchführung gesamtdeutscher freier 
Wahlen zur Herbeiführung der Einheit 
Deutschlands auf demokratischer und fried-
licher Grundlage sofort aufgehoben werden 
können. 

Das ist eine klare und eindeutige Sprache. Wer 
die Normalisierung der Verhältnisse in West-Ber-
lin will, wer die Gesundung der West-Berliner 
Wirtschaft und die Beseitigung der West-Berliner 
Arbeitslosigkeit will, der kann keine andere Poli-
tik betreiben als diese: die Verhinderung der Rati-
fizierung des Generalvertrages, 

(Sehr wahr! bei der KPD) 
gesamtdeutsche Beratungen über die Durchfüh-
rung gesamtdeutscher freier Wahlen zu einer deut-
schen Nationalversammlung und Herbeiführung 
von Viermächteverhandlungen über den baldigen 
Abschluß eines Friedensvertrages mit Deutschland 
und den darauf folgenden Abzug aller Besatzungs-
mächte. 

(Glocke des Präsidenten.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Ihre Redezeit ist ab-
gelaufen! 

Fisch (KPD): Ich bin sofort fertig. 

Würden Sie, meine Damen und Herren vom 
Fraktionsvorstand der SPD, die Vorschläge des 
Zentralkomitees der SED vom 24. März, auf dieser 
Grundlage in gemeinsame Beratungen einzutreten, 
annehmen, Sie würden unserem Volk und ins-
besondere Berlin einen besseren Dienst erweisen 
als mit dieser Ihrer Großen Anfrage. Wir sind da-
von überzeugt, daß die Bevölkerung immer stärker 
auch von Ihnen die Politik der Verständigung und 
der friedlichen Wiedervereinigung verlangen und 
sie schließlich erzwingen wird. 

(Beifall bei der KPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Tillmanns. 

Dr. Tillmanns (CDU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Es kann keinem Zweifel unter-
liegen — und auch mein Herr Vorredner kann die 
Tatsache nicht auswischen -, daß die Sperrmaß-
nahmen, die in den letzten Tagen über die Sowjet-
zone verhängt worden sind, in erster Linie den 
Zweck haben, die Deutschen der Zone von dem 
freien Berlin und der Bundesrepublik abzuriegeln. 
Es soll eben keine unerwünschte Nebenluft mehr 
aus der freien Welt in die Sowjetzone hinein-
dringen. 

(Zuruf von der KPD: „Freie Welt"!) 

Diktaturen können nun einmal nur in der Isolie

-

rung leben. Offener geistiger und politischer Aus- 
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einandersetzung sind sie nicht gewachsen, und diese 
Schwäche verdecken sie durch Terror. 

(Sehr gut! in der Mitte.) 

Ich hoffe, der Bundestag wird bald Gelegenheit 
haben, sich ausführlich mit den Verpflichtungen zu 
befassen, die uns aus dieser neuen Lage gegenüber I 
den Deutschen in der Sowjetzone erwachsen. Aber 
wir dürfen die heutige Aussprache nicht vorbei-
gehen lassen, ohne zu versichern, daß wir alles tun 
werden, um die 20 Millionen jenseits des Eisernen 
Vorhangs auf friedlichem Wege mit uns in einem 
freien Deutschland zu vereinigen. Die Absperrungs-
versuche der Kommunisten werden nicht gelingen. 
Dazu ist das Gewebe der deutschen Lebensgemein-
schaft viel zu dicht, und die Deutschen in der 
Sowjetzone wollen nun einmal mit uns zusam-
menbleiben. Ihr innerer Widerstand gegen die kom-
munistische Zwangsherrschaft wird sich durch die 
neuen Bedrückungen nur verstärken. Aber es ist 
an uns, jetzt erst recht zusammenzustehen zur 
Hilfe und Stärkung für diejenigen, die bedrückt 
sind. 

Das können wir vor allem dadurch tun, daß wir 
das freie Berlin stärken und kräftigen. Die sowje-
tischen Maßnahmen wollen j a erreichen, daß Berlin 
dadurch geschwächt wird, daß sich Besorgnis und 
Unsicherheit über die Lage Berlins verbreitet. Nicht 
so sehr in Berlin selbst; das wurde schon gesagt. 
Dort hat man sich ein verhältnismäßig dickes Fell 
erworben, und man weiß aus Erfahrung, daß man 
gegenüber dem Bolschewismus schon halb ge-
wonnen hat, wenn man sich nicht bange machen 
läßt. Es scheint mir die Aufgabe des ganzen 
deutschen Volkes und der freien Welt zu sein, heute 
dieselbe Haltung zu beweisen und Berlin mit allen 
Mitteln zu helfen. Wir begrüßen daher die Er-
klärung des Bundeskanzlers, die diese Hilfe in 
wirksamer Weise zusagt, und als Berliner Vertreter 
darf ich hinzufügen: wir Berliner schulden der 
Bundesregierung Dank für alles, was schon bisher 
für Berlin geschehen ist. 

Es kommt meiner Meinung nach in erster Linie 
darauf an, daß wir alle moralischen Kräfte zu-
sammenfassen zur Behauptung der freien Stadt 
Berlin und ihr zeigen, daß ihr Schicksal das unsrige 
ist. Deshalb sollten in den nächsten Wochen und 
Monaten so viel Deutsche wie irgend möglich nach 
Berlin gehen. Kongresse und Tagungen aller Art 
und auch bedeutsame sportliche Veranstaltungen 
sollten in Berlin stattfinden. 

(Zustimmung.) 

Auf keinen Fall sollten Kongresse, die für Berlin 
angekündigt sind, jetzt abgesagt werden. 

(Lebhafte Zurufe von der Mitte: Sehr richtig!) 

Diese meine Mahnung gilt auch für den Deutschen 
Gewerkschaftsbund. 

(Sehr gut! und Beifall in der Mitte.) 

Ich kann nur hoffen, daß er seine Absicht, den dies-
jährigen Gewerkschaftskongreß nach Frankfurt zu 
verlegen, noch einmal gründlich überprüft. 

(Erneute Zurufe von der Mitte: 
Sehr richtig! — Sehr gut!) 

Was die wirtschaftlichen Maßnahmen für Berlin 
anlangt, so glaube ich, namens meiner Fraktion 
versichern zu können, daß der Appell des Regie-
renden Bürgermeisters von uns in jeder Weise auf-
genommen wird. 

(Sehr richtig! und Beifall in der Mitte.) 

Die wirtschaftlichen Stützungsmaßnahmen für 
Berlin müssen auch nach unserer Meinung mehr 
als bisher die gewerbliche Produktion durch Zu-
führung vermehrter Aufträge entwickeln und da-
durch die Arbeitslosigkeit vermindern helfen. Alle 
öffentlichen Stellen, die Aufträge zu vergeben 
haben, müssen nunmehr diese Pflicht wirklich er-
kennen. Das gilt nicht nur für die Bundesbehörden, 
insonderheit Bahn, Post, Zollverwaltung usw., son-
dern in gleicher Weise für die Auftragsvergebung 
der Länder und der Kommunalbehörden aller Stufen. 
In derselben Weise geht dieser Appell an die ge-
samte deutsche Wirtschaft. Wir hoffen, daß es der 
Bundesregierung gelingt, in freier Zusammenarbeit 
mit den Spitzenverbänden der Wirtschaft und auch 
der Gewerkschaften diese gemeinsame Aufgabe 
durchzusetzen. Vielleicht ist das wirksamer als 
die Einführung rechtlicher Verpflichtungen. Die 
deutsche Wirtschaft würde gegen ihre ureigensten 
Interessen handeln, wenn sie nicht von sich aus 
alles täte, um die Berliner Wirtschaft zu stärken. 

Das heißt nicht, daß besondere Vergünstigungen 
für Warenbezüge aus Berlin und für Lieferungen 
nach Berlin entbehrlich wären, im Gegenteil. In 
dieser Beziehung müssen kräftige und auch mutige 
Maßnahmen durchgeführt werden. Die vielfachen 
Erschwerungen der Wettbewerbslage der Berliner 
Wirtschaft müssen durch solche Vergünstigungen 
ausgeglichen werden. Wir schlagen vor, daß über 
die schon bestehenden steuerlichen Vergünstigun-
gen hinaus eine erhöhte Abschreibungsmöglichkeit 
für solche Investitionsgüter gewährt wird, die aus 
Berlin bezogen werden, und daß dem Auslands-
export der Berliner Wirtschaft besondere Förde-
rung zuteil wird durch bessere Finanzierungs-
möglichkeiten und durch Aushandlung von Zoll-
erleichterungen im Ausland. Auch die Teilnahme 
Berliner Firmen an ausländischen Messen muß 
durch den Bund besonders gefördert werden. Wir 
bitten, zu prüfen, ob die Vorschriften über die Ver-
wendung von Sperrmarkguthaben in der Weise 
gelockert werden können, daß diese Guthaben zur 
Bezahlung von Exporten Berliner Erzeugnisse ver-
wendet werden können. Berlin muß auch einen 
stärkeren Anteil am Interzonenhandel durch be-
sondere Kontingente erhalten. Berlin ist nun ein-
mal die gegebene Mittlerin für den Warenverkehr 
mit der Sowjetzone. Deshalb sollten auch die da-
mit befaßten Bundesbehörden stärker in Berlin 
zusammengefaßt werden. 

Ich will mich nicht länger in Einzelheiten der 
Maßnahmen vertiefen, die notwendig sind. Nur auf 
die dringende Notwendigkeit, den Warentransport 
zwischen Berlin und der Bundesrepublik zu sichern, 
will ich noch hinweisen. Transportgarantien 
müssen nicht nur für Lieferungen aus Berlin, son-
dern auch für die umgekehrte Richtung gegeben 
und erweitert werden. 

(Sehr richtig!) 

Für die bevorstehenden Frachterhöhungen der 
Bundesbahn braucht Berlin unbedingt einen Aus-
gleich. Das gleiche gilt für die Erhöhung der 
Kohlenpreise. Hier sind gesetzliche Sondermaß-
nahmen nötig, die schweren Schaden von der Ber-
liner Wirtschaft abwenden müssen. Sie sehen, wir 
stehen vor vielfältigen Aufgaben, die sorgfältig auf-
einander abzustimmen und ständig zu überprüfen 
und zu entwickeln sind. Es handelt sich nicht um 
eine einmalige Aktion, sondern um eine Dauer-
verpflichtung, der sich auch der Deutsche Bundes-
tag unterziehen muß. 
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Die Fraktionen der Regierungskoalition stellen 

daher den Antrag, der Ihnen in Drucksache Nr. 3443 
vorliegt und der den Zweck hat, den Berlin-Aus-
schuß des Bundestags und die anderen befaßten 
Ausschüsse mit dieser Aufgabe zu betrauen. Da 
eine Änderung der Fassung des ersten Satzes dieses 
Antrags vorgeschlagen wird, darf ich mir erlauben, 
den Antrag noch einmal in der endgültigen Fassung 
zu verlesen. Er lautet: 

Der Bundestag wolle beschließen: 
Der Bundestag ist sich mit der Bundesregie-
rung darüber einig, daß alles getan werden 
muß, um die finanzielle, wirtschaftliche und 
soziale Lage Berlins und seiner Bevölkerung 
zu stärken und zu verbessern Die erforder-
lichen Unterstützungsmaßnahmen bedürfen 
ständiger Überprüfung und Fortentwicklung. 
Der Bundestag beauftragt daher den Ausschuß 
für Berlin (9. Ausschuß), diese Aufgabe in Zu-
sammenarbeit mit den für die einzelnen Sach-
gebiete zuständigen Ausschüssen zu über-
nehmen und gegebenenfalls Vorschläge vorzu-
bereiten. 

Meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten, 
diesem Antrag Ihre Zustimmung zu gehen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat Frau 
Abgeordnete Wessel. 

Frau Wessel (FU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Wenn sich der Bundestag heute mit 
der Hilfe für Berlin beschäftigt, so treffen für 
diesen Fragenkomplex wohl nicht die Ergebnisse 
zu, die das Frankfurter Institut für Demoskopie in 
diesen Tagen veröffentlicht hat, daß nämlich die 
deutsche Öffentlichkeit, nach verschiedenen Be- 
fragungen zu schließen, über hochpolitische Ange-
legenheiten nur mangelhaft unterrichtet sei. Denn 
im Falle Berlin spürt es nicht nur die Berliner Be-
völkerung, sondern ganz Deutschland muß sich 
darüber klar sein, daß jetzt ein Imstichlassen 
Berlins durch Westdeutschland und den Westen die 
Sorge um das Schicksal der Ostzonenbevölkerung 
noch vermehren würde. In dieser Situation ist den 
Berlinern keineswegs, wie schon betont worden 
ist, mit schönen Sympathieerklärungen geholfen. 
Solidarität mit Berlin bedeutet vor allem wirt-
schaftliche und soziale Hilfe, damit nicht das Ge-
fühl der Verlassenheit die Menschen im Osten in 
dem Kampf, den sie jetzt durchzustehen haben, er-
faßt. 

Zunahme der Arbeitslosigkeit wäre eine der 
großen Gefahren, die den Berlinern und damit auch 
der Ostzonenbevölkerung das Gefühl der Ver-
lassenheit geben würde. Darum sind Aufträge aus 
dem Westen für Berlin so entscheidend. Die Wirt-
schaft im Westen sollte sich nicht von irgendwelchen 
Angstgefühlen leiten lassen, denn Angst ist der 
schlechteste Ratgeber nicht nur für den Politiker, 
sondern auch für den Wirtschaftler. Vor allem 
sollte man verhindern, daß die Versicherungs-
prämien für den Transport und dergleichen rapide 
erhöht werden, denn eine solche Erhöhung bedeutet 
alles andere als eine Stärkung des Sicherheits-
gefühls. 

Neben der Wirtschaft muß es vor allem, wie schon 
betont wurde, die Bundesregierung selbst sein und 
müssen es ebenso die Behörden der Länder und 
Kommunen sein, die in der Hilfe für Berlin mit 
gutem Beispiel vorangehen, wenn eine durch-
schlagende Hilfe für Berlin geleistet werden soll  

und nicht nur für einige Monate. Denn die Bundes-
regierung muß sich darüber klar sein, daß der 
Druck auf Berlin nicht so schnell nachlassen und 
man vor allem auf wirtschaftlichem Gebiete seitens 
der Ostzonenregierung und Rußlands — im Kalten 
Krieg von heute — auf Berlin einzuwirken ver-
suchen wird. Die Berliner Wirtschaft wird deshalb 
mit langfristigen Investitionen durch die Bundes-
regierung gestützt und weiter aufgebaut werden 
müssen. 

Als letztes möchte ich das unterstreichen, was 
Herr Kollege Tillmanns hinsichtlich des Interzonen-
handels gesagt hat. Es wird gerade im Interesse 
Berlins notwendigerweise die Politik der Bundes-
regierung sein müssen, den Osthandel zu ver-
stärken und neue Möglichkeiten dafür zu er-
schließen. Gestern konnte man in den Zeitungen 
lesen, daß eine englische Handelsdelegation zur 
Zeit in Ost-Berlin über Stahl- und Maschinen-
lieferungen für Rotchina und Korea verhandeln 
soll und daß auch Vertreter von Bulgarien, 
Rumänien und der Tschechei an diesen Handels-
besprechungen teilnehmen, bei denen es sich um ein 
Geschäft von einer halben Milliarde handeln soll. 
Meine Damen und He rren,  es mutet doch an-
gesichts solcher Nachrichten etwas merkwürdig an, 
daß dem Bund und Berlin sogar die Ausfuhr von 
Gebrauchsgütern in die Ostzone verboten ist. Offe

n-

sichtlich werden bei dem westdeutschen Waren-
verkehr mit dem Osten allzu kleinliche Maßstäbe 
angelegt, die für die übrigen Länder, auch die des 
Westens, nicht Geltung haben. Eine andere Rege-
lung des Osthandels zugunsten der Wirtschaft der 
Bundesrepublik ist auch eine entscheidende Hilfe 
für Berlin, denn Berlin würde der Vorposten 
Deutschlands nach dem Osten in wirtschaftlicher 
Hinsicht sein. Dadurch würden auch Spannungen 
gelockert werden können, die auf dem politischen 
Gebiet so verschärft worden sind. Es ist unsere 
Pflicht, jede Möglichkeit zu ergreifen, um den 
Berlinern in ihrem Kampf zu helfen. Wem es in 
seiner Politik um ganz Deutschland geht, der ist 
sich der Bedeutung Berlins und damit der Not-
wendigkeit der Erreichung dieses Zieles bewußt. 

Die Föderalistische Union wird aus dieser Ein-
stellung heraus dem Antrag der Regierungsparteien 
Drucksache Nr. 3443 zustimmen. 

(Beifall bei der FU und bei den Regierungs

-

parteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat Frau 
Abgeordnete Kalinke. 

Frau Kalinke (DP): Herr Präsident! Meine Herren 
und Damen! Ich möchte, da es um Berlin geht, den 
Deklarationen und Verlesungen, die wir eben ge-
hört haben, nichts hinzufügen, obwohl es sehr 
schwer ist, dazu — oder besser gegen derartige 
Deklarationen — nichts zu sagen. Ich möchte nur 
über das sprechen, was in der Anfrage der sozial-
demokratischen Fraktion — wohl versehentlich — 
vergessen worden ist. Wir meinen, daß das hohe 
Maß an echter Garantie und echter Sicherung für 
Berlin nicht allein gegeben sein kann durch eine 
vermehrte Auftragsvergebung nach Berlin — ob-
wohl das sehr wesentlich ist — und durch die 
Schaffung der Grundlagen — man sprach hier von 
„psychologischen Voraussetzungen"— für das Gefühl 
der Sicherheit, von dem wir wünschen, daß es die Ber-
liner täglich neu und fest mit uns verbindet. Dar-
über hinaus sollten wir uns in voller Verantwor-
tung auch darüber klar sein, daß es nicht mit An- 
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fragen und Deklarationen und nicht mit schönen 
Formulierungen von der Liebe zu Berlin, unserer 
alten Reichshauptstadt, getan ist, von der wir alle 
wünschen, daß sie bald die deutsche Bundeshaupt-
stadt wird. Es ist vielmehr erforderlich, daß man 
auch in der politischen Kleinarbeit, so wie es die 
Berliner immer wieder getan haben, sich von den 
Interessen der Parteipolitik freimacht und auf dem 
Sektor, der unlösbar mit dem wirtschaftspolitischen 
verbunden ist, nämlich dem sozialpolitischen Sek-
tor, das Seine tut, um den Berlinern das Gefühl 
echter Sicherung nicht zu versagen. 

Auch meine Freunde in der Fraktion der Deut-
schen Partei freuen sich, daß das Dritte Überlei-
tungsgesetz in diesen Tagen verabschiedet werden 
wird. Wir hoffen, daß die Sozialdemokratische 
Partei in Berlin wie hier im Bundestag das ihre 
dazu tun wird, daß bei allen Gesetzen, die hier 
beschlossen werden, 

(Sehr gut! rechts — Zuruf von der SPD: 
Was wollen Sie damit sagen?) 

die Berlin-Klausel nicht fehlt. 

(Sehr gut! rechts.) 
Ich hoffe, daß Sie gegen die Einfügung der 

Berlin-Klausel bei keinem Bundesgesetz Beden-
ken haben werden, damit kein Sonderrecht für die 
Berliner geschaffen wird, um deren Wohl es Ihnen 
— so hoffe ich doch — genau so heiß im Herzen 
brennt wie allen Westdeutschen. 

(Hört! Hört! und Zurufe von der SPD.) 
Ich weiß, daß Ihr Bürgermeister diese Zusicherung 
gegeben hat, und meine Freunde, denen es um 
die sachliche Auseinandersetzung geht, 

(Abg. Schoettle: Das merken wir!) 

freuen sich auch, daß der sozialdemokratische 
Parteitag in Berlin anerkannt hat, wie richtig 
unsere alte Forderung ist: daß Berlin in seiner ge-
samten Gesetzgebung der Bundesrepublik wirklich 
und wahrhaftig angepaßt wird, damit gleiches 
Recht für alle Deutschen gilt. Deshalb wollen wir 
hier den Deklamationen nicht noch einige hin-
zufügen. Ich kann nur mit dem Bedauern. daß 
uns der Bundesarbeitsminister durch seinen Staats-
sekretär in der Fragestunde eine so weiche Ant-
wort gegeben hat, sagen: Wir hoffen, daß die 
Wünsche, die Sie hinsichtlich der Errichtung der 
Bundesbehörden haben, schnellstens verwirklicht 
werden. Wir wollen das Unsere dazu tun, indem 
wir erneut an diesem Platz fordern, daß endlich 
die vom Bundestag beschlossene Errichtung der 
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte in 
Berlin erfolgt. Ich erlaube mir, im Namen der 
Deutschen Partei nochmals einen Antrag vorzu-
tragen, den wir jetzt dem Präsidenten übergeben 
werden: 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Die Bundesregierung wird ersucht, das Er-
richtungsgesetz über die vom Bundestag be-
schlossene Bundesanstalt für die Angestellten-
versicherung vorzulegen und bis zur Errich-
tung der Bundesanstalt die Berliner Rest-
anstalt der Reichsversicherungsanstalt für An-
gestellte in die Treuhänderschaft der Bundes-
regierung zu übernehmen. 

Wir hoffen außerdem, daß alles geschieht, um 
die hemmenden Bestimmungen, die Einengungen 
zu beseitigen, die in Berlin sowohl hinsichtlich 
des Sozialversicherungs- wie des Beamtenrechts 

noch vorhanden sind, damit nicht bei Angestellten 
und Beamten von Bundesbehörden für sich und 
ihre Familienangehörigen Sorgen oder Bedenken 
bestehen müssen, 

(Zuruf von der SPD: Die brauchen keine 
Angst zu haben!) 

wenn sie nach Berlin versetzt werden. Darum bit-
ten meine Freunde Sie, dem weiteren Antrag der 
Deutschen Partei zuzustimmen: 

Der Bundestag wolle beschließen: 
Die Bundesregierung wird ersucht, gemein-
sam mit dem Land Berlin zu gewährleisten, 
daß die in Berlin beschäftigten Angestellten 
und Beamten nach dem Recht der Bundes-
republik ihre sozialversicherungs- und be-
amtenrechtlichen Ansprüche garantiert erhal-
ten, um die Verlegung weiterer Bundesbehör-
den nach Berlin zu erleichtern und zu ermög-
lichen. 

(Abg. Frau Wolff: Genau wie ein Hund! 
Dreht sich immer um sich selbst und 
beißt sich wieder in den Schwanz! — 

Heiterkeit links.) 
— Ich möchte auf diesen Zuruf nicht eingehen, 

(Beifall rechts) 
weil die Berliner ihn ganz bestimmt hören und 
sich das Nötige denken werden. Ich hoffe, Sie wer-
den ihn nicht aus dem Protokoll streichen. Ich bin 
überzeugt, daß die Berliner sehr genau zu unter-
scheiden wissen zwischen solchen Anfragen und 
Zwischenrufen und dem, worum es uns verant-
wortungsbewußt geht, nämlich darum, daß Berlin 
die Festung der Freiheit ist, von der Ihr Bürger-
meister sprach, daß „die Garantie der Freiheit und 
der Wohlfahrt in Berlin" — so sagte Herr Reuter 
— eine wahrhaft unteilbare Garantie ist. Eine 
Garantie der Freiheit, die wir für die deutsche 
Stadt Berlin wie für unsern gesamten deutschen 
Osten unteilbar wünschen! 

(Beifall bei der DP.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Will. 

Dr. Will (FDP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich bin wie meine Vorrednerin der 
Auffassung, daß man bei einer Fortsetzung der 
Debatte wesentlich Neues nicht sagen kann, daß 
aber zu befürchten steht, daß der Eindruck der 
vorzüglichen Ausführungen, die hier von dem 
Herrn Bundeskanzler und dem Herrn Regierenden 
Bürgermeister von Berlin, den ich mit besonderer 
Freude in diesem Hause erstmals begrüße, nur 
eine Verminderung erfahren könnte. Ich begnüge 
mich daher, auf einige wenige Dinge aufmerksam 
zu machen, die bisher nicht ausgesprochen worden 
sind. 

Es ist ja nicht so, daß Berlin nur 290 000 Ar-
beitslose hat, sondern es gibt dort noch eine bei-
nahe ebenso große Zahl von Leistungsempfängern 
der Sozialversicherung, und es gibt eine nicht sehr 
viel geringere Zahl von Fürsorgeunterstützungs-
empfängern. Wir müssen also in einer Stadt von 
annähernd 21/4 Millionen mit einem ungeheuren 
Anteil an Sozialrentnern und Arbeitslosen rech-
nen. Das ist ein Bild, von dem man sich hier im 
westlichen Bundesgebiet keine Vorstellung machen 
kann. Wenn es sich also darum handelt, Berlin 
zu helfen, dann wird das Kernproblem immer sein, 
diese vielen Menschen wieder in eine produktive 
Arbeit zu bringen. 
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Es sind hier Vorschläge vielfacher Art gemacht 
worden, und es ist dem Hause zur Kenntnis ge-
bracht worden, was bisher auf diesem Gebiet ge-
schehen ist. Diese Leistungen des Bundesgebiets 
werden in Berlin dankbar anerkannt, und ich 
möchte auch für die Fraktion der Freien Demo-
kratischen Partei erklären, daß wir uns hier wie 
auch in Berlin dieser Leistungen ständig bewußt 
gewesen sind. Wenn es dabei nicht sein Bewenden 
haben kann, so sind die Gründe durch die Aus-
führungen, die wir heute gehört haben, völlig klar 
geworden. 

Ich möchte hier aber noch eines in den Vorder-
grund stellen, worüber schon gesprochen worden 
ist, was aber nicht mit dem nötigen Nachdruck be-
handelt worden ist, nämlich die unbedingte Not-
wendigkeit einer freien Verbindung Berlins mit 
dem Westen. Die einzige Straße, die Nabelschnur, 
die uns verbindet, die Autobahn, ist kaum ge-
eignet, den vollen Verkehr zu bewältigen, der zwi-
schen dem Bundesgebiet und Berlin fluktuiert. 
Aber wenn auch hier noch Unterbrechungen statt-
finden und wenn hier noch Gefährdungen vor-
handen sind, so bedeutet das eine schwere Benach-
teiligung des Wirtschaftslebens von Berlin. Ich 
möchte daher — und ich spreche das im Bewußt-
sein der Auffassung aus, die die Berliner Wirt-
schaft vor allem hat — aufs neue an die Bundes-
regierung appellieren, nichts zu unterlassen, was 
geeignet ist, die freie Verbindung Berlins mit dem 
Westen auf die Dauer zu gewährleisten. 

Nach diesen wenigen Worten, die ich glaubte, 
hier noch anfügen zu dürfen, kann ich noch sagen, 
daß die Fraktion der Freien Demokratischen Partei 
dem Antrag Drucksache Nr. 3443, der Ihnen vor-
liegt, zustimmen wird. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Mellies. 

Mellies (SPD) : Meine Damen und Herren! Der 
Begründer unserer Großen Anfrage, der Kollege 
Brandt, hat schon darauf hingewiesen, daß wir 
absichtlich vermieden haben, die großen politischen 
Zusammenhänge hier zur Sprache zu bringen. 
Einige Bemerkungen, die in der Debatte gefallen 
sind, nötigen mich aber doch zu einer kurzen Ent-
gegnung. 

Zunächst, Herr Bundeskanzler, haben wir bei 
Ihrem ersten Satz, der hier gesprochen wurde, 
doch daran denken müssen, daß bei dem ersten 
großen Vertragswerk der Staatssekretär des Aus-
wärtigen Amts von dieser Stelle erklären mußte, 
man habe bei den Verhandlungen an Berlin nicht 
gedacht. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 
Es wäre wahrscheinlich auch wünschenswert ge-
wesen, wenn Ihre Feststellung, die Sie vorhin ge-
troffen haben, etwas kräftiger gewesen wäre. 

(Hört! Hört! bei den Regierungsparteien.) 
Der Herr Kollege Tillmanns hat das Wort 

wiederholt, das sich auch, soweit ich unterrichtet 
bin, in der Entschließung findet, die die CDU-
Partei für Berlin am letzten Sonntag gefaßt hat. 
Er hat darauf hingewiesen, daß durch die Drang-
sale in der sowjetisch besetzten Zone die Wider-
standskraft der dortigen Bevölkerung nur gestärkt 
werde. Herr Kollege Tillmanns, ich glaube, daß 
wir mit solchen Formulierungen sehr vorsichtig 
sein sollten. 

(Zustimmung bei der SPD.) 

Es gibt keine unbegrenzte Leidensfähigkeit, und 
man sollte nicht bei der Bevölkerung drüben den 
Eindruck erwecken, daß man ihr eine solche un-
begrenzte Leidensfähigkeit zumute. 

(Abg. Dr. Tillmanns: Das habe ich nicht 
gesagt!) 

Man sollte auch nicht durch solche Formulierungen 
vielleicht die Machthaber dort drüben in der 
sowjetischen Zone dazu reizen, nun einmal auszu-
probieren, ob das auch wirklich wahr sei. 

(Abg. Dr. Tillmanns: Herr Kollege Mellies, 
Sie müssen sich genau merken, was ich 
gesagt habe; ich habe nicht von der Wider

-

standskraft gesprochen!) 

Zu den Ausführungen des kommunistischen 
Redners nur ein paar Bemerkungen. Man kann sie 
j a nur recht würdigen, wenn man sie in einer 
geschichtlichen Parallele sieht. 

(Sehr gut! in der Mitte.) 

Die Kommunisten stellen sich heute als die ein-
zigen und wirklichen Vorkämpfer für Einheit und 
Freiheit hin. Genau so haben sie sich vor 1933 als 
die einzigen und wirklichen Kämpfer gegen den 
Nationalsozialismus hingestellt. 

(Zuruf von der KPD: Waren sie auch!) 

Praktisch hat ihre Tätigkeit doch nur dazu geführt, 
daß es dem Nationalsozialismus verhältnismäßig 
leicht geworden ist, sein verbrecherisches Regime 
in Deutschland anzutreten. 

(Lebhafte Zustimmung bei der SPD.) 

Und nach 1945 — Herr Fisch, sehen Sie sich die 
Akten Ihrer Partei einmal wieder an! — war bei 
Ihnen ja das gesunde Selbstgefühl vorhanden, wie 
sehr Sie damals mit Ihrer politischen Haltung auf 
der falschen Ebene gelegen haben. In dem Schuld-
bekenntnis, das Sie damals abgelegt haben, haben 
Sie klar ausgeführt, daß gerade durch Ihre Po-
litik die nationalsozialistischen Gewalthaber in-
direkt gefördert worden sind. 

(Zurufe von der KPD.) 
So seien Sie sich auch in dieser Situation darüber 
klar, daß das, was heute in der sowjetischen Zone 
und in West-Berlin geschieht, letzten Endes eine 
Unterstützung der Politik ist, die Sie — nach Ihren 
Worten — nicht wollen. 

(Abg. Müller [Frankfurt] : Fragen Sie 
Ollenhauer!) 

Es ist ja nur bedauerlich, daß man immer wieder 
das unangenehme Gefühl haben muß, daß das, 
was hier von der Seite (zur KPD) gesprochen wird, 
nicht der wirklichen Überzeugung entspricht, son-
dern daß hier nur das dargeboten wird, was auf 
Weisung der Machthaber von dort drüben gesagt 
werden muß. 

(Beifall bei der SPD, bei den Regierungs

-

parteien und rechts.) 

Und dann Frau Kollegin Kalinke! Es gibt ja 
Menschen, die reden am meisten und am liebsten 
über das, was ihnen fehlt. 

(Zurufe von der DP. ) 
Wenn Sie vorhin an einen überparteilichen Stand-
punkt appelliert haben, dann haben Sie mit Ihren 
Ausführungen selber den besten Beweis geliefert, 
daß Sie diesen überparteilichen Standpunkt hier 
nicht einnehmen können. Letzten Endes haben 
Sie doch nur Ihr ganz besonderes, spezielles An- 
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liegen bei dieser großen Sorge um Berlin zum 
Ausdruck gebracht. 

(Zustimmung bei der SPD. — Zurufe von 
der DP.) 

Meine Damen und Herren, Herr V o c k e l hat 
hier eine Übersicht über die Entwicklung in den 
letzten Jahren gegeben. Gewiß, wenn man den 
Weg einmal überschaut, dann muß man feststellen, 
daß es eine gute Entwicklung gewesen ist, auch 
wenn nicht alle Wünsche erfüllt wurden. Aber, 
Herr Vockel, ich glaube, wir sind uns doch alle 
darüber einig, daß dieser Weg ein sehr harter und 
sehr mühseliger Weg gewesen ist. Und es wäre 
wahrscheinlich im Interesse der Sache manchmal 
besser gewesen, wenn er nicht so hart und müh-
selig gestaltet worden wäre. 

Es ist hier sehr viel von den Nachprüfungen ge-
sprochen worden, die über die Vorschläge ange-
stellt werden sollen. Der Herr Regierende Bür-
germeister von Berlin hat schon betont, die Zeit 
dränge. Wir haben von uns aus den Wunsch, daß 
diese Nachprüfungen nun nicht sehr viele Wochen 
und Monate dauern, sondern daß man möglichst 
schnell zu entscheidenden Beschlüssen kommt. Da-
bei sollte immer wieder im Vordergrund stehen, 
daß es gilt — wie es auch der Herr Regierende 
Bürgermeister formuliert hat —, die ökonomische 
Kraft Berlins zu stärken. 

Der Herr Bundeskanzler hat darauf hingewiesen, 
daß man immer wieder auf das Psychologische zu-
rückkommen müßte. Gewiß, Herr Bundeskanzler, 
das ist von großer Bedeutung. Aber die Menschen, 
die durch ihre jahrelange Arbeitslosigkeit einer 
immer größeren Verelendung entgegengehen, sind 
schließlich doch nicht mehr in der Lage, noch solche 
psychologischen Wirkungen aufzunehmen. Wir dür-
fen auch nicht nur die Zahl von 290 000 Erwerbs-
losen sehen, sondern müssen noch die Familien-
angehörigen dazunehmen. Das bedeutet, daß min-
destens 25 % der Bevölkerung in West-Berlin von 
dieser Arbeitslosigkeit betroffen sind und in einem 
außerordentlichen Maße darunter leiden. 

Deshalb muß die erste Voraussetzung sein, daß 
die ökonomische Kraft Berlins gestärkt wird, da-
mit Berlin auch die Kraft hat, seine große Aufgabe 
zu erfüllen. Das. was mein Kollege Brandt über das 
Verhalten einzelner deutscher Wirtschaftskreise 
gesagt hat, war erschütternd und beschämend. 
Meine Damen und Herren, wir hoffen, daß die 
Appelle, die heute hier ausgesprochen worden sind, 
nicht ungehört verhallen und daß damit die Bun-
desrepublik der Aufgabe nachkommt, die sie zu 
erfüllen hat, nämlich einmal diesen Vorposten der 
Freiheit in dem sowjetischen Meer mit allen zur 
Verfügung stehenden Mitteln zu stärken, damit 
aber auch zweitens in der Welt das Bewußtsein 
hervorzurufen: Es gibt für Deutschland trotz aller 
improvisatorischen Einrichtungen nur eine Haupt-
stadt, und das ist Berlin! 

(Beifall bei der SPD und in der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. 

Es ist ein Entschließungsantrag Drucksache 
Nr. 3443 eingebracht worden, der offensichtlich die 
Unterstützung von mehr als 30 anwesenden Mit-
gliedern dieses Hauses hat. Ich lasse zunächst über 
diesen Antrag abstimmen. Der Antrag ist von 
Herrn Abgeordneten Dr. Tillmanns verlesen wor-
den; ich brauche ihn wohl nicht ein zweites Mal 
zu verlesen. Wer für die Annahme ist, den bitte 

ich, die Hand zu erheben. — Gegenprobe! — Ent

-

haltungen? — Gegen die Stimmen der kommuni-
stischen Gruppe angenommen. 

Dann sind von Frau Abgeordneten Kalinke zwei 
Anträge eingereicht und verlesen worden. Nach 
§ 107 der Geschäftsordnung muß ein Antrag die 
Unterstützung von 30 anwesenden Mitgliedern des 
Hauses finden, wenn über ihn abgestimmt werden 
soll. Finden diese beiden Anträge die Unter-
stützung von 30 Mitgliedern des Hauses? Ich bitte 
um ein Handzeichen der Damen und Herren, die 
diese Anträge unterstützen wollen. — Das sind 
offensichtlich weniger als 30 Mitglieder des Hau-
ses. Die beiden Anträge haben damit nicht die ge-
nügende Unterstützung gefunden, sie können nicht 
beschieden werden. Damit ist dieser Punkt der 
Tagesordnung erledigt. 

Ich rufe Punkt 4 der Tagesordnung auf: 
a) Zweite und dritte Beratung des von den 

Fraktionen der CDU/CSU, SPD, FDP, DP, 
BP und Z eingebrachten Entwurfs eines Ge-
setzes über die Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten (Nr. 
2110 der Drucksachen); 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für das 
Besatzungsstatut und auswärtige Angelegen-
heiten (7. Ausschuß) (Nr. 3338 der Druck-
sachen; Änderungsantrag Umdruck Nr. 569) 
(Erste Beratung: 135. Sitzung); 

b) Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus-
schusses für das Besatzungsstatut und aus-
wärtige Angelegenheiten (7. Ausschuß) über 
den Antrag der Fraktion des Zentrums be-
treffend Zusatzkonvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten (Nrn. 
3339, 2197 der Drucksachen). 

Ich erteile das  Wort zur Berichterstattung zu 4 a) 
und 4 b) dem Abgeordneten Professor Dr. Brill. 

Dr. Brill (SPD), Berichterstatter: Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Namens des Ausschus-
ses für das Besatzungsstatut und auswärtige An-
gelegenheiten und namens des Ausschusses für 
Rechtswesen und Verfassungsrecht habe ich dem 
Hohen Hause einen ausführlichen schriftlichen 
Bericht*) vorgelegt. Ich glaube deshalb, mich heute 
in der mündlichen Berichterstattung auf diejeni-
gen Punkte beschränken zu können, die seit dem 
Abschluß der Verhandlungen in den beiden Aus

-

schüssen neu hervorgetreten sind.  
Auf die Bedeutung dieses Punktes der Tages-

ordnung brauche ich nicht einzugehen. Die Tat-
sache allein, daß mit der europäischen Konvention 
zum Schutze der Menschenrechte und Grund-
freiheiten das erste europäische Gesetz vorliegt — 
übrigens bisher auch das einzige europäische Ge-
setz —, rechtfertigt es, dieser Konvention die 
größte Aufmerksamkeit zu schenken. Aber auch 
die Art der Konvention ist eine völlig neue. Wäh-
rend sich unser Grundgesetz darauf beschränkt, 
die Menschenrechte zu erklären, sie justiziabel zu 
machen und im Art. 19 über den Schutz der sub-
jektiven öffentlichen Rechte und in den verschiede-
nen Vorschriften über die Errichtung des Bundes-
verfassungsgerichts eine Garantie ankündigt, aber 
nicht ausführt, bringt die Straßburger Konvention 
eine institutionelle Garantie. Sie enthält zu diesem 
Zwecke Vorschriften über die Einrichtung einer 

*) Siehe Anlage 1 Seite 9535. 
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Beschwerdekommission und Bestimmungen über 
die Errichtung eines europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte. In allen europäischen Ländern, in 
denen bisher eine Debatte über die Ratifikation 
dieser Konvention stattgefunden hat, haben sich 
die Abgeordneten der verschiedensten Parteien vor 
allen Dingen dieser institutionellen Garantie der 
Menschenrechte zugewandt. Die Errichtung der 
Beschwerdekommission und des Gerichtshofs für 
Menschenrechte sind ein weiterer und hoffentlich 
sehr wirksamer Schritt zum Abbau der nationalen 
Souveränität und zur Behauptung der Souveräni-
tät des Individuums gegen die Omnipotenz der 
Nationalstaaten. Der europäische Gedanke, ver

-

bunden mit dem Gedanken der Menschenrechte hat  

damit eine neue, absolut fortschrittliche Prägung  

in der Entwicklung  des  öffentlichen Rechts er-
halten.  

Nun, meine Damen und Herren, einige Bemer-
kungen zu den einzelnen Fragen. Sie werden aus  
dem Bericht ersehen haben, daß sich der Ausschuß  

für das Besatzungsstatut und auswärtige Ange-
legenheiten insbesondere den politischen und — 
wie es in der Natur der Sache liegt — der Aus- 

den für Rechtswesen und Verfassungsrecht den  

juristischen Fragen zugewandt hat. Für den Aus-
schuß für das Besatzungsstatut und auswärtige  

Angelegenheiten war insohin ,die Frage inter-
essant: Soll die Konvention letzt ratifiziert wer-
den, ist jetzt der geeignete Zeitpunkt, oder sollte  

die Bundesrepublik nicht einen späteren Zeitpunkt  

abwarten?, und weiter die Frage: Soll die Bundes-
republik nach der Errichtung des Bundesver-
fassungsgerichts, nach der Vergabe von Zuständig-
keiten an das Bundesverfassungsgericht, die über  

alle bisherigen Zuständigkeiten eines höchsten Ge-
richtshofs hinausgehen, auch denjenigen Teil der  

Konvention ratifizieren, der sich auf die Be-
schwerdekommission und den Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte bezieht? Bei der Dis-
kussion im Ausschuß ist dabei insbesondere die  
Beratung im englischen Unterhaus in Betracht ge-
zogen worden, die .alsbald nach der Unterzeichnung  

des Protokolls in Rom vom 4. November 1950  
stattgefunden hat. Ich freue mich, heute dem  

Hohen Hause mitteilen zu können, daß das eng-
lische Unterhaus eine zweite Diskussion über diese  

Konvention zum Schutz der Menschenrechte und  

Grundfreiheiten gehabt hat; sie hat am 22. Fe-
bruar 1952 stattgefunden. Wie aus einem Schrei-
ben des britischen Außenministers an den General-
sekretär des Europarats hervorgeht. hat das eng-
lische Unterhaus in dieser zweiten Beratung auch  

der Errichtung der Beschwerdekommission und des  
Gerichtshofs zugestimmt.  

Norwegen hat am 22. Dezember 1951 die Rati-
fikation des gesamten Textes beschlossen und nur  
eine Ausnahme gemacht, die in diesem Parlament  

nicht interessieren dürfte; sie bezieht sich auf die  

Zulassung der Jesuiten, die in Norwegen wohl  
nach wie vor verboten ist.  

Schweden hat am 11. Januar 1952 über die Kon-
vention verhandelt und, wie das Ratifikations

-

schreiben ebenfalls ausweist, die Ratifikation im  

ganzen beschlossen.  

Damit sind drei Tatsachen geschaffen, die die  

Lage, die der Auswärtige Ausschuß vorgefunden  

hat, vollständig verändern und die, glaube ich — 
mich auf der Linie des Ausschusses bewegend —,  

für den Bundestag gar keinen anderen Beschluß  

zulassen als den, dem Ratifikationsgesetz, so wie  

es vom Ausschuß vorgelegt worden ist, im ganzen  

zuzustimmen.  
Meine Damen und Herren, ich erspare es mir  

weiter, auf den Katalog der juristischen Fragen im  

einzelnen einzugehen, den Sie auf den Seiten 2  

und 3 des Berichts unter Nummern 1 bis 6 finden.  
Ich mache besonders darauf aufmerksam, daß in  

dem Katalog ,die Nr. 6 noch einmal in a) bis h)  
unterteilt ist. Nur die Frage, zu der Sie der Aus-
schuß bittet den Beschluß zu fassen, die Bundes-
regierung zu ersuchen, einen Vorbehalt anzumel-
den, bedarf einer besonderen Heraushebung. Es  

handelt sich dabei um einen Vorbehalt zu Art. 7  
der Konvention, den Sie in der synoptischen Ge-
genüberstellung des deutschen, französischen und  

englischen Textes auf Seite 14 oben abgedruckt  

finden. Art. 7 Abs. 1 enthält in etwas größerer  

Umschreibung den Rechtssatz des Art. 103 des  

Grundgesetzes: nulla poena sine lege. Art. 7 Abs. 2  
läßt aber eine Ausnahme von diesem Rechtssatz  

zu, wenn nach allgemeiner internationaler An-
schauung eine Handlung bereits als strafbare  

Handlung galt, auch ohne daß ein Strafgesetz vor  
der Begehung dieser Handlung erlassen war. Nach  

den außerordentlich trüben Erfahrungen, die das  

deutsche Volk in der Periode der nazistischen Dik-
tatur mit der Durchbrechung des Rechtssatzes  

nulla poena sine lege gemacht hat, und nach den  
schauderhaften Erfahrungen — meine Damen und  

Herren, das darf ich unter dem Eindruck der De-
batte, die wir eben über Berlin gehabt haben, viel-
leicht hinzufügen —, die wir — fast periodisch — 
in  der sowjetischen Besatzungszone mit der Durch-
brechung dieses Rechtssatzes machen, glaubt der  

Ausschuß für das Besatzungsstatut und auswärtige  

Angelegenheiten, Ihnen vorschlagen zu sollen, daß  
in Deutschland eine Durchbrechung des Rechts-
satzes gemäß Art. 7 Abs. 2 künftig nicht mehr  

stattfinden darf. Die Bundesregierung soll des-
halb ersucht werden, einen entsprechenden Vor-
behalt bei der Niederlegung der Ratifikations-
urkunde zu erklären; selbstverständilch muß das  

in der Ratifikationsurkunde selbst zum Ausdruck  

gebracht werden. Sie soll ersucht werden, diesen  

Vorbehalt zu erklären und damit zu begründen,  
daß zwischen Art. 7 Abs. 2 der Konvention und  

Art. 1ß3 des Grundgesetzes ein unlösbarer Wider-
spruch enthalten und der Bundestag nicht gewillt  

ist, eine Änderung des Grundgesetzes gemäß Art. 7  

Abs. 2 der Konvention vorzunehmen. — Soviel zu  

den übrigbleibenden juristischen Fragen.  

Nun noch zwei Bemerkungen zu den politischen  

Fragen. Der Gesetzestext ist vom Auswärtigen  

Ausschuß in Art. 2 geändert worden. Es lagen  

staatsrechtliche Gründe dafür vor, im Gesetz nicht  

auszusprechen, ,daß durch .den Beschluß des Bun-
destags die Ratifikation erfolgt sei, sondern, da der  

Ratifikationsvorgang selbst eine Aufgabe der Bun-
desregierung, der Exekutive ist, diese zu ermäch-
tigen, die Ratifikation vorzunehmen. Wir haben  

uns dabei an ausländische Vorbilder, insbesondere  
an das französische Recht gehalten. Bei dieser Ge-
legenheit darf ich Sie bitten, in Ihrem Exemplar  
auf Seite 8 in der Überschrift den Ausdruck „Kon-
vention zur Wahrung der Menschenrechte" durch  

den Ausdruck „Konvention zum Schutze der Men-
schenrechte" zu ersetzen. Der französische Aus-
druck protection, der englische Ausdruck protection  
erlauben keine andere Übersetzung als „Schutz"  

der Menschenrechte.  

Die zweite politische Frage finden Sie auf  

Seite 5 des Berichts unter Ziffer 7. Von allem  
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Anfang an ist von den verschiedensten Seiten und 
insbesondere von den Vertretern des Senats von 
Berlin der Wunsch ausgesprochen worden, diese 
Konvention auch auf Berlin zu erstrecken. Die 
politische und juristische Lage bot in dieser Hin-
sicht bisher Schwierigkeiten. Der Ausschuß war 
auch der Auffassung, daß der Art. 63 der Kon-
vention nicht erlaubt, durch einfache Erklärung 
der Bundesregierung später die Konvention auf 
Berlin zu erstrecken, denn die ratio legis des 
Art. 63 ist die Verleihung des Status der Menschen-
rechte an Kolonialgebiete, die aus dem Status des 
Protektorats aufrücken in den Rang einer Selbst-
verwaltungskolonie. Man sollte Motiven nicht ohne 
Not Gewalt antun. Daß Berlin als Protektorat der 
Bundesrepublik betrachtet werden könnte, kommt 
sowieso nicht in Frage. Es muß also nach den be-
sonderen außenpolitischen, völkerrechtlichen und 
staatsrechtlichen Verhältnissen gehandelt werden, 
die wir heute vorfinden. Besprechungen, die in den 
letzten Tagen und heute vormittag stattgefunden 
haben, haben zu dem Ergebnis geführt, dem 
Bundestag vorzuschlagen, heute zu handeln und 
durch Einfügung eines neuen Artikels in das Rati-
fikationsgesetz nach deutschem Staatsrecht diese 
europäische Konvention zum Schutze der Men-
schenrechte und der Grundfreiheiten mit dem In-
krafttreten des deutschen Gesetzes auf Berlin aus-
zudehnen. Darf ich mir erlauben, Herr Präsident, 
diesen interfraktionellen Antrag gleich dem Hohen 
Hause bekanntzugeben. Sie haben ihn auf Ihrem 
Pult im Umdruck Nr. 569 vorliegen. Er lautet: 

Der Bundestag wolle beschließen: 
1. Es wird folgender Artikel III neu eingefügt: 

„Artikel III 
Die Konvention gilt im gesamten Geltungs-
bereich des Grundgesetzes." 

2. Der bisherige Artikel III wird Artikel IV. 
Zur Erläuterung darf ich sagen: Mit dem Aus-

druck „gilt im gesamten Geltungsbereich des 
Grundgesetzes" ist nach der herrschenden Auf-
fassung im deutschen Staatsrecht die Erstreckung 
auf Berlin ausgesprochen. Ich hebe hervor, daß 
diese Anschauung vom Bundesverfassungsgericht 
neuerlich anerkannt worden ist. Durch eine Ent-
scheidung vom 25. Oktober 1951 hat das Bundes-
verfassungsgericht gesagt, daß — mag man die 
organisatorischen Vorschriften des Grundgesetzes 
als suspendiert ansehen und andere Teile in Frage 
ziehen — der Grundrechtsteil des Grundgesetzes 
in Berlin heute bereits aktuelles Recht ist. Wir 
knüpfen also an diese höchstrichterliche Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts an, wenn wir 
den Ausdruck gebrauchen: „gilt im gesamten 
Geltungsbereich des Grundgesetzes". Wenn der 
Bundestag heute dieses Gesetz beschließt, wenn es 
am Tage nach seiner Verkündung in Kraft tritt, 
sind die europäischen Menschenrechte in Berlin, weil 
sie den Grundrechtsteil des Grundgesetzes decken 
und nur in einigen wenigen Punkten weitergehen, 
nämlich im Verbot der Sklaverei und der Folter 
— vielleicht auch für Berlin etwas aktuell —, un-
mittelbar in Kraft getreten. 

Das sind die paar Bemerkungen, die ich machen 
wollte. Im Namen des Ausschusses habe ich Sie 
in Ergänzung des Schriftlichen Berichts zu bitten, 
den Entwurf des Gesetzes auf Seite 7 der Druck-
sache Nr. 3338 mit der Einfügung dieses neuen 
Artikels anzunehmen und der Anmeldung eines 
Vorbehalts zu Art. 7 Abs. 2 der Konvention zu-
zustimmen. 

(Beifall.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Meine Damen und ( 
Herren, wir treten ein in die zweite Beratung des 
Gesetzes über die Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten. Ich rufe auf 
Art. I. — Keine Wortmeldungen. Wer für die 
Annahme ist, den bitte ich, die Hand zu erheben. 
— Gegenprobe! — Enthaltungen? — Gegen einige 
wenige Stimmen angenommen. 

Art. II. — Wortmeldungen liegen nicht vor. Wer 
für die Annahme ist, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Gegen 
einige wenige Stimmen angenommen. 

Ich lasse abstimmen über den Art. III nach Um-
druck Nr. 569. Wer für die Annahme ist, den bitte 
ich, die Hand zu erheben. — Gegenprobe! -- Gegen 
einige Stimmen angenommen. 

Nunmehr rufe ich auf den bisherigen Art. III, 
jetzt Art. IV. Wer für die Annahme ist, den bitte 
ich, die Hand zu erheben. — Gegenprobe! — An-
genommen. 

Einleitung und Überschrift. — Wer für die An-
nahme ist, den bitte ich, die Hand zu erheben. — 
Gegenprobe! — Angenommen. Damit ist die zweite 
Beratung abgeschlossen. 

Ich rufe auf zur 
 dritten Beratung 

und eröffne die allgemeine Aussprache. Wortmel-
dungen? — Das Wort hat der Abgeordnete Ritzel. 
— Ich darf, ehe Sie sprechen, noch bekanntgeben, 
daß der Ältestenrat eine Gesamtredezeit von 40 
Minuten vorgesehen hat. 

Ritzel (SPD): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Die sozialdemokratische Fraktion, die zu 
den Antragstellern zum Entwurf eines Gesetzes 
über die Konvention zum Schutze der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten gehört, stimmt auch 
dem Bericht des Herrn Ausschußberichterstatters 
zu. Sie will damit einen Beitrag leisten zur Fort-
entwicklung eines der größten Probleme der 
Menschheit. Sie will damit auch einen Beitrag 
leisten zu einer Erfüllung der eigentlichen Auf-
gaben, die dem Europarat gesetzt sind, der Auf-
gaben, die seinerzeit zu anderen Hoffnungen be-
rechtigten oder Anlaß gaben, als sie in der Zwi-
schenzeit in Erfüllung gegangen sind. 

Ich erinnere mich noch als Organisator des ersten 
europäischen Kongresses, ein Jahr nach dem zwei-
ten  Weltkriege, im Jahre 1946, in Hertenstein am 
Vierwaldstättersee an die großen Hoffnungen, die 
gerade auch an den Gedanken der Sicherung der 
den Menschen angeborenen und unveräußerlichen 
Rechte geknüpft worden sind. Ich erinnere mich 
auch an jenen bekannten Kongreß im Jahre 1948 
in der holländischen Hauptstadt den Haag, der 
eigentlich die Grundlage des Straßburger Europa-
rates wurde. Das Ringen, das durch Jahrhunderte 
ging und von dem Willen getragen wurde, das 
Naturrecht, das der Träger des Strebens nach 
Sicherung der Menschenrechte ist, in ein geschrie-
benes Recht umzuwandeln, das für alle Völker 
rechtsverbindlich ist, dieses Ringen soll sich nun 
im Rahmen dieser Konvention teilweise vollenden, 
die zunächst von den Mitgliedstaaten des Europa-
rates getragen wird. 

Wir sehen, wenn wir die Geschichte betrachten, 
daß eine Wandlung, eine Fortentwicklung des Be-
griffs der Menschenrechte im Zuge der Wandlung 
der Gesellschaftsbegriffe überhaupt stattgefunden 
hat. Gerade wir in Deutschland unterstreichen das, 
was der Herr Berichterstatter vorhin gesagt hat, 
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auf Grund der ganz besonderen und sehr bitteren 
Erfahrungen, die wir in unserem Vaterland ge-
macht haben, jener bitteren Erfahrungen, die eine 
Vernichtung der Menschenrechte durch den Des-
potismus des Dritten Reiches im Gefolge hatten. 
Wir unterstreichen die Notwendigkeit der Siche-
rung, der Unantastbarkeit der Würde des Men-
schen, der Sicherung der Unverletzlichkeit und der 
Freiheit der Person mit einem Hinweis darauf, 
daß auch heute im Gebiet der Bundesrepublik in 
mancher Hinsicht noch eine besondere Sorge in 
bezug auf unsere eigene Praxis obzuwalten hat. 
Ich brauche nur an gewisse Methoden zu erin-
nern, die auf dem Gebiet der Verhängung und 
Ausführung der Untersuchungshaft bei vielen 
Gerichten geübt werden. Die Freiheit des Glau-
bens, des Gewissens, die Freiheit der religiösen und 
weltanschaulichen Bekenntnisse, die nach unserem 
Grundgesetz unverletzlich sein sollen, sollen dar-
über hinaus auch im Gebiet des gesamten Macht-
bereichs des Europarates als unverletzlich gelten. 
Wir wissen, daß der deutsche Katalog der Grund-
rechte und der Menschenrechte nach dem Grund-
gesetz weiter geht als die vorliegende Konvention. 
Wir betrachten aber gerade den Inhalt des Grund-
gesetzes als einen nützlichen, in die Zukunft wei-
senden Beitrag zur Fortentwicklung jener inter-
nationalen Regelung der Menschenrechte. 

Das Zusatzabkommen, das angestrebt wird, ist 
uns gleichfalls ein besonderes Anliegen: das Recht 
auf Heimat, das Recht auf Freizügigkeit und das 
Recht auf ein Asyl aus politischen Gründen. Wir 
anerkennen — und das steht auch bereits in un-
rem Grundgesetz — den Vorrang des Völkerrechts 
in der Frage der Sicherung der Menschenrechte. 

Nun hat heute die Frage der Übertragung, der 
Anwendbarkeit der Konvention auf Berlin auch 
in dem Bericht des Herrn Berichterstatters eine 
Rolle gespielt. Wir begrüßen den Antrag, der auch 
mit unserer Unterschrift gestellt wurde. Sie wer-
den aber verstehen, wenn ich in diesem Zusam

-

menhang ein Wort der Klage und des Bedauerns 
darüber sage, daß den Deutschen in den sowjet-
beherrschten Gebieten unseres Vaterlandes diese 
Garantie, diese Sicherung der Menschenrechte nicht 
zuteil wird. Wenn man sich fragt, wieso unter Mit-
wirkung von Deutschen in der Sowjetzone ein sol-
cher Zwang, eine solche Bedrückung, eine solche 
Versklavung möglich ist, dann findet man, beson-
ders wenn man die Menschen, die dort mitwirken, 
aus vergangenen Tagen kennt — wenn man nicht 
eine absolute Verlumpung der Gesinnung voraus-
setzt —, eigentlich nur die eine Antwort: daß der 
Revolver, der auf alle gerichtet ist, von den deut-
schen Machthabern in der Sowjetzone vor allem 
einmal im eigenen Genick gespürt wird 

(Sehr richtig) 
und daß unter diesem Druck eine Entwicklung 
möglich ist, bei der in keiner Beziehung davon ge-
sprochen werden kann, daß sie eine Sicherung der 
Menschenrechte in der Sowjetzone darstellt. 

Vom europäischen Gesichtspunkt aus betrachten 
wir diese Konvention als eine Teilentwicklung zu 
einem wirklichen Europa. Wir beklagen es, gerade 
in dem Zusammenhang in diesen Tagen feststel-
len zu müssen, daß der einzig konkrete Inhalt der 
europäischen Idee bisher in der Annahme des so-
genannten Eden-Planes für die Begründung einer 
militärischen Organisation Europas besteht, wäh-
rend bekanntlich der Antrag Spaak, der eine poli-
tische Organisation der Vereinigten Staaten von 

Europa zum Ziele hatte, im Abgrund versun-
ken ist. 

Wir begrüßen diese Konvention aber noch aus 
einem anderen Gesichtspunkt. Gerade der deutsche 
Boden ist Zeuge dafür geworden, wie wüste Orgien 
durch den Ungeist und das Gift des Antisemitis

-

mus gefeiert wurden. Wir haben allen Anlaß, 
einen aktiven und nützlichen Beitrag zur Ausbrei

-

tung einer Gesinnung zur wahren Sicherung der 
Menschenrechte zu leisten. Wir sehen in dem, was 
hier geboten und gegeben wird, einen Anfang zur 
Sicherung der Menschenrechte und zur Überwin

-

dung des Rassenhasses, der auch den Nationali

-

tätenhaß für immer abschnüren soll. Wir sehen 
darin eine Sicherung und eine Möglichkeit, die 
Glaubens- und Gewissensfreiheit zu wahren und 
der Gesinnungsfreiheit jenen Platz anzuweisen und 
zu sichern, ohne den eine Freiheit weder in Europa 
noch sonst in der Welt gegeben ist. Um deswillen 
stimmt unsere Fraktion dem Ausschußbericht zu. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat Frau 
Abgeordnete Thiele. 

(Zuruf von der Mitte: Es spricht der Fach

-

mann!) 

Frau Thiele (KPD): Herr Präsident! Meine Her-
ren und Damen! Der vorliegende Gesetzentwurf 
gibt mir Anlaß, einmal nachzuprüfen und festzu-
stellen, wie denn die wirklichen Zustände in den 
Ländern des sogenannten Europarates sind, den 
Ländern, die diese Konvention unterschrieben 
haben, um daran zu erkennen, wie phrasenhaft 
die Erklärungen sind, die mit der Konvention Ge-
setzeskraft erlangen sollen und dabei doch noch 
Deklarationen bleiben. Diese phrasenhaften Erklä-
rungen haben nämlich den einzigen Zweck, zu 
verschleiern, daß die Willkür der amerikanischen 
Imperialisten in all diesen Ländern oberstes Ge-
setz ist. 

(Zuruf von der Mitte: Und in Rußland!) 
Die Konvention wirkt wie ein Hohn im Hinblick 

auf Westdeutschland, wo bereits die Auswirkun-
gen des Generalkriegsvertrags auf Leben und 
Recht jedes Deutschen spürbar sind. Im Art. 2 
heißt es: 

Das Recht jedes Menschen auf das Leben wird 
gesetzlich geschützt. 

Weiter heißt es in diesem Artikel, daß eine absicht-
liche Tötung nicht vorgenommen werden darf. In 
Essen aber wurde auf Befehl des Innenministers 
Lehr ein junger Deutscher erschossen, der sich das 
Recht nahm, an einer friedlichen Veranstaltung 
der Jugend teilzunehmen, so wie es im Art. 11 
dieser Konvention ausdrücklich garantiert ist. 

Wie aber steht es mit den Menschenrechten und 
Grundfreiheiten unter den Bedingungen des 
Generalvertrags? Nach diesen Bedingungen kann 
jeder Besatzungsbefehlshaber mit Hilfe der Not-
standsklausel jeden wahrhaft deutsch denkenden 
und handelnden Menschen vor ein Standgericht 
stellen. Nach diesen Bedingungen wird den Ge-
werkschaften der Kampf gegen das reaktionäre 
Betriebsverfassungsgesetz als verfassungsfeindlich 
ausgelegt, und dieser Kampf wird sogar mit Zucht-
hausstrafe bedroht und soll abgewürgt werden. 
Nach diesen Bedingungen wird fast täglich die in 
der Konvention garantierte Versammlungsfreiheit 
mit Füßen getreten. Ebenfalls erlaubt sich nach 
diesen Bedingungen die Regierung Adenauer, 
jeden, der nicht die politische Auffassung der Re- 
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gierung Adenauers und damit der Amerikaner ver-
tritt, 

(Zuruf von der Mitte: Pfui!) 
aus dem öffentlichen Dienst zu entfernen, 

(Sehr gut! bei der KPD) 

während diese gleiche Regierung täglich die Ge-
danken- und Gewissensfreiheit mit Füßen tritt und 
jetzt versucht, durch die Verfassungsklage gegen 
die Kommunistische Partei einen neuen Reichstags-
brandprozeß zu inszenieren, was ihr jedoch nicht 
gelingen wird. 

Was sollen angesichts dieser Tatsachen solche 
Phrasen wie im Art. 9: „Jedermann hat Anspruch 
auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit" 
und im Art. 10: „Jeder hat Anspruch auf freie 
Meinungsäußerung" und im Art. 11: „Alle Menschen 
haben das Recht, sich friedlich zu versammeln und 
sich frei mit anderen zusammenzuschließen, ein-
schließlich des Rechts, zum Schutze ihrer Interessen 
Gewerkschaften zu bilden und diesen beizutreten"? 
Die Rechte, die in dieser Konvention ausgesprochen 
sind, haben in Westdeutschland ebensowenig eine 
Heimat wie in den bisherigen Unterzeichnerstaaten 
und in den Ländern der Protektaten von Übersee. 
Es sind die gleichen Regierungen, die in ihren 
Kolonien und im eigenen Land seit Jahrzehnten 
Unterdrückung, Sklaverei und gewissenlose Aus-
beutung ohne Rücksicht auf Recht und Menschen-
würde unter dem Deckmantel solcher Konventionen 
erfolgreich für Macht- und Profitinteressen prakti-
ziert haben und auch heute noch praktizieren. 

(Abg. Frau Dr. Weber [Essen] : Und wie ist 
es in Rußland?) 

Dieselbe Moral, die hinter dieser Konvention steht, 
wird in Korea von den Mitgliedern und Protektoren 
dieser Konvention angewandt. 

Und wie steht es denn mit dem Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten in dem 
Kriegsgefangenenlager Koje, wo gestern 32 wehr-
lose Gefangene niedergemetzelt wurden? Es ist 
wahrlich eine doppelte Moral, die die Initiatoren 
dieser Konvention zu ihrem Leitmotiv machen und 
seit Jahrzehnten, ja seit Jahrhunderten gemacht 
haben: Menschenrechte und Grundfreiheiten der 
westdeutschen Bevölkerung werden mit dem 
Generalkriegsvertrag an die amerikanischen Impe-
rialisten verkauft, um aus Deutschland ein zweites 
Korea zu machen und es unter die Herrschaft eines 
General Ridgway zu stellen, eines Generals, der 
für die Vernichtung blühender Dörfer und Städte 
und für den Mord an Frauen und Kindern ver-
antwortlich gemacht wird. 

(Sehr wahr! bei der KPD.) 

Weil wir es nicht verantworten können, daß der 
westdeutschen Bevölkerung Rechte vorgegaukelt 
werden, die sie unter den Bedingungen des 
Generalkriegsvertrags niemals besitzen wird, 
können wir dieser Konvention unsere Zustimmung 
nicht geben und werden uns der Stimme enthalten. 

(Beifall bei der KPD. — Zuruf von der Mitte: 
Haben wir auch von Ihnen nicht erwartet!) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Kiesinger. 

Kiesinger (CDU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Wie pedantisch ernst wir es mit den 
Grundrechten und Grundfreiheiten in unserem 
Lande nehmen, zeigt die Tatsache, daß F r au 

 Thiele und ihre Gruppenfreunde hier an dieser 

Stelle das erzählen dürfen, was sie soeben er-
zählt hat. 

(Beifall in der Mitte.) 

Wir wissen auch ganz genau, daß sie nicht des-
wegen dieser Konvention nicht zustimmen, weil sie 
glauben, wir gaukelten damit unserem Volke etwas 
vor, 

(Zuruf von der KPD: Aber das tut ihr doch!) 

sondern weil sie gar nicht anders können. Denn 
würden sie zustimmen, dann würden sie ja die 
Grundsätze des Bolschewismus verraten. 

(Erneuter Beifall in der Mitte.) 

In der zugleich glorreichen und schmerzens-
reichen Geschichte der Menschen- und Grundrechte 
stellt die Annahme dieser Konvention im Europa-
rat und stellt die Annahme dieser Konvention in 
jedem der europäischen Parlamente ein neues, 
hoffnungsreiches Kapitel dar. Wenn wir heute 
über diese Konvention keine großen Worte 
mehr machen und keine langen Reden mehr halten, 
so gewiß nicht deswegen, weil wir nicht davon 
überzeugt sind, daß es sich um eine ganz wichtige 
und große Sache handelt, sondern einfach des-
wegen, weil uns diese Sache so selbstverständlich, 
ein so unbedingtes Anliegen unserer politischen 
Existenz geworden ist, daß wir einfach nicht mehr 
viele Worte darüber machen wollen. Meine politi-
schen Freunde stimmen dem Antrag des Aus-
schusses in vollem Umfang zu. 

Ich darf hinzufügen, daß auch wir der Meinung 
sind, daß es notwendig ist, den Vorbehalt zu Art. 7 
Abs. 2 zu machen. Es ist eine ernste Frage, um die 
es sich da handelt; aber wir haben in der Ge-
schichte des Dritten Reiches in der Tat erleben 
müssen, daß, nachdem einmal der Grundsatz, daß 
kein Verbrechen als solches bestraft werden durfte, 
ohne daß dafür eine klare gesetzliche Norm vor-
handen war, verlassen war, der Willkür und dem 
Unrecht Tür und Tor geöffnet waren. Danach 
haben wir im Grundgesetz eine Bestimmung auf-
genommen, die es uns verbietet, den Art. 7 Abs. 2 
anzunehmen. Wir müssen daher den Vorbehalt 
machen. 

Ich bin überzeugt, daß in diesem Jahrhundert 
die Ehre und die Würde, die Freiheit und die 
Sicherheit des Menschen ein immer bedrohtes 
höchstes Gut sein werden. Wir leben in einem ge-
fährlichen Jahrhundert. Wir teilen nicht mehr den 
Optimismus unserer Vorfahren im 19. Jahrhundert, 
die all diese Dinge als selbstverständlich ge-
sichert ansahen. Deswegen müssen wir jeden 
Schritt vorwärts — und sei es auch nur ein kleiner 
Schritt — aus ganzem Herzen begrüßen. Alles, 
was wir dazu tun können, um dieser Konvention 
zum wirklichen Leben zu verhelfen, muß getan 
werden. 

Als einen der wichtigsten Fortschritte sehen 
wir an, daß es sich nicht nur um eine Deklaration 
handelt, sondern daß auch wir einer höchsten 
europäischen Gerichtsbarkeit zugestimmt haben, 
so daß diese Menschenrechte und Grundfreiheiten 
nun richterlich erzwingbar sind. Hoffen wir, daß 
diese höchste europäische Gerichtsbarkeit auf dem 
Gebiete der Menschenrechte und der Grundfrei-
heiten ein neuer wichtiger Beitrag sein wird für 
das Zusammenwachsen einer kommenden größeren 
europäischen Heimat! 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Becker. 
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Dr. Becker (Hersfeld) (FDP): Meine Damen und 
Herren! Selbstverständlich stimmt auch meine 
Fraktion dem Antrag zu. Zur Begründung nur 
ganz wenige Worte, und zwar diesmal aus der 
Praxis. An der hessisch-thüringischen Grenze 
können wir beobachten, wie dort Städte und Dör-
fer geräumt werden, wie die Leute verschleppt 
werden nach Osten in eine ungewisse Zukunft und 
nach ihnen noch völlig unbekannten Gegenden. 
Wir sehen dort, wie sich Menschen über den 
Grenzfluß, die Werra, hinweg bei Nacht im Schutze 
der Dunkelheit zu retten versuchen und verfolgt 
werden von den Schüssen der Volkspolizei. — 
Gestatten Sie mir, das abzukürzen und nicht 
weiter auszumalen. Jedes Wort  dazu wäre über

-

flüssig. Diese Tatsache, das, was die Menschen dort  

täglich erleben — wir hier im Westen, die es sehen  

müssen, und die im Osten, die es dulden müs-
sen —, ist mehr als alles andere eine Begründung  

für diesen Antrag.  
(Beifall bei den Regierungsparteien.)  

Vizepräsident Dr. Schmid: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. Ich schließe die allgemeine 
Aussprache eröffn e di e  Einzel aussprache  in 
dritter Lesung. 

Ich rufe auf Art. I, — Art. II, — Art. III,  — 
Art.  IV, — Einleitung und Überschrift. — Wer für 
die Annahme ist, den bitte ich, die Hand zu er-
heben. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Ent-
haltung der kommunistischen Fraktion. 

(Zurufe: Gruppe!) 
— Ich bitte um Entschuldigung. 

Ich rufe auf zur Schlußabstimmung. Wer für die 
Annahme des Gesetzes als ganzes ist, den bitte 
ich, dies durch Erheben von den Sitzen zu be-
zeugen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Ent-
haltung der kommunistischen Gruppe. 

(Zuruf rechts: Die „Menschenrechtler"!) 
Der Bundestag hat dem Gesetz über die Konven-
tion zum Schutz der Menschenrechte und Grund-
freiheiten seine Zustimmung erteilt. 

Wir haben nun noch abzustimmen über Ziffer 2 
des Antrags des Ausschusses, den Sie auf Seite 6 
der Drucksache Nr. 3338 finden. Wer für die An-
nahme dieses Teiles des Ausschußantrags ist, den 
bitte ich, die Hand zu erheben. — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Gegen einige Enthaltungen an-
genommen. 

Nunmehr bitte ich den Kollegen Dr. Brill, das 
Wort zur Berichterstattung über den Antrag der 
Fraktion des Zentrums Drucksache Nr. 2197 be-
treffend Zusatzkonvention zum Schutze der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten zu ergreifen. 

Dr. Brill (SPD), Berichterstatter*): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Die Fraktion des Zen-
trums hatte am 25. April 1951 eine Zusatzkonven-
tion beantragt. Diese Zusatzkonvention sollte die 
Sicherung des Rechts auf die Heimat, der Frei-
zügigkeit und des politischen Asylrechtes bringen. 
Auch zu diesem Antrag haben beide Ausschüsse 
— der Ausschuß für das Besatzungsstatut und aus-
wärtige Angelegenheiten und der Rechtsausschuß — 
Stellung genommen. 

Problematisch war dabei nur das Recht auf die  
Heimat. Was Freizügigkeit und politisches Asyl-
recht bedeutet, dürfte im ersten Punkt absolut und 
im zweiten Punkt nach englischem Gewohnheits- 

*) Schriftlicher Bericht: Anlage 2 Seite 9540.  

recht relativ klar sein. Aber die Begründung eines 
Rechts auf die Heimat, meine Damen und Herren, 
das wäre im Völker- und Staatsrecht eine völlig 
neue Rechtsfigur. Der Rechtsausschuß hat deshalb 
darauf verzichtet, dazu Erklärungen abzugeben. 
Der Ausschuß für das Besatzungsstatut und aus-
wärtige Angelegenheiten hat versucht, dieser Frage 
negativ nahezukommen, und festgestellt, was das 
Recht auf die Heimat nicht sein kann. Er wünscht 
eine sehr scharfe Zäsur zwischen den anerkannten 
Rechten ,der nationalen Minderheiten und dieser 
neuen Rechtsfigur eines Rechtes auf die Heimat 
zu machen. Er glaubt also nicht, daß die bisherigen 
Einrichtungen im einzelnen, die das Recht natio-
naler Minderheiten garantieren sollten, genügen, 
um ein Recht auf die Heimat zu statuieren. Das 
Recht auf die Heimat müsse einfach das Recht des 
Menschen sein, in seinem Lebenskreise ohne Rück-
sicht auf den etwaigen Wechsel der Staatsgewalt 
über das Territorium zu bleiben. -Der Ausschuß 
weist Sie, meine Damen und Herren, weiter dar-
auf hin, daß ein solches Recht nicht im Stile einer 
Konvention, wie wir sie eben ratifiziert haben, 
geschaffen werden kann, sondern daß das nur 
durch Vereinbarungen von Staat zu Staat, in bi-
lateralen und multilateralen Abkommen mög-
lich ist. 

Unter diesem Gesichtspunkt hat der Ausschuß 
den Antrag des Zentrums abgeändert. Sie finden 
den Antrag in der zweiten Spalte des Berichts 
Drucksache Nr. 3339: 

Die Bundesregierung wird ersucht, 
innerhalb des Europarates auf den Abschluß 
einer Zusatzkonvention zu der Konvention 
zum Schutze der Menschenrechte und Grund-
freiheiten hinzuwirken, durch die das Recht 
auf die Heimat, die Freizügigkeit und das 
politische Asylrecht für jedermann und gegen-
über allen totalitären Gefahren sichergestellt 
wird. 

Neu an diesem Antrag ist der zweite Absatz: 
Der Bundestag empfiehlt den deutschen Mit-
gliedern in der Beratenden Versammlung des 
Europarates, im gleichen Sinne tätig zu 
werden. 

Ich habe die Ehre, Sie zu bitten, diesem Aus-
schußantrag zuzustimmen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Ich danke dem Herrn 
Berichterstatter und eröffne die Aussprache. Das 
Wort hat der Abgeordnete Dr. Reismann. 

Dr. Reismann (FU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Im Namen der Fraktion der 
Föderalistischen Union, die den Antrag der 
früheren Zentrumsfraktion aufgenommen hat, er-
kläre ich mich mit der Fassung einverstanden, die 
der Ausschuß in seinen Beratungen dem von uns 
eingebrachten Antrag gegeben hat. Die jetzige 
Fassung entspricht dem Sinn und dem Zweck 
dessen, was wir beabsichtigt hatten. Es war bei der 
Einbringung dieses Antrages beabsichtigt, die Kon-
vention zum Schutze der Menschenrechte und  
Grundfreiheiten fortzuentwickeln; und zwar fort-
zuentwickeln gerade in einem Sinne und nach einer 
Richtung hin, die sich in den zuletzt vergangenen 
Jahren und Jahrzehnten als besonders notwendig 
erwiesen hat. 

Wenn man sich dabei insbesondere den in den 
Ausschußberatungen besonders in Betracht ge-
zogenen Begriff des Rechtes auf die Heimat etwas 
näher ansieht, könnte man auf den Gedanken 
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kommen, daß es sich dabei eigentlich um etwas 
handelt, das schon in den anderen Grundrechten 
und Menschenrechten enthalten ist, nämlich um 
einen Ausfluß sei es der Freizügigkeit, sei es der 
allgemeinen menschlichen Freiheit überhaupt. 
Wenn das aber bisher so aufgefaßt worden wäre, 
dann wären die Heimatvertreibungen in den 
letzten zehn, fünfzehn Jahren sicherlich nicht vor-
gekommen. Denn sie sind j a auch unter Regimen 
vorgekommen, die sich auf die Menschenrechte be-
rufen haben. Gerade deswegen ist es notwendig — 
mag auch zunächst der Begriff des Rechtes auf die 
Heimat noch etwas unscharf, noch nicht ganz klar 
umrissen sein, aber, nebenbei bemerkt, so fangen 
ja alle Rechtsbegriffe an —, daß man ihn schon 
jetzt einmal fixiert, formuliert und zum Gegen-
stand eines Abkommens macht. Gerade deswegen, 
weil es sich als eine Geißel der modernsten Zeit, als 
eine Barbarei unseres Jahrhunderts herausgestellt 
und entwickelt hat, daß man ganze Länder von 
ihrer Bevölkerung entblößt, ist es notwendig, daß 
man dieses Recht nun endlich besonders sichert und 
es zu den keiner Diskussion mehr unterworfenen 
allgemeinen Grundfreiheiten und Menschenrechten 
rechnet und definitiv erklärt. 

Daß es sich dabei nicht um eine Sache der natio-
nalen Minderheiten handelt, hat der Herr Bericht-
erstatter soeben mit Recht herausgehoben. Es ist 
überhaupt nicht zu fassen, um wessen Recht es sich im 
einzelnen handelt; denn das kann von Ort zu Ort 
und von Zeit zu Zeit und je each den Umständen 
wechseln. Es kann sein, daß das Recht auf Heimat 
beispielsweise, aber auch das Recht auf Freizügigkeit 
oder das Asylrecht aus nationalistischen Gesichts-
punkten bedroht ist, es kann aber auch sein, daß 
es aus Unduldsamkeit religiöser oder politischer 
Art bedroht wird; und auch solche Minderheiten, 
wenn man es so nennen will, müßten gesichert 
werden, eben durch ein solches Abkommen, wie 
wir es empfehlen. Es muß also durchaus offen 
bleiben, wessen Rechte hier geschützt werden 
sollen; es muß genügen, daß hier die zu schützenden 
Rechtsgüter gekennzeichnet werden. 

(Vizepräsident Dr. Schäfer übernimmt 
den Vorsitz.) 

Ich möchte aber zu der Begründung des Herrn 
Berichterstatters eines noch hervorheben, damit 
nicht durch den Eindruck unseres Einverständnisses 
eine demnächstige falsche Auslegung gefördert 
wird. Es ist in dem kurzen Schriftlichen Bericht 
auf Drucksache Nr. 3339 gesagt worden, daß das 
Recht des Menschen auf die Heimat das Recht sei, 
in seinem Lebenskreise ohne Rücksicht auf den 
etwaigen Wechsel der Staatsgewalt über das Terri-
torium zu bleiben. Es kommt dabei nach unserem 
Dafürhalten nicht auf den Wechsel der Staats-
gewalt an, sondern darauf, daß dieses Rechtsgut 
des Verbleibens in der Heimat geschützt wird 
gegenüber der Staatsgewalt überhaupt, auch wenn 
eine bleibende Staatsgewalt es sich plötzlich ein-
fallen lassen sollte, intolerant zu werden, wenn 
eine bleibende bisherige Staatsgewalt es sich plötz-
lich einfallen lassen sollte, Bestimmungen zu er-
lassen oder eine Praxis anzuwenden, die diesem 
Recht auf Heimat und dem Recht auf Freizügigkeit 
und dem Recht auf Asyl widersprechen. 

Die Rechte auf Freizügigkeit und auf Heimat sind 
in gewissem Sinne Teile eines gemeinschaftlichen 
Oberbegriffs. Das Recht auf Freizügigkeit bedeutet 
nämlich das Recht, sich niederzulassen, wo man 
will. Das Recht auf Heimat bedeutet das Recht, zu 
bleiben, wo man sich niedergelassen hat, und wo 
man bleiben will. Sie werden einsehen, daß es sich 

hier nur um eine Klarstellung auf Grund kon-
kreter Ereignisse handelt, aber nicht um etwas 
wesentlich Verschiedenes. Man hat mit Recht ge-
sagt, dieser Begriff sei etwas unscharf. Er muß un-
scharf sein, solange die Praxis und die Anwendung 
dieser Grundsätze noch nicht zu einer deutlichen 
Klarstellung geführt hat. Wir sind der Ansicht, 
daß es besser ist, der Klarheit und der Deutlichkeit 
halber hier zwei Begriffe zu wählen, die sich viel-
leicht überschneiden, die aber sicher die Gewähr 
dafür bieten, daß sie nichts unberücksichtigt, un-
betroffen lassen, was sie schützen sollen. 

Wir stimmen deshalb dieser Formulierung des 
Ausschusses zu und bitten Sie, dem Antrag eben-
falls die Zustimmung zu geben. 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. von Merkatz. 

Dr. von Merkatz (DP): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Es ist völlig ausgeschlossen, 
in der kurzen Redezeit, die mir zur Verfügung 
steht, zu der außerordentlichen Tragweite des 
Rechtes auf die Heimat Stellung zu nehmen. Ich 
darf nur darauf hinweisen, daß meine politischen 
Freunde bereits im Parlamentarischen Rat ver-
sucht haben, das Recht auf die Heimat zu defi-
nieren und unter die Grundrechte aufzunehmen. 
Dieser Versuch ist gescheitert. Es ist das große 
Verdienst von  Rudolf Laun, unterdessen der 
juristischen Erfaßbarkeit des Rechtes auf die 
Heimat nähergekommen zu sein. Es handelt sich 
hier um ein zentrales Anliegen aller Vertriebenen. 
Ich glaube, man geht nicht zu weit, wenn man sagt, 
daß die Formulierung, das heißt die Bewußt-
machung des Rechtes auf die Heimat völkerrechtlich 
und staatsrechtlich eine ähnliche Tragweite hat wie 
nach dem Dreißigjährigen Kriege im Frieden von 
Münster und Osnabrück die Erkenntnis vom Recht 
der Religionsfreiheit, aus dem sich später in den 
amerikanischen Kolonien und in der französischen 
Revolution die Deklaration der Menschenrechte 
entwickelt hat. Es ist das Verdienst von 
Rudolf Laun, darauf hingewiesen zu haben, daß 
es zwei Systeme völkerrechtlicher Bildung geben 
kann, ein System, das auf dem Souveränitätsrecht 
beruht, und ein völkerrechtliches System, das auf 
den Menschenrechten beruht. Wenn man der 
Bildung des Völkerrechts an den Maßstäben des 
Menschenrechtes — ein Prozeß, der völkerrechtlich 
seit der Deklaration der Menschenrechte zu ver-
folgen ist — zum Durchbruch verhelfen will, dann 
ist der zentrale Gedanke, auf dem dieses völker-
rechtliche System beruhen muß, die Bewußt-
machung des Rechtes auf die Heimat als einer 
Grundlage aller übrigen Menschenrechte. 

Es hat nicht an Versuchen gefehlt, das Recht auf 
die Heimat zu definieren. Man kennt es im Recht 
des Minderheitenschutzes, man kennt es in den 
Rechten auf Freizügigkeit, in den Rechten, die die 
kulturelle Autonomie gewährleisten. Wir haben 
das Scheitern des Minderheitenrechtes nach 1918 
erlebt, eines Minderheitenrechtes, das man als 
individuellen Anspruch zu konstruieren versuchte. 
Es ist eine der allerwichtigsten Aufgaben der juri-
stischen Lehre und auch der juristischen Praxis, die 
Grundlage eines klar definierten Menschenrechtes 
auf die Heimat zu finden. Ich glaube, in Zu-
sammenhang mit den Arbeiten an der Verfassung 
einer europäischen Union muß dieses Recht auf die 
Heimat ein zentraler juristischer Ausgangspunkt 
für die Architektur des Gebäudes einer solchen 
Verfassung sein. Die Erkenntnis des Rechtes auf 
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die Heimat ist eines der leidvoll gefundenen Er-
gebnisse unserer schweren Zeit. Erst wenn man  
dieses Recht auf die Heimat als ein von aller Welt,  
von allen zivilisierten Völkern gegenüber jeder  
totalitären Bedrohung erkanntes Menschenrecht zu  
begreifen vermag, werden wir die Zukunft des  
Völkerrechts im demokratischen Sinne erfochten  
haben.  

Meine Fraktion wird dem Antrag des Aus-
schusses, der den praktischen Bedürfnissen Rech-
nung trägt, zustimmen.  

(Beifall bei der DP.) 

Vizepräsident Dr. Schäfer : Weitere Wortmeldun

-

gen liegen nicht vor. Die Aussprache ist also ge-
schlossen.  

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag  
des Ausschusses auf Umdruck Nr. 3339 Ziffer 2. Ich  

bitte diejenigen, die zustimmen, die Hand zu er-
heben. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Ent-
haltungen? - Bei einigen Enthaltungen an-
genommen. Damit ist dieser Punkt der Tagesord-
nung erledigt.  

Wir kommen zu Punkt 5:  

Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus-
schusses für das Besatzungsstatut und aus-
wärtige Angelegenheiten (7. Ausschuß) über  
den Antrag der Fraktionen der CDU/CSU,  
SPD, FDP, DP/DPB, FU (BP-Z) betreffend  
Untersuchung über deutsches Auslandsver-
mögen (Nrn. 3389, 3327 der Drucksachen).  

Das Wort zur Berichterstattung hat Herr Ab- 
geordneter Dr. Pfleiderer.  

Dr. Pfleiderer (FDP), Berichterstatter: Herr Prä-
sident! Meine Damen und Herren! Der inter-
fraktionelle Antrag betreffend Untersuchung über  
deutsches Auslandsvermögen, Drucksache Nr. 3327,  
wurde seinerzeit dem Ausschuß für das Besatzungs-
statut und auswärtige Angelegenheiten ohne Aus-
sprache überwiesen. Der Ausschuß hat beschlossen,  
dem Hause zunächst einen Schriftlichen Bericht*)  
über das Gesamtgebiet zu erstatten. Denn es hat  
sich gezeigt, daß die Frage von großer weltwirt-
schaftlicher, volkswirtschaftlicher und privatwirt-
schaftlicher Bedeutung ist. Es hat sich auch gezeigt,  

daß die Frage für Hunderttausende von Deutschen  

von Bedeutung ist. Der Strom von Zuschriften hat  

dem deutlich Ausdruck verliehen. Der Bericht liegt  

Ihnen nunmehr als Drucksache Nr. 3389 vor. Der  

Bericht wurde in dieser Form vom Ausschuß ein-
stimmig angenommen.  

Ich möchte nur mit wenigen Worten die Grund-
gedanken des Berichts und des ihm angeschlossenen  
Antrags des Ausschusses vortragen.  

Das Auslandsvermögen wurde nach dem Kriege  
für Reparationszwecke in Anspruch genommen;  
und dies hat sich für die wirtschaftliche Schulden-
tilgung als schädlich erwiesen. Mit dem Wegfall  
des Auslandsvermögens fehlten wesentliche Posten  

in der deutschen Zahlungsbilanz. Es kam dazu, daß  
letzten Endes die Auslandsgläubiger selbst die Re-
parationen bezahlten. Um hier klar zu sehen, wäre  

es nötig, zu prüfen, welchen Einfluß eine Freigabe  

des Auslandsvermögens, d. h. eine Lösung des  
Auslandsvermögens aus der Reparationsverhaf-
tung, für die Schuldentilgung haben würde. Man 

*)Siehe Anlage 3 Seite 9541.  

müßte das in drei Richtungen untersuchen: erstens 
hinsichtlich des bis jetzt noch nicht liquidierten 
deutschen Auslandsvermögens, zweitens hinsicht-
lich des zwar liquidierten Auslandsvermögens, 
dessen Liquidationserlöse aber noch nicht verteilt 
worden sind, und interesseshalber drittens bezüg-
lich des Auslandsvermögens, das liquidiert worden 
ist und dessen Erlöse auch bereits verteilt sind. 

Die Alliierten haben in ihrer Reparationspolitik 
 die Reparationsgüter eingeteilt in eine Kategorie A, 

die das uns hier interessierende Auslandsver-
mögen umfaßt, und in eine Kategorie B, die die 
Demontagegüter und die Schiffe umfaßte. Bei 
der Behandlung der Reparationsgüter der Ka-
tegorie B wurde sehr schnell offenbar, daß die  
Demontagen für die Wirtschaft schädlich waren 
und eine Störung für die Politik der Vereinigten 
Staaten bedeuteten, die mit Hilfe des Marshall-
plans darauf gerichtet war, das zerstörte Europa 
wirtschaftlich wieder in Ordnung zu bringen. Des-
halb hat der Marshallplanadministrator schon 
früh einen Ausschuß eingesetzt, das sogenannte 
Humphrey Committee, um genau zu prüfen, welchen 
schädlichen Einfluß die Demontagen auf die 
wirtschaftliche  Gesundung Euro pas und insbeson

-

dere Deutschlands hätten. Dieses Committee hat 
einen Bericht erstattet, und ihm ist zuzuschreiben, 
daß damals noch 167 Anlagen von der Demontage-
liste gestrichen wurden. 

Nun ist auch bei den Reparationsgütern der Ka-
tegorie A, nämlich dem Auslandsvermögen, der 
Augenblick gekommen, wo man sieht, wie die Re-
parationspolitik wirtschaftlich schädliche Folgen 
nach sich zieht. Deshalb lag der Gedanke nahe, 
nunmehr auch bei diesen Gütern einen Ausschuß 
einzusetzen, der diese Frage unabhängig und sach-
verständig, von einer neutralen Grundlage aus, 
prüfen soll. Wenn ein solcher Ausschuß an die Ar-
beit geht, muß seine Tätigkeit abgegrenzt werden, 
einmal gegenüber der Londoner Schuldenkonfe-
renz, die gegenwärtig tagt, sowie gegenüber dem 
Teil VI des Überleitungsabkommens oder, wie es 
jetzt heißt, des „Vertrages zur Regelung aus Krieg 
und Besatzung entstandener Fragen". 

Bei der Schuldenkonferenz in London wurde 
dem Auslandsvermögen in zwei verschiedenen Be-
ziehungen Rechnung getragen: einmal hinsichtlich 
der Minderung der deutschen Wirtschaftssubstanz 
durch die Wegnahme des Auslandsvermögens, d. h. 
der Minderung der deutschen Aufbringungs- und 
Transferfähigkeit, sodann zum zweiten bei der 
Frage der Aufrechnung von Liquidationserlösen 
gegen deutsche Schuldverpflichtungen, was beson-
ders in England und Schweden der Fall war. Die 
Londoner Schuldenkonferenz als eine rein inter-
nationale Finanzkonferenz hat keine Befugnis, in 
die Reparationsfrage einzugreifen. Wohl aber wer-
den die Gläubiger in London, die darum kämpfen, 
möglichst viel deutschen Transfer zur Schulden-
tilgung zu erhalten, feststellen, daß die Wegnahme 
des Auslandsvermögens zu Reparationszwecken die 
deutsche Zahlungsbilanz wesentlich verschlechtert 
und damit die deutsche Transferfähigkeit vermin-
dert. Dies ist gerade im jetzigen Augenblick be-
deutsam, wo um die Jahreszahlungen, die wir zu 
leisten haben werden, in London gerungen und 
verhandelt wird. 

Unser deutsches Anliegen ist ganz klar: Wir wol-
len unseren Kredit wiederherstellen, und um den 
Kredit wiederherzustellen, wollen wir unsere 
Schulden bezahlen. Insofern sind wir Deutschen 
die Verbündeten unserer ausländischen Gläubiger.  
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Wir glauben dabei, daß es für die Schuldentilgung 
nicht nützlich wäre, das Auslandsvermögen zu liqui-
dieren und den Liquidationserlös zur Schuldentil-
gung zu verwenden, sondern wir halten es für 
besser, das Auslandsvermögen, soweit es vorhan-
den ist, durch Rückgabe an die Eigentümer wieder 
in seine normalen, notwendigen und unerläßlichen 
volks- und weltwirtschaftlichen Funktionen als eine 
devisensparende und deviseneinbringende Einrich-
tung einzusetzen. 

Wenn wir nun die Arbeiten des vorgeschlagenen 
Ausschusses zu Teil VI des eben erwähnten Über-
leitungsabkommens in Vergleich setzen, dann müs-
sen wir sagen, daß dieser Teil VI, so wie er ver-
handelt worden ist, diesen Antrag in nichts stören 
würde. Wir selbst können und wollen heute noch 
nicht im einzelnen zu diesem Reparationsteil des 
Überleitungsabkommens Stellung nehmen, denn 
dieses Abkommen ist ja auch dem Auswärtigen 
Ausschuß noch nicht zur Stellungnahme und Be-
schlußfassung überwiesen. Wir haben uns deshalb 
auch nicht dazu zu äußern, ob es gut war, die Ent-
eignungsgesetze der Alliierten in diesem Repara-
tionsteil VI des Überleitungsabkommens anzuer-
kennen. Wir haben nur zu fragen, ob nicht die 
Bestimmungen dieses Überleitungsabkommens dem 
vorliegenden Antrag entgegenstehen, und das 
scheint nicht der Fall zu sein. Die Unterhändler 
haben sich bei der Verhandlung über diesen 
Teil VI alle Mühe gegeben, die Türen für künftige 
Lösungen offenzulassen, also auch für Lösungen 
in dem Sinne, das Auslandsvermögen, das zu Re-
parationszwecken verhaftet ist, aus dieser Verhaf-
tung herauszulösen und mit Hilfe zweiseitiger Ver-
träge wieder in den ökonomischen Bereich zurück-
zuführen. 

Der Ausschuß ist der Ansicht, daß in diesem Fall 
Eile nottue. Die Schuldenkonferenz in London ist 
im Gange. Damit die Arbeiten des beantragten 
Ausschusses dafür noch Verwendung finden könn-
ten, müßten sie rasch eingeleitet und durchgeführt 
werden. Die Regierung könnte, falls das Haus dem 
Antrag des Ausschusses zustimmen sollte, durch 
Beschleunigung ihrer Maßnahmen viel Nutzen 
stiften zu Hause und im Ausland. 

Mit diesem Hinzufügen möchte ich bitten, dem 
Antrag des Ausschusses Ihre Zustimmung zu er-
teilen. 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Ich danke dem Herrn 
Berichterstatter. — Für die nachfolgende Aus-
sprache hat der Ältestenrat eine Gesamtredezeit 
von 90 Minuten vorgesehen. Ich nehme die Zustim-
mung des Hauses dazu an. 

Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Luetkens. 

Dr. Luetkens (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Der vorliegende, von allen 
Fraktionen unterschriebene Antrag will auf eine 
Lösung hinaus, die es möglich machen würde, wie 
es in dem begleitenden Bericht heißt, das Aus-
landsvermögen zum Schuldendienst heranzuziehen, 
und zwar sowohl hinsichtlich der Aufbringung wie 
des Transfers. Nun ist das Auslandsvermögen bis-
her durch einseitige Abmachungen und Verträge 
verhaftet für die Abgeltung von Reparationsforde-
rungen an Deutschland. Wenn dieses Vermögen 
also zur Lösung der Schuldenfrage herangezogen 
werden sollte, wie es der Antrag vorsieht, so müßte 
die Verhaftung dieses Auslandsvermögens zu-
gunsten der Reparationsforderungen zumindest zu 
einem Teil gelöst werden. So heißt es denn 
auch auf Seite 10 des Ausschußberichts, der dem 

Antrag vorangeht, das Auslandsvermögen solle 
statt zu Reparationszahlungen zum Schuldendienst 
für die Auslandsschulden herangezogen werden. 
Infolgedessen spricht der interfraktionelle Antrag, 
der uns vorliegt, gleichzeitig und unmittelbar alle 
drei Seiten des dreieckigen Problems von Aus-
landsschulden, Auslandsvermögen und Repar ations-
forderungen an. 

Das eigentliche politische Ziel dieses interfrak-
tionellen Antrags wäre also eine Regelung, welche 
dieses Dreieck in einer volkswirtschaftlich trag-
baren und für alle annehmbaren Weise auflösen 
würde. Es sollte also mit der Regelung der Schul-
denfrage gleichzeitig erreicht werden — und es 
müßte erreicht werden, wenn dem Antrag Folge 
gegeben wird und wenn er Auswirkungen hätte — , 
daß weitere Forderungen aus dem Kriege, also Re-
parationen, bei einer vereinbarten Regelung des 
Schuldenproblems nicht mehr geltend gemacht 
werden könnten. 

Meine Damen und Herren, viele von uns wissen 
und erinnern sich, zu welchen Schwierigkeiten 
dieses Fragenbündel von Auslandsvermögen, Aus-
landsschulden und Reparationsforderungen nach 
dem ersten Weltkrieg international Anlaß gegeben 
hat und zu welch unerfreulichen Konsequenzen die 
damalige Behandlung dieser Fragen insbesondere 
für Deutschland geführt hat. Wir haben in den 
letzten Wochen wohl alle einen gewissen Vorge-
schmack davon bekommen, wie groß das Interesse 
der Bevölkerung, und zwar nicht nur der unmittel-
bar Betroffenen, für diese Fragen ist. Der Kreis 
derer, die durch die Liquidation von Auslandsver-
mögen in der Art und Weise, wie sie vorgenommen 
worden ist, in ihrer Existenz oft vernichtend ge-
troffen worden sind, ist anscheinend viel größer 
als nach dem ersten Weltkrieg. In sehr zahlreichen 
Fällen handelt es sich, wie wir aus Briefen, die 
uns zugegangen sind, ersehen, nicht etwa um große 
Vermögen und um großen Besitz, sondern vielfach 
um kleine Leute, die eben auch deshalb durch die 
Liquidation in ihrer Existenz besonders schwer ge-
troffen worden sind. Würde dieses  Mal  nicht früh-
zeitig eine befriedigendere Lösung für das gesamte 
Problem gefunden werden, so müßte man befürch-
ten, daß die Grundlagen unseres staatlichen Lebens 
wieder ins Schwanken gebracht werden, wie das 
vor etwa 20 oder 25 Jahren infolge der damaligen 
Behandlung dieses Fragenkomplexes der Fall war. 
In Erinnerung an diese Ereignisse der zwanziger 
Jahre haben sich im Auswärtigen Ausschuß alle 
Fraktionen, sowohl die der Regierungskoalition 
wie die der Opposition, in gemeinsamem Bemühen 
seit anderthalb Jahren zusammengefunden, um 
nach ihrem Können und Vermögen eine gemein-
same Linie in dieser Frage zu verfolgen. E i n Er-
gebnis dieser Bemühungen ist der Ihnen jetzt zur 
Beschlußfassung vorliegende Antrag. 

Die New Yorker Beschlüsse der drei Außenminister 
vom September 1950, welche die sogenannte 
kleine Revision des Besatzungsstatuts einleiteten, 
knüpften diese Revision insbesondere an die Be-
dingung, daß die Bundesrepublik die deutschen Aus-
landsschulden übernehme. Die drei westlichen Be-
satzungsmächte erklärten damals mündlich und 
schriftlich, ein solches Anerkenntnis werde hi ge-
setzlicher Weise vom Bundestag beschlossen werden 
müssen. Ein solcher Schuldenvertrag als inter-
n ationaler Vertrag bedarf an sich schon der Be-
schlußfassung durch den Bundestag. Darüber hin-
aus handelt es sich jedoch um eine Maßnahme, die 
finanziell und haushaltsmäßig so tief in das Leben 
der ganzen Bevölkerung einschneidet, daß in 
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keiner parlamentarischen Demokratie solche finan-
ziellen Maßnahmen ohne gewissenhafte Prüfung 
und ohne die Zustimmung der gewählten Vertreter 
des Volkes in Kraft gesetzt werden können, eine 
Zustimmung, die eben zunächst auf Grund der 
finanziellen Tatsachen, um die es sich dreht, ge-
funden werden müßte. 

Der Herr Bundeskanzler hat auch im Auswärti-
gen Ausschuß diese Verfahrensweise für politisch 
und rechtlich erforderlich erklärt, und in der Man-
telnote der Bundesregierung an die Hohe Kom-
mission, die diesem Haus mit Drucksache Nr. 2218 
vorgelegt wurde, heißt es denn auch, der  Noten-
wechsel über die Schuldenfrage werde zu gegebe-
ner Zeit den gesetzgehenden Körperschaften vor-
gelegt werden. Das ist bis heute nicht geschehen, 
und mehr denn ein Jahr ist seither vergangen. 
Aber während dieser Zeit hat die Bundesregierung 
begonnen, in London zunächst vorbereitende Ver-
handlungen über die Regelung der Schuldenfrage 
zu führen, und seit Ende Februar tagt, von dem 
Dreimächteausschuß einberufen, in London eine 
Konferenz, deren Aufgabe es sein soll, die end-
gültige Regelung des Schuldenproblems zu finden. 
Das, meine Damen und Herren, geschieht, obwohl 
im Auswärtigen Ausschuß einstimmig gebilligt 
wurde und obwohl in einem einstimmig gebilligten 
Bericht des Auswärtigen Ausschusses festgestellt. 
wurde — vor der Entsendung der Delegation zu 
dieser endgültigen Schuldenkonferenz in Lon-
don —, daß vor der Ratifikation des Schulden

-

anerkenntnisses durch den 'Bundestag eine Reihe 
grundsätzlicher Klärungen erfolgen müsse, und 
obwohl damals in diesem Bericht auch einstimmig 
festgestellt wurde — ich darf daraus zitieren —, 
daß ohne eine solche Ratifikation durch die gesetz

-

gebenden Körperschaften die Verhandlungen über 
die Durchführung des Notenwechsels völkerrecht

-

lich  und staatsrechtlich keine Grundlage hätten. 
Nunmehr ist weiterhin die Regelung dieses Ge-

samtkomplexes, der auch die Frage der Auslands-
schulden und ihrer Zahlung betrifft, in den Ge-
neralvertrag und die mit ihm zusammenhängenden 
Zusatzverträge hineinverlegt worden. Ich glaube, 
aus alledem, was ich Ihnen vorgetragen habe, muß 
man den Schluß ziehen, daß hier entgegen früherer 
besserer Einsicht der Versuch gemacht wird, den 
Bundestag und die 'gesetzgebenden Körperschaften 
gleichsam zu umgehen. Wie ich glaube, wird durch 
diese Art des Vorgehens, nämlich durch den Ver-
such, in dem Generalvertrag implicite eine Schul-
denerklärung abgeben zu lassen, die Basis völlig 
verschoben, auf welcher sich der Bundestag mit 
diesem so wichtigen Problem zu beschäftigen hätte. 
Wenn man das in den Rahmen eines so wichtigen 
und umfangreichen Vertragswerks einfügt, wie es 
der Vertrag über die Europäische Verteidigungs-
gemeinschaft, die Zusatzverträge und der General-
vertrag selbst sind, so können die finanziellen und 
die steuerlichen Probleme, die die Schuldenfrage 
stellt, nicht mehr mit der Ernsthaftigkeit und der 
Gewissenhaftigkeit geprüft werden, die der Bun-
destag als ganzes, sein Haushaltsausschuß und seine 
mit finanziellen Fragen befaßten Ausschüsse an-
derweitig darauf verwenden würden. Es wäre 
nicht gut, wenn die Bundesregierung die gesetz-
gebenden Körperschaften in eine solche Lage ver-
setzte, und es wäre auch nicht gut, wenn sich dieses 
Hohe Haus in eine solche Lage manövrieren ließe. 
Der Bundestag sollte, wie ich glaube, den alten 
Grundsatz der Demokratie und den alten Grund-
satz aller gewählten Vertretungen des Volkes pein-
lichst achten, nämlich daß es keine finanziellen Be

-

lastungen geben darf ohne eine vorherige ein-
gehende, nur auf die zur Erörterung stehende 
Sache gegründete Prüfung und Mitwirkung durch 
die Volksvertretung. Die sozialdemokratische Frak-
tion hält es aus diesen Erwägungen für erforder-
lich, daß die Ratifikation des Notenwechsels über 
die Anerkennung der deutschen Auslandsschulden 
durch den Bundestag erfolgt, bevor die Annexver-
träge zum Generalvertrag behandelt werden. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 
Die Bundesregierung hat diesem Hohen Hause 

mit Drucksache Nr. 2218, datiert vom 26. April 
1951, eine Reihe von Noten vorgelegt, darunter den 
Notenwechsel der Bundesregierung mit der Hohen 
Kommission vom G. März 1951. In dieser Druck-
sache sind nicht alle für die Schuldenfrage be-
deutsamen Schriftstücke enthalten. Sie konnten es 
damals auch nicht sein. Denn der Notenwechsel 
fand eine Fortsetzung und endete mit einer 
deutschen Note vom 28. Juni 1951, die auf Drängen 
des ganzen Auswärtigen Ausschusses von der 
Bundesregierung der Hohen Alliierten Kommission 
zugestellt wurde. Diese Vorgänge finden Sie auf 
Seite 10 des Ihnen vorliegenden Ausschußberichts 
erwähnt. Sie finden dort angedeutet, daß die 
Bundesregierung ihre frühere Feststellung, die in 
der Note vom 6. März 1951 enthalten ist, nämlich 
die Feststellung, die deutsche Erklärung zur Schul-
denfrage habe die einstimmige Billigung des 
Bundestagsausschusses gefunden, in der Note vom 
28. Juni korrigiert hat. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 
In dem Ihnen vorliegenden Bericht finden Sie, daß 
in der deutschen Note vom 28. Juni erklärt wird, 
die Schuldenanerkennung sei nur unter der Vor-
aussetzung ausgesprochen worden, daß die Frage 
des Auslandsvermögens geregelt werden könne 
und daß sich bei Fortfall dieser Voraussetzung die 
gesetzgebenden Körperschaften veranlaßt sehen 
könnten, ihre bisherige Haltung zu überpüfen. 

Die sozialdemokratische Fraktion hält es für not-
wendig, daß die nach dem 6. März 1951 zwischen 
der Alliierten Hohen Kommission und der Bundes-
regierung ausgetauschten Noten diesem Hohen 
Hause baldigst zur Kenntnis gebracht werden, da-
mit auch in der Öffentlichkeit Klarheit darüber 
geschaffen werden kann, welche Stellungnahme der 
Ausschuß für auswärtige Anlegenheiten als das in 
Frage kommende Organ dieses Hohen Hauses in 
dieser Frage eingenommen hat. Meine Fraktion 
stellt den Antrag, den ich Ihnen verlesen darf: 

Der Bundestag wolle beschließen: 
Die Bundesregierung wird ersucht, dem 
Bundestag alsbald in Ergänzung des Materials, 
das sie mit Schreiben vom 26. April 1951 über-
mittelt hat — Drucksache Nr. 2218 —, den an-
schließenden Notenwechsel mit der Alliierten 
Hohen Kommission über die deutsche Schulden-
erklärung zur Kenntnis zu bringen, insbe-
sondere auch die deutsche Note vom 28. Juni 
1951. 

Ich darf Ihnen, Herr Präsident, diesen Antrag 
meiner Fraktion überreichen. 

Meine Damen und Herren, abschließend darf ich 
die Frage des Generalvertrags berühren, wenn ich 
auch aus Gründen, denen schon verschiedene 
Redner heute gefolgt sind, nicht die Absicht habe, 
auf seinen Inhalt irgendwie näher einzugehen. Die 
Initiative zu dem vorliegenden interfraktionellen 
Antrag kam aus den Reihen der Regierungskoali-
tion. Die sozialdemokratische Fraktion hat den An-
trag mit unterschrieben. 
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(Dr. Luetkens) 
Wie Sie wissen, trifft der Sechste Teil des Über

-

leitungsvertrags, der dem Generalvertrag angefügt 
ist, Bestimmungen über die Reparationsfrage. Da-
nach soll die Bundesrepublik die gegen die deut-
schen Auslandsvermögen getroffenen Maßnahmen 
weitgehend hinnehmen und damit auch die ver-
haftende Verbindung, die zwischen Auslandsver-
mögen und Reparationen einseitig hergestellt 
wurde, anerkennen. Ich kann mich mit den Aus-
führungen des Herrn Berichterstatters zu diesem 
Punkte nicht ganz einverstanden erklären. Ich bin 
der Meinung, daß diese Bestimmungen des Sechsten 
Teils des Überleitungsvertrags ganz bestimmte 
Konsequenzen hinsichtlich des Problems haben, das 
heute hier zur Diskussion steht. 

Weiterhin soll im Achten Teil des Annexver-
trags eine Schuldenerklärung abgegeben werden, 
und zwar auf Grund der Lage, wie sie durch den 
Notenwechsel vom 6. März 1951 gegeben ist, also 
ohne Berücksichtigung dessen, was in der deut-
schen Note vom 28. Juni später niedergelegt wor-
den ist. Der Text des Annexvertrags befleißigt sich 
an dieser Stelle einer einigermaßen eigentümlichen 
Ausdrucksweise, wenn er sagt, die Bundesrepublik 
bekräftige erneut die Übereinkunft über die Aus-
landsschulden. Die Bundesrepublik hat dieses so-
genannte Übereinkommen bisher überhaupt noch 
nicht bekräftigt, und es ist staats- und völker-
rechtlich bisher überhaupt noch nicht gültig ge-
worden. Wenn aber die Annexverträge in der 
Form in Kraft treten sollten, in der sie jetzt vor-
liegen, so würde durch den Achten Teil sanktio-
niert werden, was der Auswärtige Ausschuß bis 
heute immer einstimmig als unmöglich bezeichnet 
hat, 

(Hört! Hört! bei der SPD) 
B) nämlich die Scheidung von Auslandsschulden und 

Auslandsvermögen. Gegen diese Scheidung wendet 
sich gerade der Antrag, der uns vorliegt. 

Die Erreichung des politischen Ziels, das allen 
Antragstellern vorschwebt, würde durch die gegen-
wärtigen Bestimmungen des Generalvertrags be-
hindert werden. Meine Fraktion ist sich der poli-
tischen Tragweite des Antrags bewußt. Sie wird 
ihm zustimmen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Das Wort hat der 
Abgeordnete Müller. 

Müller (Frankfurt) (KPD): Meine Damen und 
Herren! Ich kann mir gut vorstellen, daß es einigen 
Parteien, die diesen Antrag unterzeichnet haben, 
nicht sehr wohl dabei zumute ist, daß der Bericht 
des Ausschusses gerade jetzt dem Bundestag vor-
gelegt und damit der Öffentlichkeit unterbreitet 
wird. Wenn diese Parteien — ich meine insbeson-
dere die Regierungsparteien — hätten übersehen 
können, daß ihr Chef, Herr Adenauer, den Gene-
ralvertrag und die Zusatzverträge dem Bundestag 
mit einer solchen Eile zur Ratifizierung vorzu-
legen beabsichtigte, dann hätten sie zweifellos da-
von Abstand genommen, über die Frage der Rege-
lung oder Nichtregelung der deutschen Auslands-
vermögen und ihrer Beschlagnahme durch die 
Herren in Washington, in Frankreich und England 
usw. jetzt zu beraten. Es ist zunächst einmal 
zweifellos das Verdienst des Herrn Berichterstat-
ters, in diesem Bericht, wenn auch bei aller Vor-
sicht der Formulierung, doch einige Feststellungen 
zu treffen, die für die deutsche Öffentlichkeit von 
geradezu alarmierender Bedeutung sind. Der Herr 

Berichterstatter trifft in seinem schriftlichen Be

-

richt Feststellungen über das deutsche Sachver-
mögen im Ausland, das durch die Maßnahmen 
nach Kriegsende dem deutschen Volke verlustig 
gegangen ist und das einen Wert von schätzungs-
weise — und zwar bei vorsichtiger Schätzung — 
rund 20 Milliarden Vorkriegsmark darstellt, 

(Zurufe rechts) 
wobei hinzuzufügen ist, daß es sich hierbei allein 
um die deutschen Sachvermögen im westlichen 
Ausland handelt. 

(Erneute Zurufe rechts.) 
Es wird zweitens festgestellt, daß zu diesen Sach-

vermögen die geistigen Werte hinzukommen, die 
dem deutschen Volke gestohlen und geraubt Wor-
d en sind. 

(Abg. Pelster: Was ist denn in der Ostzone 
gestohlen worden?!) 

Es handelt sich allein um zirka 100 000 Patente. 
Ich hatte schon einmal Gelegenheit gehabt, von 
dieser Stelle aus auf die Methoden hinzuweisen, 
mit denen die Herren Amerikaner 1945 ihre be-
sonderen Auftragskommandos in den Jeeps gleich 
hinter der ersten Linie nach Oberhessen schickten, 
um dort aus einem Stollen die darin versteckten 
Patente herauszuholen und sie schnellstens nach 
den Vereinigten Staaten zu bringen. 

(Zuruf von der Mitte: Was haben die 
Russen gemacht?!) 

Sie wissen aus der amerikanischen Presse selbst, 
wie die Herren, die dieses gestohlene deutsche gei-
stige Eigentum verwendet haben, es nicht nur 
materiell einschätzten, sondern wie sie damit auch 
ihre eigene Industrie zum Teil um 30, 40 und noch 
mehr Jahre auf einen Sprung nach vorwärts ent-
wickelten. C 

Zu diesen rund 100 000 Patenten kommen noch 
annähernd 200 000 Marken- und Warenzeichen und 
Urheberrechte. Aus dem Bericht selbst geht hervor 
— und es ist geradezu eine Ironie —, daß deutsche 
Firmen gezwungen sind, die ihnen gestohlenen 
Warenzeichen zurückzukaufen, damit sie auf dem 
Auslandsmarkt nicht alles verlieren und ihre Ex-
portmöglichkeiten sicherstellen können. Der Be-
trag dieser geistigen Werte wird mit 18 Milliarden 
DM angegeben. Wir hatten vor einiger Zeit Ge-
legenheit, über den Raub der in deutschem Besitz 
befindlichen ausländischen Wertpapiere zu 
sprechen, die in diesem Bericht mit 2 1/2 Milliarden 
DM angegeben werden. Wenn dem noch die 
Summe der in deutschen Händen befindlichen 
Zahlungsmittel der neutralen Staaten mit 2,6 Mil-
liarden DM bzw. Vorkriegswerten hinzugefügt 
wird, dann steht fest, daß dem deutschen Volke an 
Auslandsvermögen 45 Milliarden gestohlen wor-
den sind. 

Meine Damen und Herren, ich gehe auf die 
Frage, wie mit diesem Auslandsvermögen umge-
gangen worden ist, überhaupt nicht ein. Ich gehe 
auch nicht ein auf den Raub an deutschem Ver-
mögen im Inland, die Frage der Demontagen, die 
Frage der Entnahmen aus der laufenden Produk-
tion usw. Was aber in diesem Zusammenhang 
wesentlich ist, das ist die Feststellung, daß der-
selbe Bundeskanzler Adenauer, der mit seinem 
Generalvertrag für die Maßnahmen verantwortlich 
ist, die jetzt seitens der Deutschen Demokratischen 
Republik angesichts des offensiven Charakters des 
Generalkriegsvertrags ergriffen werden müssen 
- und Sie, die ihm zustimmen, sind auch verant

-

wortlich für das, was gerade im Hinblick auf die 
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Notwendigkeit der Verteidigungsmaßnahmen in 
der Deutschen Demokratischen Republik ge-
schieht —, in seinem Generalvertrag bzw. im 
Sechsten Teil des Zusatzvertrags diesen Raub 
amerikanischer Piraten und Buschräuber — an-
ders kann man es nicht bezeichnen — an deutschem 
Eigentum noch ausdrücklich anerkennt. 

(Fortgesetzte Zurufe von der Mitte.) 
Im Sechsten Teil dieses Zusatzvertrags heißt es in 
Art. 3 ausdrücklich: 

Die Bundesrepublik wird in Zukunft keine 
Einwendungen gegen die Maßnahmen erheben, 
die gegen das deutsche Auslandsvermögen 
oder sonstige Vermögen durchgeführt worden 
sind oder werden sollen, das beschlagnahmt 
worden ist für Zwecke der Reparation oder 
Restitution oder auf Grund des Kriegszustan-
des oder auf Grund von Abkommen, die die 
Drei Mächte mit anderen alliierten Staaten, 
neutralen Staaten oder ehemaligen Bundes-
genossen Deutschlands geschlossen haben oder 
schließen werden. 

Das bedeutet eine Sanktionierung des Raubes, den 
diese Piraten am deutschen Volksvermögen be-
gangen haben. Genau so heißt es in Ziffer 3 dieses 
Art. 3 des Sechsten Teils: 

Ansprüche und Klagen gegen Personen, die 
auf Grund der in Absatz 1 und 2 dieses Ar-
tikels bezeichneten Maßnahmen Eigentum er-
worben oder übertragen haben, sowie An-
sprüche und Klagen gegen internationale Or-
ganisationen, ausländische Regierungen oder 
Personen, die auf Anweisung dieser Organisa-
tionen oder Regierungen gehandelt haben, 
werden nicht zugelassen. 

Das ist also ein absolutes Abschreiben der deut

-

schen Auslandsvermögen und hat seinen beson-
deren Reiz gerade im Zusammenhang mit den 
Forderungen, die jetzt in London gegenüber 
Deutschland erhoben werden. 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Ihre Redezeit ist 
schon erheblich überschritten. Ich bitte zum Schluß 
zu kommen. 

Mül ler (Frankfurt) (KPD): Die Regierung hat 
keinerlei Recht zu einer solchen Unterschrift. Das 
Volk wird dafür sorgen, daß die Absichten, die 
Herr Dr. Adenauer und die hinter ihm stehenden 
Kreise mit dem Generalvertrag verfolgen, zunichte 
gemacht werden. 

(Zurufe von .der Mitte.) 
Wir sind der Meinung, daß es eine Aufgabe des 
kommenden Friedensvertrags ist, eine Regelung zu 
finden, die dem gesamten deutschen Volke dient. 

(Erneute Zurufe von der Mitte und rechts.) 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Wahl. 

Dr. Wahl (CDU): Meine Damen und Herren! Das 
dornige Problem des Auslandsvermögens ist von 
dem Herrn Berichterstatter in besonders ein-
drucksvoller Weise dargelegt worden, und zwar so-
wohl in seinem schriftlichen Bericht wie in seinen 
mündlichen Ausführungen, zu denen Herr Dr. 
Luetkens noch wertvolle allgemeine Aspekte bei-
getragen hat. Der Antrag des Ausschusses läuft 
darauf hinaus, die devisenwirtschaftliche .Seite des 
Problems zu unterstreichen und es aus dem allei-
nigen Zusammenhang mit dem Reparationsproblem 
herauszulösen und in engeren Zusammenhang mit  

den gesamten Hemmungen des Weltverkehrs der 
Gegenwart, insbesondere den deutschen Transfer-
schwierigkeiten, zu bringen. Das ist sicher ein sehr 
zweckmüßiger und glücklicher Weg, um in dieser 
Frage, die noch im Fluß ist, weiterzukommen, ein 
Weg, dem im Ausschuß von allen Fraktionen zu-
gestimmt worden ist. 

Herr Dr. Luetkens hat nun den Antrag gestellt, 
daß die Bundesregierung ersucht werden soll, die 
Noten über die Sehuldenfrage zur Ratifikation 
vorzulegen. Es erscheint uns zweifelhaft, ob die 
jetzige Gelegenheit die richtige ist, um diesen An-
trag zu stellen. Immerhin beantragen wir, diesen 
Antrag dem Auswärtigen Ausschuß zur weiteren 
Bearbeitung zu überweisen. 

Noch einige Bemerkungen über eine Frage, die 
heute hier nicht entschieden werden kann, die 
aber mit dem behandelten Problem im Zusammen-
hang steht und die deutsche Öffentlichkeit sehr 
bewegt, nämlich die Frage: Hat die -  Bundesregie-
rung wirklich rechtsverbindlich und endgültig auf 
das deutsche Auslandsvermögen in dem Annexver-
trag verzichtet? Sie hat das nicht getan. Zwar heißt 
es in dem Vertrag, -daß die Bundesrepublik in Zu-
kunft keine Einwendungen gegen die Maßnahmen 
erheben wird, die das beschlagnahmte deutsche 
Auslandsvermögen treffen und getroffen haben; 
aber damit ist ein Verzicht auf die deutsche 
Rechtsposition als solche nicht ausgesprochen. Es 
handelt sich lediglich darum, daß bis zur friedens-
vertraglichen Regelung die Frage von deutscher 
Seite unerörtert bleiben soll. Man darf nicht ver-
gessen, daß die europäischen Staaten, die den 
Krieg gewonnen haben, das Auslandsvermögen 
ihrer Bürger schon während des Krieges verloren 
haben, weil sie es auf Grund der amerikanischen 
Gesetzgebung für Lieferungen von Kriegsmaterial 
opfern mußten. Darin lag ein schweres psycholo-
gisches Hemmnis  — um nicht zu sagen: Hinder-
nis — für eine uns befriedigende Regelung schon 
im jetzigen Zeitpunkt. Andererseits ist es der deut-
schen Verhandlungsführung gelungen, für zwei-
seitige Verhandlungen über alle das deutsche Aus-
landsvermögen betreffenden Fragen mit alien 
Staaten, auch denen, die an dem Interalliierten 
Reparations abkommen in Paris teilgenommen 
haben, schon jetzt eine Möglichkeit zu eröffnen. 
Diese Möglichkeit gab es bisher nicht. Darin liegt 
der entscheidende Fortschritt, daß sich die deut-
schen Verhandlungspartner jetzt nicht mehr ent-
gegenhalten zu lassen brauchen, daß zweiseitige 
Sonderabmachungen gegen das IARA-Abkommen 
verstoßen und deshalb unzulässig sind. Die in den 
Vereinbarungen enthaltene Vertagung des Gesamt-
problems zugleich mit der Eröffnung der Möglich-
keit, bei Handelsvertragsverhandlungen oder ähn-
lichen Anlässen das Problem des deutschen Aus-

landsvermögens im Verhältnis zu den einzelnen 
Staaten aufzurollen, war  unter diesen Umständen 
im Augenblick das äußerst Erreichbare. Es mußte 
vermieden werden, daß schon jetzt ein Schlußstrich 
unter dieses traurige Kapitel gezogen wurde. Je 
weiter wir uns vom Tage der Kapitulation ent-
fernen, um so günstiger muß sich unsere Verhand

-

lungsposition entwickeln. 
(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. Dann ist die Aussprache ge-
schlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung, und zwar zu-
nächst über den Antrag der SPD, der eigentlich so 
etwas wie einen Ergänzungsantrag darstellt. Dazu 
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ist die Überweisung an den Ausschuß für das Be-
satzungsstatut und auswärtige Angelegenheiten be-
antragt. Ich bitte diejenigen, die zustimmen, die 
Hand zu heben. — Das ist zweifellos die Mehr-
heit; es ist so beschlossen. 

Wir stimmen jetzt über den Antrag des Aus-
schusses Drucksache Nr. 3389 Ziffer 2 ab. Ich bitte 
diejenigen, die zustimmen, die Hand zu heben. — 
Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — 
Bei einigen Enthaltungen angenommen. 

Wir kommen nun zu Punkt 7 der Tagesordnung: 
Erste Beratung des Entwurfs eines Gesetzes 
betreffend das Protokoll vom 16. Februar 
1952 über Zollvereinbarungen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Türkei 
(Nr. 3427 der Drucksachen). 

Wird das Wort zur Begründung gewünscht? — 
Auf eine Begründung wird verzichtet. Wortmel-
dungen liegen ebenfalls nicht vor. Dann darf ich 
wohl vorschlagen, die Drucksache dem Ausschuß 
für Außenhandelsfragen zu überweisen. — Dem 
wird nicht widersprochen; es ist so beschlossen. 

Ich rufe nun Punkt 8 der Tagesordnung auf: 
Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes über das Erste Berichtigungs- 
und Änderungsprotokoll zu den Zollzuge-
ständnislisten des Allgemeinen Zoll- und 
Handelsabkommens (GATT) (Nr. 3176 der 
Drucksachen); 
Mündlicher Bericht des Ausschusses für 
Außenhandelsfragen (14. Ausschuß) (Nr. 3377 
der Drucksachen). 
(Erste Beratung: 206. Sitzung.) 

Das Wort zur Berichterstattung hat der Abge-
ordnete Dr. Serres. 

Dr. Serres (CDU), Berichterstatter: Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Dem Hohen Hause 
ist mit Drucksache Nr. 3176 der Entwurf eines Ge-
setzes über das Erste Berichtigungs- und Ände-
rungsprotokoll zu den Zugeständnislisten des All-
gemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT) 
vorgelegt worden. Nach der ersten Lesung ist der 
Gesetzentwurf dem Ausschuß für Außenhandels-
fragen zur weiteren Beratung überwiesen worden, 
der sich mit dem Gesetz und speziell mit dem Pro-
tokoll eingehend befaßt hat. 

Das Protokoll enthält zunächst eine Reihe von 
Positionsänderungen in der Liste der deutschen Zoll-
zugeständnisse. Es handelt sich im wesentlichen 
um Berichtigungen formeller Natur neben zwei 
Tarifpositionen Nummern 2307 und 2518, die mate-
rieller Natur, aber ohne wesentliche Bedeutung 
sind. 

Es folgen dann die ausländischen Zollzugeständ-
nislisten. Auch hier überwiegen die Berichtigun-
gen formeller Natur. In wenigen Fällen sind Än-
derungen bei den ausländischen Zollzugeständnis-
sen erfolgt, die in der Hauptsache eine Anpassung 
an autonome Tarifänderungen darstellen. Es ist 
besonders hervorzuheben, daß in keinem Fall die 
vorgenommenen Änderungen eine Beeinträchtigung 
deutscher Ausfuhrinteressen bedeuten. Das Proto-
koll ist zunächst durch die deutsche Delegation pa-
raphiert worden, da, wie gesagt, einige materielle 
Änderungen in dem Protokoll enthalten sind und 
deswegen das Protokoll der Zustimmung der 
gesetzgebenden deutschen Körperschaften bedarf. 

Wie bereits erwähnt, hat der Ausschuß für 
Außenhandelsfragen sich eingehend mit dem Ge

-

setz und dem Protokoll befaßt. Er ist einstimmig 
zu dem Ergebnis gekommen, das in seinem Antrag 
niedergelegt ist, den ich Ihnen zur Beschlußfassung 
empfehle: 

Der Bundestag wolle beschließen: 
dem Gesetzentwurf — Nr. 3176 der Druck-
sachen — unverändert nach der Vorlage zu-
zustimmen. 

(Beifall in der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Ich danke dem Herrn 
Berichterstatter. 

Wir treten ein in die zweite Beratung. Ich rufe 
auf Art. I. — Keine Wortmeldungen. Aussprache 
geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Ich bitte  die-
jenigen, die Art. I zustimmen, die Hand zu er-
heben. — Das ist die Mehrheit; angenommen. 

Art. II. — Keine Wortmeldungen. Aussprache ge-
schlossen. 

Ich bitte diejenigen, die Art. II zustimmen, die 
Hand zu erheben. — Die Mehrheit; angenommen. 

Art. III, — Einleitung und Überschrift. — Keine 
Wortmeldungen. Aussprache geschlossen. 

Ich bitte diejenigen, die den aufgerufenen Be-
stimmungen zustimmen, die Hand zu erheben. — 
Das ist die Mehrheit; angenommen. Damit ist die 
zweite Beratung beendet. 

Ich rufe auf zur 
dritten Beratung. 

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. — Keine 
Wortmeldungen. Allgemeine Aussprache ge-
schlossen. 

Ich rufe auf Art. I, — II, — III, — Einleitung 
und Überschrift. — Ich bitte diejenigen, die zustim-
men, die Hand zu erheben. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Enthaltungen? — Gegen wenige 
Stimmen angenommen. 

Eine Schlußabstimmung entfällt nach § 88 der 
Geschäftsordnung letzter Satz. Dieses Gesetz ist 
also in dritter Beratung angenommen. 

Ich rufe nun auf Punkt 9 der Tagesordnung: 
Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes zur Ergänzung der Vorschrif-
ten über die Aufhebung des Mieterschutzes 
bei Geschäftsräumen und gewerblich genutz-
ten unbebauten Grundstücken (Nr. 3126 der 
Drucksachen); 
Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
Wiederaufbau und Wohnungswesen (18. Aus-
schuß); (Nr. 3419 der Drucksachen, Ände-
rungsanträge Umdrucke Nrn. 568, 570, 571). 
(Erste Beratung: 196. Sitzung.) 

Das Wort zur Berichterstattung hat Herr Ab-
geordneter Lücke. 

Lücke (CDU), Berichterstatter: Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
habe mir erlaubt, den Ausschußbericht über die 
Beratungen des Gesetzes über die Aufhebung des 
Mieterschutzes bei Geschäftsräumen und gewerb-
lich genutzten unbebauten Grundstücken schrift-
lich*) vorzulegen. Sie wollen deshalb die näheren 
Einzelheiten über den Verlauf der Beratungen aus 
der Ihnen vorliegenden Drucksache Nr. 3419 ent-
nehmen. 

*) Siehe Anlage 4 Seite 9560. 
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An den Beratungen über diesen von der Regie-

rung vorgelegten Gesetzentwurf nahmen der Aus-
schuß für Wiederaufbau und Wohnungswesen — 
federführend — sowie der Rechtsausschuß und 
der Wirtschaftsausschuß teil. Die Beratungen über 
die recht verwickelte Gesetzesmaterie gestalteten 
sich schwierig, konnten aber dank der sehr inten-
siven Arbeit der Ausschüsse so abgewickelt wer-
den, daß Ihnen heute der Gesetzentwurf zur zwei-
ten und dritten Lesung vorgelegt werden kann. 

Das Ihnen vorliegende Beratungsergebnis hat 
nicht die Zustimmung der SPD-Fraktion gefunden. 
Die SPD-Fraktion trat für eine Auflockerung des 
geltenden Mietrechts unter gleichzeitiger Beibehal-
tung der Preisbindung und Aufrechterhaltung des 
Mieterschutzes für Geschäftsräume und gewerblich 
genutzte unbebaute Grundstücke ein. Ungeachtet 
dieser mehr rechtssystematischen als praktischen 
Unterscheidung haben sich in sachlichen Fragen 
grundlegende Unterschiede zwischen der in dem 
Gesetzentwurf niedergelegten Auffassung der Re-
gierungsparteien und der Auffassung der Oppo-
sition nicht ergeben. 

Ich darf das Hohe Haus bitten, dem vorliegenden 
Gesetzentwurf die Zustimmung zu  Zehen 

(Beifall in der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Ich danke dem Herrn 
Berichterstatter. 

Wir treten in die zweite Beratung des Gesetzes 
ein. Ich rufe auf § 1. — Dazu liegt ein Änderungs-
antrag der SPD auf Umdruck Nr. 570 Ziffer 1 vor. 
Das Wort zur Begründung hat Herr Abgeordneter 
Jacobi. 

Jacobi (SPD): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Ich kann mich hinsichtlich unseres Ände-
rungsantrags zu § 1 kurz fassen. Ich darf vorweg 
bemerken, daß unser Änderungsantrag zu § 2 er-
ledigt ist, weil sein Anliegen bereits in der Vor-
lage, die wir unterbreitet bekommen haben, Be-
rücksichtigung gefunden hat. 

Zu § 1 haben wir den Antrag gestellt, die Worte 
„mit Wirkung vom 1. Dezember 1951" zu streichen. 
Wir haben in entsprechender Weise auch im Aus-
schuß den Versuch gemacht, nach dieser Richtung 
eine Änderung der Vorlage zu erreichen, weil die 
vorgeschlagene Regelung erkennbar darauf ab-
zielt, die umstrittenen November-Verordnungen zu 
legalisieren. Ich will den Streit über die Frage, 
ob die November-Verordnungen rechtswirksam 
sind oder nicht, hier heute nicht noch einmal zur 
Erörterung bringen. Die Meinungsverschieden-
heiten, die hier verschiedentlich Gegenstand der 
Darstellung waren, sind unverändert geblieben. 
Wir sind der Auffassung, daß die Verordnungen 
— und das ist von uns wiederholt dargetan wor-
den — aus einer Reihe von Gründen nicht rechts-
wirksam werden konnten. Es ist nur eine prin-
zipielle konsequente Weiterverfolgung unserer 
Gedanken und Meinung, wenn wir die Auffassung 
vertreten, daß jetzt nicht im Wege der nachträg-
lichen gesetzgeberischen Regelung diese Verord-
nungen legalisiert werden können. 

Wir sind im übrigen der Auffassung, daß wir 
uns auch auf dem Gebiete, das wir jetzt im Augen-
blick behandeln, weitgehend von dem Versuch ab-
setzen sollten, Gesetze mit rückwirkender Kraft 
überhaupt zu schaffen. Der Einwand, der hiergegen 
im Ausschuß erhoben worden ist, scheint uns nicht 
stichhaltig zu sein. Er ging dahin, es seien inzwi

-

schen im Vertrauen auf die Rechtswirksamkeit der 
Verordnungen allüberall eine Fülle von vertrag-
lichen Vereinbarungen getroffen und in Kraft ge-
setzt worden, so daß man hier Unfrieden und Un-
klarheit stifte. Wir halten eine solche Betrach-
tung nicht für begründet und bitten daher, un-
serem Änderungsantrag zuzustimmen. 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Das Wort zu § 1 hat 
der Abgeordnete Lücke. 

Lücke (CDU): Meine Damen .und Herren! Na-
mens der Koalitionsparteien darf ich bitten, die-
sen Antrag der SPD-Fraktion zu § 1 abzulehnen. 
Diese Frage ist in den Ausschußberatungen ein-
gehend besprochen worden, und der Ausschuß kam 
in seiner Mehrheit dazu, dem Antrag nicht zu ent-
sprechen. Ich darf deshalb bitten, ihn abzulehnen. 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Das Wort hat der 
Abgeordnete Ewers. 

Ewers (DP): Herr Präsident! Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Ich darf zu diesem grund-
sätzlichen Änderungsantrag der SPD vom Stand-
punkt der Juristen, die dieses Gesetz mitbearbei-
tet haben — auch für andere Paragraphen, insbe-
sondere für den § 5, den die SPD gar nicht än-
dern will, obgleich in ihm auch das Datum vom 
1. Dezember eine ganz entscheidende Rolle spielt 
—, einige grundsätzliche Worte sagen. 

In diesem Hause, glaube ich, gibt es keinen, der 
nicht die Rückwirkung von Gesetzen, insbesondere 
auch von Steuergesetzen, für ein außerordentlich 
schweres Übel hält. Wenn mit der Regelung, die 
dieses Gesetz vorsieht, eine rückwirkende Kraft 
verbunden sein sollte, würden sämtliche Juristen 
Herrn Jocobi zustimmen. Das ist nicht der Fall. 
Um was es sich handelt, hat er selbst angedeutet. 
Allerdings handelt es sich nicht um die Legalisie-
rung einer in ihrer Wirksamkeit zweifelhaften 
Regierungsverordnung, sondern es handelt sich 
darum, daß das, was dort verordnet war, nunmehr 
gegenstandslos, aber durch dieses Gesetz als Bun-
desgesetz anerkannt wird. 

(Abg. Jacobi: Na also!) 
Daß die Oppositionsparteien daran nicht interes-
siert sind, gebe ich zu. Aber an dem, was durch die 
Verordnungen in den weitesten Kreisen der ge-
werblichen Wirtschaft angerichtet ist, sollten sie 
auch interessiert sein. Wir meinen daher, es bleibt 
dem Bundesgesetzgeber, wenn er hier Ordnung 
schaffen will, gar nichts anderes übrig, als die 
Stichtage beizubehalten, die nun einmal in einer 
bisher für gültig gehaltenen Rechtsverordnung er-
wähnt und im Bundesgesetzblatt als Gesetz ver-
kündet waren. Ich möchte mich daher dagegen ver-
wahren, daß es sich erstens um eine Rückwirkung 
handelt und zweitens um eine „Legalisierung". 
Allerdings sind diejenigen, die wie die Koalitions-
parteien der Auffassung sind, daß man auf dem 
Sektor der gewerblichen Raummieten nunmehr 
ebenfalls — wenn auch sukzessive — zur sozialen 
Marktwirtschaft übergehen sollte, der Meinung, 
daß der 1. Dezember 1951 schon insoweit der rich-
tig gewählte Stichtag wäre. 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. Damit ist die Aussprache zu 
§ 1 geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Ich bitte die-
jenigen, die dem Änderungsantrag der SPD auf 
Umdruck Nr. 570 Ziffer 1 zustimmen, die Hand zu 
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heben. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Das 
letzte ist die Mehrheit. Der Antrag ist abgelehnt. 

Ich bitte diejenigen, die dem Paragraphen in der 
Ausschußfassung zustimmen, die Hand zu heben. — 
Ich bitte um die Gegenprobe. — Das erste war die 
Mehrheit. § 1 ist angenommen. 

Ich rufe auf die §§ 2, — 3, — 4, — 5, — 6, —
7, — 8. — Wortmeldungen und Änderungsanträge 
liegen nicht vor. Ich bitte diejenigen, die den auf-
gerufenen Paragraphen zustimmen, die Hand zu 
heben. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Ent-
haltungen? — Das erste war die Mehrheit. — An-
genommen. 

Ich rufe nun auf § 9 mit dem Änderungsantrag 
der SPD auf Umdruck Nr. 570 Ziffern 3, 4 und 5. 
Das Wort zur Begründung hat der Abgeordnete 
Jacobi. 

Jacobi (SPD): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Der § 9 ist einer der wesentlichsten Para-
graphen der vorgesehenen Regelung. Der Herr Be-
richterstatter hat sowohl in seinem schriftlichen 
Bericht als auch in seinen ergänzenden mündlichen 
Ausführungen darauf verwiesen, daß das Anliegen 
dieses Gesetzentwurfs im wesentlichen in zwei 
Kardinalregelungen besteht: Erstens darin, den 
Mieterschutz für Geschäftsräume und gewerblich 
genutzte unbebaute Grundstücke aufzuheben und 
zweitens eine Mietpreiserhöhung zu gestatten, die 
sich nach bestimmten, in diesem Gesetz niederge-
legten Prinzipien vollziehen soll. Für die Anwen-
dung des Gesetzes ist der § 9 von entscheidender 
Bedeutung. Wir werden zu einem späteren Zeit-
punkt zu der Gesamtproblematik dieses Gesetz-
entwurfs und zu den Gefahren, die durch ihn für 
weite Kreise des gewerblichen Mittelstands ausge-
löst werden, noch Stellung nehmen. 

In § 9 aber finden wir eine Reihe von Regelun-
gen, die — unabhängig von der Frage, ob man 
dieses Gesetz bejaht oder verneint, ob man es für 
fortschrittlich oder rückschrittlich hält — Gegen-
stand sehr ernsthafter Überlegungen sein müssen. 
Der § 9 enthält den Katalog jener Voraussetzun-
gen, die gegeben sein müssen, um dem Vermieter 
die Fortsetzung des Mietverhältnisses nicht mehr 
als zumutbar erscheinen zu lassen. Er enthält einen 
Katalog, der nicht ein ausschließlicher ist, sondern 
nur in einer beispielsweisen Aufzählung besteht. 
Das ergibt sich aus dem Wort „insbesondere". 
dessen Streichung wir begehren, weil wir der Mei-
nung sind, man sollte bei der vorgesehenen Rege-
lung in diesem Gesetz möglichst alle Tatbestände 
klar und deutlich abgrenzen, damit auch für den 
einfachen Bürger, der von ihm betroffen wird, 
eine Übersicht über die Anwendbarkeit des Ge-
setzes besteht und er sich darüber klarwerden 
kann, was dieses Gesetz für ihn bringt. Wir haben 
also den Antrag gestellt, das Wort „insbesondere" 
in Abs. 1 zu streichen. 

Wir haben des weiteren beantragt, in Ziffer 2 
die Worte „oder eines Verwandten gerader Linie" 
zu streichen. Die Ziffer 2 des § 9 Abs. 1 regelt den 
Fall des Eigenbedarfs. Wenn solcher Eigenbedarf 
bejaht wird, soll der Mieter nicht mehr den Schutz 
finden, der ihm bisher gebührte, und auch inner-
halb der Regelung dieses Gesetzes hinter die 
Interessen des Vermieters zurückgesetzt werden. 
Wir haben bereits bei der ersten Beratung des 
Gesetzentwurfs — das war in der 196. Sitzung des 
Bundestags — lebhafte Bedenken gegen den nach 
unserer Meinung viel zu weit abgesteckten Be- 

griff des Eigenbedarfs angemeldet. Wir haben im 
Ausschuß lediglich erreichen können, daß die Ein-
beziehung der Verschwägerten herausgenommen 
wird. 

Nach der jetzigen Fassung ist es also so, daß der 
Vermieter die Räume oder Grundstücke für eigene 
Zwecke oder für Zwecke seines Ehegatten oder 
eines Verwandten gerader Linie beanspruchen 
darf. Dieser Kreis scheint uns zu weit gesteckt zu 
sein. Wir haben sowieso die Sorge, daß Eigen-
bedarf gelegentlich vorgetäuscht werden wird, um 
zunächst einmal in die Geschäftsräume hineinzu-
kommen, daß sich dann aber plötzlich irgendein 
Dritter in diesen Geschäftsräumen findet. Wir sind 
der Auffassung: gerade bei diesem Tatbestand 
müßte auch bedacht werden, daß ein Gewerbetrei-
bender manchmal in jahrzehntelanger mühevoller 
Arbeit einem Geschäftsraum erst Sinn, Gestalt und 
wirtschaftliche Bedeutung gegeben hat, daß der 
sogenannte „good will" eine Rolle spielt, daß Fleiß 
und Mühen über lange Zeit darauf verwandt wor-
den sind, Publikum anzuziehen, einen Käuferkreis 
heranzuholen, und daß infolgedessen die Heraus-
setzung eines solchen Geschäftsraummieters zu-
gunsten nicht nur des Vermieters oder seines Ehe-
gatten, sondern auch zugunsten irgendwelcher Ver-
wandten nicht ohne weiteres gerechtfertigt werden 
kann. Wir sind der Meinung, daß bei verständiger 
Würdigung unseres Anliegens auch die Regierungs-
parteien allen Anlaß hätten, darüber nachzu-
denken, welche Konsequenzen drohen, wenn man 
den im Gesetz vorgesehenen weiten Begriff des 
Eigenbedarfs bestehen läßt. Wenn man den Be-
griff des Eigenbedarfs auf den Vermieter selbst 
und seinen Ehegatten beschränkt, dann scheint uns 
genügend Vorsorge dafür getroffen zu sein, nach 
Fortfall des Mieterschutzes den engeren Familien-
kreis in den Stand zu setzen, nunmehr von sich 
aus gewerbliche Räume im eigenen Hause zu be-
nutzen. Eine Weiterziehung dieses Kreises scheint 
uns mit erheblichen Gefahren verbunden zu sein. 
Wir sind also der Auffassung, daß man nach dieser 
Richtung hin an der Vorlage nicht festhalten sollte. 

Eine ebenfalls wichtige, vielleicht noch wich-
tigere Bestimmung enthält der Abs. 2 dieses 
Paragraphen. Das ganze Gesetz geht von der Vor-
stellung aus, daß es möglich sei, den Begriff der 
ortsüblichen Miete anzuwenden. Es ist jedem, der 
die Verhältnisse untersucht hat, bekannt, daß es 
den Begriff der ortsüblichen Miete bei Geschäfts-
räumen nicht gibt. Aus den bekannten Gründen 
hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte keine 
ortsübliche Miete bilden können. Im übrigen 
spricht der Gesetzentwurf von der angemessenen 
Mieterhöhung. Dieser Begriff wird im Gesetzent-
wurf verschiedentlich erwähnt. Was eine ange-
messene Mieterhöhung ist, muß natürlich irgend-
wie definiert, mindestens aber so klar abgesteckt 
sein, daß man sich in der Praxis ein klares Bild 
machen kann. Das ist durch dieses Gesetz nicht 
erreicht. Im Gegenteil, die Definition des Begriffes 
der angemessenen Mieterhöhung, die sich im Abs. 2 
des Paragraphen 9 findet, löst eine Fülle von neuen 
Gefahren aus, die soziale Härten mit sich bringen 
und die absolut unerfreulich sind. Es heißt in die-
sem Abs. 2: 

Eine Mieterhöhung ist angemessen im Sinne 
des Absatzes 1 Nr. 4, wenn und soweit die vorn 
Vermieter geforderte Miete die ortsübliche 
Miete, die sich für Geschäftsräume oder 
Grundstücke gleicher Art und Lage nach Weg-
fall der Preisbindungen bildet, nicht übersteigt. 
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Als ortsübliche Miete wird hier also cinc Miete 
angesehen, die sich nach Wegfall der Preisbindun-
gen bildet. Das ist aber, meine sehr verehrten 
Damen und Herren, ein erheblicher Gefahrenpunkt. 
Denn diese Regelung öffnet spekulativen Tenden-
zen und Bestrebungen Tür und Tor. Wir haben mit 
unserem Änderungsantrag darauf hinweisen 
wollen, daß es absolut ausreichend ist, als ange-
messen erhöht eine Miete anzusehen, die sich ge-
bildet hat, die sich also nicht erst nach Inkraft-
treten dieses Gesetzes bilden w i r d. Die Regelung, 
wie wir sie in der Vorlage finden, überläßt die 
Festsetzung einer angemessen Miete der zukünf-
tigen Entwicklung. Diese Entwicklung scheint uns 
gefährlich zu sein, weil sie Spekulanten und Leu -

ten, die konjunkturelle Situationen ausnutzen,  
Auftrieb und Anreiz gibt.  

Es ist ja im übrigen auch eine Fiktion, von der  
die Vorlage nach einer anderen Richtung hin aus-
geht. Uns ist im Ausschuß gesagt worden — und  
auch im schriftlichen Bericht des Berichterstatters  
klingt das an —, es sei doch so, daß die Entwick-
lung der letzten Jahre es gestatte, heute davon  
auszugehen, daß ein Raummarkt auf dem Gebiet  
der Geschäftsräume vorhanden sei. Im Ausschuß  
hat ein Sprecher der Regierungsparteien sogar den  
Ausdruck gebraucht, der „Marktausgleich" sei  
heute gewährleistet. Das kann aber nur hier und  
da in wenigen Orten der Fall sein. Das kann im  
Zweifel auch nur für Geschäftsräume in modernen  
Ladenbauten stimmen, in denen Mietpreise ver-
langt werden, die der Wolkenkratzerhöhe von Neu-
bauten mit ihrer bekannten Fassadenarchitektur  
und ihrer Aufwendigkeit entsprechen. Es ist fest-
zustellen, daß kein Raummarkt, sondern Raumnot  
herrscht; und diese Raumnot — meine Damen und  
Herren, betrachten Sie das doch bitte ohne jede  
Leidenschaft und ganz sachlich — wird dazu  
führen, daß die Bestimmung, die wir angreifen und  
um deren Änderung wir Sie bitten, zu einer Kon-
junkturmiete führt, aber nicht zu einer Miete, die  
sich nach normalen. sozial vertretbaren marktwirt-
schaftlichen Grundsätzen bildet.  

Wir bitten diese ernsten Bedenken, die wir  
gegen den Vorschlag der Vorlage geltend machen,  
zu berücksichtigen; denn von dieser Bestimmung  
hängt weitgehend die Entwicklung auf dem Gebiet  
der Geschäftsraummieten ab und eine Preisent-
wicklung, von der, wie ich hoffen möchte, Sie ja  
auch nicht wünschen, daß sie konjunkturell so ver-
läuft, daß sie praktisch sogar bis an die Grenze des  
Wucherparagraphen des Strafgesetzbuches heran-
geht.  

(Abg. Lücke: Nicht dramatisieren!)  
Es mag eingewandt werden, daß es gewisse  

Kontrollmöglichkeiten gibt; aber, Herr Kollege  
Lücke, die Praxis der letzten Monate hat gezeigt,  
daß es so gut wie überall auch unter den Ver-
mietern von Geschäftsräumen Böse geben kann,  
die Chancen ausnutzen.  

(Abg. Lücke: Die werden durch das Gesetz  
erfaßt!)  

— Sie werden nicht erfaßt! Die tatsächlichen Ver-
hältnisse, Herr Kollege Lücke, sind manchmal  
stärker als die rechtlichen Möglichkeiten, sich  
gegen solche Dinge zu wenden. Die Tatsache, daß  
ein Geschäftsraummieter an das Grundstück ge-
kettet ist, das seine Existenzgrundlage bildet,  
zwingt ihn oft, Vereinbarungen einzugehen und  
den Weg zum Gericht um seiner wirtschaftlichen  
Existenz willen zu vermeiden. Das ist eine Tat-
sache, die nicht bestritten werden kann und die  

allein schon Veranlassung ist, bei der Fassung der  
Bestimmungen im einzelnen sehr zur Nachdenk-
lichkeit zu raten.  

Ich bitte Sie, unsere Änderungsanträge — be-
sonders den zu Abs. 2 des § 9 — nicht wieder mit  
einer lapidaren Erklärung abzutun, die Regierungs-
parteien sähen sich außerstande, in diesem Gesetz  
noch irgendeine Änderung zu treffen. Wenn Sie  
aber wirklich diese Anträge ablehnen sollten,  
meine sehr verehrten Damen und Herren, so  
glaube ich nicht, daß alle jene Kreise, von denen  
Sie doch oft behaupten, daß sie Ihnen nahestehen,  
dafür Verständnis haben werden.  

(Beifall bei der SPD.)  

Vizepräsident Dr. Schäfer: Das Wort hat Herr 
Abgeordneter Wirths. 

Wirths (FDP): Meine Damen und Herren! Ich 
bitte namens der Regierungsparteien, die SPD

-

Anträge zu diesem Paragraphen abzulehnen. In 
§ 9 Abs. 1 möchte die SPD das Wort „insbesondere" 

gestrichen haben. Das würde bedeuten, daß dann 
nur diese vier Fälle ziehen. Wir können aber un-
moglich alle möglichen Fälle, die sich aus der  
Praxis ergeben, in das Gesetz hereinbringen. Wir  
haben vier wichtige Hauptpunkte hervorgehoben  
und diese mit „insbesondere" bezeichnet.  

Zu dem zweiten Antrag, nämlich der Streichung  
der Worte ,.oder eines Verwandten gerader Linie"  
in S 9 Abs. 1 Ziffer 2 ist zu sagen, daß der Aus-
schuß bereits dadurch eine Verbesserung zugunsten  
der Mieter hineingebracht hat, daß die Ver-
schwägerten gestrichen wurden. Aber hierbei ist ja  
zu berücksichtigen. daß in den letzten Jahrzehnten  
durch die Unmöglichkeit, einen Wechsel vorzu-
nehmen, eine ganz neue Generation herange

-

wachsen ist, die ganz zweifellos den Anspruch hat, 
in dem väterlichen Gebäude auch einmal ein Ge-

schäft betreiben zu können. Wir können also nicht 
darauf verzichten. daß auch die Verwandten in 

 gerader  Linie berücksichtigt werden.  

(Sehr richtig! hei der FDP.)  
Aber der Herr Jacobi hat vollkommen vergessen,  

daß la  nun noch ein zweiter Satz kommt, nämlich  
der:  

.... und auch bei Berücksichtigung der Ver
-h ältnisse des Mieters die Vorenthaltung des 

 Mietgegenstandes eine schwere Unbilligkeit  
für den Vermieter darstellen würde; . . .  

(Abg. Jacobi: Für den V e r mieter!)  
Man kann nicht das eine für sich betrachten und  
des andere vernachlässigen.  

(Sehr gut! bei der FDP.) 

muß also zusammentreffen, wenn überhaupt  
der Vermieter etwas gegen den Mieter unter-
nehmen kann.  

In einem weiteren Nebensatz ist ausdrücklich ge-
sagt daß der Vermieter dann nicht den Eigen-
beda rf geltend machen kann. wenn er etwa dem  

Mieter in dessen bisherigen Mieträumen in seinem  
Geschäftszweig eine unzumutbare Konkurrenz  
machen will. Das war nämlich auch das Hauptan-
liegen all der Einsprüche, die aus den Kreisen der 

 Gewerberaummieter kamen, eben zu verhindern,  
daß der Vermieter nur aus dem Grund kündigt  
und den Mieter aus seinem Geschäftsraum heraus-

bringt, um sich in dessen gemachtes Nest zu setzen.  
Da ist nämlich das gewahrt, was Herr Jacobi drin-

gend gefordert hat.  
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Dann zu dem letzten Antrag der SPD, der den 

Wegfall der Worte „nach Wegfall der Preisbin-
dung bildet" und den Ersatz durch die Worte „ge-
bildet hat" fordert. Dazu ist zu sagen, daß auch 
dieser Satz nicht ohne den Abs. 3 dieses § 9 be-
trachtet werden kann. 

(Abg. Jacobi: Völlig falsch! Stimmt leider 
nicht!) 

— Ja, Ihr er Meinung nach völlig falsch. Ich sehe 
es so, wie ich es lese und wie ich es auffasse und 
auslege, und ich glaube, daß diese Art der Aus-
legung, wie ich sie gebe, richtig ist. Wenn sich 
nämlich nach Wegfall der Preisbindungen noch 
keine ortsübliche Miete gebildet hat, dann kommt 
der Abs. 3 in Frage: sofern die Feststellung der 
ortsüblichen Miete erheblichen Schwierigkeiten im 
Sinne des Abs. 2 begegnet, tritt die Miete auf 
Grund der Berechnungsverordnung ein, und damit 
ist ja erreicht, daß nicht etwa eine — wie es Herr 
Jacobi ausgedrückt hat — Konjunkturmiete sich 
entwickelt, 

(Sehr richtig! in der Mitte) 
sondern daß sich eine Kostenmiete bildet; und 
wenn sie sich noch nicht gebildet hat, dann tritt 
bis dahin die Miete nach der Berechnungsverord-
nung ein. 

So glaube ich also, daß der ganze Aufbau gerade 
dieses entscheidenden § 9 innerlich durchaus logisch 
ist und daß er andererseits sowohl den Interessen 
der Vermieter wie auch den berechtigten Inter-
essen der Gewerberaummieter vollkommen Rech-
nung trägt. 

Ich bitte Sie, diesem Paragraphen zuzustimmen 
und die SPD-Anträge abzulehnen. 

(Beifall bei der FDP und CDU.) 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. Wir kommen zur Abstimmung 
über den Änderungsantrag der Fraktion der SPD 
zu § 9 auf Umdruck Nr. 570 Ziffern 3 bis 5. Ich 
bitte diejenigen, die dem Änderungsantrag zustim-
men, die Hand zu heben. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Das letztere ist die Mehrheit; der 
Antrag ist abgelehnt. 

Wir stimmen ab über § 9 in der Fassung der 
Ausschußvorlage. Ich bitte diejenigen, die zustim-
men, die Hand zu heben. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Enthaltungen? — Das erste war 
die Mehrheit; § 9 in der Fassung der Ausschußvor-
lage ist angenommen. 

Ich rufe § 10 auf. Dazu liegt ein Änderungsan-
trag der Fraktion der SPD auf Umdruck Nr. 570 
Ziffer 6 vor. Wird das Wort zur Begründung ge-
wünscht? — Herr Abgeordneter Jacobi! 

Jacobi (SPD): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Es bedarf nur weniger Worte, und ich bitte 
um Ihr Einverständnis damit, daß ich gleichzeitig 
auch die beiden letzten Änderungsanträge 
kurz begründe, damit wir dann vielleicht schneller 
weiter kommen. 

Es handelt sich bei unserem Antrag zu § 10 nur 
um eine Wortumstellung, die allerdings nach 
unserer Auffassung den Vorteil bietet, daß die 
Änderungen einen etwas stärkeren Schutz 

(Abg. Huth: Eine vollständige Ver

-

schiebung, Herr Jacobi!) 
mit sich bringen, ohne daß mit ihnen die Stellung 
des Vermieters unzumutbar eingeengt wird. 

(Oho-Rufe von der CDU.) 

Unseren Antrag zu § 19 Satz 2 bitte ich lediglich 
! einmal unter Zuhilfenahme der Kenntnisse, die 

Sie in der Schule in der deutschen Sprache erlangt 
haben, daraufhin zu lesen, warum eigentlich die 
Worte „auch nur" dort stehen. Sie sind völlig über-
flüssig, auch für die Juristen. Die Worte „auch 
nur" sollten daher gestrichen werden, weil auch 
nach dieser Streichung der Sinn der Vorschrift 
nicht nur klar bleibt, sondern eigentlich klarer ist 
als bei der bisherigen Fassung. 

Zu § 23 haben wir allerdings ein grundlegende 
Änderung beantragt, nämlich die Streichung des 
zweiten Satzes und der Nummern 1 und 2 und die 
Einfügung eines neuen Satzes: 

Gleichzeitig treten entgegenstehende Vor-
schriften außer Kraft. 

Ich habe nach dem bisherigen Ergebnis der Ab

-

stimmmung nicht den Mut, anzunehmen, daß Sie 
dieser letzten Änderung zustimmen, weil mit ihr 
natürlich auch rechtspolitisch einiges verbunden ist. 

(Abg. Huth: Sie merken aber auch alles, 
Herr Jacobi!) 

Unser Änderungsantrag ergibt sich aus der Auf-
fassung, die wir in der Frage vertreten, ob und 
warum man in dem vorliegenden Gesetz die um-
strittenen Verordnungen vom November 1951 
legalisieren sollte. Wir sind nicht der Meinung, 
daß das geschehen dürfte. Aber in dieser Frage 
werden Sie uns sicherlich überstimmen. Mein 
Appell aber an Ihr deutsches Sprachgewissen 
bleibt, und so habe ich die Hoffnung, daß Sie 
wenigstens unserem Antrag in Ziffer 7 Ihre Zu-
stimmung nicht versagen werden. 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Das Wort wird nicht 
weiter gewünscht. Wir kommen zur Abstimmung. 
Ich bitte diejenigen, die dem Änderungsantrag der 
SPD-Fraktion auf Umdruck Nr. 577 Ziffer 6 zu-
stimmen, die Hand zu heben. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Das letztere ist die Mehrheit; der 
Antrag ist abgelehnt. 

Wir stimmen ab über § 10 in der Fassung der 
Ausschußvorlage. Ich bitte diejenigen, die zustim-
men, die Hand zu heben. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Enthaltungen? — Das erste war 
die Mehrheit; § 10 ist angenommen. 

Ich rufe nun auf die §§ 11, — 12, — 13, — 14, —
15, — 16, — 17, — 18. — Es liegen keine Ände-
rungsanträge vor, das Wort ist auch nicht ge-
wünscht. Ich bitte diejenigen, die zustimmen, die 
Hand zu heben. — Ich bitte um die Gegenprobe. — 
Enthaltungen? — Das erste war die Mehrheit; die 
§§ 11 bis 18 sind angenommen. 

Ich rufe auf § 19. Dazu liegt ein Änderungsan-
trag der SPD, Umdruck Nr. 570 Ziffer 7, vor. Er 
ist bereits vorhin durch den Antragsteller begrün-
det worden. Das Wort ist weiter nicht gewünscht, 
die Aussprache geschlossen. Wir kommen zur Ab-
stimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Antrag 
der SPD auf Umdruck Nr. 570 Ziffer 7 zustimmen, 
die Hand zu heben. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Enthaltungen? — Das zweite war die 
Mehrheit; der Antrag ist abgelehnt. 

Ich bitte diejenigen, die dem § 19 in der Fassung 
der Ausschußvorlage zustimmen, die Hand zu 
heben. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthal-
tungen? — Das erste war die Mehrheit; ange-
nommen. 

Ich rufe nun auf § 20, — § 21, — § 22. — Dazu 
sind keine Änderungsanträge gestellt und keine 
Wortmeldungen erfolgt. Wir stimmen ab. Ich bitte 
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diejenigen, die zustimmen, die Hand zu heben. — 
Ich bitte um die Gegenprobe. — Das erste war die 
Mehrheit; angenommen. 

Ich rufe auf § 23. Dazu liegt der Änderungsan-
trag der Fraktion der SPD, Umdruck Nr. 570 Zif-
fer 8 vor. Wird dazu nochmals das Wort ge-
wünscht? — Das ist nicht der Fall. Weitere Wort-
meldungen liegen auch nicht vor; die Aussprache 
ist geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung. Ich 
bitte diejenigen, die dem Änderungsantrag der 
SPD, Umdruck Nr. 570 Ziffer 8, zustimmen, die 
Hand zu heben. — Ich bitte um die Gegenprobe. — 
Das letztere ist die Mehrheit; der Änderungsantrag 
ist abgelehnt. 

Ich bitte diejenigen, die dem § 23 in der Fassung 
der Ausschußvorlage zustimmen, die Hand zu er-
heben. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthal-
tungen? — Das erste war die Mehrheit; der § 23 
ist angenommen. 

Ich rufe auf die §§ 24, — 25, — 26, — 27. Ich 
bitte diejenigen, die zustimmen, die Hand zu er-
heben. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Das 
erste war die Mehrheit; angenommen. 

Zu § 28 liegt ein Antrag der Föderalistischen 
Union vor. 

(Zurufe von der CDU: Nein!) 
— Hier ist vermerkt „dritte Beratung". Ich habe 
aber eine Wortmeldung des Herrn Dr. Etzel zur 
zweiten Beratung. 

(Zuruf von der CDU: Zurückgezogen!) 
Dann kommen wir zu den §§ 28, — 29, - Ein-

leitung und Überschrift. Ich bitte diejenigen, die 
den aufgerufenen Paragraphen sowie der Ein-
leitung und Überschrift zustimmen, die Hand zu 
erheben. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Ent

-

haltungen? — Das erste war die Mehrheit; ange-
nommen. 

Damit ist die zweite Beratung beendet, ich rufe 
nun auf zur 

dritten Beratung. 
Ich eröffne die allgemeine Aussprache. Dazu hat 

der Ältestenrat 60 Minuten vorgesehen. Ich nehme 
an, daß die von dem Ältestenrat beschlossene Be-
grenzung der Redezeit die Zustimmung des Hauses 
findet. 

Das Wort hat der Abgeordnete Jacobi. 

Jacobi (SPD): Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich habe soeben mit einiger Verwun-
derung die gebundenen Hände betrachtet, die 
einige von Ihnen doch sichtbar gezeigt haben.  

(Abg. Lücke: Wir kennen keinen Fraktions- 
zwang!) 

— Herr Kollege Lücke, wir wollen über dieses 
Kapitel nicht sprechen. Die einzige Sorge, die Sie 
hatten, war doch die, wir würden der dritten 
Lesung aus formalen Gründen widersprechen 
können. Das hat Sie wohl veranlaßt, nach dieser 
Richtung hin gewisse Sicherungsmaßnahmen durch-
zuführen; sie wären unnötig gewesen. Denn wir 
müssen ja irgendwie zu einer Regelung kommen. 
Wir hätten wahrscheinlich keinen Gebrauch von 
der uns durch ,die Geschäftsordnung eröffneten 
Möglichkeit gemacht. 

(Zuruf von der CDU: Na, das kann man 
nicht wissen! — Abg. Lücke: Das hätte 

dann die KPD gemacht, Herr Kollege!) 
— Ich bin für die KPD nicht verantwortlich, Herr 
Kollege Lücke. 

Ich bitte, Sie noch einmal mit allem Ernst auf 
die Konsequenzen dieses Gesetzes für weite Kreise 
des Mittelstandes hinweisen zu dürfen. Machen 
Sie sich doch bitte die Regelung nicht zu leicht und 
denken Sie daran, was sich in den letzten Monaten 
im Zuge der umstrittenen November -Verordnungen 
vollzogen hat. Sie alle wissen aus Ihren Orten, zu 
welchen zum Teil unerträglichen Forderungen und 
Maßnahmen vielfach die November-Verordnungen 
geführt haben. Es ist kein Trost, zu wissen, daß 
dieses Gesetz nun in einer Reihe von Punkten 
einen Ausgleich von Härten bringt. Ich hatte so-
eben schon Gelegenheit, darauf hinzuweisen, daß 
hier nicht nur die formale Betrachtung Platz zu 
greifen hat. sondern daß wir erk en n en müssen  daß 
auf dem Gebiete der Geschäftsraummieten die 
wirtschaftliche Stärke eine besondere Bedeutung 
hat und daß die Kraft des Faktischen stärker sein 
kann als Recht und vielleicht auch als Moral. 

Wir haben bereits in der 196. Sitzung feststellen 
müssen, daß bis in Ihre Reihen hinein ein ge-
wisses Unbehagen über die Verordnungen zu 
spüren war, die von der Bundesregierung im 
November erlassen worden sind. Erst diese Ver-
ordnungen haben zu dem Weg geführt. an dessen 
Ende nun die zur Zeit zu beratende Vorlage steht. 
Hätte die Bundesregierung an Stelle der Verord-
nungen von Anfang an einen Gesetzesvorschlag 
unterbreitet, so wäre einmal keine Zeitnot entstan-
den, die uns wegen der Fristen jetzt wieder einmal 
unter Druck setzt. Auch die heillose Verwirrung 
in den Reihen der Gewerberaummieter, also in 
weiten Kreisen des Mittelstandes, wäre vermieden 
worden. 

Nach dem, was die letzten Monate in der Praxis 
ergeben haben, wird und kann kein sachlich 
Urteilender in diesem Hause bestreiten, daß die 
Vorlage tiefe Eingriffe in einen wesentlichen Teil 
von Wirtschaft und Handel mit sich bringt. Die 
Bagatellisierung der Auswirkungen der November-
Verordnungen, die aus offiziösem Mund seit Mo-
naten immer wieder zu hören war, ist durch die 
brennende Not unzähliger Gewerberaummieter, die 
inzwischen offenkundig geworden ist, leider wider-
legt. 

(Präsident Dr. Ehlers übernimmt den 
Vorsitz.) 

Zehntausende von Gewerbetreibenden bangen um 
ihre Existenz. Der ihnen angeblich zugedachte 
Schutz gegen die zum Teil brutale Handhabung der 
November-Verordnungen ist völlig unzureichend. 
Um dem Hausbesitz zu helfen, wären weder die 
November-Verordnungen noch dieses Gesetz not-
wendig gewesen. 

Die sozialdemokratische Fraktion hat sich nach-
weisbar mit Ernst und Fleiß bemüht, einen Weg zu 
suchen, der zu einer solchen Hilfe hätte führen 
können, ohne daß auf der anderen Seite neue Not 
entstanden wäre. Wir haben in den Ausschußbe-
ratungen eingehende Vorschläge unterbreitet. Es 
ist notwendig, sie wenigstens kurz zu erwähnen, 
da wir in den letzten Monaten wiederholt erleben 
mußten, daß uns von bestimmter interessierter 
Seite in absolut unsachlicher Form unterstellt wor-
den ist, wir seien gar nicht bestrebt, auch die Seite 
des Hausbesitzes zu sehen. Die Sozialdemokratische 
Partei ist nicht eine Partei der Mieter, sie ist auch 
nicht eine Partei der Vermieter. Sie wird sich nach 
dieser Richtung hin nur von Fall zu Fall ent-
scheiden. In ihren Reihen gibt es sowohl Mieter als 
Vermieter. 

(Abg. Frau Dr. Gröwel: Meinen Sie, wir 
seien das?) 



9528 	Deutscher Bundestag — 217. Sitzung. Bonn, Dienstag, den 1 0. Juni 1952 

(Jacobi) 
— Ach, verzeihen Sie gütigst. Ich weiß, warum ich 

das sage. Ich könnte Ihnen aus fünf oder sechs 
Zeitschriften von Haus- und Grundbesitzervereinen 
aus den letzten Wochen den Beweis dafür antreten, 
daß man in einseitiger Weise gegen uns agiert 
hat und der Wahrheit zuwider behauptet, wir 
hätten nicht die geringste Einsicht und nicht das 
geringste Verständnis für die Not des Althaus-
besitzes. Eine solche generelle Betrachtung ist 
falsch, und wir müssen uns gegen sie wehren. 

Wir haben in den Ausschüssen praktische Vor-
schläge unterbreitet. Wir haben zum Ausdruck ge-
bracht, daß wir zwar die Meinung vertreten, der 
Mieterschutz für Gewerberäume solle nach wie vor 
aufrechterhalten bleiben; wir haben aber in glei-
cher Weise unsere Zustimmung zu einer Regelung 
erklärt, die von der bisherigen Stopp-Preis-Situa-
tion wegführt und eine generelle angemessene Er-
höhung der Geschäftsraummieten ermöglicht. Ich 
kann und will in diesem Augenblick nicht unsere 
Einzelvorschläge unterbreiten. Der Berichterstatter 
hat im großen und ganzen darauf hingewiesen. Ich 
lege lediglich Wert auf die Feststellung, daß diese 
Vorschläge von uns intensiv durchdacht und von 
uns zum Gegenstand der Beratung gemacht wor-
den sind. 

Unsere Vorschläge sind allerdings in den Aus-
schüssen im wesentlichen nur angehört und, wenn 
überhaupt, so nur oberflächlich debattiert worden. 
Das mag zum Teil an dem Zeitdruck gelegen 
haben, unter dem die Ausschüsse arbeiten mußten. 
Es kann aber auch sein, daß unsere Vorschläge un-
bequem waren, denn des Rätsels Lösung erbrachte 
schließlich der Hinweis eines Sprechers der Regie-
rungsparteien, daß die Bundesregierung mit ihren 
Vorschlägen ein dem Haus- und Grundbesitz ge-
gebenes Versprechen einzulösen gedenke. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 
In ähnlicher Weise läßt sich auch der Herr Be-
richterstatter in dem Schriftlichen Bericht Druck-
sache Nr. 3419 vernehmen, wo er die Regierungs-
erklärung vom 20. September 1949 ausdrücklich er-
wähnt. Als die Berufung auf dieses Politikum, 
von dem ich gerade sprach, im Ausschuß erfolgte, 
bedeutete dies praktisch das Ende der materiellen 
Diskussion und die geschlossene Ablehnung selbst 
d e r Änderungsvorschläge der sozialdemokra-
tischen Fraktion, die im Rahmen des Gesetzent-
wurfs gestellt wurden, durch die Regierungs-
parteien. 

In dem Bericht des Herrn Berichterstatters haben 
wir zwei Sätze gefunden, über die wir nur unserem 
bassen Erstaunen Ausdruck geben können. Nach 
einem Hinweis auf die angebliche Erstarrung der 
Besitzverhältnisse infolge des bisherigen Mieter-
schutzes für Geschäftsräume und gewerblich ge-
nutzte unbebaute Grundstücke lesen wir - ich 
darf mit Genehmigung des Herrn Präsidenten 
wörtlich zitieren —: 

Auf der anderen Seite standen viele aufstre-
bende tüchtige Kräfte und der unendlich große 
Kreis der Flüchtlinge, Vertriebenen und Aus-
gebombten, die von der Möglichkeit, Miet-
räume zu erlangen, geradezu ausgeschlossen 
waren. 

(Abg. Lücke: Richtig!) 
Es erschien dringend geboten, auch in dieser 
Hinsicht eine Auflockerung zu schaffen. 
(Abg. Lücke: Dafür ist dieses Gesetz da!) 

Gegenüber einem solchen Ausblick auf die ver

-

muteten Segnungen des Gesetzentwurfes kann man 

nur schlicht im Volkston sagen: Da staunt der 
Fachmann, und der Laie wundert sich. Staunen 
und Verwunderung stellen sich nämlich dann un-
ausweichlich ein, wenn man sich die Regelung des 
§ 9 ansieht, über die vorhin schon im einzelnen 
gesprochen worden ist. Denn die Bestimmungen 
dieses Paragraphen sind in geradezu klassischer 
Weise geeignet, genau das zu verhindern, was dem 
Herrn Berichterstatter als wünschenswert und 
möglich erscheint. Die Bestimmungen des § 9 üben 
insoweit sogar eine Sperrfunktion gerade für die 
wirtschaftlich schwächsten Kreise aus, die an Ge-
schäftsräumen interessiert sind, nämlich für die 
Vertriebenen und Bombengeschädigten. Wir wer-
den, Herr Kollege Lücke, das oft zitierte blaue 
Wunder erleben, wenn sich die Praxis dieses Ge-
setzes demnächst entfaltet, und wir werden nach 
den Fällen suchen müssen, in denen es gelungen 
ist, Vertriebenen unter den Auspizien dieses Ge-
setzes nach Aufhebung des Mieterschutzes und 
nach Freigabe  der Preise gemäß den Bestimmun-
gen des § 9 einen Geschäftsraum zur Verfügung 
zu stellen. 

(Abg. Lücke: Mit der Eingliederungshilfe 
des Lastenausgleichs wird das vielfach mög

-

lich sein!) 
— Ach, du lieber Gott, was Sie mit der Eingliede-
rungshilfe und mit dem Lastenausgleich nicht alles 
machen wollen! Das sind doch alles komplizierte 
Regelungen. Wir haben es doch schon mit den No-
vember-Verordnungen, worauf ich kürzlich bereits 
hinweisen mußte, erlebt, daß Flüchtlinge, die mit 
den Mitteln der Soforthilfe und mit Krediten in 
Geschäftsräume kamen, von Vermietern heraus

-

gesetzt worden sind oder daß ihnen gekündigt 
wurde, obwohl sie Baukostenzuschüsse gegeben 
haben. In der Praxis sehen die Dinge anders aus 
als vom grünen Tisch oder vom grünen Sessel, 
Herr Kollege Lücke, und wir können nur zum Aus-
druck bringen, daß wir wegen der sozialen Aus-
wirkungen dieses Gesetzes von großer Sorge er-
füllt sind. 

Wir haben bereits bei anderen Gelegenheiten, 
und ich habe auch heute darauf hingewiesen, daß 
wir uns auch hinsichtlich des Eigenbedarfs unsere 
Gedanken machen, Ich darf hinzufügen, daß eine 
Bestimmung fehlt, die eine Garantie gegen eine 
Scheinmanipulation darstellt, die darin bestehen 
kann, daß man, nach kurzer Zeit, des zunächst 
geltend gemachten Eigenbedarfs überdrüssig, 
einem wildfremden Dritten den Geschäftsraum 
zur Verfügung stellt. Ich habe über die Schwierig-
keiten gesprochen, die 'sich durch die Bestimmung 
des § 9 ergeben werden, die besagt, daß nach Weg-
fall der Preisbindungen die Angemessenheit der 
Miete festgestellt werden soll. Ich habe von der 
Fiktion gesprochen, von der die Vorlage ausgeht, 
daß ein Marktausgleich an Geschäftsräumen vor

-

handen sei. Es besteht kein Raummarkt, es be-
steht Raumnot, und diese Tatsache der Raumnot 
führt zwangsläufig dahin, daß sich trotz der gegen-
teiligen Meinung des Herrn Kollegen Wirths nicht 
eine Marktmiete im üblichen Sinne bilden kann, 
sondern daß ene Konjunkturmiete ent-
stehen wird, in der sich der effektive Raummangel 
widerspiegelt. 

Mit diesen Hinweisen will  ich zum Schluß 
kommen. Ich habe den Eindruck, daß Sie, meine 
Damen und Herren, sich beim besten Willen nicht 
überzeugen lassen. Es werden dann andere In-
stanzen dazu Stellung nehmen müssen, 

(Zurufe von der Mitte: Oh, oh!) 
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ob das Gesetz so in Kraft treten kann, wie Sie es  

sich vorstellen. Ich darf darauf hinweisen, daß in  

den letzten Tagen in einer außerordentlich beacht-
lichen Kundgebung der Gewerberaummieter er-
klärt worden ist, dieses Gesetz reiche nicht aus, um  

die Auswirkungen der November-Verordnungen,  
soweit es sich um Härten und empfindliche Nach-
teile handle, irgendwie auszugleichen. Es werden  

sehr viele alte Inhaber kleiner Einzelhandels-
geschäfte und Inhaber von Handwerksbetrieben be-
troffen, und bei der jetzigen Fassung des Gesetzes  

— wir haben von etwa 2,3 Millionen Gewerbe-
raummietern auszugehen — haben unter Umstän-
den 1,3 Millionen Gewerberaummieter mit Kündi-
gungen zu rechnen.  

Am selben Tage, an dem diese Meldung durch  
die Presse ging, und in derselben Zeitung, in der  
ich diesen letzten Appell der Notgemeinschaft der  

Gewerberaummieter las, fand ich eine Notiz über  

eine Veranstaltung in der Westfalenhalle. aus An-
aß des 100jährigen Jubiläums der Dortmunder  

Kolpingsfamilie. Dort hat Herr Minister

-

präsident Arnold von Nordrhein-Westfalen  
vor 15 000 Zuhörern den Satz geprägt, nichts könne  

zur Festigung des Staates mehr beitragen als die  

Bildung moglichst vieler Einzelexistenzen  
(Abg. Lücke: Sehr gut!)  

und eine gerechte Verteilung des Besitzes.  

(Abg. Lücke: Sehr richtig!)  
- Sie sagen , ; Sehr gut" und „Sehr richtig", aber  

Sie. verzichten selbst darauf, Herr Kollege Lücke,  

durch die Politik,  
(Abg. Lücke: Das ist Ihre Meinung, Herr  

Kollege!)  
die mit diesem Gesetz verbunden ist, die Voraus-
setzungen zu schaffen, die erforderlich sind, um  

solchen Einzelexistenzen auch ein Minimum von  
Entfaltungsmöglichkeiten zu geben.  

(Sehr gut! links.)  
Dieses Gesetz wird in der Praxis ein Gesetz wer-
den, durch das Tausende von Existenzen bedroht  

und an den Rand des Ruins gebracht werden.  

(Zurufe von der Mitte: Oh ,oh!)  

— Ja, bagatellisieren Sie die Dinge nur! Die Ver-
antwertung dafür werden nicht Sie tragen, — — 
werden Si e  tragen und  nicht wir.  

(Zurufe von der Mitte.)  
— Ach, ein lapsus linguae ist nicht zu schlimm wie  
eine so falsche Politik, wie Sie sie mit diesem Ge-
setz betreiben.  

(Sehr gut! links.)  
Die Quittung für diese falsche Politik wird Ihnen  

gelegentlich Her Kreis der davon Betroffenen  
geben.  

(Beifall bei der SPD.)  

Präsident Dr. Ehlers: Das Wort hat Herr Abge-
ordneter Huth.  

(Zuruf von der SPD: Aha, Hausbesitzer vor!)  

Huth (CDU): Herr Präsident! Meine Damen und  
Herren! — Den Zwischenruf habe ich verstanden,  

Herr Kollege Meyer. Aber ob es sich um eine  

falsche Politik handelt, das wird sich erst in der  

Zukunft erweisen. Daß wir versucht haben, nach  

den Spielregeln der Demokratie auch dieses Gesetz  

unter Dach und Fach zu bringen,  
(Zurufe von der SPD: Na. na!)  

werden Sie nicht abstreiten können, Herr Kollege  
Jacobi. Ich darf Sie daran erinnern, daß wir am  

28. Februar die Ausschüsse beauftragt haben,  

dieses Gesetz, das die Regierung uns vorgelegt hat,  

zu bearbeiten. Die Ausschüsse haben einen Unter-
ausschuß aus den drei Ausschüssen — Wirtschafts-
politischer Ausschuß, Rechtsausschuß und Ausschuß  

für Wiederaufbau und Wohnungswesen — einge-
setzt, und in eingehenden Beratungen, unter  

tätiger aktiver Mitwirkung des Vertreters der  
Sozialdemokratie,  

(Abg. Lücke: Sehr richtig!)  

haben wir die gesamten Paragraphen durchge-
arbeitet.  

(Zuruf von der SPD: Wir haben mit be

-

raten!)  
- Jawohl, wir haben die Einwendungen Ihres  
Herrn Vertreters in allen Punkten weitestgehend  

berücksichtigt, und das, was Ihnen heute vorliegt,  

meine Damen und Herren, ist das einmütig er

-

arbeitete Ergebnis der Beratungen des Ausschusses,  

(Sehr richtig! in der Mitte — Widerspruch  
bei der SPD)  

d. h. des Unterausschusses, in welchem Ihr Ver-
treter maßgeblich mitgearbeitet hat. Das möchte 

 ich ganz 
 klar und  deutlich feststell en .  

(Lebhafte Zurufe von der SPD. — Abg. 
Jacobi: Das heißt doch gar nichts!) 

— Meine Damen und Herren, Sie geben immer vor, 
die Demokratie in Erbpacht zu haben, Im halben 
Mai haben wir das Gesetz in den Ausschuß ge-
bracht. Sie haben drei Monate Zeit gehabt und 
haben nichts getan, sondern haben Ihren Vertreter 
mitarbeiten lassen. 

(Abg. Lücke: Sehr richtig!) 

Als dann die Not aufs höchste gestiegen war, da 
kamen Sie und wollten nun den ganzen Gesetz-
entwurf umschmeißen. So kann man keine Politik 
machen, das möchten wir einmal ganz klar und 
deutlich zum Ausdruck bringen. 

Wir haben bisher im Ausschuß für Wiederaufbau 
und Wohnungswesen immer versucht, einmütig 
zum Zuge zu kommen. Das war hier aus einem be-
stimmten Grunde nicht möglich, nämlich deshalb. 
weil sich hier letztlich die Geister schieden. Hier 
drehte es sich nämlich darum, die Linie der Wirt-
schaftspolitik der Regierung und der Koalitions-
parteien zu verfolgen. Dagegen hat man eben Stel-
lung bezogen. Wir haben es bedauert, daß wir uns 
im Ausschuß so verhalten mußten, weil Sie die 
ganze monatelange Arbeit nun mit einem Feder-
strich abtun und etwas völlig Neues vorlegen 
wollten. 

(Zuruf des Abg. Jacobi.) 

— Herr Jacobi. Sie haben diesen Ausdruck ge-
braucht. Sie haben auch heute wieder. wie schon 
in den letzten Besprechungen, die Sache wirklich 
reichlich dramatisiert. 

Sie haben eben von den Großkundgebungen der 
Notgemeinschaft der  Gewerberaummieter ge-
sprochen. Auch ich habe in diesen Tagen von diesen 
Großkundgebungen gelesen, und ich kann Ihnen 
sagen. daß auf der angeblichen Großkundgebung 
in Wuppertal 7 Gewerberaummieter vertreten 
waren. 

(Heiterkeit und Zurufe von der Mitte) 

und daß auf der angeblichen Großkundgebung in 
Düsseldorf 60 Gewerberaummieter vertreten 
waren. Aber diese Großkundgebungen sind von 
der Presse mit Dreicicerolettern, d. h. groß aufge- 
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(Huth) 
macht worden; sie ist wahrscheinlich vorher durch 
Anzeigenaufträge reichlich unterstützt worden. 

(Zurufe von der SPD.) 
Aber wie man diese Politik gemacht hat, möchte 

ich an einem Bild der Zeitschrift „Quick" illu-
strieren. Die „Quick" hat letzthin mal eine Seite 
gebracht, auf der man in scharfer Weise gegen das 
Gesetz vorgegangen ist. Diese Angaben der „Quick" 
stammten, wie der Berichterstatter der „Quick" 
mitgeteilt hat, ausschließlich aus Mieterkreisen, 
entbehrten jeglichen Beweises. Zu dem Bild, das 
eine Bremer Dame zeigen sollte, hat man eine 
Münchnerin zu Hilfe genommen, weil man zu be-
quem war, nach Bremen zu fahren! 

(Heiterkeit.) 
Meine Damen und Herren, das ist die Tatsache! 

(Abg. Dr. Greve: Reden Sie doch bloß mal 
zur Sache!) 

Wenn es uns darum geht, doch nun allmählich 
die Zwangsbewirtschaftung zu beseitigen, dann sei 
mir gestattet, auf ein Wort von Professor Röpke 
zu verweisen, der erklärt hat, die Zwangsbewirt-
schaftung im Wohnungswesen sei als eine am 
Boden der Marktwirtschaft steckengebliebene Mine 
des Kollektivismus anzusehen. 

(Unruhe links. — Zuruf: Röpke ist nicht 
unser Prophet!)  

Meine Damen und Herren, was wollen wir durch 
dieses Gesetz erreichen? Jeder Unternehmer, jeder 
Händler, jeder Arbeiter hat die Möglichkeit, seine 
Arbeitskraft gegen Höchstgebot zu verwerten. Es 
wäre nicht gerecht und verstieße gegen den im 
Grundgesetz verankerten Grundsatz der Gleichbe-
handlung aller Staatsbürger, wenn man dem Haus-
eigentümer nicht einmal zugestehen wollte, durch 
angemessene Miete sein Eigentum zu erhalten. Es 
wurde eben hervorgehoben, daß wir noch Raumnot 
haben. Es mag bedingt richtig sein, daß es Orte 
gibt, in denen im Augenblick noch Mangel an Ge-
werberaum herrscht. 

(Zuruf von der SPD: Z. B. Wuppertal!) 
Aber weil wir das wissen, deshalb ist diese Kündi-
gungswiderrufsverordnung bzw. dieses Kündi-
gungswiderrufsgesetz entstanden. Wir haben in 
diesem Gesetz — ich betone ausdrücklich: unter 
Zustimmung Ihres Vertreters im Ausschuß — den 
Mietern weitestgehenden Schutz angedeihen lassen. 
Sie werden nicht abstreiten können, daß dem so 
ist. Also wo Not entstehen wird, da greift das Ge-
setz schon ein. 

Der Mieterschutz für gewerbliche Räume und 
für die anderen Räume ist im Jahre 1923 entstan-
den. Drei Jahre nach diesem Termin hat man den 
Mieterschutz für die gewerblichen Räume wieder 
aufgehoben. Im Kriege wurde dann der Mieter-
schutz für gewerbliche Räume wieder eingeführt. 
Es handelte sich um eine lediglich kriegsbedingte 
Maßnahme, als sich im September des Jahres 1939 
die damalige Regierung veranlaßt sah, für die Ge-
werberaummieter den Schutz wieder einzuführen. 
Ich weiß nicht, ob das als Rüstungsmaßnahme not-
wendig war oder ob es darum ging, dem Soldaten, 
der eingezogen war, seinen Ladenraum zu er-
halten. Jedenfalls war es eine reine Kriegsmaß-
nahme. Nachdem der Krieg nun seit sieben Jahren 
vorbei ist — nach 1923 hat es nur drei Jahre 
gedauert —, ist es, glaube ich. an der Zeit — wir 
haben es damals auch ausführlich begründet, so 
daß ich es nicht mehr zu tun brauche —, daß wir 
heute eine Lockerung eintreten lassen. In den Aus-
schußberatungen sind wir weitestgehend von dem  

abgewichen, was die Regierung uns vorgelegt hat. 
Weitgehend haben wir auch der Tatsache Rech-
nung getragen, daß hier und da noch Not herrscht, 
und daß wir den Mietern, die bedroht sind, einen 
Schutz angedeihen lassen müssen, das hat das Ge-
setz weitestgehend berücksichtigt. Ich darf Sie 
daher bitten, der Vorlage des Ausschusses zuzu-
stimmen. 

(Beifall bei der CDU.) 

Präsident Dr. Ehlers: Das Wort hat der Abgeord-
nete Dr. Etzel. 

Dr. Etzel (Bamberg) (FU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Der vorliegende Gesetzent-
wurf in der Fassung der Beschlüsse des 18. Aus-
schusses entspricht einer ernstlich kaum mehr be-
streitbaren Notwendigkeit. Er baut auf einem 
wichtigen Gebiete ausschließlich kriegsbedingte 
zwangswirtschaftliche Einrichtungen ab, löst, in-
dem er die durch die Verordnungen vom 27. und 
29. November 1951 getroffenen Maßnahmen fort-
führt und ergänzt, die im Bereich des Althaus-
besitzes eingetretene langjährige Erstarrung der 
Besitzverhältnisse, beseitigt die unverdienten und 
unberechtigten Differentialgewinne der Althaus

-

mieter, gleicht auf dem Gebiet der Mieten die bis-
herige Verschiedenartigkeit der Wettbewerbsbe-
dingungen aus, öffnet den Weg zur allmählichen 
Wiederherstellung der Rentabilität des Althaus-
besitzes, bewirkt die unentbehrliche Belebung der 
Instandsetzungs-, Aus- und Neubautätigkeit des 
Althausbesitzes und gibt damit der Wirtschaft be-
deutsame Impulse. Das Gesetz wird dazu beitragen, 
das gegen einen großen Berufs- und Besitzstand, 
eben den Althausbesitz, gerichtete Ausnahmerecht 
zu liquidieren und dem im Grundgesetz und den 
Länderverfassungen verankerten Eigentumsbegriff 
wieder Geltung zu verschaffen. Es ist eine Doku-
mentation des Rechts und der wirtschaftlichen Ver-
nunft. 

Die vorbehaltlose Zustimmung zur Grundtendenz 
des Gesetzes wäre jedoch der Fraktion der Föde-
ralistischen Union (Bayernpartei-Zentrum) kaum 
möglich, wenn es nicht gleichzeitig Vorkehrungen 
gegen wirtschaftliche und soziale Härten, unge-
rechtfertigte und untragbare Zumutungen und miß-
bräuchliche, willkürliche Ausnützungen einer Lage 
träfe. Das aber ist doch offenbar der Fall. Das 
schutzwürdige Interesse der Althausmieter ist nach 
unserer Auffassung in den §§ 8, 9 und 11 ange-
messen gewahrt. Die Föderalistische Union wird 
daher dem Gesetzentwurf in der Fassung der Be-
schlüsse des 18. Ausschusses, abgesehen von ihrem 
auf Umdruck Nr. 568 eingebrachten Antrag, auch in 
der dritten Beratung zustimmen. 

Präsident Dr. Ehlers: Das Wort hat der Abgeord-
nete Ewers. 

Ewers (DP): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Die Ausführungen des Herrn Abgeord-
neten Jacobi waren der Schwanengesang der SPD 
zur geliebten Zwangswirtschaft 

(Lachen bei der SPD) 
auf dem Sektor der Raummiete. Ich kann es der 
SPD nachfühlen, daß sie von diesem Restbestand-
teil der Zwangswirtschaft nur mit größter Wehmut 
und mit den fürchterlichsten Prophezeiungen Ab-
schied nimmt, genau so wie von der Brotkarte und 
der Fleischkarte. 

(Zuruf von der SPD: Das glauben Sie doch 
selbst nicht!) 
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— Das glaube ich nicht nur, das weiß ich sogar. 
Ich kann mich durchaus in Ihr Herz versetzen. 

(Hört! Hört!) 
Wenn ich wie Sie für die Zwangswirtschaft wäre, 
würde ich genau so denken. 

(Zurufe von der SPD.) 
Diesen Schwanengesang haben wir zugleich mit 
einer Verbeugung und Anpreisung vor dem Haus-
besitz beobachtet. Ich bin gespannt, ob der Haus-
besitz nunmehr begeistert zur SPD übergehen 
wird, weil sie ach so eigentumsfreundlich ist. 
Dies vorweg. 

(Abg. Schoett le:  Denken Sie an den General

-

vertrag, Herr Ewers, und das Auslands

-

vermögen!) 
Was für Mißverständnisse grundlegender Art 

vorliegen und daß hier mit Begriffen gearbeitet 
wird, die wir, die wir der Meinung sind, daß sich 
Preise frei bilden können, überhaupt nicht ver-
stehen, dafür war ja der Änderungsantrag zu 
§ 9 Abs. 2 ein deutlicher Beweis. Da wollte die 
SPD von Preisen reden, die sich unter dem Zwang 
der  Preisbindung gebildet hätten. Unter der Preis-
bindung „bilden sich", meine sehr geehrten Damen  

und Herren, überhaupt keine Preise, sondern dort  
werden sie befohlen und von oben verordnet. Dort  
kann sich überhaupt nichts bilden, sondern dort  

herrscht ein Mann, der auf den Knopf drückt und  

einen beliebigen Namen trägt — wenn wir Glück  

haben, ein kluger Mann; meistens nur mittel-
klug — und der irgend etwas anordnet, was dann  

zu geschehen hat. Preisbildung ist nur dort mög-
lich, wo eben Angebot und Nachfrage unter sozia-
len Gesichtspunkten bestimmte Preise ermöglichen  

und höchstens zulassen.  

(Lachen und Zurufe bei der SPD.)  
Nun noch ein Wort zum gesamten Gesetzestext.  

Wir im Unterausschuß, die wir uns dort die Mün-
der fusselig geredet haben und uns zusammen-
gerauft haben,  

(Lachen und Zurufe bei der SPD — Heiter- 
keit rechts)  

— auch wir von den Koalitionsparteien haben uns  

zusammengerauft —, haben die erste Garnitur der  

SPD, Herrn Jacobi. bis Ende Mai leider  
vermissen müssen. Wir haben uns mit ihm nicht zu  

raufen brauchen, sondern hatten mit ihm höchstens  

im letzten Stadium jene theoretischen Auseinander-
setzungen: hie Zwangswirtschaft, hie freie Wirt-
schaft oder auch soziale Marktwirtschaft, wie es  

eben auch in meinen Worten kurz anklang. Er  

hätte sonst vermutlich verhindert, soweit sein Ein-
fluß reicht, daß ausgerechnet auf der großen  

Mieterkundgebung mit Recht darüber geklagt  

worden ist, daß sich kein Mieter mehr durch das  

„Gestrüpp der Verordnungen" hindurchfinden  
könne. Das war auch unsere Meinung. Wenn Sie  
nun dieses Gesetz hernehmen, das in der Tat das  

Gesamtgesetz für alle Raummieten ist, so werden  
Sie feststellen: nach der Arbeit des Unteraus-
schusses braucht kein Mensch mehr irgendeine  

Verordnung einzusehen.  
(Abg. Lücke: Sehr richtig!)  

Es ist nichts mehr nachzusehen als dieses Gesetz,  

das alles enthält und umreißt, und daher natürlich  

nicht für jeden Piefke sofort verständlich ist.  

(Zuruf von der SPD: Aber die Rechts

-

anwälte! — Weitere Zurufe.)  
— Das verstehen wir Juristen und die Sachver

-

ständigen; aber von dem Gestrüpp der Verord

-

nungen sind der Mieter und der Hauswirt in Zu

-

kunft verschont. Ich meine, das allein ist schon 
die Arbeit wert gewesen, die wir für das Gesetz 
aufgewandt haben. 

Im übrigen sind wir der Überzeugung, daß der 
nach den Verordnungen der Regierung zunächst 
jedenfalls verfügte, wenn auch nicht geplante 
Übergang von der gebundensten zur freiesten Wirt-
schaft auf diesem Sektor ohne jede Zwischenstufe 
undenkbar gewesen wäre. Wir haben daher die 
Konzeption der Regierung mit dem Anspruch auf 
Widerruf der Kündigung durchgearbeitet und 
fanden sie durchaus brauchbar. Ich möchte be-
tonen, die Lage des Altmieters während der Über-
gangszeit ist bestimmt nicht mehr so günstig wie 
nach dem Mieterschutzgesetz, aber sie ist voll-
ständig von der verschieden, die in der freien 
Wirtschaft eingetreten wäre. Deswegen braucht 
kein Mieter zu glauben, daß sich nunmehr der 
Markt der Mieten etwa so bildet, wie es vielleicht 
der eine oder andere Wucherer unter den Eigen-
tümern — es gibt überall schlechte Kerle, auch bei 
den Eigentümern — sich vorstellt. Preisbildung ist 
nicht das, daß einer skandalöserweise glaubt, nach 
Belieben fordern zu kö n nen sondern es  bildet sich  

der übliche Preis danach, was im Durchschnitt ge-
zahlt wird.  

(Glocke des Präsidenten.)  
— Man kann alle wesentlichen Sachen zu einem  

solchen Gesetz in acht Minuten nur sehr schwer  
sagen; aber ich habe es beinahe geschafft und ver-
abschiede mich.  

(Beifall bei der DP.)  

Präsident Dr. Ehlers: Das Wort hat der Abge-
ordnete Paul. 

 

Paul (Düsseldorf) (KPD): Meine Damen und  

Herren! Wenn noch bei der Behandlung der Nacht-
und Nebelverordnungen in diesem Hause be-
stritten wurde, daß die Regierung und die Koa-
litionsparteien die Absicht hätten, auf dem, Gebiete  

des Wohnungsmarktes das Prinzip der Wirtschafts-
politik des Herrn Erhard durchzusetzen, dann ist  

das heute in den Diskussionsreden der Koalitions-
parteien ganz deutlich klar geworden. Schon aus  

diesen grundsätzlichen Erwägungen muß man sich  

gegen das vorliegende Gesetz zur Wehr setzen. Es  

stellt den ersten Schritt auf dem Weg zur voll-
ständigen Freigabe aller Wohnräume und zu einem  
ungehinderten Mietwucher dar. Wenn Herr Huth  
hier sagte, was wir wollen, dann kann man ihm  
nur entgegnen: er will die Tür öffnen für eine  
ungehinderte Ausplünderung der Mieter und auch  

des Mittelstandes.  
(Lachen und Zurufe rechts.)  

Wir erlebten hier vor einigen Wochen durch An-
träge der CDU und CSU eine große Debatte über  

die Notlage des Mittelstandes. Damals wurden von  
dieser Stelle aus bittere Tränen über den Notstand  

des Mittelstandes geweint. Dieses Gesetz ist ein  
Anschlag auf die Existenz Hunderttausender von  

kleinen Leuten, Hunderttausender von Mittel-
ständlern; es ist mittelstandsfeindlich von A bis Z.  

Es wird erforderlich sein, dem Mittelstand die  

Doppelzüngigkeit in Ihren Stellungnahmen und  

in Ihrem Auftreten, meine Herren von den  
Koalitionsparteien, — ich hätte bald das harte  

Wort Demagogie gebraucht — 

(lebhafte Zurufe von den Regierungsparteien  

und rechts)  
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aufzuzeigen. Der materielle Inhalt des Gesetzes 
zeigt mit aller Deutlichkeit, wie man vorzugehen 
gedenkt. Es wurde bereits auf den § 9 des Gesetzes 
hingewiesen. In diesem Paragraphen wird ganz 
deutlich gesagt, daß der Mietvertrag aufgehoben 
und die Kündigung vollzogen wird, wenn man dem 
Vermieter nicht mehr zumuten kann, das Mietver-
hältnis fortzusetzen, d. h. — siehe unter Punkt 4 — 
wenn er eine höhere Miete erzielen kann, als der 
Mieter zu zahlen bereit ist. Hinzu kommt, daß 
gemäß des § 5 des Gesetzes die den gewerblichen 
Räumen anhängenden Wohnräume nicht ausge-
nommen sind. Es heißt hier ausdrücklich: das 
Mieterschutzgesetz ist aufgehoben und ungültig. 

Das gilt für alle Wohnräume — heißt es —, 
wenn der Mietwert der Wohnräume weniger 
als ein Drittel des gesamten Mietwerts der 
vermieteten Räume beträgt. 

Das heißt: wenn der Mittelständler, der ein Laden-
lokal mit einer anhängenden Zweizimmerwohnung 
im Gesamtbetrag von 150 Mark hat und für die 
Wohnräume 40 Mark zahlt, dann wird auch für 
diese Wohnräume der Mieterschutz aufgehoben. 
Für diese Wohnräume treten die Kündigungs-
fristen in Kraft und gleichfalls die sogenannten 
Preisbestimmungen, d. h. die Kostenmieten oder, 
wie man besser sagen sollte, die Wuchermieten. 

Aus diesen Erwägungen, den grundsätzlichen wie 
den sozialen Auswirkungen dieses Gesetzes heraus 
muß man sich diesem Gesetz widersetzen. Meine 
Damen und Herren von den Koalitionsparteien, 
wenn Sie auch nur einen Funken von Vertrauen 
im Mittelstand halten wollen, dann müssen Sie sich 
hier revidieren, 

(Heiterkeit) 
dann müssen Sie von einer solchen Politik ab-
rücken. Wir werden jedenfalls in der  Öffentlichkeit 
und unter den Mittelständlern Aufklärung über 
Ihre Absichten schaffen, 

(Lachen bei den Regierungsparteien) 
die Sie verfolgen. Sie wollen im Zuge Ihrer un-
sozialen und Kriegspolitik 

(große Heiterkeit) 
eine ungeheuere Massenbelastung durchsetzen. Sie 
wollen neue Mittel aus den breiten Volksmassen 
für eine Kriegspolitik eintreiben im Interesse 
des deutschen und amerikanischen Imperialismus. 
Aus allen den Erwägungen heraus werden wir 
diesem Gesetz unsere Zustimmung nicht geben. 

(Zurufe von der Mitte.) 

Präsident Dr. Ehlers: Das Wort hat der Abgeord-
ordnete Jacobi. 

Jacobi (SPD): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Ich will weder von Schwänen und ihren 
Gesängen noch von Kriegslärm sprechen. Ich 
glaube, wir sollten uns bei diesem Gesetz nicht 
überfordern, bei einem Gesetz, das zwar wichtig 
ist, das aber keinen Anlaß dazu bietet, in lyrische 
Betrachtungen zu verfallen oder die Frage eines 
drohenden Krieges im Augenblick zu erörtern. 

Ich will mich ganz kurz mit einer Bemerkung 
des Herrn Kollegen Huth beschäftigen. Sie betraf 
die angebliche Mitarbeit der SPD im Ausschuß. 
Er hat vergessen, sehr klar darauf hinzuweisen, 
daß man bei der Arbeit, die an diesem Gesetz-
entwurf im Ausschuß geleistet worden ist, zu 
unterscheiden hat zwischen der Arbeit der gemein-
samen Ausschüsse, die eingerichtet waren, vor 
allen Dingen der Arbeit des federführenden Aus- 

schusses, des Ausschusses 18, und der eines Unter-
ausschusses. In diesem Unterausschuß haben wir 
uns selbstverständlich — wie bei den übrigen Be-
ratungen — einer sachlichen Beteiligung nicht ent-
zogen. Ich nehme an, meine sehr verehrten Damen 
und Herren, daß es nicht Ihre Absicht ist, der 
Opposition solche Mitarbeit zu verargen. 

(Zuruf von der Mitte: Nein!) 
Daraus aber den Schluß zu ziehen, daß wir für das 
Gesetz, wie es jetzt vorliegt. mitverantwortlich 
wären, das ist doch eine recht kühne Folgerung, die 
der Herr Kollege Huth gezogen hat. Im Unteraus-
schuß ist mitgearbeitet, aber nicht mit abgestimmt 
worden. Es wurde dort zum Ausdruck gebracht, 
daß die Arbeit unter dem Vorbehalt der Geneh-
migung und der Beschlußfassung des gesamten 
bzw. des federführenden Ausschusses geleistet 
worden sei, und selbstverständlich auch unter dem 
Vorbehalt der Zustimmung der Fraktionen. Das 
ist eine Tatsache. Aus ihr Schlußfolgerungen der 
von Herrn Huth beliebten Art zu ziehen, ist abso-
lut abwegig. 

Ein zweiter Punkt. Er hat erklärt, die Massen-
kundgebungen — oder wie er sich ausdrückte — 
der  Gewerberaummieter seien Gremien von 
wenigen Beteiligten gewesen. Ich habe nicht von 
Massenkundgebungen gesprochen. Das verwechseln 
Sie mit meinem Hinweis auf die Versammlung der 
Kolpingfamilie in der Westfalenhalle. 

(Zuruf von der Mitte.) 
— Dann habe ich mich versprochen. Ich habe zum 
Ausdruck bringen wollen, daß es sich um Ver-
anstaltungen gehandelt hat, die ein gewisses Ge-
wicht besitzen. Soweit ich informiert bin, handelte 
es sich in Düsseldorf um eine Delegiertenkonferenz. 
Ob die Zahlen, die der Herr Kollege Huth nannte, 
stimmen oder nicht, weiß ich nicht. Das ist aber 
alles uninteressant. Interessant ist, daß dieses Ge-
setz unterschiedslos alle Geschäftsrauminhaber 
trifft, gleichgültig, ob sie Schuster, Schneider, 
Bäcker und Metzger oder ob sie Rechtsanwälte oder 
Ärzte sind. Also auch der Kreis der freien Berufe 
wird von diesem Gesetz erheblich berührt. 

Was wir befürchten, ist eine unendliche Erschwe-
rung der Lage manches Betroffenen; wir erwarten 
nicht das, was der Herr Kollege Lücke über diesen 
Gesetzentwurf hoffend zum Ausdruck gebracht 
hat. Wir können uns 

(Glocke des Präsidenten) 
— ich komme zum Schluß, Herr Präsident — nicht 
des Eindrucks erwehren, daß Sie es sich nach wie 
vor doch relativ leicht machen. Der Trost, den Herr 
Kollege Ewers in der Tatsache findet, daß man nun 
ein Gesetz habe, in dem die Dinge, soweit Ge

-

schäftsräume in Frage kommen, geregelt wären, 
scheint uns ein recht billiger Trost zu sein, ein 
schöner Trost vor allem für den exmittierten Ge

-

werberaumbesitzer von gestern, der morgen auf 
der Straße nur noch in einem Gesetz nachblät

-

tern muß, um festzustellen. ob seine neue Sach

-

lage auch der Rechtsgrundlage entspricht, ein 
Trost, der in der Praxis wenig hilft. Was aber die 
Praxis  uns  bringen wird, wird nichts Gutes sein. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident Dr. Ehlers: Das Wort hat der Abgeord-
nete Wirths. 

Wirths (FDP): Meine Damen und Herren! Ich hätte mir eigentlich ersparen können, noch einmal 
zu dem Gesetz Stellung zu nehmen, wenn nicht 
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Herr Kollege Jacobi — insbesondere in seinen 
ersten Ausführungen - eine Darstellung gegeben 
hätte, die zum mindesten schief ist. Dabei kann ich 
Herrn Kollegen Paul übergehen, der sich hier als 
Mittelstandsverteidiger aufgespielt hat. Vielleicht 
haben wir mit den Kollegen, die in dem Mittel

-

standsblock zusammenarbeiten, die Gelegenheit, 
demnächst einmal mit Herrn Paul — wenn er 
dieser Vereinigung beigetreten ist — sachlich zu 
diskutieren. 

Zu dem, was der Herr Jacobi gesagt hat, folgen

-

des. Es ist ihm bei seiner Darstellung — und das 
gilt auch für die ganzen Beratungen in den Aus

-

schüssen — zuzugestehen, daß durch die Verord

-

nungen vorn November tatsächlich eine unange

-

nehme Situation entstanden ist. Das ist unumwun

-

den zuzugeben. Ich möchte behaupten: wenn die 
Regierung das Gesetz uns damals etwa in der 
Form, in der es jetzt vorliegt, unterbreitet hätte, 
wäre es erstens viel früher in Kraft getreten, 
wäre diese unangenehme Zeitspanne vom Dezem

-

ber bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes, also 
stark ein halbes Jahr, vermieden worden; zwei

-

tens wären dann die Fälle, von denen Herr Jacobi 
gesprochen  hat, bestimmt nicht aufgetreten . 

Wie ist aber die Lage wirklich gewesen? Nach 
der Darstellung von Herrn Jacobi muß man ver

-

muten, daß überall Heulen und Zähneklappern ge

-

wesen ist, weil die armen Leute von heute auf 
morgen aus ihren Räumen heraus gemußt haben. 
Das ist nicht der Fall. Im Verhältnis zu der un- 
endlich großen Zahl von Gewerberaummietern ist 
die Zahl der Kündigungen gering gewesen, ebenso 
die von unberechtigten Forderungen von Vermie

-

tern. Ich habe bei der ersten Lesung des Gesetz

-

entwurfs bereits darauf hingewiesen, daß nicht nur 
Einzelpersonen oder Gesellschaften gekündigt 
haben, um entweder eine höhere Miete zu erzielen 
oder die Geschäftsräume an sich zu bringen, son

-

dern daß das im weiten Maße auch die Städte ge

-

tan haben. Wenn man nun noch weiter bedenkt, 
daß in unseren Städten im Bereiche der Industrie- 
und Handelskammern bereits vor Monaten Schlich-
tungsausschüsse aus Kreisen der Vermieter und 
Mieter gebildet worden sind, dann darf man be

-

stimmt annehmen, daß man sich in diesen Schlich-
tungsausschüssen geeinigt hätte; diese wären auch 
die rechten Stellen gewesen, um Härtefälle auszu

-

gleichen. Man hat die Arbeit in diesen Ausschüssen 
nicht zu aktivieren brauchen, weil ja seit Monaten 
bekannt ist, daß ein solches Gesetz bevorsteht. 

Was haben wir nun gemacht? Wir haben den 
sachlichen Inhalt der Regierungsverordnungen 
vom November vorigen Jahres mit der Regierungs

-

vorlage betreffend Kündigungen und Kündigungs

-

widerruf verbunden und haben ein Gesetz ge

-

macht, das nun wirklich einen Ausgleich der In

-

teressen herbeiführt. 

Herr Jacobi nimmt für seine Partei in Anspruch, 
daß sie keine Partei der Mieter oder der Vermieter 
sei. Dann kann ich für meine Partei, überhaupt für 
die Koalitionsparteien, dasselbe Recht in Anspruch 
nehmen. Wir sind keine Interessenvertretung, son

-

dern haben für einen gerechten Ausgleich zu sor

-

gen. Wir sind der Überzeugung, daß dieser Gesetz

-

entwurf den Ausgleich herbeiführt. Die Befürch

-

tungen des Herrn Jacobi sind grundlos; das wird 
die Zukunft erweisen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident Dr. Ehlers: Meine Damen und Herren, 
weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich 
schließe die allgemeine Besprechung der dritten 
Beratung. 

Zur Einzelberatung rufe ich die Paragraphen 
auf, zu denen Änderungsanträge vorliegen. Sie 
haben Änderungsanträge der Fraktionen der CDU/ 
CSU, FDP, DP/DPB in Umdruck Nr. 571 und der 
Fraktion der Föderalistischen Union in Umdruck 
Nr. 568. 

Zur Begründung des Antrags Umdruck Nr. 571 
Ziffer 1 zu § 5 der Abgeordnete Dr. Brönner. 

Dr. Brönner (CDU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herr en! Im Auftrage der Fraktionen 
der CDU/CSU, FDP und DP/DPB darf ich den 

Änderungsantrag Umdruek Nr. 571 kurz vortragen. 
Es handelt sich um vier Ziffern. In den Ziffern 1, 
2 und 3 dreht es sich nur um redaktionelle Ände-
rungen, und zwar um folgende: 

1. § 5 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 3 Satz 2 Halbsatz 2 werden die 

Worte „das Miet- oder Pachtverhältnis" er-
setzt durch die Worte „das Mietverhältnis" 

b) Der folgende Absatz 5 wird angefügt: 
„(5) Die Absätze 3 und 4 gelten für Pacht-
verhältnisse entsprechend." 

2. In § 11 Absatz 1 werden nach dem Wort 
„kann" die Worte „bei einem vor dem 1. De-
zember 1951 begründeten Mietverhältnis" ein-
gefügt. 

3. In § 12 Absatz 1 werden nach den Worten „bei 
Mietverhältnissen, die" die Worte „vor dem 
1. Dezember 1951 begründet sind und" ein-
gefügt. 

In der Ziffer 4 handelt es sich darum, daß ein 
Satz eingefügt wird, um Zweifel auszuschalten, 
Mißverständnisse zu vermeiden und die berechtig-
ten Belange nach beiden Seiten noch besser zu 
wahren: 

4. § 28 erhält folgenden Satz 2: 
„Hat der Mieter oder Pächter auf Grund einer 
solchen Vereinbarung eine höhere als die bis-
herige Miete oder Pacht entrichtet und tritt er 
von der Vereinbarung zurück, so kann er den 
Unterschiedsbetrag nur insoweit zurückfor-
dern, als die vereinbarte höhere Miete oder 
Pacht, die sich aus § 9 Abs. 2, 3 ergebende 
Miete oder Pacht übersteigt." 

Ich bitte im Namen der Koalitionsfraktionen, 
diesen Antrag anzunehmen. 

Präsident Dr. Ehlers: Wünscht noch jemand das 
Wort dazu? — Darf ich zur Vereinfachung des 
Verfahrens, nachdem der Kollege Brönner mir den 
Aufruf der §§ 11, 12 und 28 abgenommen hat, 

(Heiterkeit) 
auch die Fraktion der Föderalistischen Union 
bitten, ihren Änderungsantrag Umdruck Nr. 568 
zu begründen. — Herr Abgeordneter Dr. Etzel. 

Dr. Etzel (Bamberg) (FU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Nach § 28 soll jeder Vertrags-
teil von Vereinbarungen, durch die ein vor dem 
1. Dezember 1951 begründetes Miet- oder Pacht-
verhältnis in der Zeit vom 1. Dezember 1951 bis 
zum Inkrafttreten dieses Gesetzes geändert worden 
ist, innerhalb einer Frist von drei Monaten seit die

-

sem Inkrafttreten zurücktreten können. Der dieser 
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Vorschrift zugrunde liegende Gedanke erscheint 
gerechtfertigt. Nach dem Inkrafttreten der Verord-
nungen vom 27. und 29. November 1951, also nach 
dem 30. November 1951, sind im Hinblick auf diese 
Verordnungen Kündigungen von Miet- und Pacht-
verhältnissen und Neuregelungen derselben er-
folgt. Hierbei konnte die durch das vorliegende 
Gesetz beabsichtigte Regelung natürlich nicht be-
rücksichtigt werden. Es erscheint wohl nicht un-
billig, beiden Vertragspartnern die Möglichkeit zu 
geben, für die Zukunft eine Änderung nach den 
Grundsätzen des neuen Gesetzes zu verlangen. Die 
Gewährung eines Rücktrittsrechts, dessen Ausübung 
die in der Zwischenzeit getroffenen Vereinbarun-
gen mit rückwirkender Kraft vernichtet, ist weit-
gehend. Wir möchten aber, um die Verabschiedung 
des Gesetzes nicht zu verzögern, von der Einbrin-
gung eines darauf bezüglichen Änderungsantrages 
absehen. Dagegen hält es die Föderalistische Union 
im Interesse des Rechtsfriedens und der Rechts-
sicherheit für zweckmäßig, die dreimonatige Frist 
auf eine einmonatige abzukürzen. 

Wir bitten das Hohe Haus, unserem auf Umdruck 
Nr. 568 eingebrachten Antrag zustimmen zu 
wollen. 

Präsident Dr. Ehlers: Meine Damen und Herren, 
wünscht jemand das Wort dazu? — Das ist nicht 
der Fall. Ich schließe die Einzelbesprechung zu den 
aufgerufenen §§ 5, 11, 12 und 28. 

Ich komme zunächst zur Abstimmung über die 
Anträge unter Ziffer 1 auf Umdruck Nr. 571 zu 
§ 5. Ich bitte die Damen und Herren, die diesen 
Änderungsanträgen zuzustimmen wünschen, eine 
Hand zu erheben. — Ich bitte um die Gegenprobe. 
— Enthaltungen? — Das erste war die Mehrheit. 
Die Änderungsanträge sind angenommen. 

Ich komme zur Abstimmung über § 5 in der ge-
änderten Fassung. Ich bitte die Damen und Herren, 
die zuzustimmen wünschen, eine Hand zu erheben. 
— Ich bitte um die Gegenprobe. — Ersteres war 
die Mehrheit. § 5 ist angenommen. 

Ich darf wohl über die Änderungsanträge unter 
Ziffern 2 und 3 auf Umdruck Nr. 571 zu. den §§ 11 
und 12 gemeinsam abstimmen lassen. Ich bitte die 
Damen und Herren, die den beiden Änderungs

-

anträgen zu § 11 und § 12 zuzustimmen wünschen, 
eine Hand zu erheben. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Enthaltungen? — Das erste war die 
Mehrheit. Die Änderungsanträge sind angenommen. 

Ich bitte die Damen und Herren, die den §§ 11 
und 12 in der geänderten Form zuzustimmen wün-
schen, eine Hand zu erheben. — Gegenprobe, bitte! 
— Das erste war die Mehrheit. Die §§ 11 und 12 
sind angenommen. 

Ich komme zur Abstimmung über den Ände-
rungantrag Umdruck Nr. 568, den Herr Abgeord-
neter Dr. Etzel begründet hat. Ich bitte die Damen 
und Herren, die dem Änderungsantrag zuzustim-
men wünschen, eine Hand zu erheben. — Ich bitte 
um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Das 
erste war die Mehrheit. Der Änderungsantrag ist 
angenommen. 

Ich bitte die Damen und Herren, die dem Ände-
rungsantrag Umdruck Nr. 571 Ziffer 4 zuzustim-
men wünschen, eine Hand zu erheben. — Ich bitte 
um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Das erste 
war die Mehrheit. Der Änderungsantrag zu § 28 
ist angenommen. 

Ich bitte die Damen und Herren, die dem § 28 in 
der Änderungsfassung zuzustimmen wünschen, eine 
Hand zu erheben. — Ich bitte um die Gegenprobe. 
— Enthaltungen? — Das erste war die Mehrheit. 
§ 28 ist angenommen. 

Meine Damen und Herren, ich komme zur 
Schlußabstimmung über das Gesetz zur Regelung 
der Miet- und Pachtverhältnisse für Geschäfts-
räume und gewerblich genutzte unbebaute Grund-
stücke — Geschäftsraummietengesetz —. Ich bitte 
die Damen und Herren, die dem Gesetz in seiner 
Gesamtheit zuzustimmen wünschen, sich zu er-
heben. — Ich bitte um die Gegenprobe. Enthal-
tungen, bitte! — Das Gesetz ist bei einer Enthal-
tung, wenn ich recht sehe, mit Mehrheit ange-
nommen worden. 

Damit, meine Damen und Herren, sind wir am 
Ende der heutigen Tagesordnung. Ich berufe die 
218. Sitzung auf Mittwoch, den 11. Juni, 9 Uhr, 
und schließe die 217. Sitzung. 

(Schluß der Sitzung: 18 Uhr 34 Minuten.) 
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Anlage 1 zum Stenographischen Bericht der 217. Sitzung  

Schriftlicher Bericht  
des Ausschusses für das Besatzungsstatut und auswärtige Angelegenheiten (7. Ausschuß) 

über den von den Fraktionen der CDU/CSU, SPD, FDP, DP, BP und des Zentrums 

eingebrachten Entwurf eines Gesetzes üb er die 

Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten  
(Nrn. 2110, 3338 der Drucksachen) 

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Brill 

Der Deutsche Bundestag hat den vorbe-
zeichneten Antrag in der 135. Sitzung am  

18. April 1951 in erster Lesung beraten und  
ihn nach Begründung durch den Antragsteller  

an den Ausschuß für das Besatzungsstatut  
und auswärtige Angelegenheiten als feder-
führenden Ausschuß und an den Rechtsaus-
schuß überwiesen.  

Der Auswärtige Ausschuß hat sich mit der  
Angelegenheit zum ersten Male in der 54.  
Sitzung am 6. Juni 1951 befaßt. Er prüfte  
den Gesetzentwurf unter dem politischen  
Gesichtspunkte der Eigenart der Entstehung  
dieser Konvention, weiter mit der Frage-
stellung, ob Deutschland diese Konvention  

jetzt ratifizieren solle, und nahm schließ-
lich dazu Stellung, ob die ganze Konven-
tion zu ratifizieren sei. Zu dem ersten Ge-
sichtspunkte wurde ausgeführt, daß einer der  

Ursprünge der Konvention zum Schutze der  
Menschenrechte und Grundfreiheiten zweifel-
los in der gegen das nazistische Deutschland  

gerichteten Kriegsideologie der Alliierten zu  
suchen sei. Von verschiedenen Seiten erklärte  
man hierzu, daß dieser Ursprung nicht als  
Grund gegen die Annahme der Konvention  
betrachtet werden dürfe; denn einmal habe  

die Bundesrepublik Deutschland nichts mit  
dem früheren großdeutschen Reich zu tun,  
dann sei unter der nazistischen Diktatur in  

Deutschland selbst ein opferreicher Wider-
standskampf für die Wiederherstellung der  

Menschenrechte geführt worden, und schließ

-

lich habe in der Europäischen Bewegung,  
deren Haager Kongreß der Europarat in  
wesentlichen Dingen seine Entstehung ver-
danke und die die Vorarbeiten für die Kon-
vention selbst begonnen habe, eine von der  
alliierten Kriegsideologie deutlich zu unter-
scheidende Begründung stattgefunden. In  
diesem Zusammenhange wurde betont, daß  
angesichts der seit 1946 im Gange befind-
lichen  Arbeit der Vereinten Nationen an  

einer Deklaration der Menschenrechte die  
Bundesrepublik  in eine folgenschwere  
Isolierung geraten würde, wenn sie nur  
deshalb vom vorliegenden Ratifikations-
gesetz Abstand nehmen wollte, weil die  
Welt das Bedürfnis habe, sich durch eine  
völkerrechtliche Verpflichtung Deutschlands  

vor verbrecherischen Handlungen der  

schlechten Teile des deutschen Volkes zu  

schützen. Der Auswärtige Ausschuß bejahte  

somit die Frage, ob im Hinblick auf die Ent-
stehungsgeschichte die Ratifikation der Kon-
vention von der Bundesrepublik vorgenom-
men werden solle.  

Im Zusammenhange mit diesen Überlegun-
gen stimmte der Auswärtige Ausschuß auch  
dem Vorschlage zu, die Konvention jetzt zu 
ratifizieren. Er begründete diesen Vorschlag  
mit der Meinung, daß das deutsche Volk  
allen Anlaß habe, sich um eine Verbesserung  
seiner Stellung unter den Völkern und  
Staaten der Welt zu bemühen; es wurde auf  
die Gefahr hingewiesen, daß bei einem  
längeren Zuwarten Deutschlands Verdächti-
gungen gegen die Bundesrepublik aufkom-
men könnten. Die Anregung, der Bundestag  
solle bei der Verabschiedung einen Appell an  
andere Länder, insbesondere an Italien und  
Frankreich, richten, sich der Konvention  
anzuschließen, wurde allseitig begrüßt.  

Endlich entschloß sich der Auswärtige Aus-
schuß, dem Bundestage zu empfehlen, die  
ganze Konvention in das Ratifikationsgesetz  
einzubeziehen. Nach Art. 64 der Konvention  
kann jeder Staat bei der Unterzeichnung  
oder bei der Hinterlegung seiner Ratifika-
tionssurkunde oder Beitrittsurkunde in bezug  

auf bestimmte Vorschriften der Konvention  

einen Vorbehalt machen und nach Art. 46  
die Erklärung abgeben, daß er die Gerichts-
barkeit der Konvention als obligatorisch an-
erkennt. Es wurde vorgetragen, daß bei der  

Behandlung der Konvention im englischen 
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Unterhause am 13. November 1950 (Parlia-
mentary Debates, House of Commons, Vol.  

480 No. 9) nur deren Abschnitt I, der tat-
sächlich bloß eine Deklaration der Menschen-
rechte enthält, ratifiziert worden ist, nicht 
dagegen die übrigen Abschnitte, die von der 
Errichtung einer Europäischen Kommission 
für Menschenrechte (Abschnitt III) und eines 
Europäischen Gerichtshofes für Menschen-
rechte handeln; die Sprecher aller Parteien 
des Unterhauses begründeten diese Teilratifi-
kation mit dem Hinweis auf die Notwendig-
keit, eine einheitliche Jurisdiktion im Empire 
und im Commonwealth zu erhalten. 

Im Auswärtigen Ausschuß und wiederholt 
auch im späteren Stadium der Beratung der 
Konvention im Rechtsausschuß ist die Frage 
gestellt worden, ob die Existenz von Staats-
gerichtshöfen in den Ländern und die Errich-
tung des Bundesverfassungsgerichtes über-
haupt ein Bedürfnis nach der Kommission 
und dem Gerichtshof entstehen lasse. Im An-
schluß an die Erörterungen zum ersten Ge-
sichtspunkt der Diskussion wurde betont, daß 
andererseits die öffentliche Meinung der Welt 
ein Interesse an der Kontrolle der Hand-
habung der Menschenrechte in Deutschland 
habe. Weiter wurde hervorgehoben, daß das 
künftige Verhältnis Deutschlands zu seinen 
Nachbarn in Grenz- und Volkstumsfragen 
sich zwar noch nicht übersehen lasse, immer-
hin aber vermutet werden könne, daß es 
schwierig sein werde und die Einrichtung 
solcher internationalen Organe deshalb auch 
Vorteile für Deutschland bringen könne, 
wofür auf den vom Genfer Völkerbundsrat 
zugunsten Deutschlands entschiedenen Wahl-
rechtsstreit in Polnisch-Oberschlesien ver-
wiesen wurde. Die überwiegende Meinung im 
Auswärtigen Ausschuß ging daher dahin, 
gegen die Einrichtung der Menschenrechts-
kommission und des Europäischen Gerichts-
hofes vom Recht des Vorbehaltes keinen Ge-
brauch zu machen. Schließlich wurde dafür 
angeführt, daß gemäß Art. 56 die Errichtung 
des Gerichtshofes schon dann vorgenommen 
werden muß, wenn acht Mitgliedstaaten des 
Europarates die Gerichtsbarkeit der Konven-
tion als obligatorisch anerkannt haben. Auch 
diese Vorschrift könnte unter Umständen 
einen Vorteil für Deutschland bedeuten, falls 
sich die kleineren Staaten für die obliga-
torische Gerichtsbarkeit aussprechen. 

Der Auswärtige Ausschuß beendete seine 
erste Beratung des Antrages mit dem bei 
einer Stimmenthaltung gefaßten Beschluß, 
dem Bundestage den Entwurf des Ratifika-
tionsgesetzes zu unveränderter Annahme zu 
empfehlen. Zur juristischen Prüfung über-
wies er den Entwurf danach an den Ausschuß 
für Rechtswesen und Verfassungsrecht. 

Der Rechtsausschuß hat sich in der 113. 
Sitzung am 14. Juni 1951 in einer allge-
meinen Aussprache mit einer Reihe von 

juristischen Fragen beschäftigt. Er beschloß 
dann, einem Unterkomitee von fünf Per-
sonen die Klärung der Einzelfragen zu über-
tragen. Dieses hat in Anwesenheit von Ver-
tretern des Auswärtigen Amtes und des Bun-
desjustizministeriums die einzelnen Rechts-
fragen in mehreren Sitzungen geprüft und 
dem Rechtausschuß in der 146. und der 147. 
Sitzung am 16. und 17. Januar 1952 Bericht 
erstattet. Die Prüfung erstreckte sich auf 
folgende Punkte: 

1. Die Sprachenfrage. 

2. Die Frage der Zulässigkeit der Konven-
tion nach deutschem Bundesstaatsrecht. 

3. Die Frage der Vereinbarkeit der Konven-
tion mit dem deutschen Bundes- und 
Landesstaatsrecht. 

4. Das Verhältnis von Bundespräsident und 
Bundestag bei der Ratifikationsgesetz-
gebung . 

5. Die Genauigkeit des Ratifikationstextes 
in bezug auf die staatsrechtliche Stellung 
der Bundesregierung im Ratifikationsver-
fahren. 

6. Einzelfragen der Vereinbarung des Kon

-

ventionsrechtes mit dem deutschen Recht: 
a) Änderung der Menschenrechtsnormen 

nach deutschem Recht durch das Kon-
ventionsrecht; 

b) Verbrauch des Gesetzesvorbehaltes im 
deutschen Bundes- und Landesstaats-
recht; 

c) Wirkung des Art. 2 Abs. 2 auf die 
Verhütung erbkranken Nachwuchses 
(Verordnung vom 18. Juli 1935, 
RGBl. I S. 1035); 

d) Wirkung des gleichen Absatzes des 
Konventionsrechtes auf die Vorschrif-
ten über den Waffengebrauch der 
Polizei; 

e) Wirkung des Art. 4 auf S 20 der Für-
sorgepflichtverordnung; 

f) Wirkung des Art. 5 auf Schutzhaft, 
auf die deutschen Vorschriften über 
die Verhandlungssprache (S 185 GVG), 
auf die Vorführung von Verhafteten 
oder Festgenommenen und auf die 
Vorschriften über Entschädigung bei 
rechtswidriger Verhaftung oder Fest-
nahme; 

g) das Verhältnis von Art. 6 Abs. 1 
Satz 2 der Konvention zu 5 172 GVG 
(Ausschluß der Öffentlichkeit bei der 
Verhandlung eines Gerichtes); 

h) das Verhältnis von Art. 7 Abs. 2 der 
Konvention zu Art. 103 Abs. 2 GG 
bzw. dem Rechtssatz „Nulla poena 
sine lege"; 

außerdem wurden einige mehr formelle 
Rechtsfragen geprüft. 
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Schließlich ist 7. im Plenum des Rechts-
ausschusses als neuer Punkt die Aus-
dehnung des Ratifikationsgesetzes auf 
Berlin behandelt worden. 

Der Auswärtige Ausschuß hat in der 72. 
Sitzung am 13. Februar 1952 zu dem in 
Drucksache Nr. 2110 enthaltenen Antrage 
auf Grund des mündlich vorgetragenen Be-
richtes des Rechtsausschusses wie folgt Stel-
lung genommen: 

1. Zur Sprachenfrage 
Art. II Abs. 1 des Gesetzentwurfes in 

Drucksache Nr. 2110 lautet! , ; Die Konven-
tion wird nachstehend mit Gesetzeskraft ver-
öffentlicht." Dem Antrage selbst ist jedoch 
ein Text nicht beigegeben. In der Bundestags-
drucksache Nr. 1502 ist auf den Seiten 27 bis 
43 ein solcher Text in französischer und in 
deutscher Sprache abgedruckt, und zwar in 
der Fassung, wie die Konvention am 
25. August 1950 von der Beratenden Ver-
sammlung angenommen worden ist. Dieser 
deutsche Text stammt vom Generalsekreta-
riat des Europarates. Inzwischen sind von 
diesem abweichende deutsche Texte in den 
Nachrichten der Vereinten Nationen, vom 
österreichischen Bundeskanzleramt, von der 
Regierung des Saarlandes, im „Europa

-

Archiv" und von der Schweizerischen Liga 
für Menschenrechte veröffentlicht worden. 
Der Auswärtige Ausschuß hatte zu ent-
scheiden, welcher deutsche Text im Bundes-
gesetzblatt abgedruckt werden soll. Nach 
Mitteilung des Bundesjustizministeriums hat 
über die Textgestaltung ein Gedankenaus-
tausch zwischen den Kontrahenten stattge-
funden. Sein Ergebnis ist die diesem Bericht 
beigefügte, vom Bundesjustizministerium und 
vom Auswärtigen Amt revidierte Fassung. 

Nach Art. 12 der Satzung des Europarates 
sind die Amtssprachen des Europarates 
Englisch und Französisch. Es kann also auf 
Grund dieser positivrechtlichen Bestimmung, 
die dem Schumanplan gegenüber eine genau 
bestimmte Rechtslage schafft, kein Zweifel 
darüber bestehen, daß im Zweifelsfalle 
deutsche Behörden und Gerichte nach dem 
französischen und dem englischen Texte zu 
verfahren haben. Die Rechtssprache dieser 
Texte folgt zum Teil dem common law, 
zum Teil dem Code civil und dem Code 
pénal, zum Teil der Begriffsbildung der 
Haager Cour. Der Ausschuß ist jedoch in 
Übereinstimmung mit der Praxis des inter-
nationalen Privatrechtes zu der Auffassung 
gekommen, daß der hilfsweise zu benutzende 
deutsche Text auch in der Begriffssprache des 
deutschen Rechtes zu lesen ist. 

Der in Drucksache Nr. 1502 fehlende 
englische Text sowie der französische Text 
der Konvention sind diesem Bericht in der 
vom Informationsamt des Europarates be-
kanntgemachten Fassung vom 4. November 
1950 beigefügt. 

2. Die Frage der Zulässigkeit des Ab-
schlusses einer Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten ist vom 
Auswärtigen Ausschuß nach dem Vorschlage 
des Rechtsausschusses bejaht worden. Nach 
Art. 25 GG sind die allgemeinen Regeln des 
Völkerrechtes Bestandteil des Bundesrechtes, 
gehen den innerdeutschen Gesetzen vor und 
erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar 
für die Bewohner des Bundesgebietes. Nie-
mand kann bezweifeln, daß die allgemeinen 
Rechtssätze der in Abschnitt I der Konven-
tion enthaltenen Deklaration der Menschen-
rechte zu den allgemeinen Regeln des Völker-
rechtes gehören. Die Überführung der Dekla-
ration in eine Konvention hat also, wie vom 
Antragsteller bereits in der 135. Plenar-
sitzung am 18. April 1951 zutreffend ausge-
führt worden ist, die Rechtswirkung, daß die 
Normen des Abschnitts I für die Bewohner 
des Bundesgebietes unmittelbar Rechte und 
Pflichten erzeugen. 

Für die Errichtung der Kommission und 
des Gerichtshofes werden Hoheitsrechte, 
nämlich Teile der Justizhoheit der Bundes-
republik, auf internationale Einrichtungen 
übertragen. Das ist nach Art. 24 GG zulässig. 

Der Auswärtige Ausschuß konnte daher 
feststellen, daß die Bundesrepublik die Kon-
vention ohne Änderung der Verfassung oder 
einzelner Gesetze ratifizieren darf. 

3. Die Erörterung der Frage, ob eine 
deutsche Ausführungsgesetzgebung zu der 
Konvention notwendig sei, hat einen breiten 
Raum eingenommen; d. h., es war zu prüfen, 
ob das Grundgesetz des Bundes durch Ver-
fassungsgesetz und die Länderverfassungen 
durch entsprechende Gesetzgebungsakte mit 
der Konvention in Übereinstimmung ge-
bracht werden müßten. Da Gesetz im Sinne 
des Art. 25 GG jedes Gesetz im materiellen 
Sinne, also auch das Verfassungsgesetz ist, 
verneinte der Auswärtige Ausschuß nach dem 
Gutachten des Rechtsausschusses die Notwen-
digkeit einer deutschen Ausführungsgesetz-
gebung. Er vertrat die Anschauung, daß da, 
wo deutsches Bundes- und Landesstaatsrecht 
bei den Grundrechten den Vorbehalt des Ge-
setzes machen, dieser Vorbehalt überall dort 
verbraucht ist, wo die Konvention Rechts-
sätze enthält, die eine Grundrechtsnorm kon-
kret ausfüllen. Das gilt insbesondere für die 
zahlreichen in das Privat- und das Strafrecht 
eingreifenden Bestimmungen der Artikel 4, 
5 und 6 der Konvention. Der Ausschuß war 
der Meinung, daß im Einzelfalle zunächst im 
Verwaltungsstreitverfahren oder in der Staats-
gerichtsbarkeit entschieden werden sollte. 
Wenn sich dabei ein echtes Bedürfnis zur Ge-
setzgebung herausstellen sollte, so wäre zuerst 
zu prüfen, ob eine Abänderung der Konven-
tion notwendig sei; würde diese verneint, so 
ware eine entsprechende deutsche Gesetz- 
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gebung einzuleiten, die jedoch nicht erfolgen 
sollte, bevor der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte mit dem Fall befaßt worden 
ist. 

4. Das Verhältnis von Bundespräsident 
und Bundestag bei der Ratifikationsgesetz-
gebung 

Nach Art. 59 GG vertritt der Bundes-
präsident den Bund völkerrechtlich; im 
Namen des Bundes schließt er die Verträge 
mit auswärtigen Staaten. Diese Verträge be-
dürfen unter den Voraussetzungen, die 
Art. 59 Abs. 2 nennt, der Zustimmung der 
gesetzgebenden Körperschaften in der Form 
eines Bundesgesetzes. Daß diese Voraus-
setzungen zutreffen, d. h. daß die Konven-
tion zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten sich auf Gegenstände der 
Bundesgesetzgebung bezieht, ist zweifelsfrei. 
Der vom Grundgesetz geordnete Gang eines 
solchen Geschäftes ist also: a) die Unterschrift 
des Bundespräsidenten, b) die Vorlage eines 
entsprechenden Gesetzes. 

Im vorliegenden Fall hat der Bundestag 
von seinem in Art. 76 Abs. 1 GG gegebenen 
Recht Gebrauch gemacht, eine Gesetzesvor-
lage aus seiner Mitte einzubringen. Es ent-
stand die Frage, wie bei dieser Lage das Ver-
hältnis von Art. 59 zu Art. 76 Abs. 1 GG zu 
bestimmen ist. 

Nach Art. 82 werden die nach den Vor-
schriften des Grundgesetzes zustande gekom-
menen Gesetze vorn Bundespräsidenten 
nach Gegenzeichnung ausgefertigt und im 
Bundesgesetzblatt verkündet. Hält man sich 
an diese Vorschriften, so könnte die absurde 
Situation eintreten, daß der Bundespräsident 
das in Drucksache Nr. 2110 vorgeschlagene 
Ratifikationsgesetz ausfertigen muß, den Ab-
schluß des Vertrages jedoch nach Art. 59 ver-
weigert. 

Der Auswärtige Ausschuß hat nach dem 
Gutachten des Rechtsausschusses keinen An-
laß gesehen, diese staatsrechtliche Frage 
weiter zu verfolgen. Es ist nicht anzunehmen, 
daß der Herr Bundespräsident den Abschluß 
der Konvention oder die Ausfertigung des 
Ratifikationsgesetzes verweigern wird. Es be-
steht daher kein praktisches Bedürfnis, in 
dieser Frage durch Beschluß des Bundestages 
eine Klärung herbeizuführen. 

5. Darauf, daß der Ratifikationsakt selbst 
eine Aufgabe der Bundesregierung sei, ist 
vom Bundesjustizministerium hingewiesen 
worden. Der Übung der französischen 
Kammer folgend, wurde vorgeschlagen, im 
Gesetz eine Ermächtigung der Bundesregie-
rung zur Ratifikation auszusprechen. Der 
Auswärtige Ausschuß schloß sich dieser An-
regung an, wich von der Abstimmung in der 
Sitzung am 6. Juni 1951 ab und schlägt nun-
mehr vor, folgende Fassung zu wählen: 

Art. II Abs. 2: 
Die Bundesregierung wird ermächtigt, 
die Zuständigkeit der Kommission für 
Menschenrechte nach Artikel 25 der 
Konvention anzuerkennen. 

Art. II Abs. 3: 
Die Bundesregierung wird ermächtigt, 
die Gerichtsbarkeit des Europäischen 
Gerichtshofes für Menschenrechte nach 
Artikel 46 der Konvention in allen 
die Auslegung und Anwendung dieser 
Konvention betreffenden Angelegen-
heiten als obligatorisch anzuerkennen. 

6. Einzelfragen 
Ein eingehender Vergleich des Grund-

rechtskataloges des Grundgesetzes mit dem 
Katalog der Konvention hat in allen Ressorts 
des Bundesjustizministeriums und im Aus-
wärtigen Amt stattgefunden. Da die Normen 
der Konvention Mindestforderungen sind, 
gehen die Grundrechte des Bundesstaats-
rechtes in den meisten Fällen weiter. Deshalb 
ist die Frage, ob unüberwindliche Schwierig-
keiten auftauchen würden, praktisch gegen-
standslos. Auf Vorschlag des Rechtsaus-
schusses trat der Auswärtige Ausschuß dieser 
Auffassung bei. 

Bedenken bestehen lediglich in bezug auf 
das Verhältnis von Art. 5 Abs. 5 der Kon-
vention zu Art. 34 GG, da, wenn dem er-
wähnten Artikel die französische Rechtsauf-
fassung zugrunde gelegt wird, dieser weiter 
geht als Art. 34 GG. jedoch soll der Rechts-
entwicklung trotz dieses Bedenkens freier 
Lauf gelassen werden. 

Im Hinblick auf Art. 6 Abs. 1 Satz 2 der 
Konvention hat der Rechtsausschuß die Frage 
geprüft, ob ein Ausschluß der Öffentlichkeit 
von der Gerichtsverhandlung auch wegen 
Gefährdung eines wichtigen Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnisses (Patentgeheimnisses) 
möglich sei. Es wurde die Meinung vertreten, 
daß der Ausdruck „la protection de la vie 
privée" auch Betriebsgeheimnisse jeder Art 
umfasse. Da das Auswärtige Amt und das 
Bundesjustizministerium in bezug auf die 
Vereinbarkeit dieser Vorschrift mit dem 
deutschen Recht nicht übereinstimmten und 
der Rechtsausschuß nicht vogeschlagen hatte, 
einen Vorbehalt gemäß Art. 64 oder, w as 

 ebenfalls diskutiert worden war, einen Aus-
legungsvorbehalt zu erklären, verfolgte der 
Auswärtige Ausschuß diese Frage nicht weiter. 

Von allen übrigen Einzelfragen hielt der 
Auswärtige Ausschuß nur die hinsichtlich 
Art. 7 Abs. 2 der Konvention aufgeworfene 
für wichtig. Er war nach dem Gutachten des 
Rechtsausschusses der Auffassung, daß 
zwischen den Absätzen 1 und 2 von Artikel 7 
ein Widerspruch besteht. Abs. 1 enthält den 
Rechtssatz: „Nulla poena sine lege" in seiner 
schärfsten Form. Nach Abs. 2 aber darf eine 
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Verurteilung oder Bestrafung nicht ausge-
schlossen werden, wenn die schuldhafte 
Handlung oder Unterlassung im Zeitpunkte 
ihres Begehens nach den allgemeinen, von den 
zivilisierten Nationen anerkannten Rechts-
grundsätzen strafbar war. Mit dem Ausdruck 
„Rechtsgrundsätze" begibt sich die Konven-
tion in den Bereich des Metajuristischen und 
lediglich Moralischen. Da das deutsche Volk 
mit dem Abweichen von dem Rechtssatz 
„Nulla poena sine lege" während der nazi-
stischen Diktatur die schlimmsten Erfahrun-
gen gemacht hat und der Parlamentarische Rat 
in Art,. 103 Abs. 2 GG diesen Rechtssatz des-
halb wieder zur unbestrittenen Anerkennung 
bringen wollte, besteht nach Meinung des 
Ausschusses ein unbedingtes Interesse daran, 
diesen Rechtssatz in keiner Weise einzu-
schränken. Der Auswärtige Ausschuß schlägt 
dem Bundestage deshalb vor, in bezug auf 
Art. 7 Abs. 2, gestützt auf die Bestimmung 
des Art. 64 Abs. 2, einen Vorbehalt zu er-
klär en d. h 

die Bundesregierung zu ersuchen, 
anläßlich der Niederlegung der Ratifi-
kationsurkunde beim Generalsekretär 
des Europarates diesen Vorbehalt zu 
erklären. 

7. Die Vertreter der Bundesregierung und 
des Senates von Berlin haben eindringlich dar-
auf hingewiesen, daß sich aus der politischen 
Situation Berlins der Wunsch ergibt, die 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte 
möglichst unverzüglich auch auf Berlin aus-
zudehnen. Der Auswärtige Ausschuß ist der 
Auffassung gewesen, daß Art. 63 der Kon

-

vention nicht geeignet ist, diesem Wunsche 
zu entsprechen. Wenn in diesem Artikel 
davon die Rede ist, daß jeder Staat im Zeit-
punkte der Ratifikation oder in der Folge zu 
jedem anderen Zeitpunkte durch eine an den 
Generalsekretär des Europarates gerichtete 
Mitteilung die Anwendung der Konvention 
auf Gebiete erklären kann, für deren inter-
nationale Beziehungen er verantwortlich ist, 
so ergibt sich aus der Entstehungsgeschichte 
der Konvention, daß dabei an die Ausdeh-
nung der Menschenrechte in den Kolonien 
gedacht worden ist. Ist schon nach diesen 
Motiven Art. 63 für Berlin nicht brauchbar, 
so muß auch festgestellt werden, daß wenig-
stens bis jetzt die Bundesrepublik nicht für 
die internationalen Beziehungen von Berlin 
verantwortlich ist. Der Auswärtige Ausschuß 
glaubte deshalb aussprechen zu müssen, daß 
die Ausdehnung der Konvention auf Berlin 
erst möglich ist, wenn der Bundesregierung 
die Wahrnehmung der internationalen Be-
ziehungen von Berlin übertragen wird. 

Schließlich hat der Ausschuß beschlossen, 
die Behandlung der Zusatzkonvention, die 
inzwischen am 20. März 1952 vom Minister-
ausschuß nach den Beschlüssen der Beraten-
den Versammlung vom 8. Dezember 1951 
unterzeichnet worden ist, von der Verab-
schiedung des vorliegenden Ratifikations-
gesetzentwurfes abzutrennen. 

Bonn, den 30. April 1952 

Dr. Brill 

Berichterstatter 
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Der Antrag war dem Ausschuß für das Be-
satzungsstatut und auswärtige Angelegenheiten 
ohne Aussprache in der 143. Sitzung am 23. Mai 
1951 vom Bundestag überwiesen worden. Der Aus

-

wärtige Ausschuß hat ihn in der 54. Sitzung am 
6. Juni 1951 behandelt. Nur über einen Punkt 
dieses Antrages, das „Recht auf Heimat", fand eine 
ausführliche Aussprache statt, die dann im Unter-
komitee des Rechtsausschusses, dem der Antrag 
überwiesen worden war, fortgesetzt worden ist. 
Das Plenum des Rechtsausschusses hat jedoch 
darauf verzichtet, zu diesem Punkte Stellung zu 
nehmen, weil das Recht auf Heimat als eine rein 
politische Forderung erscheint, die bis jetzt keine 
besonderen juristischen Fragen aufwirft. Im ein

-

zelnen wurde geltend gemacht, daß das Recht auf 
Heimat nicht aus einer Fortentwicklung der juri-
stisch leidlich geklärten Institutionen des Rechtes 
der nationalen Minderheiten (Anlegung eines 
nationalen Katasters, Regelung der Amts- , Schul-
und Gerichtssprache, Überlassung der Angelegen-
heiten der kommunalen Selbstverwaltung auch auf 
der höheren Ebene von Kommunalverbänden an 
nationale Minderheiten, militärische Minderheiten-
fragen wie Minderheitenkontingente, Kommando-
sprache, Militärgerichtsbarkeit usw.) gewonnen 
werden kann. Das Recht auf die Heimat müsse 
einfach das Recht des Menschen sein, in seinem 
Lebenskreise ohne Rücksicht auf den etwaigen 

Wechsel der Staatsgewalt über das Territorium zu 
bleiben. Infolgedessen könne das Petitum des An-
trages nicht durch eine Konvention alten Stils er-
füllt werden. Regierung und deutsche Delegierte 
der Beratenden Versammlung des Europarates 
müßten in den Organen des Europarates in diesem 
Sinne wirken. Da es in Straßburg keine deutsche 
Delegation gibt, wird eine Neufassung des Antrages 
mit nachstehendem Wortlaut beantragt. 

Der Bundestag wolle beschließen: 
Die Bundesregierung wird ersucht, 
innerhalb des Europarates auf den Abschluß 
einer Zusatzkonvention zu der Konvention 
zum Schutze der Menschenrechte und Grund-
freiheiten hinzuwirken, durch die das Recht 
auf die Heimat, die Freizügigkeit und das 
politische Asylrecht für jedermann und gegen-
über allen totalitären Gefahren sichergestellt 
wird. 
Der Bundestag empfiehlt den deutschen Mit- 
gliedern in der Beratenden Versammlung des 
Europarates, im gleichen Sinne tätig zu werden. 

Bonn, den 30. April 1952 

Dr. Brill 
Berichterstatter 
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I. 
Art und Umfang der deutschen Vermögenswerte 

im Ausland 
1. 

Das deutsche Vermögen im Ausland war nach 
dem ersten Weltkrieg durch die auf Grund des 
Versailler Vertrages getroffenen Maßnahmen er-
heblich vermindert worden. Bis zum Beginn des 
zweiten Weltkrieges hatte es jedoch wieder einen 
bedeutenden Umfang angenommen. 

An wirtschaftlichen Vermögenswerten sind in 
erster Linie die in den meisten Ländern der Welt 
errichteten Niederlassungen und Filialbetriebe des 
deutschen Handels und der deutschen Industrie zu 
nennen, dazu Banken und Versicherungen, insbe-
sondere Institute für Rückversicherungen; ferner 
Verkehrseinrichtungen jeder Art mit rollendem 
Material, Schiffen und Seekabeln, Speditions- und 

Lagereinrichtungen u. dergl. Dazu kommen deut-
sche Beteiligungen an ausländischen Unternehmun-
gen; Lizenzverträge, die mit Ausländern abge-
schlossen worden waren; Verträge über gegen-
seitigen Erfahrungs- und Leistungsaustausch. Fer-
ner sind noch die Forderungen aus dem Warenver-
kehr mit dem Ausland zu erwähnen. Von erheb-
licher Bedeutung sind weiterhin die deutschen 
Patentrechte im Ausland, Firmennamen, Marken-
und Warenzeichenrechte. Zu dem wirtschaftlichen 
Vermögen gehören auch die großen landwirtschaft-
lichen Besitzungen, vor allem in Übersee. 

Darüber hinaus sind die vielfältigen Vermögens-
werte von Einzelpersonen zu erwähnen wie z. B. 
Sparguthaben, Versicherungsverträge — insbeson-
dere über Lebensversicherungen  —, Ansprüche auf 
im Ausland wohlerworbene Ruhegehälter, An-
sprüche aus Erbschaften, Vermächtnissen und 
Schenkungen; Kunstbesitz, zum Teil von erheb- 
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lichem Wert, Schmuck und eine Vielzahl von nicht 
übersehbaren kleineren Werten an persönlicher 
Habe und Hausrat — vor allem in Österreich, wo-
hin sie gegen Ende des Krieges verlagert worden 
waren — sowie persönliches Eigentum von Beam-
ten des auswärtigen Dienstes, von Zoll- und Bahn-
beamten. Dazu kommt noch verschiedenartiger 
Grundbesitz, wobei der bäuerliche Grenzgrund-
besitz besondere Erwähnung verdient. Hierher zäh-
len außerdem Forderungen, insbesondere Hypo-
thekenforderungen gegenüber Ausländern. 

Zu den deutschen Vermögenswerten im Ausland 
gehört nicht zuletzt auch das öffentliche Vermögen. 
In erster Linie ist hier das den diplomatischen und 
konsularischen Zwecken gewidmete ehemalige 
Reichsvermögen zu erwähnen, ferner die deutschen 
Kulturinstitute mit ihren unschätzbaren Biblio-
theken, die deutschen Krankenhäuser und Kirchen 
sowie sonstige Vermögenswerte, die religiösen oder 
karitativen Zwecken gedient hatten. 

Nach Ansicht der Alliierten zählen zum Auslands-
vermögen schließlich noch die in Deutschland lie-
genden, von Ausländern ausgestellten Wertpapiere, 
dazu die in Deutschland befindlichen auf fremde 
Währung lautenden Zahlungsmittel. 

2. 

Der Begriff des deutschen Vermögens im Aus-
land ist in den Gesetzen der einzelnen Länder und 
in den verschiedenen internationalen Abkommen 
nicht übereinstimmend festgelegt. Grundsätzlich 
ist davon auszugehen, daß bei der Beurteilung der 
Frage, ob ein Vermögenswert als deutsch ange-
sehen werden soll oder nicht, sowohl das Prinzip 
der Staatsangehörigkeit des Eigentümers als auch 
das sogenannte Kontrollprinzip maßgebend ist. 

In einzelnen Ländern wird das Vermögen als 
Feindvermögen behandelt, wenn es einem Deut-
schen gehört, ohne Rücksicht auf dessen Wohnsitz 
(so insbesondere in Frankreich, den Niederlanden, 
Spanien und Italien). In anderen Ländern wird 
nur dasjenige Vermögen als Feindvermögen an-
gesehen, das Deutschen außerhalb des betreffenden 
Landes gehört (so insbesondere in den Vereinigten 
Staaten von Amerika und in Großbritannien). In 
wieder anderen Ländern fallen unter die Feind-
vermögens-Gesetzgebung nur solche Vermögens-
werte, die Deutschen in Deutschland gehören, 
während diejenigen Vermögenswerte, die Deut-
schen außerhalb Deutschlands gehören, unberück-
sichtigt bleiben (z. B. Schweiz). 

Eine schwierige Rechtsfrage bei der Beurteilung 
des deutschen Auslandsvermögens ist mit der Ver-
treibung von Deutschen aus dem Osten und mit 
den Heimschaffungsmaßnahmen anderer Länder 
entstanden. Das Vermögen von Volksdeutschen 
(z. B. Sudetendeutschen, Baltendeutschen, Dan-
zigern, Memelländern usw., die sich jetzt in 
Deutschland aufhalten) wird in bezug auf seine 
Eigenschaft als Feindvermögen in den einzelnen 
Ländern verschieden beurteilt, während die im 
Laufe des Krieges oder nach dem Kriege heimge-
schafften Deutschen durchweg wie Deutsche in 
Deutschland behandelt werden und ihr Auslands-
vermögen somit den Feindvermögensbestimmungen 
unterworfen wird. 

Uneinheitlich ist ferner die Erfassung des Ver-
mögens von politisch, religiös oder rassisch verfolg-
ten Deutschen. Zum großen Teil sind deren Ver-
mögenswerte von den Feindvermögens-Bestimmun-
gen ausgenommen worden, zum Teil aber nicht. 

3. 

Der Wert des deutschen Vermögens im Ausland, 
das unter die ausländischen Feindvermögens-Be-
stimmungen fällt, ist ursprünglich von deutscher 
Seite auf 8 bis 10 Milliarden RM Vorkriegswert ge-
schätzt worden. Diese Schätzung hat sich als zu 
niedrig erwiesen. Neuerliche Erhebungen über die 
Auslandsvermögensverluste eines bestimmten Krei-
ses von Eigentümern haben bis jetzt schon eine 
Summe von etwa 10 Milliarden RM Vorkriegswert 
ergeben. Der Gesamtumfang des deutschen Sach-
vermögens im Ausland wird heute auf Beträge 
bis zu 20 Milliarden RM Vorkriegswert geschätzt. 

Nicht berücksichtigt ist hierbei der Wert des 
geistigen Eigentums, also von Patenten, Firmen-
namen, Marken- und Warenzeichen sowie von 
Urheberrechten. Die Bewertung des geistigen 
Eigentums stößt auf große Schwierigkeiten. Nach 
vorsichtigen Schätzungen betragen diese Werte, die 
dem Ausland zugute kommen sollen, etwa 15 bis 
18 Milliarden RM Vorkriegswert. 

Nicht berücksichtigt sind hierbei ferner die 
Werte der von den vertriebenen Deutschen in den 
ost- und südosteuropäischen Ländern zurückgelas-
senen Güter, deren genauer Wert im Augenblick 
noch nicht festzustellen ist. 

Wenn man beim Sachvermögen, dessen Höhe, 
wie eben erwähnt, bis 10 Milliarden RM Vor-
kriegswert durch Erhebungen belegt und von 
Sachkennern bis auf 20 Milliarden RM Vorkriegs-
wert geschätzt wird, von einem Betrag von nur 
16 Milliarden RM Vorkriegswert ausgeht, dann er-
gibt sich nach Untersuchungen des deutschen 
Büros für Friedensfragen aus dem Jahre 1949 in 
Dollar (Kaufkraft 1938/39) etwa folgende Auf-
teilung: 

Deutsches Auslandsvermögen nach Ländern 
in Millionen Dollar Kaufkraft 1938/39 

Norwegen 

	

	  57 
Schweden   

		

90 
Dänemark 

	

	  30 
Großbritannien 	  85 
Irland 

		

	 5 
Benelux-Länder 	  60 
Frankreich 

	

	  25 
Schweiz   

		

225 
Österreich    

		

1500 
Italien  

	

	80 
Spanien 

	

	  64 
Portugal  

	

	3 
Griechenland  

	

	2,4 
Türkei 	

		

3,6  
Westeuropa 	

	

 2230 

Finnland 

	

	  44 
Polen und Danzig 	  10 
Ungarn 

	

	  90 
Rumänien 

	

	  20 
Bulgarien  

		

 14 
Jugoslawien 

	

	  10 

Osteuropa  

		

 188 

Britisches Commonwealth 
(ohne Mutterland)   

	

35 

Vereinigte Staaten  

	

 500 
Mexiko 

	

	  12 
Argentinien 

	

	  250 
Übriges  Iberoamerika 	 250  
Amerika 

	

	  1012 
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Japan   80 
China, Insulinde 	  40 
Mittlerer Osten  	5 
Nichtbritisches Afrika 	 10  

Asien und Afrika 	  135 

Gesamtsumme 	  3600 

Zuschlag für nicht erfaßtes (persönliches 
Vermögen) 	  400 

Insgesamt 	  4000 

Der Wert der aus Deutschland weggeschafften 
ausländischen Wertpapiere wird auf 1,8 his 2,5 Mil-
liarden DM geschätzt. Nach dem für 1951 erstatte-
ten Bericht der Interalliierten Reparations-Agen-
tur in Brüssel (IARA = Inter-Allied Reparations 
Agency) beläuft sich der Wert der in Deutschland 
beschlagnahmten und von den Alliierten in An-
spruch genommenen Zahlungsmittel neutraler 
Staaten auf nur etwa 2,6 Millionen RM Vorkriegs-
wert. 

Die IARA hat den Wert des deutschen Auslands-
vermögens  in  dem  erwähnten Bericht mit insge

-

samt nur 315 Millionen Dollar angegeben. Darin 
sind enthalten die Werte in den 19 Ländern Alba-
nien, Vereinigte Staaten von Amerika, Australien, 
Belgien, Kanada, Dänemark, Ägypten, Frankreich, 
Großbritannien, Griechenland, Indien, Luxemburg, 
Norwegen, Neuseeland, Niederlande, Pakistan, 
Tschechoslowakei, Südafrikanische Union, Jugo-
slawien als Unterzeichner-Staaten des Pariser Re-
parations-Abkommens, ferner die Werte in den 
neutralen Ländern, in Italien und Japan, sowie 
der Wert der aus dem Saargebiet nicht entnom

-

menen Demontagegüter, die aus Deutschland weg-
geschafften Zahlungsmittel neutraler Währung und 
endlich die Ausgleichslieferungen der Sowjet-
Union zugunsten der IARA. 

Dabei ist jedoch zu beachten, daß diese Angaben 
keine tatsächlichen Werte darstellen, vielmehr nur 
Verrechnungseinheiten. Eine genaue Bewertung 
gehörte nicht zu den Aufgaben der IARA, die ledig-
lich Schlüsselzahlen für die Aufteilung der Repa-
rationsgüter entsprechend den im Pariser Repara-
tions-Abkommen festgesetzten Anteilen auf die 
einzelnen Länder benötigte. 

Die Ziffer von 315 Millionen Dollar ist daher 
nicht verwertbar. Aber auch als Verrechnungszahl 
dürfte sie viel zu niedrig angesetzt sein. Für diese 
Annahme sprechen folgende Gründe: 

Die Meldungen der einzelnen Unterzeichner-
staaten des Pariser Reparationsabkommens über 
die in ihren Ländern gelegenen deutschen Vermö-
genswerte sind im Hinblick auf die vereinbarte 
Ausgleichspflicht gegenüber dem Reparationspool 
durchweg zu niedrig angegeben. Ferner beziehen 
sich die Wertangaben der einzelnen Feindtreuhän-
der auf die Liquidationserlöse, die nicht dem tat-
sächlichen Wert, den das Vermögen einschließlich 
des „good will" in der Hand des deutschen Eigen-
tümers und im Rahmen der deutschen Volkswirt-
schaft gehabt hatte, entsprechen. Ferner sind die 
Liquidationserlöse durch das massenweise Angebot 
gleichartiger Werte ungünstig beeinflußt worden. 
Vielfach fanden sich bei der Liquidation keine 
Käufer, die einen auch nur annähernd gerechten 
Preis bezahlen wollten, so daß die deutschen Werte 
weit unter dem wahren Wert veräußert wurden. 
In verschiedenen Ländern, vor allem in den Ver-
einigten Staaten, ist die Öffentlichkeit davon un

-terrichtet worden, daß gegen Treuhänder der Vor-
wurf der Korruption erhoben, teilweise sogar die 
Einsetzung von Untersuchungsausschüssen zur Auf-
klärung dieser Mißstände angeordnet worden sei. 
In Spanien sind die deutschen Vermögenswerte zu 
einem einseitig von der Regierung festgesetzten 
ungewöhnlich niederen Preis veräußert worden. 
Zum Ausgleich dafür mußten die Erwerber in vie-
len Fällen dem spanischen staatlichen Forschungs-
rat beträchtliche Spenden überweisen, um damit 
einen Ausgleich für den wahren Wert zu leisten. 
Diese besonderen Leistungen sind aber bei der 
Feststellung des Wertes nirgends berücksichtigt 
worden.  

II. 

Die gegen das deutsche Auslandsvermögen 
getroffenen Maßnahmen 

1. 

Das deutsche Auslandsvermögen wurde mit 
Kriegsbeginn in allen ehemaligen Feindstaaten 
und später, auf Druck der Alliierten, auch in den 
neutralen Staaten beschlagnahmt und der Verwal-
tung von Treuhändern oder bestimmten staatlichen 
Stellen unterworfen. Ursprünglich dienten diese 
Maßnahmen lediglich der Erhaltung des Vermö-
gens. Im Laufe des Krieges und besonders nach 
Einstellung der Feindseligkeiten wurde die Ver-
wendung des deutschen Vermögens zur Befrie-
digung von Reparationsansprüchen gegenüber 
Deutschland in Aussicht genommen. 

Zum ersten Male wurde in Ziffer 5 e des Mor-
genthau-Plans das deutsche Auslandsvermögen als 
Reparationsleistung verlangt (siehe Anlage A). 
Auch nach den Beschlüssen der verschiedenen in-
teramerikanischen Konferenzen, insbesondere der 
Entschließung Nr. XIX der Konferenz von Mexiko 
vom 7. März 1945, wurde die Heranziehung des 
deutschen Auslandsvermögens in Gesamt-Amerika 
für Zwecke der Wiedergutmachung der während 
des Krieges entstandenen Schäden bestimmt, nach-
dem bereits mit Entschließung Nr. VI der Konfe-
renz von Bretton-Woods vom 22. Juli 1944 eine 
solche Verwertung des deutschen Auslandsvermö-
gens vorgesehen worden war (siehe Anlage B). Auf 
der Konferenz von Yalta (3. bis 11. Februar 1945) 
und vor allem auf der Konferenz von Potsdam 
(Konferenzprotokoll vom 2. August 1945, Ziffern 
II und III) (siehe Anlage C) bestimmten die Regie-
rungen der Vereinigten Staaten von Amerika, des 
Vereinigten Königreichs und der Sowjet-Union, 
daß die deutschen Vermögenswerte im Ausland für 
Reparationen verwendet und zwischen den Alliier-
ten  aufgeteilt werden sollten: die Werte in Bul-
garien, Finnland, Rumänien, Ungarn und dem öst-
lichen Teil Österreichs fielen der Sowjet-Union zu, 
die hieraus auch Polen zu entschädigen hatte, wäh-
rend den westlichen Alliierten die deutschen Ver-
mögenswerte in allen übrigen Staaten überlassen 
wurden. 

In dem am 14. Januar 1946 in Paris geschlosse-
nen „Abkommen über Reparationen von Deutsch-
land, über die Errichtung einer Inter-Alliierten 

Reparations-Agentur und über die Rückgabe von 
Münzgold" (Pariser Reparationsabkommen siehe 
Anlage D) werden die deutschen Reparationslei-
stungen in eine Kategorie A und eine Kategorie B 
eingeteilt und auf die an dem Abkommen betei-
ligten Staaten prozentual aufgeteilt. Unter die 
Kategorie A fällt in erster Linie das deutsche Aus- 
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landsvermögen, während Kategorie B die Demon-
tagegüter und die Handelsschiffe umfaßt. Das 
Pariser Reparationsabkommen enthält Bestimmun-
gen darüber, daß jeder Unterzeichnerstaat inner-
halb seines Zuständigkeitsbereiches frei über das 
deutsche Eigentum verfügen kann, und zwar mit 
der Maßgabe, daß diese Werte „nicht wieder deut-
sches Eigentum werden oder unter deutsche Kon-
trolle zurückkehren können" (Art. 6 A). Es wurde 
ferner die Errichtung einer Inter-Alliierten Repara-
tions-Agentur (IARA) vereinbart, der die Vertei-
lung der deutschen Reparationen unter den Unter-
zeichnerstaaten obliegen und die einen Ausgleich 
zwischen den Ländern in bezug auf die bereits in 
ihrem Besitz befindlichen Reparationsgüter — in 
erster Linie aus dem Auslandsvermögen — her-
beiführen soll. Die IARA erließ am 21. November 
1947 Richtlinien für die Abrechnung über deutsche 
Auslandswerte — sogenannte „accounting rules" —, 
die wesentliche materielle und nicht nur rein orga-
nisatorische Vorschriften enthalten (Anlage E). 

Auf Grund des am 27. Juli 1946 in London ge-
schlossenen Abkommens über die Behandlung 
deutscher Patente wurden die deutschen Patente 
enteignet und den Alliierten zur Auswertung über-
lassen. 

Entsprechend Art. 6 C des Pariser Reparations-
abkommens haben die Vereinigten Staaten von 
Amerika, Großbritannien und Frankreich mit den 
neutralen Ländern Schweden, Schweiz und Spa-
nien die sogenannten „Safe-Haven (Sicherer

-

Hafen-) Abkommen" abgeschlossen, wobei die neu-
tralen Länder als „sicherer Hafen" für deutsches 
Vermögen betrachtet wurden. 

Das Washingtoner Abkommen mit der Schweiz 
vom 25. Mai 1946 sah vor, daß das deutsche Ver-

' mögen in der Schweiz zu liquidieren sei und die 
Hälfte des Liquidationserlöses der IARA zur Ver-
fügung gestellt, die andere Hälfte aber der Schweiz 
zum Ausgleich ihrer Forderungen gegenüber 
Deutschland überlassen bleiben sollte. 

Das Washingtoner Abkommen mit Schweden 
vom 18. Juli 1946 sah vor, daß aus dem Liqui-
dationserlös des deutschen Vermögens 150 Mil-
lionen Kronen zur Linderung der Not in Deutsch-
land zur Verfügung gestellt, 50 Millionen Kronen 
dem internationalen Flüchtlingsausschuß überwie-
sen und schließlich 75 Millionen Kronen der IARA 
zugeleitet werden sollten. Der dann verbleibende 
Restbetrag blieb Schweden zum Ausgleich seiner 
von ihm errechneten Ansprüche gegenüber Deutsch-
land überlassen. Die 150 Millionen Kronen zur Lin-
derung der Not in Deutschland wurden jedoch von 
den Alliierten als Teil ihres Kapitals in die JEIA 
eingebracht und der Bundesrepublik als Nach-
kriegswirtschaftshilfe belastet. 

In dem Madrider Abkommen mit Spanien vom 
10. März 1948, mit dem Spanien als einziges Land 
der Welt die drei Westalliierten als die recht-
mäßige Regierung Deutschlands ausdrücklich an-
erkannte, wurde Spanien ein Anteil am Liquida-
tionserlös in Höhe von 20 bis 30 % zur Befrie-
digung seiner angeblichen Forderungen gegenüber 
Deutschland überlassen, während der restliche Be-
trag der IARA zur Verfügung gestellt wurde. 

Mit Portugal wurde am 21. Februar 1947 in 
Lissabon ein Abkommen unterzeichnet, das Por-
tugal jedoch nicht ratifizierte. Entsprechend den 
Grundlagen dieses nicht ratifizierten Abkommens 
ordnete Portugal mit Gesetzesdekret vom 21. April 
1949 an, daß die Vermögenswerte des deutschen Staa

-

tes und der maßgeblich am Krieg beteiligten Deut-
schen zu liquidieren seien, wobei für die nach 1933 
erworbenen Vermögenswerte die gesetzliche Ver-
mutung aufgestellt wurde, daß sie am Krieg maß-
geblich beteiligten Deutschen gehörten; diese Ver-
mutung ist jedoch widerlegbar. 

In den „Safe-Haven-Abkommen" wurde verein-
bart, daß den deutschen Eigentümern von Deutsch-
land eine Entschädigung zu zahlen sei; ferner 
haben sich die Alliierten verpflichtet, die erste 
rechtmäßige deutsche Regierung zu veranlassen, 
diese Abkommen anzuerkennen. 

Die deutschen Vermögenswerte in den ehemals 
mit Deutschland verbündeten Staaten Italien, Un-
garn, Rumänien, Bulgarien und Finnland wurden 
in den am 10. Februar 1947 in Paris unterzeichne-
ten Friedensverträgen den Siegermächten über-
lassen, und zwar die Werte in Italien den West-
alliierten, in den übrigen Staaten der Sowjet

-

Union. In dem Friedensvertrag mit Japan vom 13. 
August 1951 wurden die dort gelegenen deutschen 
Werte der Verfügungsbefugnis der Westalliierten 
unterworfen. Hierüber wurden noch am 25. Januar 
1952 Weisungen der General-Headquarters in 
Japan erlassen, welche die Erfassung, Verwaltung 
und Liquidation des deutschen Vermögens in 
Japan anordneten. 

Es verdient festgestellt zu werden, daß in allen 
Staaten der Welt, einerlei ob kriegführend, neutral 
oder vordem verbündet, die Erfassung und Ver-
wertung des deutschen Vermögens durch einzel-
staatliche Gesetzgebung vorgeschrieben wurde. 

2. 

Mit Kontrollratsgesetz Nr. 5 vom 30. Oktober 
1945 wurden den deutschen Eigentümern die Ver-
fügungsbefugnis über ihr Auslandsvermögen ent-
zogen und einer Kontrollratskommission für das 
deutsche Auslandsvermögen übertragen. Die deut-
schen Eigentümer wurden somit nach den in ihrem 
Lande geltenden feindlichen Gesetzen von der Gel-
tendmachung ihrer Rechte ausgeschlossen. Eine 
Reihe von Gerichten ausländischer Staaten haben 
das Kontrollratsgesetz Nr. 5 nicht als für sie ver-
bindlich anerkannt, weil es den Grundsätzen des 
internationalen Privatrechts (ordre public) wider-
spricht; sie haben deshalb Klagen deutscher Eigen-
tümer zugelassen. 

Mit dem Gesetz der Alliierten Hohen Kom-
mission Nr. 63 vom 5. September 1951 „Gesetz zur 
Klarstellung der Rechtslage in bezug auf deutsches 
Auslandsvermögen und andere im Wege der Repa-
ration oder Restitution erfaßte Vermögensgegen-
stände" sollte die innerdeutsche Geltung der be-
reits getroffenen oder künftig zu treffenden aus-
ländischen Maßnahmen gegenüber dem deutschen 
Auslandsvermögen erzwungen werden, soweit es 
nicht in Polen, Rumänien, Bulgarien, Ungarn und 
Finnland, ferner in Triest, Österreich, Portugal, in 
der Schweiz und in der Türkei lag; für diese Län-
der gilt das Kontrollratsgesetz Nr. 5 nach wie vor 
weiter. Mit Gesetz Nr. 63 haben die wesentlichen 
Bestimmungen des Kontrollratsgesetzes Nr. 5 (Ar-
tikel II und III) ihre Wirksamkeit für das Gebiet 
der Bundesrepublik verloren. Die deutschen Eigen-
tümer können somit ihre Rechte geltend machen, 
wenn ihr Vermögen noch nicht enteignet oder liqui

-

diert ist. Laut 3. Vierteljahresbericht 1951 des Ame-
rikanischen Hohen Kommissars sollte mit dem 
Erlaß des Gesetzes Nr. 63 der Bundesregierung 
auch die Möglichkeit unmittelbarer Verhandlungen 
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mit den anderen Staaten in bezug auf das deutsche 
Auslandsvermögen eröffnet werden. Die Alliierte 
Hohe Kommission hat jedoch bisher ihre ausdrück-
liche Zustimmung zur Aufnahme solcher zweiseiti-
ger Verhandlungen nur in bezug auf die Schweiz 
erteilt. 

3.  

Die völkerrechtliche Behandlung des Auslands-
vermögens hat sich geschichtlich wie folgt ent-
wickelt. 

Während im Altertum und im frühen Mittelalter 
das Feindeigentum als herrenloses Gut („res nul-
lius") angesehen wurde und damit völlig schutzlos 
war, finden sich zum ersten Male im 13. Jahrhun-
dert in der Magna Charta Bestimmungen über den 
Schutz von Auslandsvermögen. In einzelnen Ver-
trägen des 15. Jahrhunderts (Vertrag von Utrecht 
zwischen Muiden und Weesp von 1463 und Vertrag 
Ludwigs XI. mit der Hanse von 1583) wurden erst-
malig durch zweiseitige Vereinbarungen Bestim-
mungen über das Auslandsvermögen und dessen 
Schutz getroffen. In einer Vielzahl von zweiseiti-
gen Verträgen des 17. Jahrhunderts setzte sich die 
allgemeine Anerkennung des Schutzes feindlichen 

Privateigentums durch ,  und im 18. Jahrhundert  

wurde wissenschaftlich und praktisch dieser Grund-
satz anerkannt (vergleiche Rousseau: Contrat So-
cial; Verträge der USA mit Preußen, England und 
Frankreich). Auf Grund der Brüsseler Deklaratio-
nen von 1874 und 1880 sowie nach Erscheinen von 
„Le manuel des lois de guerre sur terre" des Ox-
forder Instituts für Völkerrecht erfolgte die Kodi-
fizierung des Kriegsrechts auf den Haager Frie-
denskonferenzen von 1889 und 1907 und fand ihren 
Niederschlag in den Artikeln 23 h; 46,1; 46, 2 der 
Haager Landkriegsordnung. 

Mit Art. 297 des Versailler Vertrags wurde dann 
entgegen der Haager Landkriegsordnung das 
deutsche Auslandsvermögen den Siegermächten 
zur Liquidation überlassen, um mit dem Erlös vor-
weg deutsche Schulden zu bezahlen und den Rest 
zu Reparationszwecken zu verwenden. Die Reak-
tion auf diese Bestimmung des Versailler Vertrags 
war in allen Kreisen der Völkerrechtsgelehrten ab-
lehnend. Bereits 1920 wurde durch ein deutsch-
englisches Abkommen die Rückgabe des persön-
lichen Vermögens vereinbart und die Wiederher-
stellung der Rechte an Patenten und auf Urheber-
schutz angeordnet; späterhin erfolgte die Freigabe 
des deutschen Vermögens in den Vereinigten 
Staaten, die den Versailler Vertrag nicht ratifiziert 
hatten. Auf einem Kongreß der „International Law 
Association" von 1924 wurden die Bestimmungen 
des Versailler Vertrags als „Rückfall in die Bar-
barei" bezeichnet, und von diesem Zeitpunkt ab 
erfolgte dann auch die endgültige Rückgabe der 
deutschen Vermögenswerte im Ausland, soweit 
diese nicht bereits liquidiert worden waren. Im 
Jahre 1924 war  die Frage im großen und ganzen 
geregelt, lediglich die Vereinigten Staaten zöger-
ten bis 1928, gaben dann aber 80 % des deutschen 
Vermögens zurück. 

Die während und nach dem zweiten Weltkrieg 
 gegen das deutsche Auslandsvermögen ergriffenen 

Maßnahmen stellen vorweggenommene Reparatio-
nen dar. Völkerrechtlich ist die Auferlegung von 
Reparationen jedoch nur durch einen Friedensver-
trag möglich. Die Maßnahmen gegen das deutsche 
Eigentum verstoßen gegen die Bestimmungen der 
Haager Landkriegsordnung von 1907. Zu den all-
gemein geltenden Grundsätzen des Völkerrechts 
über den Schutz des Auslandsvermögens treten die 

Schutzbestimmungen auf Grund zweiseitiger Ver

-

träge hinzu, die Deutschland mit einer Vielzahl 
von Staaten geschlossen hatte. Dies trifft insbeson-
dere zu auf die meisten neutralen Staaten, auf 
eine Reihe von südamerikanischen Staaten, ferner 
auf die Vereinigten Staaten von Amerika, mit 
denen im Jahre 1923 ein Freundschafts-, Handels-
und Konsular-Vertrag abgeschlossen wurde, der in 
der amerikanischen Rechtsentwicklung einen 
Markstein in bezug auf den Schutz des Eigentums 
darstellte. Es verdient hier festgehalten zu wer-
den, daß nach der neuesten Rechtsprechung des 
Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten 
dieser Vertrag durch den Krieg nicht außer Kraft 

 gesetzt worden is t. Hinzu kommt, daß die Alliier

-

ten ihre Abkommen über das deutsche Auslands-
vermögen als „Vertreter Deutschlands", gewisser-
maßen mit sich selbst und in eigenem Interesse,  
geschlossen und damit gegen das auch völkerrecht-
lich anerkannte Verbot des Selbstkontrahierens  

verstoßen haben. Die Zeit nach dem zweiten Welt-
krieg brachte gegenüber der nach dem ersten in-
sofern eine Steigerung und Ausdehnung der Völ-
kerrechtsverletzung, als jetzt zum ersten Male und  

ohne geschichtlichen Vorgang auch Auslandseigen

-

tum  in den neutralen Staaten von den Siegermäch-
ten als Reparationsleistung in Anspruch genommen  

wurde. Die Verletzung des völkerrechtlichen Grund-
satzes, daß Reparationen nur von dem unterlege-
nen Staat und nicht von einer willkürlich heraus-
gegriffenen Gruppe seiner Staatsangehörigen zu  

leisten seien, ist bis zur letzten Folgerung durchge-
führt worden.  

Schließlich ist noch folgendes hervorzuheben.  

Seit dem Altertum war die Person des Gesandten  

und die Gesandtschaft heilig. Zum ersten Male, und  
nur im Falle Deutschlands, wurden die der Erfül-
lung diplomatischer und konsularischer Aufgaben  

gewidmeten Vermögenswerte ebenfalls als Repara-
tionsleistung in Anspruch genommen, während die-
ses Vermögen in den Friedensverträgen mit Italien,  
Bulgarien, Rumänien, Finnland sowie mit Japan  
ausdrücklich unangetastet blieb oder zurückgege-
ben wurde. Auf den Antrag des Ausschusses für  
das Besatzungsstatut und auswärtige Angelegen-
heiten vom 16. November 1951 — Drucksache Nr.  

2850 — darf Bezug genommen werden.  

Gegen die Wegnahme des deutschen Auslands-
vermögens haben maßgebende in- und ausländische  
Völkerrechtler Bedenken erhoben. Fremde Staaten  
haben sich diese Bedenken zu eigen gemacht. So  

hat Uruguay als erstes Land nach dem zweiten  

Weltkrieg die deutschen Vermögenswerte zurück-
gegeben mit der Begründung, daß das Völkerrecht  

dies verlange. Die Schweiz, Portugal, die Südafri-
kanische Union und die Türkei haben von einer  

Liquidation' bisher Abstand genommen, nicht zu-
letzt aus rechtlichen Bedenken. Inzwischen ist mit  

der Schweiz ein Abkommen paraphiert worden, auf  

Grund dessen das Washingtoner Abkommen durch  
eine brauchbare deutsch-schweizerische Regelung  

ersetzt werden soll. In den Vereinigten Staaten lie-
gen dem Kongreß zwei Gesetzentwürfe vor, die  

sich mit der Frage des deutschen Vermögens be-
fassen, nämlich die Langer-Bill, die eine weitge-
hende Freigabe des deutschen Vermögens in den  

Vereinigten Staaten vorsieht, und die Herter-Bill,  
nach der wenigstens die kleinen Vermögenswerte  

bis zu 10 000 Dollar freigegeben werden sollen.  

Demgegenüber haben jedoch Belgien noch im  
Sommer 1951 und Mexiko um die Jahreswende  
1951/52 und der Oberbefehlshaber der alliierten  
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Truppen in Japan im Januar 1952 Liquidations-
maßnahmen gegen das deutsche Eigentum ange-
ordnet. 

Allgemein scheinen sich die Bedenken gegen die 
rechtliche Zulässigkeit der getroffenen Maßnahmen 
auf dem Gebiet des Marken- und Warenzeichen

-

Rechtes am stärksten durchzusetzen. 

4. 

In den einzelnen Staaten ist das deutsche Ver-
mögen verschieden verwertet worden. Teilweise ist 
das gesamte deutsche Vermögen auf den Staat 
übergegangen (z. B. in Griechenland, in den Nieder-
landen, in Dänemark). In den meisten Staaten soll 
das deutsche Vermögen veräußert und der Erlös 
zugunsten der Staatskasse eingezogen werden. 
Einige Staaten haben das deutsche Vermögen ganz 
oder zum Teil für die Befriedigung von Vorkriegs-
schulden herangezogen, so z. B. Großbritannien, 
das sich dabei auf den Versailler Vertrag berief, 
auf Grund der „Distribution of German Enemy 
Property Act" von 1949 und der Order in Council 
vom 1. November 1951, die Vereinigten Staaten 
von Amerika auf Grund der „Debt Claim Act" 
von 1946 — nur soweit es Forderungen von Ame-
rikanern gegenüber den beschlagnahmten deut-
schen Vermögenswerten in den Vereinigten Staa-
ten betrifft Schweden auf Grund einer Art 
Zwangsclearing bezüglich des ihm verbliebenen 
Anteils am Liquidationserlös. In keinem Fall sind 
jedoch bis heute die deutschen Schuldner gehört 
worden, so daß auch keine Möglichkeit gegeben 
ist, Einwendungen wegen des Grundes oder der 
Höhe der geltend gemachten ausländischen Forde-
rungen zu erheben. Aufgefallen ist in diesem Zu-
sammenhang insbesondere, daß Spanien Forderun-
gen gegenüber Deutschland geltend macht, die es 
bis heute nicht spezifiziert hat, während umge-
kehrt nach deutschen Feststellungen Spanien er-
hebliche Beträge an Deutschland schuldet, zum 
Teil noch aus der Zeit der deutschen Waffenhilfe 
im spanischen Bürgerkrieg. 

Nach überschläglicher Schätzung sind bisher 
etwa ein Drittel der deutschen Vermögenswerte 
im Ausland liquidiert, ein weiteres Drittel ent-
eignet, aber noch nicht endgültig veräußert wor-
den, während das letzte Drittel lediglich beschlag-
nahmt ist. Mit besonderer Eile hat Spanien die 
deutschen Vermögenswerte liquidiert; es ist hier-
für in dem IARA-Bericht 1951 lobend erwähnt 
worden. Ebenso hat Schweden anfänglich mit gro-

ßem Eifer die deutschen Werte liquidiert, während 
gegenwärtig eine gewisse Zurückhaltung festzu-
stellen ist. In den Vereinigten Staaten von Amerika 
wird das deutsche Vermögen, abgesehen von der 
oben erwähnten Verwendung zur Befriedigung be

-

stimmter Schulden, durch den „War-Claims-Act 
1948" zu Entschädigungen verwandt, die an ehe-
malige amerikanische Zivilinternierte in Japan, an 
ehemalige amerikanische Kriegsgefangene in Ja-
pan und in Deutschland und an religiöse amerika-
nische Organisationen auf den Philippinen zu 
zahlen sind. Dies bedeutet, daß deutsches Ver-
mögen, z. B. auch der Versteigerungserlös aus der 
deutschen Botschaft in Washington, für amerika-
nische Entschädigungsansprüche gegenüber Japan 
verwendet wird, während andererseits den Ja-
panern das diplomatische und konsularische Eigen-
tum zurückgegeben worden ist. Der War-Claims-
Act enthält außerdem Bestimmungen darüber, daß 
eine Rückgabe an Deutschland nicht möglich sei 
und daß eine Entschädigung — entgegen den Be

-

stimmungen des Freundschafts-, Handels- und 
Konsular-Vertrags von 1923 — an die deutschen 
Eigentümer von den Vereinigten Staaten nicht zu 
zahlen sei. Auf die oben — Seite 9545 — angeführte 
Entscheidung des Obersten Gerichtshofes der Ver-
einigten Staaten über die durch den Krieg nicht 
unterbrochene Geltung des Vertrags von 1923 darf 
Bezug genommen werden; nach einer weiteren 
Entscheidung sind Vermögenswerte eines Deut-
schen mit liechtensteinischer Staatsangehörigkeit 
freizugeben, obwohl die Erträge aus diesem Ver-
mögen für die in Deutschland lebenden Eltern des 
Eigentümers bestimmt waren; schließlich ist 
neuerdings von diesem Gericht die höchst bedeu-
tungsvolle Entscheidung gefällt worden, daß aus-
ländische, nicht-deutsche Beteiligungen an Werten 
in den Vereinigten Staaten selbst dann nicht be-
schlagnahmt werden dürfen, wenn der auslän-
dische Eigentümer der Beteiligungen unter deut-
schem Einfluß steht (Fa ll  der Interhandel bzw. IG 
Chemie Basel). Aus dieser Rechtsprechung ergibt 
sich, daß die Gerichte in den Vereinigten Staaten 
in immer stärkerem Maße zu den überlieferten 
Grundsätzen des Rechts zurückkehren. 

Einen Sonderfall bildet Österreich. Dort stehen 
die deutschen Vermögenswerte in den Westzonen 
den Alliierten zur Verfügung, sie sind jedoch der 
Österreichischen Regierung zur treuhänderischen 
Verwaltung übertragen worden. Die Österrei-
chische Regierung hat bisher von der ihr gegebenen 
Möglichkeit, die „öffentliche Verwaltung" 
zur „öffentlichen Auf s i c h t" abzuschwächen, 
nur geringen Gebrauch gemacht; insbesondere war 
in der letzten Zeit wieder festzustellen, daß die 
Rückführung von verlagertem Hausrat nach 
Deutschland erschwert worden ist. Die endgültige 
Entscheidung über das deutsche Vermögen in 
Osterreich ist dem Friedensvertrag oder einem 
entsprechenden Abkommen der Alliierten mit die-
sem Lande vorbehalten. 

Ein zusammenfassendes Urteil über die Behand-
lung des deutschen Auslandsvermögens muß dahin 
lauten, daß die von den Siegermächten und den 
Neutralen getroffenen Maßnahmen eine, wie von 
englischer Seite geäußert worden ist, „Tragödie 
der Unzulänglichkeiten" darstellen. Diese Ansicht 
setzt sich immer mehr durch; insbesondere wird 
deutlich, daß sich das Pariser Reparationsabkom

-

men als schweres Hindernis erweist, um das Repa-
rationsproblem in einer befriedigenden Weise zu 
regeln. 

5. 

Die Bundesregierung war bisher auf Grund von 
Ziffer 2 b des Besatzungsstatuts daran gehindert, 
selbständig auf dem Gebiete des Auslandsver-
mögens vorzugehen und hierüber zu verhandeln. 
Sie hat daher in einer Vielzahl von Noten in 
Einzelfällen bei der Alliierten Hohen Kommission 
darum nachgesucht, die deutschen Eigentumsinter-
essen wahrzunehmen, und später auch eine allge-
meine Regelung beantragt (siehe Seite 9549). 
Die Alliierte Hohe Kommission hat diesen deut-
schen Wünschen in keinem Fall stattgegeben. Fer-
ner hat die Bundesregierung in wiederholtem 
Notenwechsel mit der Alliierten Hohen Kommis-
sion und auch in der Öffentlichkeit ihren Rechts-
vorbehalt gegen die Maßnahmen gegenüber dem 
deutschen Auslandsvermögen zum Ausdruck ge-
bracht und darauf hingewiesen, daß der Grund-
satz der Unantastbarkeit des Privateigentums den 
getroffenen Maßnahmen entgegenstehe. Die Bun- 
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desregierung war nach Auffassung des Ausschus-
ses für das Besatzungsstatut und auswärtige An-
gelegenheiten zu dieser Haltung um so mehr ver-
pflichtet, als Art. 14 des Grundgesetzes den Schutz 
des Privateigentums verfassungsrechtlich ge-
währleistet. 

Bei Handelsvertragsverhandlungen ist versucht 
worden, die Schwierigkeiten, die sich aus der Be-
handlung des deutschen Auslandsvermögens im 
Hinblick auf die Entwicklung der wirtschaftlichen 
Beziehungen ergeben, zu beseitigen. So wurde im 
Februar dieses Jahres mit der Griechischen Regie-
rung darüber verhandelt, für das deutsche Ver-
mögen in Griechenland eine Regelung auf der 

Grundlage des griechisch-italienischen  Abkom-
mens über das italienische Eigentum in Griechen-
land zu treffen. Die Griechische Regierung hat sich 
mit einer solchen Lösung grundsätzlich einverstan-
den erklärt, jedoch unter der Voraussetzung, daß 
die Unterzeichnerstaaten des Pariser Reparations-
abkommens hiergegen nichts einzuwenden hätten. 
Der bisher hartnäckigste Widerstand gegen eine 
Rückkehr zu Verhältnissen, die den überlieferten 
Beziehungen zu Deutschland entsprochen hätten, 
wurde von der Spanische Regierung g eleistet; auf 
die Ausführungen oben Seite 9544 und 9546 wird 
Bezug genommen. 

Im ganzen muß es Aufgabe der Bundesrepublik 
sein, die uneingeschränkte Möglichkeit zu zwei-
seitigen Verhandlungen herbeizuführen, mit dem 
Ziel, die Frage des deutschen Auslandsvermögens 
befriedigend zu lösen, insbesondere einen baldigen 
Beschlagnahme- und Liquidationsstopp zu erlangen. 

III. 
 

Die volkswirtschaftlichen Auswirkungen 

1. 

Für den Außenhandel sind Niederlassungen im 
Ausland notwendig. Infolge der Wegnahme der 
ausländischen Niederlassungen war beim Wieder-
aufbau des deutschen Außenhandels eine erheb-
liche Beeinträchtigung der Geschäfte und damit ein 
Ausfall an Devisen zu verzeichnen, der im einzel-
nen ziffernmäßig nicht festgestellt werden kann. 
Für den Wiederaufbau von Niederlassungen im 
Ausland sind Investitionen notwendig geworden, 
die mit Devisen bezahlt werden müssen und damit 
die deutsche Zahlungsbilanz nicht unwesentlich 
beeinflussen. Oft können unentbehrliche Aus-
landswerte überhaupt nicht mehr ersetzt werden, 
insbesondere wenn die Anlagen an bestimmte ört-
liche Voraussetzungen gebunden sind, wie z. B. bei 
Verkehrs- und Speditionsanlagen. Ferner wird die 
Aufbringung von Devisen erforderlich, wenn 
deutsche Auslandswerte, die für den Außenhandel 
von Bedeutung sind, zurückerworben werden sollen. 

Was nun die Wegnahme der 100 000 deutschen 
Patente und der 200 000 deutschen Warenzeichen 
sowie die Zwangsaufhebung aller Lizenz- usw. 
Verträge anbelangt, so sind erhebliche Einnahmen 
in Devisen ausgefallen, ja es müssen jetzt umge-
kehrt Devisen für Gebühren — sogenannte „Roy-
alties" — aufgewendet werden, um den deutschen 
Firmen die Benutzung ihrer eigenen Warenzeichen 
im Auslande wieder zu ermöglichen. Trotz erheb-
licher rechtlicher Bedenken hat sich die deutsche 
Wirtschaft zur Zahlung solcher „Royalties" ent-
schlossen, um ihre Auslandsmärkte nicht ganz zu 
verlieren. Der Ausfall an Devisen infolge der aus

-

ländischen Maßnahmen gegenüber den Marken 
und Warenzeichen wird auf jährlich 1 Milliarde 
DM geschätzt. 

Ein beträchtlicher Ausfall an Devisenerträgen 
ist auch infolge der Beschlagnahme der deutschen 
Beteiligungen im Ausland sowie der Beschlag-
nahme der deutschen Kapital- und Zinsforderun-
gen gegenüber Ausländern eingetreten. 

Durch lange und verlustreiche Treuhand-Ver-
waltung wird die Vermögenssubstanz fortlaufend 
vermindert. Auf die häufige Mißwirtschaft der 
Treuhänder (siehe Seite 9543) darf auch in diesem 
Zusammenhang hingewiesen werden. 

Treuhänder betrachten vielfach ihre Stellung als 
Dauerpfründe. Es gibt Fälle, in denen für einen 
einzigen Vermögenswert fünf und mehr Treu-
händer eingesetzt worden sind. Wenn Treuhänder 
so verlustreich wirtschaften, daß sie die Schulden, 
Steuern und Gebühren des von ihnen verwalteten 
Vermögens nicht mehr bezahlen können, dann 
werden bei der Rückerlangung beträchtliche Auf-
wendungen in Devisen zur Wiederherstellung der 
Rentabilität erforderlich. 

In Frankreich sind deutsche Unternehmen zur 
Zahlung von Strafen, sogenannten „profits illicites" 
verurteilt worden, weil sie während des Krieges 
mit Deutschland zusammengearbeitet hatten. Es 
besteht die Gefahr, daß auf Grund dieser Urteile 
künftig Exporterlöse der deutschen Stammhäuser 
in Anspruch genommen werden, wodurch das De-
visenaufkommen ebenfalls vermindert werden 
würde. Dieselbe Gefahr besteht, wenn ausländische 
Gläubiger auf Grund früherer Schuldverpflichtun-
gen deutscher Eigentümer Urteile erwirken und 
daraufhin nach Entzug des Auslandsvermögens in 
Ausfuhr Erlöse vollstrecken. 

2. 

Die gegen das deutsche Auslandsvermögen er-
griffenen Maßnahmen sind für das Ausland häufig 
selbst schädlich. Zuweilen kann das deutsche 
Eigentum durch Dritte gar nicht verwertet wer-
den, so daß Unternehmen, die für die Volkswirt-
schaft des betreffenden Landes wichtig sind, still-
gelegt werden müssen. In verschiedenen Ländern 
ist deshalb der Wunsch geäußert worden, man solle 
den deutschen Eigentümern ermöglichen, ihr 
Eigentum zurückzuerwerben. 

Durch den Ausfall des Erfahrungsaustausches mit 
ihren deutschen Stammhäusern werden gewinn-
bringende Unternehmen häufig unrentabel und 
reif zum Konkurs. 

Die deutschen Vermögenswerte werden meist 
unter ihrem wahren Wert veräußert. Die Er-
werber können sich dadurch ohne entsprechende 
Gegenleistung bereichern. Dieses Ergebnis ist um 
so seltsamer, als umgekehrt die angespannte 
deutsche Transferlage verlangt, daß die Gläubiger 
unbestrittene Forderungen gegenüber deutschen 
Schuldnern in eine tiefeinschneidende Kürzung 
ihrer Gläubigerrechte einwilligen. Besondere Ge-
fahren zeitigt die von den Enteigner-Staaten er-
zwungene Verrechnung (sogenanntes Zwangs-
clearing), weil die deutschen Gläubiger oder 
Schuldner nicht gehört werden. Damit fallen ent-
weder berechtigte Forderungen deutscher Gläu-
biger gegenüber ausländischen Schuldnern aus, 
oder es werden unberechtigte Forderungen auslän-
discher Gläubiger gegenüber deutschen Schuldnern 
befriedigt. Dazu kommen noch einseitig vorgenom- 
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mene, den deutschen Gesetzen widersprechende, 
Währungsumstellungen, wodurch RM-Gläubiger 
einen höheren Betrag erhalten, als er ihnen eigent-
lich zustünde. 

Schließlich ist zu berücksichtigen, daß oft recht 
überhöhte Forderungen gegenüber dem deutschen 
Schuldner geltend gemacht werden, zu denen sich 
dieser nicht äußern kann, da er nicht gehört wird. 
Dadurch treten erhebliche Unterschiede im Aus-
maß der Gläubigerbefriedigung ein, wodurch ein 
Preis auf unlauteres Geschäftsgebaren gesetzt wird. 

3. 
Die Enteignung von Marken und Warenzeichen 

und deren Benützung durch Neuerwerber hat eine 
allgemeine Verwirrung hervorgerufen. Die Nach-
teile gehen dabei nicht nur zu Lasten des ehe-
maligen deutschen Eigentümers, sondern vor allem 
zu Lasten des Verbrauchers der mit den enteigne-
ten Marken versehenen Waren. So sind z. B. auf 
dem Gebiete der Pharmazeutik schwere gesund-
heitliche Schäden eingetreten, weil die neuen 
Waren nicht mehr der früheren, durch die Marke 
gewährleisteten Beschaffenheit entsprochen haben. 
Teilweise sind auch technische Störungen und 
Schäden hervorgerufen worden, weil ganz andere 
Waren mit dem früheren Warenzeichen versehen 
worden sind. Bis zu welchen grotesken Folgen die 
Enteignung der deutschen Namen und Marken ge-
führt hat, zeigt das Beispiel, daß sich eine deutsche, 
in Deutschland ansässige Firma im Geschäftsver-
kehr mit einem anderen Lande nicht mehr ihres 
eigenen Briefkopfes bedienen durfte, da ihr Name 
dort enteignet worden war. 

Im Versicherungswesen hat die Enteignung der 
Auslandswerte deutscher Versicherungen das aus-
gewogene Gebilde der Rückversicherung nachteilig 
beeinflußt. Die Auswirkungen sind so schwer-
wiegend, daß es in einer Vielzahl von Ländern 
nötig geworden ist, für die deutschen Versiche-
rungswerte Sonderbestimmungen zu erlassen. Das 
gleiche trifft für das Verkehrs- und Speditions-
wesen zu. 

Auch die gefühlsmäßigen Auswirkungen der 
Enteignung des deutschen Auslandsvermögens sind 
erheblich. So hält z. B. die durch die Enteignung 
erzeugte internationale Rechtsunsicherheit viele 
Kaufleute davon ab, die für den Welthandel un-
entbehrlichen Mittel im Ausland zu investieren. 
Verwirrt und beunruhigt steht die Weltwirtschaft 
vor der Tatsache, daß weder die Verträge von 
Privaten noch von Staaten, weder das bürgerliche 
Recht noch das Recht der Völker in der Stunde der 
Gefahr einen Schutz zu bieten vermag. 

Kein Wunder, daß jetzt z. B. amerikanische Fir-
men, ehe sie Geld im Ausland investieren, eine 
Garantie ihres Staates zu Lasten der Mittel des 
Marshall-Planes  verlangen und erhalten. Auch 
haben die Vereinigten Staaten, um der durch ihre 
eigenen Maßnahmen gegen das Feindvermögen er-
zeugten Rechtsunsicherheit zu begegnen, das Recht 
ihrer auswärtigen Handelsverträge dahin weiter 
entwickelt, daß sie jetzt auf der Aufnahme beson-
derer Schutzbestimmungen für Eigentum und In-
vestitionen bestehen. 

IV. 

Auslandsvermögen und Auslandsschulden 

Der enge Zusammenhang zwischen Auslandsver-
mögen und Auslandsschulden wurde deutlich und 

allgemein sichtbar, als die Alliierte Hohe Kommis-
sion vor der sogenannten kleinen Revision des Be-
satzungsstatuts von der Bundesregierung die An-
erkennung der deutschen Auslandsschulden for-
derte. 

Der Ausschuß für das Besatzungsstatut und aus-
wärtige Angelegenheiten wies bei der Vorberatung 
des dann am 6. März 1951 vollzogenen Noten-
wechsels über die Anerkennung der deutschen 
Auslandsschulden von Anfang an auf diesen Zusam-
menhang hin. In Verfolg der Beratungen des Aus-
schusses hob der Vorsitzende in seinem unter dem 
25. Januar 1951 an den Bundeskanzler gerichteten 
Schreiben hervor, daß man nicht über eine An-
erkennung der deutschen Auslandsschulden 
sprechen könne, ohne nicht über die gesamten 
finanziellen Beziehungen der Bundesrepublik zu 
auswärtigen Staaten zu verhandeln. Man könne bei 
den Verhandlungen — so hieß es in dem Schrei-
ben wörtlich — die Verbindlichkeiten nicht aus 
ihrem wirtschaftlichen Zusammenhang lösen und 
einseitig Verpflichtungen übernehmen ohne Rück-
sicht auf die Frage, Wie denn die Verpflichtungen 
erfüllt werden könnten. Neben die Passiven müß-
ten die Aktiven treten, neben die Schulden das 
Vermögen. In dem Notenwechsel vom 6. März 1951 
wurde jedoch davon abgesehen, die Frage des Aus-
landsvermögens aufzuwerfen, da die Alliierte 
Hohe Kommission aus verhandlungstechnischen 
Gründen einen besonderen Wunsch in dieser Rich-
tung geäußert hatte. Es sollte der Bundesregierung 
jedoch unbenommen bleiben, die Frage des Aus-
landsvermögens nach Vollzug des Notenwechsels 
der Alliierten Hohen Kommission gegenüber auf-
zunehmen. Mit Beziehung hierauf wurde dann die 
Frage des deutschen Auslandsvermögens mit Note 
vom 10. April 1951 bei der Alliierten Hohen Kom-
mission anhängig gemacht, wobei drei Anträge ge-
stellt wurden: 
1. Aufhebung des Kontrollratsgesetzes Nr. 5, 
2. Zustimmung zu zweiseitigen Verhandlungen mit 

den Ländern, in denen sich deutsches Vermögen 
befindet, 

3. Herbeiführung eines Liquidationsstops. 
Diese Vorschläge wurden jedoch mit alliierter Note 
vom 28. April 1951 zurückgewiesen. 

In einer weiteren Note vom 28. Juni 1951 wies 
die Bundesregierung erneut darauf hin, daß die 
Schuldenanerkennung nur unter der Voraus-
setzung ausgesprochen worden sei, daß die Frage 
des deutschen Auslandsvermögens geregelt wer-
den könne und daß sich bei Fortfall dieser wesent-
lichen Voraussetzung die gesetzgebenden Körper-
schaften der Bundesrepublik veranlaßt sehen könn-
ten, ihre bisherige Haltung zur Frage der Schul-
denanerkennung zu überprüfen. 

Der von deutscher Seite anläßlich des Noten-
wechsels über die Anerkennung der deutschen 
Auslandsschulden vom 6. März 1951 hervor-
gehobene Zusammenhang der Schuldenregelung 
mit der Behandlung des Auslandsvermögens trat 
erneut und mit aller Deutlichkeit in Erscheinung, 
als die Schuldenkonferenz, die in Ausführung des 
Schuldenanerkenntnisses die Zahlungspläne aus-
arbeiten sollte, vorbereitet wurde (vorbereitende 
Schuldenkonferenz für die Vorkriegsschulden: Lon-
don, Juli 1951; vorbereitende Schuldenkonferenz 
für die Nachkriegsschulden: London, November/ 
Dezember 1951). 

Die Wegnahme des deutschen Auslandsvermö-
gens wurde in London unter zwei Gesichtspunkten 
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berücksichtigt: erstens sollten die aus Liquidations-
erlösen vorgenommenen Zahlungen an Auslands-
gläubiger von den Schulden abgezogen werden; 
zweitens sollte der Verlust des Auslandsvermö-
gens bei der Berechnung der durch den Krieg 
verursachten Minderung der deutschen Wirt-
schaftssubstanz Berücksichtigung finden. Das Kern-
problem jedoch, ob nicht das Auslandsvermögen 
statt zu Reparationszahlungen zum Schuldendienst 
für die Auslandsschulden, und zwar sowohl hin-
sichtlich der Aufbringung als auch des Transfers 
heranzuziehen sei, konnte weder auf den beiden 
vorbereitenden Londoner Schuldenkonferenzen 
noch auf der jetzt im Gang befindlichen Haupt-
konferenz behandelt werden, da sich sonst die 
unter rein finanziellen Gesichtspunkten einberu-
fene Konferenz mit der politischen Frage der Re-
parationen hätte befassen müssen, die der Frie-
denskonferenz oder einer ihr gleichzusetzenden 
Konferenz vorbehalten bleiben muß. Auch muß es 
offen bleiben, ob die Londoner Konferenz unter-
suchen kann, inwieweit die noch vorhandenen 
Erlöse aus der Liquidation deutschen Auslands-
vermögens und die noch nicht liquidierten deut-
schen Vermögenswerte die Regelung der deutschen 
Auslandsschulden erleichtern könnten. Um dies 
festzustellen, muß ein anderer Weg gefunden 
werden. 

V. 

Reparationspolitik und Auslandsschulden 

1. 

Wie aus der Präambel zum Kontrollratsgesetz 
Nr. 5 hervorgeht, sollte das deutsche Auslandsver-
mögen den deutschen Eigentümern aus zwei Grün-
den entzogen werden; erstens „um dadurch den 
internationalen Frieden und die allgemeine Sicher-
heit durch die Ausschaltung des deutschen Kriegs-
potentials zu fördern" und damit zugleich die „In-
filtration" der deutschen Wirtschaft in das Ausland 
zu verhindern. Zweitens sollte das deutsche Aus-
landsvermögen den Eigentümern „in Übereinstim-
mung mit den Entscheidungen der Potsdamer Kon-
ferenz und den politischen und wirtschaftlichen 
Grundsätzen, die auf dieses Problem Anwendung 
finden müssen" entzogen, d. h. zu Reparations-
zwecken verwandt werden. Schließlich spielte auf 
alliierter Seite noch die Vorstellung eine Rolle, daß 
während des Krieges von angeblichen deutschen 
Kriegsverbrechern erhebliche Werte aus Deutsch-
land in das Ausland verbracht worden seien. Über 
das Ausmaß dieser Vermögensflucht hatten sich 
jedoch die Alliierten, wie sich bald herausstellen 
sollte, völlig übertriebenen Vorstellungen hin-
gegeben. 

Auch die politische Lage hat sich verändert. Die 
deutsche Wirtschaft wird heute als ein unentbehr-
licher Teil sowohl der westlichen Verteidigungs-
kraft als auch der Weltwirtschaft angesehen. 

2. 

Hinsichtlich der Reparationen haben sich im 
Laufe der Entwicklung ebenfalls neue Gesichts-
punkte ergeben. Vor allem sind die wirtschaftlich 
schädlichen Auswirkungen der Reparationen 
immer deutlicher in Erscheinung getreten. Die 
deutschen Reparationsleistungen sollten sich, zu-
mindest nach Ansicht der westlichen Siegermächte, 
von Anfang an unter möglichster Ausschaltung 
von Entnahmen aus der laufenden Produktion aus 

zwei Kategorien zusammensetzen: einmal aus Aus

-

landsvermögen, einschließlich der Patente und 
Warenzeichen, zum andern aus Demontagegütern. 

Bei den Demontagen wurden frühzeitig die 
schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen, die sie 
nicht nur für Deutschland, sondern für die gesamte 
Welt nach sich zogen, erkannt. Bereits im Jahre 
1946 verringerten die drei westlichen Besatzungs-
mächte die Hast ihrer Maßnahmen, und bei der 
Änderung der sogenannten Industriepläne für das 
besiegte Deutschland (Belassung erst von 75 %, so-
dann von 100 % der Industriekapazität von 1936) 
kürzten sie die Listen der zu demontierenden 
Werke ganz erheblich (von 1800  Anlagen auf 858). 

Gegen diese „demontagefeindliche" Haltung der 
westlichen Besatzungsmächte erhob die inter-
alliierte Reparationsagentur in Brüssel im Jahre 
1947 bei den Außenministern der drei westlichen 
Alliierten förmlichen Einspruch, drang damit aber 
nicht mehr durch. 

Als die Bundesrepublik in die Marshall-Hilfe 
einbezogen wurde, setzte sich in den Vereinigten 
Staaten die Erkenntnis vollends durch ;  daß die 
Fortführung der bisherigen Demontagepolitik letz-
ten Endes zu Lasten des amerikanischen Steuer-
zahlers gehe. Die Folge davon war, daß sich im 
Jahre 1948 der ECA-Administrator auf Grund des 
Artikels 119 f des ECA-Gesetzes veranlaßt sah, 
einen beratenden Ausschuß führender Persönlich-
keiten der Industrie (Advisory Committee of In-
dustrial Leaders [sogenanntes  Humphrey-Com-
mittee]) einzusetzen. Auf Grund dieses Beschlusses 
wurden weitere 167 wichtige Industrieanlagen von 
der Demontageliste gestrichen und damit die 
völlige Einstellung der Demontagen vorbereitet. 

Bei Durchführung ihrer Reparationspolitik 
haben die Alliierten hinsichtlich des Auslandsver-
mögens wirtschaftlichen Gesichtspunkten weit 
weniger Rechnung getragen als bei den Demon-
tagen. Dies ist um so erstaunlicher, als die wirt-
schaftlich schädlichen Rückwirkungen der Ent-
eignung des Auslandsvermögens viel weiter 
reichen als bei den Demontagen. 

Die Bundesrepublik hat nun den ernsten Wunsch, 
ihre Schulden zu bezahlen und ihre Kreditwürdig-
keit wiederherzustellen; insofern ist ihr Interesse 
das gleiche wie das ihrer Gläubiger. Auf der Lon-
doner Schuldenkonferenz stehen hohen Forderun-
gen der Gläubiger aus Vorkriegs- und Nachkriegs-
schulden öffentlicher und privater Art nur sehr 
begrenzte deutsche Transfermöglichkeiten gegen-
über. Dies tritt am deutlichsten in Beziehung auf 
den Dollarraum in Erscheinung. Auch ist anzu-
nehmen, daß die Wiedergutmachung besonderer 
Art gegenüber Israel, die in die begrenzte deutsche 
Transferfähigkeit einbezogen werden muß, nur 
dann in einer für alle Teile befriedigenden Weise 
gelöst werden kann, wenn das deutsche Auslands-
vermögen wieder in seine devisenbringende und 
devisensparende Funktion eingesetzt wird. 

Der Zeitpunkt ist daher gekommen, um bei der 
Behandlung des deutschen Auslandsvermögens die 
Gesichtspunkte zu berücksichtigen, die sich aus der 
Schuldenregelung ergeben. Der erste Schritt sollte 
darin bestehen, die Folgen der Wegnahme auf die 
deutsche Transferfähigkeit bei der Schulden-
zahlung in ihren Einzelheiten aufzuhellen. 

Mit dieser Aufgabe kann sich die Londoner 
Schuldenkonferenz nicht befassen; vielmehr müßte 
damit ein von ihr unabhängiger Ausschuß beauf- 
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(Dr. Pfleiderer) 
tragt werden. Da es sich um Fragen handelt, die 
fast alle Länder berühren, sollte der Ausschuß 
internationalen Charakter tragen. Insofern würde 
sich der Ausschuß von dem Humphrey-Committee, 
das nur aus amerikanischen Persönlichkeiten zu-
sammengesetzt war, durch seinen Einfluß auf die 
Bewilligungen des Kongresses aber eine besondere 
Wirkung ausüben konnte, unterscheiden. Am 
zweckmäßigsten erschiene es, wenn das Ge-
wicht des jetzt für das Auslandsvermögen be-
antragten Ausschusses nicht nur auf dem Sachver-
stand seiner Mitglieder, sondern  auch darauf be-
ruhte, daß er von den interessierten Regierungen 
selbst eingesetzt wird. Es wäre in erster Linie Auf-
gabe der drei westalliierten Regierungen, den Aus-
schuß zu bilden und mit Vollmachten auszustatten. 
Mit Rücksicht jedoch auf die Verantwortung, die 
der Bundesrepublik in der Frage der Auslands-
schulden und des Auslandsvermögens obliegt, 
müßte der Ausschuß auch ein deutsches Mitglied 
umfassen. 

Die Aufgabe des Ausschusses wäre wie folgt fest-
zulegen: 

a) Prüfung, welchen Einfluß eine Freigabe des 
noch nicht liquidierten deutschen Auslandsver-
mögens auf die Transferfähigkeit bei der Be-
gleichung der deutschen Auslandsverbindlich-
keiten haben würde. 

b) Prüfung, in welchem Umfang noch nicht ver-
wertete Liquidationserlöse zur Begleichung 
deutscher Auslandsverbindlichkeiten heran-
gezogen werden können. 

c) Prüfung, welchen Einfluß die bisher erfolgten 
Liquidationen deutschen Auslandsvermögens, 
deren Erlöse nicht mehr zur Verfügung stehen, 
auf die deutsche Transferfähigkeit bei der Be-
gleichung der deutschen Auslandsverbindlich-
keiten haben. 

Bonn, den 16. Mai 1952 

Dr. Pfleiderer 
Berichterstatter 

Anlage A 

Morgenthau-Plan 
(September 1944) 

5. Restitutionen und Reparationen. 

Reparationen in Form von Barzahlungen oder 
von Sachleistungen sollen nicht gefordert werden. 
Die Restitution und Reparation soll durch die 
Übertragung vorhandener deutscher Werte und 
durch Gebietsabtretungen bewirkt werden. Zum 
Beispiel: 

a) durch die Rückgabe von Eigentum, das die 
Deutschen aus den von ihnen besetzten Ge-
bieten geraubt haben, 

b) durch die Übertragung deutscher Gebietsteile 
und deutscher privater Rechte an darin ge-
legenem deutschem Industrievermögen an Län- 

der, in die Deutschland eingedrungen ist, und 
an die nach dem Teilungsplan zu errichtende 
internationale Organisation, 

c) durch die Entfernung von Industrieanlagen 
und industrieller Ausrüstung in der inter-
nationalen Zone und den beiden Staaten Nord-
und Süddeutschlands, deren Abgrenzung oben 
angegeben ist, und ihre Verteilung unter den 
verwüsteten Ländern, 

d) durch deutsche Zwangsarbeit 	außerhalb 
Deutschlands, 

e) durch die Konfiskation aller deutschen Ver-
mögenswerte, gleich welcher Art, im Ausland. 

Anlage B 

Schlußakte der Geld- und Finanzkonferenz der 
Vereinten Nationen 

in Bretton Woods, 1. bis 22. Juli 1944. 

VI. Feindliches Vermögen und geraubtes Gut. 

Die Führer und Angehörigen des Feindes und 
ihre Helfer bringen in der Erwartung der ihnen 
bevorstehenden Niederlage Vermögenswerte in 
neutrale  Länder hinein und durch diese hindurch, 
um diese Werte zu verbergen und zur Verewigung 
ihres Einflusses, ihrer Macht und ihrer Fähigkeit, 
nach Vergrößerung und Weltherrschaft zu streben; 

sie gefährden so die Bemühungen der Vereinten 
Nationen, friedliche, internationale Beziehungen 
herzustellen und dauernd zu unterhalten; 

feindliche Staaten und ihre Staatsangehörigen 
haben das Vermögen besetzter Länder und ihrer 
Staatsangehörigen an sich genommen, teils durch 
offenen Raub und Plünderung, teils indem sie mit 
Gewalt die Abtretung erzwangen, teils durch sub-
tile, mannigfaltige Praktiken, oft durch die Ver-
mittlung ihrer Marionettenregierungen, um ihrem 
Raub den Schein der Legalität zu geben und Eigen

-

tum und Kontrolle von Unternehmungen auch in 
der Nachkriegszeit zu sichern; 

feindliche Staaten und ihre Staatsangehörigen 
haben durch Verkäufe und andere Übertragungen 
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eine Kette von Eigentumskontrollrechten durch be-
setzte und neutrale Länder gelegt und dadurch die 
Ermittlung und Entflechtung zu einem internatio-
nalen Problem gemacht; 

die Vereinten Nationen haben ihre Absicht aus-
gesprochen, ihr Äußerstes zu tun, um die vom 
Feinde geübten Enteignungsmethoden zu ver-
eiteln; sie haben sich vorbehalten, alle Über-
tragungen von Vermögen, das Personen im be-
setzten Gebiet gehört, für ungültig zu erklären, 
und haben Maßnahmen getroffen, in ihren Zu-
ständigkeitsbereichen das Vermögen von besetzten 
Ländern und ihren Staatsangehörigen zu schützen 
und die Veräußerung geraubten Vermögens in den 
Vereinten Nationen zu verhindern;  

mit Rücksicht hierauf beschließt die Währungs-
und Finanzkonferenz der Vereinten Nationen: 
1. Sie nimmt Kenntnis von den Maßnahmen der 

Vereinten Nationen 
a) zur Aufdeckung, Absonderung und Kontrolle 

von feindlichem Vermögen und zur geeig-
neten Verfügung über dieses, 

b) zur Verhütung der Liquidierung von Ver-
mögen, das der Feind geraubt hat, zur Er

-

mittlung des Eigentums und der Kontrolle  

solchen geraubten Gutes und zur Vorberei-
tung seiner Rückgabe an die rechtmäßigen 
Eigentümer; 

sie unterstützt diese Maßnahmen in vollem 
Umfange. 

2. Sie empfiehlt allen in dieser Konferenz ver-
tretenen Ländern, nach Maßgabe ihrer Beziehun

-

gen zu den im Kriege befindlichen Ländern die 
Regierungen der neutralen Länder aufzufordern: 
a) sofort Maßnahmen zu treffen, um zu ver-

hindern, daß in ihrem Herrschaftsgebiet über 
folgende Gegenstände verfügt wird: 

1. Vermögenswerte der Regierung oder von 
Angehörigen oder Institutionen der vom 
Feind besetzten Mitgliedstaaten der Ver-
einten Nationen, 

2. geraubtes Gold, Zahlungsmittel, Kunst-
gegenstände, Wertpapiere, andere Beweis-
urkunden über das Eigentum an Finanz-
und Gewerbeunternehmen und andere vom 
Feind geraubte Werte; solche Werte sollen 
auch ermittelt, abgesondert und zur Ver-
fügung der nach der Befreiung einzusetzen-
den Behörden jener Länder gehalten 
werden; 

b) sofort Maßnahmen zu treffen zur Verhinde-
rung der Verbergung von Gegenständen der 
im folgenden bezeichneten Art durch trüge-
rische Mittel oder in anderer Weise in ihrem 
Herrschaftsgebiet und zur Erleichterung der 
späteren Auslieferung an die Nachkriegs-
behörden:  

1. Vermögenswerte, die feindlichen Regie-
rungen, Individuen oder Einrichtungen ge-
hören oder von denen dies behauptet wird, 

2. Vermögenswerte, die feindlichen Führern, 
ihren Genossen und ihren Gehilfen gehören 
oder von denen dies behauptet wird. 

Anlage C I  
Protokoll der Potsdamer Konferenz,  

2. August 1945.  

II. Die Richtlinien für die Behandlung  
Deutschlands in der ersten Periode der Kontrolle.  

18. Vom Kontrollrat sind geeignete Schritte zu 
ergreifen, um die Kontrolle und Verfügungs-
gewalt über die im Ausland befindlichen  
deutschen Vermögenswerte auszuüben, die 
noch nicht unter der Kontrolle der Vereinten 
Nationen stehen, die am Kriege gegen Deutsch-
land teilgenommen haben. 

III. Deutschlands Reparationen.  

In Übereinstimmung mit der auf der Krim-
konferenz getroffenen Entscheidung, wonach 
Deutschland gezwungen werden soll, in größtmög-
lichem Umfange für die Verluste und die Leiden 
Schadenersatz zu leisten, die es den Vereinten 
Nationen zugefügt hat und für die das deutsche 
Volk der Verantwortung nicht entgehen kann, 
wurde das folgende Übereinkommen über Repa-
rationen erzielt: 

1. Die Reparationsansprüche der UdSSR. sind 
durch Entnahmen aus der von der UdSSR. be-
setzten Zone in Deutschland und durch 
geeignete deutsche Vermögenswerte im Aus-
lande zu befriedigen. 

2. Die UdSSR. verpflichtet sich, die Reparations-
ansprüche Polens aus ihrem eigenen Repara-
tionsanteil zu decken. 

3. Die Reparationsansprüche der Vereinigten Staa-
ten, des Vereinigten Königreiches und der an-
deren zu Reparationsforderungen berechtigten  
Länder sind aus den westlichen Zonen und aus 
geeigneten deutschen Vermögenswerten im Aus-
lande zu befriedigen. 

4. Zusätzlich zu den Reparationen, die von der 
UdSSR. aus ihrer eigenen Besatzungszone ent-
nommen werden sollen, erhält die UdSSR. 

 außerdem aus den westlichen Zonen: 

a) 15 % der brauchbaren und vollständigen 
industriellen Großanlagen, vor allem aus der 
Hütten-, chemischen und maschinenerzeugen-
den Industrie, die für die deutsche Friedens-
wirtschaft nicht notwendig sind und aus den 
Westzonen Deutschlands entnommen werden 
sollen, im Austausch gegen entsprechende 
Werte an Nahrungsmitteln, Kohle, Kali, 
Zink, Holz, Ton- und Petroleumerzeug-
nissen und an den anderen Gütern, über die 
eine entsprechende Vereinbarung erzielt 
wird; 

b) 10 % der industriellen Großanlagen, die für 
die deutsche Friedenswirtschaft nicht not-
wendig sind und aus den Westzonen ent-
nommen werden sollen; sie sind der Sowjet-
regierung auf Reparationskonto ohne Zah-
lung oder Gegenleistung irgendwelcher Art 
zu übertragen. 
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Die oben unter a) und b) vorgesehenen Ent-
nahmen von Anlagen sind gleichzeitig vorzu-
nehmen. 

5. Der Umfang der aus den Westzonen auf Repa-
rationskonto zu entnehmenden Anlagen muß 
spätestens innerhalb von sechs Monaten vom 
heutigen Tage ab festgesetzt sein. 

6. Die Entnahmen der industriellen Großanlagen 
sind so bald als möglich zu beginnen und inner-
halb von zwei Jahren von der in Ziffer 5 vor-
gesehenen Festsetzung an zu beenden. Die 
Lieferung der unter obige Ziffer 4 a) fallenden 
Produkte ist so bald als möglich zu beginnen 
und ist durch die UdSSR. in vereinbarten Teil-
lieferungen innerhalb von fünf Jahren von 
diesem Zeitpunkt ab durchzuführen. Die Be-
stimmung des Umfanges und der Art der indu-
striellen Großanlagen, die für die deutsche 
Friedenswirtschaft nicht notwendig sind und 
deshalb für Reparationen zur Verfügung stehen, 
ist vom Kontrollrat nach von der alliierten 
Reparationskommission unter Beteiligung von 
Frankreich festgesetzten Richtlinien vorzu-
nehmen, vorbehaltlich der endgültigen Billi-
gung durch den Zonenbefehlshaber der Zone, 
aus der die Anlagen entnommen werden sollen. 

7. Vor der Festsetzung des Gesamtumfanges der 
der Entnahme unterliegenden Anlagen sind 
Vorauslieferungen aus der Zahl der Anlagen zu 
machen, die gemäß dem im letzten Satz der 
Ziffer 6 festgesetzten Verfahren als für die Ab-
lieferung in Frage kommend bezeichnet werden. 

8. Die Sowjetregierung verzichtet auf alle Repa-
rationsansprüche auf Anteile an deutschen 
Unternehmen, die sich in den westlichen Be-
satzungszonen Deutschlands befinden, wie auch 
auf deutsche Vermögenswerte im Auslande in 
allen Ländern mit Ausnahme der nachstehend 
in Ziffer 9 aufgeführten. 

9. Die Regierungen des Vereinigten Königreiches 
und der Vereinigten Staaten von Amerika ver-
zichten auf ihre Reparationsansprüche auf An-
teile an deutschen Unternehmungen, die sich in 
der östlichen Besatzungszone in Deutschland be-
finden, sowie auf deutsche ausländische Ver-
mögenswerte in Bulgarien, Finnland, Ungarn, 
Rumänien und dem östlichen Teil Österreichs. 

10. Die Sowjetregierung erhebt keinerlei An-
sprüche auf das von den alliierten Truppen in 
Deutschland erbeutete Gold. 

Anlage D 

Abkommen über Reparationen von Deutschland, 
über die Errichtung einer interalliierten Repa

-

rationsagentur und über die Rückgabe von 
Münzgold. 

Paris, 14. Januar 1946*) 

Die Regierungen von Albanien, den Vereinigten 
Staaten von Amerika, Australien, Belgien, Canada, 
Dänemark, Ägypten, Frankreich, dem Vereinigten 
Königreich von Großbritannien und Nordirland, 
Griechenland, Indien, Luxemburg, Norwegen, Neu-
seeland, den Niederlanden, der Tschechoslowakei, 
der Südafrikanischen Union und Jugoslawien, 

in der Absicht, die Gesamtheit der Guthaben 
gerecht unter sich zu verteilen, die gemäß den Be-
stimmungen des vorliegenden Abkommens und der 
zu Potsdam am 1. August 1945 zwischen den Re-
gierungen der Vereinigten Staaten von Amerika, 
dem Vereinigten Königreich von Großbritannien 
und Nordirland und der Sowjetunion vereinbarten 
Bestimmungen als von Deutschland zu leistende 
Reparationen (nachstehend „deutsche Reparatio-
nen" genannt) für verfügbar erklärt wurden oder 
erklärt werden, 

*) Das Abkommen wurde von den wichtigsten 
Teilnehmern am 14. Januar 1946 unterzeichnet, 
trat aber erst am 24. Januar 1946 in Kraft, weil 
erst dann die nach Teil IV Art. 1 erforderliche 
Zahl von Unterschriften vorlag; es wird deshalb 
auch mit dem Datum des 24. Januar 1946 zitiert. 

in der Absicht, ein gerechtes Verfahren für die 
Rückgabe des Münzgoldes festzusetzen, 
haben das folgende Abkommen geschlossen: 

Teil I 
Deutsche Reparationen 

Art. 1. Reparationsquoten. 
A. Die deutschen Reparationen (mit Ausnahme 

der nach Art. 8 des Teils I dieses Abkommens zu 
verteilenden Werte) wurden in die folgenden 
Kategorien eingeteilt: 

Kategorie A. Diese umfaßt alle Arten von 
deutschen Reparationen unter Ausschluß der in 
Kategorie B erfaßten. 

Kategorie B. Diese umfaßt alle Industrieaus-
rüstungen und andere Ausrüstungsgüter, die aus 
Deutschland entnommen wurden, sowie die 
Handelsschiffe und die Fahrzeuge der Binnen-
schiffahrt. 

B. Jede unterzeichnete Regierung hat einen 
Anspruch auf den Prozentsatz des Gesamtwertes 
der Güter der Kategorie A und B, der für jede 
dieser Regierungen in den entsprechenden Spalten 
der nachfolgenden Aufstellung angezeigt ist. 
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Aufstellung der Anteile 

L a n d Kategorie 
A 

Kategorie 
B 

Albanien 0,05 0,35 
Vereinigte Staaten von 

Amerika 28,00 11,80 
Australien 0,70 0,95 
Belgien 2,70 4,50 
Canada 3,50 1,50 
Dänemark 0,25 0,35 
Agypten 0,05 0,20 
Frankreich 16,00 22,80 
Vereinigtes Königreich 28,00 27,80 
Griechenland 2,70 4,35 
Indien**)  2,00**) 2,90**) 
Luxemburg 0,15 0,40 
Norwegen 1,30 1,90 
Neuseeland 0,40 0,60 
Niederlande 3,90 5,60 
Tschechoslowakei 3,00 4,30 
Südafrikanische Union***) 0,70 0,10 
Jugoslawien 6,60 9,60 

insgesamt 100,00 100,00 

C. Vorbehaltlich der Bestimmungen des Para-
graphen D hat jede Signatarmacht das Recht, von 
allen Handelsschiffen einen in Übereinstimmung 
mit den Bestimmungen des Art. 5 Teil I dieses 
Abkommens festgelegten Anteil zu erhalten, vor-
ausgesetzt,  daß  der Wert der ihr zugeteilten 
Handelsschiffe den Wert ihres Anteils an Gütern 
der Kategorie B nicht übersteigt. 

Vorbehaltlich der Bestimmungen des Par

-

graphen D hat jede Signatarmacht gleichermaßen 
einen Anspruch auf einen Teil der Werte der Kat

-

gorie A des deutschen Vermögens, welches in d m 
während des Krieges gegen Deutschland neutral 
gebliebenen Ländern gelegen ist. Die Verteilung 
der als deutsche Reparationen zur Verfügung 
stehenden Werte soll gemäß den in Art. 4 des Teils I 
dieses Abkommens niedergelegten Prinzipien er-
folgen. Dies gilt nicht für Handelsschiffe, Fahr-
zeuge der Binnenschiffahrt und deutsches Ver-
mögen in den im Krieg gegen Deutschland neutral 
gebliebenen Ländern. 

D. Wenn eine Signatarmacht mehr als ihren 
prozentualen Anteil an gewissen Typen von Ver-
mögenswerten der Kategorie A oder B erhält, dann 
wird ihr Anteil an anderen Typen von Vermögens-
werten der gleichen Kategorie in der Weise herab-
gesetzt,  daß  sichergestellt ist, daß diese Signatar-
macht im ganzen nicht mehr erhält, als ihrem An-
teil an Werten der betreffenden Kategorie ent-
spricht. 

E. Keine Signatarmacht soll durch Verzicht auf 
irgendeinen Teil ihres prozentualen Anteils an den 

**) Laut Zusatzprotokoll vom 15. März 1948 
übernahm Pakistan aus der A-Quote Indiens 0,35 %, 
aus der B-Quote Indiens 0,51%. 

***) Die Regierung von Südafrika hat sich ver-
pflichtet, auf ihre Rechte insoweit zu verzichten, 
als zur Herabsetzung ihres Anteils in der  Kate

-

gorie B auf 0,1% nötig ist. Die Regierung ist 
andererseits berechtigt, bei der Verfügung über 
deutsches Feindvermögen in ihrem Zuständigkeits-
bereich den Nettowert dieser Guthaben gegen ihren 
Anteil in der Kategorie A und gegen ihren Anteil 
von 0,1 % in der Kategorie B aufzurechnen. 

Werten einer der beiden Kategorien mehr erhalten  
als ihren Anteil an den Werten der Kategorien A 
oder B. Hinsichtlich des ihrer Zuständigkeit unter-
worfenen deutschen Feindvermögens hat diese Re-
gierung jedoch das Recht, den Überschuß derartiger 
Guthaben über ihren für die Gesamtheit der Güter 
der Kategorie A festgelegten Anteil an der Ge-
samtheit des der Zuständigkeit der Signatarmächte 
unterworfenen deutschen Feindvermögens aufzu-
rechnen, und zwar entweder gegen die zu erhalten-
den Werte der Kategorie A oder der Kategorie B 
oder gegen einen Teil der Werte der einen oder 
der anderen Kategorie. 

F. Die gemäß Teil II des vorliegenden Ab-
kommens zu errichtende Interalliierte Reparations-
agentur wird das  Reparationskonto jeder Signatar-
macht mit den ihrer Zuständigkeit unterworfenen 
deutschen Vermögenswerten belasten, wobei die 
Schuld auf einen Zeitraum von fünf Jahren ver-
teilt wird. Die Belastung im Zeitpunkt des In-
krafttretens des vorliegenden Abkommens soll 
nicht weniger als 20 % des Nettowerts dieser Gut-
haben betragen (wie er in Art. 6 des Teils I des 
vorliegenden Abkommens definiert ist) auf Grund 
der zu diesem Zeitpunkt vorzunehmenden  Schät-
zung;  zu Beginn des zweiten Jahres soll sie nicht 
weniger als 25 % des Saldos betragen auf Grund 
der zu diesem Zeitpunkt vorzunehmenden Schät-
zung; zu Beginn des dritten Jahres soll sie nicht 
weniger als 33 1/3 % des Saldos betragen auf Grund 
der zu diesem Zeitpunkt vorzunehmenden Schät-
zung; zu Beginn des vierten Jahres soll sie nicht 
weniger als 50 % des Saldos betragen auf Grund 
der zu diesem Zeitpunkt vorzunehmenden Schät-
zung; zu Beginn des fünften Jahres soll sie nicht 
weniger als 90 % des Saldos betragen auf Grund 
der zu diesem Zeitpunkt vorzunehmenden Schät-
zung, und am Ende des fünften Jahres soll sie dem 
Saldo des ganzen effektiv-realisierten Betrages 
entsprechen. 

G. Die folgenden Ausnahmen von den Bestim-
mungen der Paragraphen D und E sollen dann 
Platz greifen, wenn die Ansprüche einer Signatar-
macht auf Güter der Kategorie B geringer sind als 
ihre Ansprüche auf Güter der Kategorie A. 

(i) Durch die Zuteilung von Handelsschiffen an 
eine Regierung, die sich in einer solchen Lage 
befindet, sollen deren Ansprüche auf andere 
Typen von Gütern der Kategorie B nicht ver-
kürzt werden außer in dem Falle, daß der Wert 
derartiger Zuteilungen den Betrag übersteigt, 
den man bei einem Vergleich des prozentualen 
Anteils der Ansprüche dieser Regierung auf 
Güter der Kategorie A mit dem Gesamtwert 
der Handelsschiffe erhält. 

(ii) Wenn der Wert der deutschen Guthaben, die 
der Zuständigkeit einer sich in solcher Lage be-
findlichen Regierung unterworfen sind, deren 
Anteil an der Gesamtheit der deutschen Gut-
haben innerhalb der Zuständigkeit der Signa-
tarmächte übersteigt - wie er aus dem ihr an 
den Gütern der Kategorie A zugewiesenen 
prozentualen Anteil resultiert -, dann soll 
diese Differenz zunächst auf den zusätzlichen 
Anspruchsanteil dieser Regierung auf Güter 
der Kategorie B angerechnet werden, auf den 
diese Regierung Anspruch haben könnte, wenn 
man für die Berechnung ihres Anteils an den 
Gütern der Kategorie B den Anteil an den 
Gütern der Kategorie A zugrundelegt. 
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H. Wenn eine Signatarmacht auf ihre gesamten 
Ansprüche oder auf Bruchteile davon an den deut-
schen Reparationen verzichtet, wie sie in der obigen 
Aufzählung der Anteile verzeichnet sind, oder wenn 
die besagte Signatarmacht sich von der Inter

-

alliierten Reparationsagentur zu einem Zeitpunkt 
zurückzieht, wo alle ihre Ansprüche auf deutsche 
Reparationen oder nur ein Teil derselben noch 
nicht befriedigt sind, dann wird der Teil oder der 
Bruchteil, auf den sie verzichtet, oder der ihr im 
Augenblick ihres Austritts noch geschuldete Rest 
unter die übrigen Signatarmächte im Verhältnis 
ihres jeweiligen prozentualen Anteils aufgeteilt. 

Art. 2 Regelung der Forderungen an Deutschland. 

A. Die Signatarmächte kommen untereinander 
überein, daß ihre jeweiligen Anteile an den Repa-
rationen — wie sie durch das vorliegende Abkom-
men bestimmt werden — von jeder von ihnen als 
Abgeltung aller ihrer Forderungen und aller For-
derungen ihrer Staatsangehörigen gegen die ehe-
malige deutsche Regierung oder gegen deutsche 
Regierungsstellen angesehen werden. Dies gilt für 
Forderungen öffentlicher oder privater Natur, die 
aus den Kriegsverhältnissen entstanden sind (so-
fern keine anderen Bestimmungen darüber ge-
troffen sind), einschließlich der Kosten der deut-
schen Besetzung, der während der Besatzung ent-
standenen Clearing-Konten und der Forderung 
gegen Reichskreditkassen. 

B. Die obigen Bestimmungen des Paragraphen A 
sollen nicht präjudizieren: 

(i) Die zu gegebener Zeit zu treffende Bestim-
mung der Formen, der Dauer oder des Gesamt-
betrags der von Deutschland zu leistenden 
Reparationen; 

(ii) Das jeder Signatarmacht möglicherweise zu-
stehende Recht bezüglich der endgültigen 
Regelung der deutschen Reparationen; 

(iii) Jegliche Ansprüche politischer, territorialer 
oder anderer Art, die eine Signatarmacht be-
züglich des Friedensschlusses mit Deutschland 
erheben könnte. 

C. Ungeachtet der obigen Bestimmungen des 
Paragraphen A soll das vorliegende Abkommen 
nicht berühren: 

(i) Die Verpflichtung der zuständigen deutschen 
Behörden, später die Zahlung der Schulden 
Deutschlands und der deutschen Staatsange-
hörigen zu garantieren, die aus Verträgen oder 
anderen rechtsgültig eingegangenen Verpflich-
tungen erwachsen oder aus Rechten, die vor 
Beginn des Kriegszustandes zwischen Deutsch-
land und der betreffenden Signatarmacht oder 
vor der deutschen Besetzung des betreffenden 
Landes erworben sind, je nachdem welches 
Ereignis früher eintrat. 

(ii) Die Forderungen von Sozialversicherungsein-
richtungen der Signatarmächte oder ihrer 
Staatsangehörigen gegen die Sozialversiche-
rungseinrichtungen der deutschen Regierung. 

(iii) Die Banknoten der Reichsbank und der Ren-
tenbank, wobei selbstverständlich ihre Reali-
sierung nicht die ungerechtfertigte Verminde-
rung der Reparationsmasse zur Folge haben 
und nur im Übereinkommen mit dem Kon-
trollrat in Deutschland vorgenommen wer-
den darf. 

D. Ungeachtet der Bestimmungen des Paragra-
phen A dieses Artikels kommen die Signatar

-

mächte — soweit es sie betrifft — überein, daß 
die tschechoslowakische Regierung berechtigt ist, 
über das Girokonto der tschechoslowakischen Na-
tionalbank bei der Reichsbank zu verfügen, in dem 
Falle, daß diese Maßnahme von der tschechoslowa-
kischen Regierung beschlossen und vom Kontrollrat 
in Deutschland gebilligt werden sollte im Zusam-
menhang mit der Umsiedlung ehemaliger tschecho-
slowakischer Staatsangehöriger von der Tschecho-
slowakei nach Deutschland. 

Art. 3. Verzicht auf die Geltendmachung 
von Forderungen auf Reparationszuteilungen. 

Jede Signatarmacht verpflichtet sich, weder im 
eigenen Namen noch im Namen einer Person, die 
auf ihren Schutz Anspruch hat, gegen irgendeine 
andere Signatarmacht oder deren Staatsangehörige 
in bezug auf Güter, die diese Macht als Repara-
tionsleistung mit Zustimmung des Kontrollrats in 
Deutschland empfangen hat, Reparationen geltend 
zu machen, vor internationalen Gerichten Klage 
zu erheben oder derartige Forderungen durch 
diplomatische Mittel zu unterstützen. 

Art. 6. Deutsche Auslandswerte. 
A. Jede Signatarmacht soll nach einem Verfah-

ren ihrer Wahl die deutschen Feindwerte innerhalb 
ihres Zuständigkeitsbereiches einbehalten oder dar-
über verfügen derart, daß diese Werte nicht wie-
der deutsches Eigentum werden oder unter deutsche 
Kontrolle zurückkehren können. Sie soll die in 
Frage kommenden Werte auf ihren Reparations-
anteil anrechnen frei von  rückständigen Steuern, 
Pfand- und Zurückbehaltungsrechten und Verwal-
tungskosten und frei von jeglichen anderen ding-
lichen Belastungen auf bestimmten Gegenständen 
sowie von allen legitimen vertraglichen Ansprü-
chen gegen die ehemaligen deutschen Eigentümer 
dieser Werte. 

B. Die Signatarmächte sollen der Interalliierten 
Reparationsagentur alle Informationen übermit-
teln, welche diese über den Betrag dieser Werte 
und über den von Zeit zu Zeit durch die Liqui-
dation dieser Werte erzielten Erlös verlangt. 

C. Deutsche Werte in den während des Krieges 
gegen Deutschland neutral gebliebenen Ländern 
sollen den deutschen Eigentümern oder deutscher 
Kontrolle entzogen werden; die Liquidation dieser 
Werte oder die Verfügung darüber sollen in Über-
einstimmung mit den Entscheidungen erfolgen, die 
von den Vereinigten Staaten von Amerika, Frank-
reich und dem Vereinigten Königreich in Aus-
führung von Verträgen, welche diese Mächte mit 
den neutralen Ländern abschließen werden, getrof-
fen werden. Der Reinerlös der Liquidation oder 
der Verfügung über diese Werte soll der Inter-
alliierten Reparationsagentur zur Verteilung auf 
Reparationskonto zur Verfügung gestellt werden. 

D. Bei der Anwendung der Bestimmungen des 
obigen Paragraphen A werden Werte, die nicht das 
Eigentum Deutschlands, sondern das Eigentum 
eines Mitgliedstaates der Vereinten Nationen oder 
eines seiner Staatsangehörigen im Augenblick der 
Annexion oder der Besetzung dieses Landes durch 
Deutschland oder seines Kriegseintritts waren, 
nicht auf sein Reparationskonto angerechnet. Da-
bei soll diese Bestimmung in keiner Weise irgend-
eine Frage präjudizieren, die bezüglich der Werte 
entstehen könnte, die nicht das Eigentum eines 
Staatsangehörigen eines der betreffenden Länder 
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im Augenblick der Annexion oder Okkupation die-
ses Landes durch Deutschland oder seines Kriegs-
eintritts waren. 

E. Die auf den Reparationsanteil anzurechnenden 
deutschen Feindwerte sollen die Werte einschlie-
ßen, die in Wirklichkeit deutsche Feindwerte sind, 
selbst wenn der nominelle Eigentümer solcher 
Werte kein Feinddeutscher ist. 

Sofern nicht schon geschehen, soll jede Signa-
tarmacht Gesetze erlassen und jede andere geeig-
nete Maßnahme treffen, um die nach der Beset-
zung ihres Gebietes oder nach ihrem Kriegseintritt 
erfolgten Vermögensverschiebungen für nichtig zu 
erklären, die in der betrügerischen Absicht erfolgt 
sind, deutsche Feindwerte zu verschleiern und sic 
den für die Kontrolle dieser Werte erlassenen 
Maßnahmen zu entziehen. 

F. Die Versammlung der Interalliierten Repara-
tionsagentur soll zur Beilegung der entstehenden 
technischen Rechts- und Auslandsstreitigkeiten ein 
Sachverständigenkomitee für die Sequestration 
von Feindvermögen bilden. Das Komitee soll be-
sonders darauf achten, alles zu vermeiden, was die 
Aufrechterhaltung fiktiver Vermögensverschiebun-
gen oder anderer Verschiegungen 711r Folge haben 
könnte, die entweder die feindlichen Interessen 
begünstigen oder die für die Verteilung als Repa-
rationen anfallende Masse ungerechtfertigt ver-
mindern könnten. 

Art. 8. Zuteilung von Reparationsquoten an nicht

-

repatriierbare Opfer deutscher Maßnahmen. 
In Anerkennung der Tatsache, daß eine große 

Zahl von Personen unter den Nazis schwer zu lei-
den hatte und nun dringende Hilfe benötigt, um 
ihre Rehabilitierung zu bewerkstelligen, aber nicht 
in der Lage ist, Unterstützung von irgendeiner 
Regierung, die von Deutschland Reparationen er-
hält, zu beanspruchen, sollen die Regierungen der 
Vereinigten Staaten von Amerika, Frankreichs, des 
Vereinigten Königreiches, der Tschechoslowakei 
und Jugoslawiens — nach Beratung mit dem zwi-
schenstaatlichen Flüchtlingskomitee — sobald wie 
möglich in gemeinsamer Übereinkunft einen Plan 
ausarbeiten, der auf folgenden Hauptpunkten auf-
gebaut ist. 

A. Ein Teil der Reparationen, bestehend aus 
allem von den alliierten Streitkräften in Deutsch-
land aufgefundenen Nicht-Münzgold und aus einer 
25 Millionen Dollar nicht übersteigenden zusätz-
lichen Summe soll für die Rehabilitierung und die 
Neugründung einer Existenz der nichtrepatriier-
baren Opfer deutscher Maßnahmen bereitgestellt 
werden. 

B. Die Summe von 25 Millionen Dollar soll von 
einem Teil des Ertrages der Liquidierung der deut-
schen Werte in neutralen Ländern, die für Repara-
tionszwecke zur Verfügung stehen, aufgebracht 
werden. 

C. Regierungen neutraler Länder sollen gehalten 
sein, zu diesem Zweck (zusätzlich zu der Summe 
von 25 Millionen Dollar) in eben diesen Ländern 
die Werte von Opfern nationalsozialistischer Maß-
nahmen, die inzwischen ohne Hinterlassung von 
Erben verstorben sind, verfügbar zu machen. 

D. Dieser Hilfsplan soll nur wirklichen Opfern 
der Nazi-Verfolgung, deren Familien und von 
ihnen abhängigen Personen zugute kommen, die 
folgenden Kategorien angehören: 

(i) Flüchtlinge aus Nazi-Deutschland oder Nazi

-

Österreich, die Hilfe benötigen und in ange-
messener Frist wegen der bestehenden Ver-
hältnisse nicht in ihre Heimat zurückgeschickt 
werden können; 

(ii) deutsche und österreichische Staatsangehörige, 
die gegenwärtig in Deutschland oder Österreich 
wohnhaft sind, in Ausnahmefällen, in denen 
es aus humanen Gründen angemessen ist, die-
sen Personen zur Auswanderung zu verhelfen, 
wenn sie tatsächlich innerhalb einer angemes-
senen Frist auswandern. 

(iii) Staatsangehörige von früher von Deutschland 
besetzten Ländern, die — jetzt innerhalb ange-
messener Frist — nicht repatriiert werden 
können. Um die Hilfe den bedürftigsten und 
notleidendsten Flüchtlingen vorzubehalten und 
um Personen auszuschließen, deren Loyalität ge-
genüber den Vereinten Nationen zweifelhaft 
ist oder war, soll die Hilfe auf Staatsangehö-
rige ehemals besetzter Länder beschränkt wer-
den, die in deutschen Konzentrationslagern 
oder in von einer unter Nazi-Einfluß stehen-
den Regierung eingerichteten Konzentrations-
lagern waren, jedoch unter Ausschluß von Per-
sonen, die nur in Kriegsgefangenenlagern in-
terniert waren. 

E. Die gemäß § A und B verfügbar gemachten 
Summen sollen von dem Zwischenstaatlichen 
Flüchtlingskomitee oder einer Dienststelle der Ver-
einten Nationen verwaltet werden, welcher in Zu-
kunft die Funktionen des Zwischenstaatlichen 
Komitees übertragen werden können. Die unter 
Paragraph C oben verfügbar gemachten Summen 
sollen für die allgemeinen — in diesem Artikel ge-
nannten — Zwecke gemäß einem Verwaltungs-
programm verwaltet werden, das von den fünf 
obengenannten Regierungen aufzustellen ist. 

F. Das in Deutschland aufgefundene Nicht-Münz-
gold soll dem Zwischenstaatlichen Flüchtlings-
komitee sofort nach Ausarbeitung dieses Plans zur 
Verfügung gestellt werden. 

G. Das Zwischenstaatliche Flüchtlingskomitee 
soll befugt sein, durch angemessene öffentliche oder 
private Ausführungsorgane für die Verwirklichung 
der Ziele des Fonds zu sorgen. 

H. Der Fonds soll nicht zur Entschädigung ein-
zelner Opfer, sondern zur Erleichterung der Re-
habilitierung oder Neugründung der Existenz von 
Personen der unterstützungsberechtigten Kate-
gorien benutzt werden. 

I. Keine Bestimmung dieses Artikels soll die An-
sprüche präjudizieren, welche einzelne Flüchtlinge 
gegen eine zukünftige deutsche Regierung erheben 
könnten, mit .  Ausnahme des Betrags an Unter-
stützungen, welche diese Flüchtlinge aus den in 
obigen Paragraphen A und C genannten Quellen 
erhalten haben. 
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Anlage E 

Richtlinien für die Abrechnung über deutsche 
Auslandswerte. 

Genehmigt von der Versammlung 
am 21. November 1947. 

Teil I  

1. Die Bezeichnung „Deutschland" bedeutet das 
Gebiet innerhalb der Grenzen dieses Landes, wie 
sie am 31. Dezember 1937 bestanden. 

2. Die Bezeichnung „Werte" bedeutet alles be-
wegliche oder unbewegliche Vermögen, alle Rechte, 
Titel oder Interessen an Vermögen (siehe § 9 des 
Berichtes des Sachverständigenausschusses über 
deutsche Auslandswerte vom 18. November 1947). 

3. Der Ausdruck „Beschlagnahme" (oder „be-
schlagnahmt") bedeutet die Anordnung der 
Zwangsverwaltung oder der vorläufigen Ver-
mögensverwaltung, die Sperrung, Beschlagnahme 
oder Einziehung eines Vermögensgegenstandes 
wegen daran bestehender deutscher Interessen. 

4. Die Beschlagnahme eines Wertes durch die 
Signatarmacht soll die Signatarmacht nicht von 
ihrer Verpflichtung befreien, derartige Werte ab-
zurechnen oder im Fall der Liquidierung oder des 
Verkaufs beschlagnahmter Werte den Erlös daraus 
abzurechnen. 

Teil II 

5. Vorbehaltlich der anderen Teile dieser Richt-
linien und in Einklang mit Art. 1 F (Teil I) des 
Pariser Reparationsabkommens soll jede Signatar-
macht mit dem geschätzten Wert der in den fol-
genden Paragraphen A und B genannten Ver-
mögenswerte, die sich am 24. Januar 1946 in ihrem 
Zuständigkeitsbereich befanden, sowie mit dem 
Betrag der vor oder nach diesem Zeitpunkt von 
dieser Regierung daraus erzielten Erträge belastet 
werden. Die Schätzung soll auf folgender Basis 
vorgenommen werden: 

(1) Anläßlich der Aufstellung der für dieses Jahr 
zu liefernden Meldungen werden die bis 
zum vorgesehenen Anmeldetermin noch nicht 
verkauften oder liquidierten Werte auf der 
Basis der Preise von 1948 bewertet. Jeder aus 
diesen Werten herrührende Ertrag soll an-
gegeben werden. 

(2) Die Signatarmächte sollen den Erlös aus dem 
Verkauf oder der Liquidierung der Werte, die 
sie vor oder nach dem 24. Januar 1946 verkauft 
oder liquidiert haben, melden. Jeder Ertrag aus 
diesen Werten vor ihrem Verkauf oder ihrer 
Liquidierung soll angegeben werden. 

(3)Werte, die in Form von Bargeld oder Bankkonten 
beschlagnahmt worden sind, sollen ebenso wie 
alle aus diesen Werten erzielten Erlöse bis zu 
ihrer Investierung, ihrer Neuinvestierung 
oder ihrer Überführung in öffentliches Eigen-
tum gemeldet werden. 

(4) Wenn Erlöse aus Verkäufen und Liquidierun-
gen, Werte in Form von Bargeld oder Bank-
konten oder die daraus erzielten Erträge in-
vestiert oder in öffentliches Eigentum über-
geführt worden sind, dann sollen diese Erlöse, 

Werte oder Erträge nur bis zum Höchstbetrag 
der im Zeitpunkt der Investierung oder der 
Übertragung investierten oder in öffentliches 
Eigentum übergeführten Summen angerechnet 
werden. 

Die Meldung soll umfassen: 

A. die Werte, die am 24. Januar 1946 mittelbar 
oder unmittelbar im Eigentum folgender Grup-
pen standen (oder ohne die erfolgte Beschlag-
nahme gestanden hätten): 
1. des deutschen Staats, der deutschen Regie-

rung, deutscher Gemeinde- und anderer 
öffentlicher Behörden und Organisationen 
oder der Nazipartei; 

2. von Einzelpersonen, die am 24. Januar 1946 
die deutsche Staatsangehörigkeit besaßen und 
sich zu diesem Zeitpunkt persönlich in 
Deutschland befanden oder ihren Aufenthalt 
in Deutschland hatten; 

3. von Einzelpersonen, die als deutsche Staats-
angehörige nach dem 24. Januar 1946 zwangs-
weise nach Deutschland repatriiert wurden 
oder deren zwangsweise Repatriierung nach 
Deutschland beabsichtigt ist; 

4. von jeder korporierten oder nicht korporier-
ten Körperschaft, die in Deutschland nach 
den deutschen Gesetzen gebildet ist; 

B. andere als in A erwähnte Werte, die zum Zeit-
punkt der Meldung (i) entweder beschlagnahmt, 
(ii) nicht freigegeben sind und (iii) deren Frei-
gabe nicht beabsichtigt ist in Fällen, wo 
1. sie am 24. Januar 1946 mittelbar oder un-

mittelbar Eigentum waren oder ohne die er-
folgte Beschlagnahme gewesen wären: 
a) von Personen, die zu irgendeiner Zeit 

zwischen dem Zeitpunkt der Besetzung 
oder Annexion des Landes durch Deutsch-
land oder des Eintritts dieser Regierung 
in den Krieg gegen Deutschland und dem 
24. Januar 1946 die deutsche Staatsange-
hörigkeit besaßen, 

b) von korporierten oder nicht korporierten 
Körperschaften, an denen zu irgendeiner 
Zeit zwischen dem Zeitpunkt der Be-
setzung oder Annexion des Landes durch 
Deutschland oder des Eintritts dieser Re-
gierung in den Krieg gegen Deutschland 
und dem 24. Januar 1946 deutsche Inter-
essen bestanden; 

2. solche Guthaben, die mittelbar oder unmittel-
bar Eigentum von vor dem 24. Januar 1946 
verstorbenen deutschen Staatsangehörigen 
waren oder ohne die Beschlagnahme ge-
wesen wären. 

Teil III 

6. Die Signatarmächte sind berechtigt, von dem 
ihnen auf das Lastkonto zu setzenden Betrag ge-
mäß den Bestimmungen dieses Teiles II die Werte 
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der folgenden Kategorien abzusetzen, wenn diese 
Werte (i) nicht beschlagnahmt, (ii) freigegeben 
waren oder (iii) freigegeben werden sollten: 

A. Patente, über die gemäß den Bestimmungen 
des Londoner Patentabkommens vom 27. Juli 1946 
verfügt wurde oder die danach in Gebrauch genom-
men wurden, sowie Fabrikmarken, Warenzeichen, 
literarisches und künstlerisches Eigentum, voraus-
gesetzt jedoch, daß alle Erträge oder Erlöse aus die-
sen Werten mit abgerechnet werden; 

B. Haushaltsgegenstände und in beschränktem 
Umfang Gegenstände des persönlichen Bedarfs, 
welche die nach Deutschland repatriierten Personen 
mitnehmen dürfen, sowie die nötigen Beträge für 
ihren Lebensunterhalt bis zur Durchführung der 
Repatriierung; 

C. Haushaltsgegenstände und in beschränktem 
Umfang Gegenstände des persönlichen Bedarfs der 

 Beamten des deutschen diplomatischen und konsu-
larischen Dienstes; 

D. die Werte, die religiösen Organisationen oder 
privaten Wohltätigkeitseinrichtungen gehören und 
ausschließlich religiösen oder wohltätigen Zwecken 
gewidmet sind; 

E. die Werte von Einzelpersonen deutscher 
Staatsangehörigkeit, die auf Einladung einer der 
alliierten Regierungen freiwillig nach Deutschland 
gegangen sind, um dieser Regierung zu helfen, und 
deren Fall einer wohlwollenden Behandlung unter-
zogen werden soll; 

F. die Werte, die Personen deutscher Staatsange-
hörigkeit gehören, welche jede der folgenden Be-
dingungen erfüllen: 

Sie müssen: 
(1) ihrer Freiheit beraubt gewesen sein in Ausfüh-

rung eines Gesetzes, einer Verordnung oder 
einer deutschen Maßnahme, die gewisse reli-
giöse oder rassische Gruppen oder gewisse Or-
ganisationen diskriminierte; 

(2) zu irgendeiner Zeit zwischen dem 1. Septem-
ber 1939 und der Aufhebung dieser Gesetze, 
Verordnungen oder Maßnahmen nicht im vollen 
Besitz der deutschen Staatsbürgerrechte gewe-
sen sein; 

(3) Deutschland in der Absicht verlassen haben, 
ihren dauernden Wohnsitz außerhalb Deutsch-
lands zu gründen (oder wenn sie Deutschland 
im Augenblick der im Abkommen von Paris vor-
gesehenen endgültigen Abrechnung noch nicht 
verlassen haben, den Nachweis führen können, 
daß sie die Absicht haben, Deutschland inner-
halb einer angemessenen Frist zu verlassen); 

(4) erwiesenermaßen gegen die Sache der Alliierten 
keine feindlichen Handlungen während des 
Krieges begangen haben; 

(5) sich in einer Lage befinden, die eine wohlwol-
lende Behandlung verdient. 

G. die Werte, die Personen deutscher Staatsange-
hörigkeit gehören, welche jede der folgenden Be-
dingungen erfüllen. 

Sie müssen: 
(1) Angehörige eines Mitgliedstaats der Interalli-

ierten Reparationsagentur sein oder gewesen 
sein; 

(2) früher in diesem Staat gewohnt haben; 

(3) Deutschland in der Absicht verlassen haben, 
ihren dauernden Wohnsitz in diesem Mitglied

-

staat der Interalliierten Reparationsagentur zu 
gründen oder, wenn sie Deutschland im Augen

-

blick der im Abkommen von Paris vorgesehe-
nen endgültigen Abrechnung noch nicht ver-
lassen haben, den Nachweis führen können, 
daß sie die Absicht haben, Deutschland inner-
halb einer angemessenen Frist zu verlassen; 

(4) ihre Loyalität gegenüber der alliierten Sache 
während des Krieges nachweisen können; 

(5) sich in einer Lage befinden, die eine wohlwol-
lende Behandlung verdient. 

H. die Werte, deren Nettowert gering ist oder 
von den durch die Beschlagnahme, Verwaltung 
oder den Verkauf entstandener Kosten verzehrt 
wird. 

I. die im Staatsgebiet einer Signatarmacht be-
findlichen Werte, die einer nach den Gesetzen eines 
anderen Staates — mit Ausnahme Deutschlands — 
organisierten Körperschaft gehören, in der die 
deutschen Anteile keine Kontrolle ausüben. 

J. Die im Staatsgebiet einer Signatarmacht be-
findlichen Werte, die einer nach deutschen Gesetzen 
organisierten Körperschaft gehören, an der nicht-
deutsche Anteile bestehen, in dem Maße, wie ein 
den nichtdeutschen Anteilen entsprechender Teil 
der Werte der Körperschaft den Eigentümern dieser 
Anteile freigegeben wird. 

K. Alle anderen mittelbar oder unmittelbar nicht-
deutschen Anteile, wenn diese Anteile nicht be-
schlagnahmt oder den nichtdeutschen Anteilseigen-
tümern zurückgegeben wurden oder noch zurück-
gegeben werden. 

Teil IV 

7. Die Signatarmächte werden gemäß den Be-
stimmungen des Teils II in den auf das Lastkonto 
zu setzenden Betrag die Güter in ihrem Zuständig-
keitsbereich nicht einbeziehen, die am 24. Januar 
1946 mittelbar oder unmittelbar Personen gehörten 
(oder gehört hätten, wenn sie nicht unter vorläu-
fige Verwaltung oder Zwangsverwaltung gestellt 
oder gesperrt, beschlagnahmt oder eingezogen wor-
den wären), die im Augenblick der Besetzung oder 
der Annexion ihres Aufenthaltslandes durch 
Deutschland oder zum Zeitpunkt des Kriegseintritts 
dieses Landes 
(a) Staatsangehörige dieses Landes, 
(b) keine deutschen Staatsangehörigen waren und 
(c) die deutsche Staatsangehörigkeit nicht durch 

Heirat erworben hatten unter der Voraus-
setzung, daß diese Bedingung die Anwendung 
der Regel 6 G nicht berührt. 

Teil V 
8. Vorbehaltlich der Bestimmungen der Regel 9 
A. werden die Signatarmächte gemäß den Be-

stimmungen des Teils II in den auf das Lastkonto 
zu setzenden Betrag die am 24. Januar 1946 in 
ihrem Zuständigkeitsbereich befindlichen Werte 
nicht einbeziehen, die — infolge eines mit einer 
anderen Regierung zur Vermeidung oder Lösung 
eines Zuständigkeitskonflikts abgeschlossenen Ab-
kommens oder Vergleichs — 
(i) nicht beschlagnahmt wurden und auch nicht be-

schlagnahmt werden oder von der Zwangsver-
waltung freigegeben wurden oder freigegeben 
werden oder die 

(ii) zur Entschädigung nichtfeindlicher Interessen 
verwendet wurden oder verwendet werden; 

B. kann jede Signatarmacht gemäß den Bestim-
mungen des Teils II von dem auf das Lastkonto zu 
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setzenden Betrag die Beträge abziehen, die sie 
einem andern Lande bezahlt hat oder bezahlen 
muß als Entschädigung für die im Paragraphen A 
genannten Werte, die dieses Land nicht beschlag-
nahmt oder von der Zwangsverwaltung freigestellt 
hat; 

C. wird jede Signatarmacht gemäß den Bestim-
mungen des Teils II in den auf das Lastkonto zu 
setzenden Betrag die Beträge einbeziehen, die sie 
von einem andern Land empfangen hat oder 
empfangen soll als Entschädigung für die in Para-
graph A genannten Werte, die sie nicht beschlag-
nahmt oder von der Zwangsverwaltung freigestellt 
hat. 

9. In dem Fall, in dem die in Regel 8 vorgesehe-
nen Ausgleichszahlungen Werte betreffen, die be-
schlagnahmt und noch nicht von der Zwangsver-
waltung freigestellt wurden, aber noch freigestellt 
werden sollen, und wenn 

A. sämtliche unmittelbar beteiligten Regierungen 
Signatarmächte sind, können diese Ausgleichs-
zahlungen von einer Signatarmacht nur unter den 
folgenden Bedingungen vorgenommen werden: 
(1) Nach Benachrichtigung des Generalsekretärs 

und der anderen unmittelbar beteiligten Signa-
tarmächte durch die zahlende Regierung; 

(2) nach Zustimmung der unmittelbar beteiligten 
Signatarmächte zur Verbuchung der entstehen-
den Abzüge und Gutschriften; 

B. eine der unmittelbar beteiligten Regierungen 
keine Signatarmacht ist, können diese Ausgleichs-
zahlungen von einer Signatarmacht nicht vorge-
nommen werden ohne die vorher erteilte Zustim-
mung des Generalsekretärs der Interalliierten Re-
parationsagentur. Die Entscheidung des General-
sekretärs unterliegt der Nachprüfung durch die 
Versammlung bis zum Ablauf von drei Monaten. 

T il VI 

10. Für die Anwendung des vorliegenden Teils 
soll unter dem Ausdruck „Stichtag" das Datum der 
Besetzung oder der Annexion des Staatsgebiets 
der betreffenden Signatarmacht durch Deutschland 
verstanden werden, je nachdem, welches Datum 
früher liegt. 

11. Die Signatarmächte sind berechtigt, gemäß 
den Bestimmungen des Teils II die nach dem Stich-
tag vom deutschen Staat oder von der deutschen 
Regierung oder von irgendeiner anderen natür-
lichen oder juristischen Person — wie sie Regel 5 
bestimmt — erworbenen Werte von dem auf das 
Lastkonto zu setzenden Betrag abzusetzen. 

12. Dessenungeachtet sollen auf das Konto jeder 
Signatarmacht angerechnet werden: 
(a) die nach dem Stichtag im Wege der Erbfolge 

erworbenen Werte; 
(b) die als Gegenleistung für irgendein nach dem 

Stichtag erworbenes Gut ausgeschütteten 
Summen — außer in den in (c) und (d) ge-
nannten Fällen; 

(c) alle nach dem Stichtag vom deutschen Staat, 
der deutschen Regierung oder irgendeiner Per

-

son oder Personenvereinigung — wie sie Regel 5 
bestimmt — in ihrem Zuständigkeitsbereich 
eingeführten oder darin geschaffenen Werte; 

(d) alle nach dem Stichtag von einer Person, die 
zu diesem Zeitpunkt nicht in einem der von 
Deutschland besetzten oder annektierten Län-
dern wohnte, erworbenen Güter. 

13. Die Signatarmächte können von dem auf das 
Lastkonto zu setzenden Betrag gemäß den Bestim-
mungen der Regel 12 (b) die in jener Regel er-
wähnten Gegenleistungen absetzen in der Höhe, 
wie die betreffenden Beträge ausgeschüttet 
wurden 
(a) in Reichsmark, 
(b) in Devisen, die in ihrem Gebiet ausgegeben 

und nach dem Stichtag auf Besatzungskosten-
konto oder gegen Reichsmark erworben wur-
den oder 

(c) in Form jedes anderen Gegenwertes, der nach 
dem Stichtag mittelbar oder unmittelbar ent-
weder im Austausch gegen (a) oder (b) oder 
ohne Gegenleistung — außer im Wege der 
Erbfolge — erworben wurde. 

14. Die Signatarmächte können von dem auf 
Lastkonto zu setzenden Betrag gemäß den Bestim-
mungen der Regel 12 (c) die in dieser Regel er-
wähnten Güter absetzen in der Höhe, wie diese 
Güter in besetzten oder annektierten Ländern er-
worben wurden 
(a) ohne jegliche Gegenleistung, 
(b) gegen Reichsmark, 
(c) gegen Devisen, die in dem Gebiet des betref-

fenden besetzten oder annektierten Landes aus-
gegeben und nach dem Stichtag auf Besatzungs-
konto oder gegen Reichsmark erworben wur-
den, oder 

(d) in Form jedes anderen Gegenwerts, der nach 
dem Stichtag mittelbar oder unmittelbar ent-
weder im Austausch gegen (b) oder (c) oder 
ohne Gegenleistung — außer im Wege der Erb-
folge — erworben wurde. 

15. Die Signatarmächte können von dem auf 
Lastkonto zu setzenden Betrag, gemäß den Bestim-
mungen der Regel 12 (d), die in dieser Regel er-
wähnten Güter absetzen in der Höhe, wie diese 
Güter erworben wurden 
(a) mittels Devisen, die in dem Gebiet eines be-

setzten oder annektierten Landes ausgegeben 
und nach dem Stichtag auf Besatzungskosten-
konto oder gegen Reichsmark erworben wur-
den oder 

(b) mittels jedes anderen Gegenwerts, der nach 
dem Stichtag mittelbar oder unmittelbar ent-
weder im Austausch gegen (a) oder ohne jede 
Gegenleistung — außer im Wege der Erb-
folge — erworben wurde. 

Teil VII 

16. Jede Signatarmacht kann von dem auf Last-
konto zu setzenden Wert der Güter die bereits be-
zahlten Beträge oder die zur Zahlung anstehenden 
Beträge abziehen zur Begleichung der nachfolgend 
aufgezählten Kategorien von Ausgaben: 

A. Rückständige Steuern bezüglich der der 
Meldepflicht unterliegenden Werte, die zur Zeit 
der Anmeldung fällig waren; 

B. gesetzliche Pfandrechte; 

C. vorgestreckte Verwaltungskosten für die der 
Meldepflicht unterliegenden Werte, die vor dem 
Anmeldetag entstanden sind; 

D. dingliche Belastungen von genau bestimmten 
Einzelobjekten; 

E. rechtsgültig vereinbarte, ungesicherte vertrag-
liche Forderungen gegenüber dem ehemaligen 
deutschen Eigentümer dieser Werte. 
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17. Hinsichtlich der in Regel 16 aufgezählten 
Kategorien A, B, D, E können die Signatarmächte 
Abzüge nur bis zur Höhe des Wertes der auf das 
Lastkonto zu setzenden spezifizierten Vermögens-
werte der einzelnen deutschen Eigentümer vor-
nehmen. 

18.  Außerdem können hinsichtlich der in Regel 16 
genannten Kategorie E ungesicherte vertragliche 
Forderungen nur abgezogen werden, wenn sie 

a. bezahlt sind oder fällig sind gemäß den gesetz-
lichen oder Verwaltungsvorschriften, die zur 
Zeit der Anmeldung in diesem Gebiet gültig 
sind; 

b. gleichzeitig den drei folgenden Bedingungen 
entsprechen: 
sie müssen 

(1) zugunsten eines Staatsangehörigen oder 
einer nach den Gesetzen des Landes organi-
sierten juristischen Person, in dessen Zustän-
digkeitsbereich die Werte belegen sind, oder 
zugunsten der Regierung dieses Landes oder 
zugunsten von in diesem Land wohnhaften 
Personen, die im Augenblick des Kriegsein-
trittes dieses Landes dort wohnten, abge-
schlossen sein; 

(2) den Signatarmächten vor dem 24. Januar 
1949 mitgeteilt oder während einer Frist von 
zwei Jahren nach der Beschlagnahme oder 
Anordnung der Zwangsverwaltung über den 
betreffenden deutschen Vermögenswert hin-
terlegt worden sein; 

(3) anläßlich eines vor dem 9. Mai 1945 mit dem  
ehemaligen deutschen Eigentümer des be-
treffenden Vermögenswertes in dem betei-
ligten Signatarland geschlossenen Vertrages 
geschaffen worden sein von einer in diesem 
Lande zur Zeit des Vertragsabschlusses 
wohnhaften Person oder von einer zu diesem 
Zeitpunkt gemäß den Gesetzen dieses Landes 
organisierten Gesellschaft oder im Namen 
dieser Person bzw. Gesellschaft. 

Teil VIII 

19. Die Signatarmächte können von dem auf das 
Lastkonto zu setzenden Betrag die Hälfte des 
Nettowerts abziehen von: 

A. Werten, die am Stichtag Gegenstand von ge-
richtlichen Verfahren bildeten mit dem Ziel der 
Feststellung, ob sie den Bestimmungen des Teils II 
unterworfen sind; 

B. Werten, bei denen die Signatarmacht und der 
Generalsekretär der Interalliierten Reparations-
agentur der Ansicht sind, daß 
(1) man den besonderen Umständen Rechnung tra-

gen müsse, 
(2) sie vernünftigerweise einem Gerichtsverfahren 

unterworfen werden sollten mit dem Ziele der 
Feststellung, ob sie den Bestimmungen des 
Teils II unterworfen sind. Die Entscheidung des 
Generalsekretärs unterliegt der Nachprüfung 
durch die Versammlung bis zum Ablauf von 
drei Monaten. 
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Anlage 4 zum Stenographischen Bericht der 217. Sitzung 

Schriftlicher Bericht 
des Ausschusses für Wiederaufbau und Wohnungswesen 

(18. Ausschuß) 

über den Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung  der Vorschriften über die 

Aufhebung des Mieterschutzes bei Geschäftsräumen und gewerblich 
genutzten unbebauten Grundstücken 

(Nm. 3126, 3419 der Drucksachen) 

Berichterstatter  :  Abgeordneter Lücke 

I.  

Vorgeschichte des Gesetzentwurfs 

In einem Antrag vom 5. 7. 1951 (Bundestags-
drucksache Nr. 2418) betreffend Notlage des Alt-
hausbesitzes haben die Koalitionsparteien die Bun-
desregierung ersucht, dem Bundestag Vorschläge 
zu unterbreiten, wie der immer drückender wer-
denden Notlage des Althausbesitzes und der Be

-

vorzugung eines Teils der Mieterschaft gegenüber 
dem anderen wirksam abgeholfen werden kann. 
Die Bundesregierung wurde insbesondere aufgefor-
dert, unverzüglich eine Regelung zu treffen, die die 
unterschiedliche Behandlung der Mieten und der 
Mieter gewerblicher Räume im Althausbesitz (er-
stellt bis zum 31. 3. 1924) und den nach diesem 
Stichtag errichteten Gebäuden beseitigt. Mit diesem 
Antrag waren die Ziele einer Reform des Miet- und 
Mietpreisrechts auf dem Gebiet der Geschäftsraum-
mieten klar umschrieben. Durch Angleichung des 
Mietpreisniveaus für Geschäftsräume sollten die 
Ertragslage des Althausbesitzes verbessert und zu-
gleich die Ungleichheiten der Wettbewerbsbedin-
gungen, die sich durch die Verschiedenartigkeit der 
Rechtslage bezüglich der Geschäftsräume im Alt-
und Neuhausbesitz ergeben hatten, beseitigt 
werden. 

Auf Grund dieses Antrags der Regierungspar-
teien hat sich die Bundesregierung im November 
1951 dazu entschlossen, unter Ausnutzung der den 
zuständigen Bundesministern erteilten Ermächtigun-
gen im Verordnungswege die Preisbindungen und 
den Mieterschutz für Geschäftsräume und gewerb-
lich genutzte unbebaute Grundstücke zu beseitigen 
und so einen Teil der in ihrer Regierungserklärung 
vom 20. 9. 1949 zum Ausdruck gebrachten 
wohnungs- und wirtschaftspolitischen Ziele zu ver-
wirklichen. Demgemäß erging die Verordnung 
PR 71/51 über Maßnahmen auf dem Gebiet des 
Mietpreisrechts vom 29. 11. 1951 (Bundesgesetz-
blatt I Seite 920), deren V. Abschnitt die Auf-
hebung der Preisbindungen für Geschäftsräume be-
trifft, und die Verordnung über Ausnahmen vom 
Mieterschutz vom 27. 11. 51 (Bundesgesetzblatt I 
Seite 926), durch deren § 2 in dem gleichen Um

-

fang, in dem die Preisbindungen beseitigt waren, 
auch der Mieterschutz für Geschäftsräume und ge-
werblich genutzte unbebaute Grundstücke aufge-
hoben wurde. Beide Verordnungen sind am 
1. 12. 1951 in Kraft  getreten;  der Mieterschutz bei 
Miet- und Pachtverhältnissen, die vor dem 1. 12. 
1951 begründet waren, sollte jedoch nach § 2 Abs. 2 
der erwähnten Verordnung erst zum 1. 4. 1952 
außer Kraft treten. Dieser Zeitpunkt ist durch die 
Verordnung vom 21. 3. 1952 (Bundesgesetzblatt I 
Seite 147) auf den 1. 7. 1952 hinausgeschoben 

 worden. 

Sofort bei Verkündung der Verordnungen und 
auch später noch wiederholt hat die Bundesregie-
rung in der  Öffentlichkeit zum Ausdruck gebracht, 
daß zur Erleichterung des Übergangs bei den vor 
dem 1. 12. 1951 begründeten Mietverhältnissen 
eine zunächst als „Vertragshilferegelung" bezeich-
nete Übergangsregelung im Gesetzgebungswege 
geschaffen werden solle. Ein entsprechender Ge-
setzentwurf ist nach Erörterung mit den beteiligten 
Wirtschaftskreisen dem Bundestag als Bundestags-
drucksache Nr. 3126 zugeleitet worden. Nach einer 
Grundsatzdebatte in der 196. Sitzung des Bundes-
tages am 28. 2. 1952 wurde beschlossen, diesen Ge-
setzentwurf dem Ausschuß für Wiederaufbau- und 
Wohnungswesen federführend und den  Aus-
schüssen für Wirtschaftspolitik und für Rechts-
wesen und Verfassungsrecht mitberatend zu über-
weisen. Auf Grund einer Vereinbarung zwischen 
den Vorsitzenden der genannten Ausschüsse wurde 
zunächst ein aus den drei beteiligten Ausschüssen 
gebildeter Unterausschuß mit der Beratung des 
Gesetzentwurfs beauftragt. Nach sieben Unteraus-
schußsitzungen konnte den Ausschüssen für Wirt-
schaftspolitik sowie Wiederaufbau und Wohnungs-
wesen als Ergebnis der ergänzte und umge-
arbeitete Entwurf vorgelegt werden, der alsdann 
in drei gemeinsamen Sitzungen in der Zeit vom 
13. bis 27. Mai abschließend beraten wurde. Inner-
halb der Regierungsparteien wurde über den Ent-
wurf Einigung erzielt, während ihm die sozial-
demokratische Fraktion ihre Zustimmung nicht er-
teilte. In zwei Sitzungen hat sich alsdann der Aus-
schuß für Rechtswesen und Verfassungsrecht mit 
dem Entwurf beschäftigt und am 29. 5. 52 dem Vor- 
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sitzenden des federführenden Ausschusses mitge-
teilt, daß mit Ausnahme von zwei geringfügigen 
Änderungsvorschlägen keine Erinnerungen gegen 
den Entwurf erhoben werden. 

II. 

Wirtschaftliche Motive des Gesetzentwurfs  

Den genannten Verordnungen und dem vor-
liegenden Gesetzentwurf liegen folgende Erwägun-
gen zugrunde: 

Es ist unbestritten, daß die auf den Stopp

-

Preisen beruhenden Geschäftsraummieten den 
heutigen Wirtschaftsverhältnissen in keiner Weise 
mehr entsprechen. Das Mißverhältnis einmal 
zwischen diesen Mieten und den Lasten und 
Reparaturkosten des Althausbesitzes, dann aber 
auch das Mißverhältnis zwischen den Mieten und  
den in den Mieträumen erzielten Geschäftsge-
winnen und Umsätzen war so erheblich geworden, 
daß der bisherige Rechtszustand nicht länger auf-
rechterhalten werden konnte. Deshalb sollte in 
erster Linie durch Erhöhung der Altbaumieten für 
Geschäftsräume die Ertragslage des Althausbesitzes 

verbessert werden Hier gegen kann nicht einge

-

wendet werden, daß der Althausbesitz im Gegen-
satz zu vielen anderen Vermögensanlagen die 
Kriegs- und Nachkriegsereignisse überdauert habe 
und daß ihm deshalb auch niedrige Mieten zuge-
mutet werden könnten; denn die Tatsache der Er-
haltung der Vermögenswerte wird im Rahmen des 
Lastenausgleichs berücksichtigt. Es ist aber un-
gerechtfertigt, diesen Umstand dem zufälligen 
Mieter zugute kommen zu lassen. Weiter hatten 
durch die frühere Regelung ein Teil der Geschäfts-
raummieter, nämlich die Mieter von Geschäfts-
räumen des Althausbesitzes, gegenüber den 
Mietern neugeschaffener Geschäftsräume eine un-
gerechtfertigte Vorzugsstellung erlangt. Den Alt-
baumietern fiel unverdient auf Kosten des Alt-
hausbesitzes ein Gewinn in den Schoß; denn die 
niedrigeren Mietunkosten haben unzweifelhaft 
keinen Ausdruck in niedrigeren Preisen gefunden. 
Im Zuge einer auf Herstellung geordneter Markt-
verhältnisse ausgerichteten Wirtschaftspolitik war 
es deshalb unerläßlich geworden, die durch die 
Unterschiede der Geschäftsraummieten im Alt- und 
Neuhausbesitz entstandene Verschiedenartigkeit 
der Wettbewerbsbedingungen zu beseitigen und 
durch die Möglichkeit einer Erhöhung der Alt-
raummieten wieder ein Verhältnis zwischen diesen 
und den allgemeinen Geschäftsunkosten herbeizu-
führen, das etwa den zur Zeit der Festlegung der 
Stopp-Preise maßgeblichen Wirtschaftsverhält-
nissen entspricht. 

Das Mieterschutzrecht ist seinem eigentlichen 
Wesen nach auf Wohnungen und Wohnräume zu-
geschnitten. Deshalb war der Mieterschutz, der 
nach dem Mieterschutzgesetz von 1923 zunächst 
auch auf Geschäftsräume erstreckt war, insoweit 
landesrechtlich vielfach schon im Jahre 1926 wieder 
beseitigt worden (insbesondere durch die preußische 
Verordnung vom 11. 11. 1926, GS. Seite 300). 
Reichsrechtlich ist der Mieterschutz für Geschäfts-
räume 1931 völlig aufgehoben worden. Im Zuge 
der Aufrüstungswirtschaft ist dann im Jahre 1937 
zunächst unter preisrechtlichen Gesichtspunkten er-
neut ein gewisser Kündigungsschutz auch für Ge-
schäftsräume geschaffen worden. Erst nach Kriegs-
ausbruch, durch die Verordnung vom 5. 9. 1939 
(RGB1. I Seite 1670), ist der Mieterschutz dann 
wieder auf Geschäftsräume erstreckt worden. Für 

gewerblich genutzte unbebaute Grundstücke ist er 
erstmalig im Jahre 1940 durch eine Verordnung 
vom 14. 8. 1940 (RGB1. I Seite 1104) eingeführt 
worden. Es handelt sich dabei unbestrittenermaßen 
um rein kriegsbedingte, weitgehend der Lenkung 
der Kriegswirtschaft dienende Maßnahmen. Es wird 
nicht verkannt, daß die weiteren Kriegsereignisse 
mit ihren furchtbaren Zerstörungen deutscher 
Städte dem Mieterschutz und den Preisbindungen 
für Geschäftsräume einen anderen und neuen Sinn 
gegeben haben. Gleichwohl hatten sich nach An-
sicht der Bundesregierung die Verhältnisse in-
zwischen so weit entwickelt, daß die zwangswirt-
schaftlichen Eingriffe weitgehend abgebaut und 
der Hausbesitz von diesen Beschränkungen befreit 
werden konnte. Dabei waren  auch noch folgende 
Gesichtspunkte maßgebend: 

Die Einführung des Mieterschutzes für Geschäfts-
räume und gewerblich genutzte unbebaute Grund-
stücke hatte eine Erstarrung der Besitzverhältnisse 

 nach einem ganz zufälligen Stand zur Folge. Das 
hat dazu geführt, daß ohne Rücksicht auf die ver-
traglich vereinbarte Mietzeit diejenigen, die als 
Mieter in dem entscheidenden Zeitpunkt die Be-
sitzer waren, eine erheblich stärkere Rechtsstellung 
erlangt hatten, als sie bei gewöhnlichem Lauf der  
Dinge gehabt hätten. Auf der anderen Seite stan-
d en viele aufstrebende tüchtige Kräfte und der 
unendlich große Kreis der Flüchtlinge, Vertriebe-
nen und Ausgebombten, die von der Möglichkeit, 
Mieträume zu erlangen, geradezu ausgeschlossen 
waren. Es erschien dringend geboten, auch in dieser 
Hinsicht eine Auflockerung zu schaffen. Außerdem 
war zu beachten, daß im Gegensatz zu den neu-
geschaffenen freifinanzierten Wohnräumen, bei 
denen auf Grund des Ersten Wohnungsbaugesetzes 
bereits Mieterschutz und Preisbindungen weggefal-
len waren, für die neugeschaffenen Geschäfts-
räume unter sonst gleichen Voraussetzungen der 
Mieterschutz und die Preisbindungen aufrechter-
halten worden waren. Diese auffallende Unstim-
migkeit, deren Bereinigung wiederholt gefordert 
worden war, ist nunmehr gleichfalls beseitigt. Nicht 
zuletzt sei schließlich noch erwähnt, daß die Besei-
tigung der Preisbindungen und des Mieterschutzes 
für Geschäftsräume einen bedeutsamen Schritt zur 
Wiederherstellung der Rentabilität des Hausbesit-
zes bedeutet und einen Anreiz zur Belebung der 
Neubautätigkeit überhaupt gibt. 

Die Mehrheit der Ausschüsse hat sich diese Be-
weggründe und wirtschaftlichen Zielsetzungen zu 
eigen gemacht. Sie hat es daher in Übereinstim-
mung mit der Auffassung der Bundesregierung für 
richtig gehalten, den Schritt zur Wiederherstellung 
der Vertragsfreiheit — allerdings mit den aus dem 
3. Abschnitt sich ergebenden Übergangsmaßnahmen 
- zu tun. Sie hat mit dieser Entscheidung zugleich 
die gegenteilige Auffassung der sozialdemokrati-
schen Fraktion abgelehnt, die zwar gleichfalls für 
eine Auflockerung des Miet- und Mietpreisrechts 
bezüglich der Geschäftsräume und gewerblich ge-
nutzten unbebauten Grundstücke eintrat, diese Auf-
lockerung aber im Rahmen des geltenden Mieter-
schutz- und Mietpreisrechts verwirklicht wissen 
wollte. 

III.  

Aufbau und Inhalt des Entwurfs im allgemeinen  

Die Rechtsgültigkeit der auch als „Kleine Miet-
reform" bezeichneten beiden Verordnungen vom 27. 
und 29. 11. 1951 ist unter verfassungsrechtlichen 
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Gesichtspunkten mit Gründen, die hier keiner Er-
örterung bedürfen, angegriffen worden. Um die 
hierdurch entstandene Rechtsunsicherheit zu besei-
tigen und unfruchtbaren Auseinandersetzungen den 
Boden zu entziehen, haben die Ausschüsse, ohne zu 
diesen Fragen Stellung zu nehmen, einer Anregung 
des Bundesrats folgend, den Inhalt der beiden Ver-
ordnungen, soweit er sich auf Geschäftsräume und 
gewerblich genutzte unbebaute Grundstücke be-
zieht, sachlich unverändert in den nunmehr vorlie-
genden Text des Gesetzentwurfs in Gestalt seiner 
beiden ersten Abschnitte übernommen. Diese bei-
den Abschnitte sehen nunmehr die Aufhebung der 
Preisbindungen und des Mieterschutzes für Ge-
schäftsräume und gewerblich genutzte unbebaute 
Grundstücke vor. Sie enthalten weiter die erfor-
derlichen Begriffsbestimmungen und die Abgren-
zung des Anwendungsbereichs in den Fällen, in 
denen Geschäftsräume und Wohnräume den Gegen-
stand eines einheitlichen Mietverhältnisses bilden. 
Durch den Einbau dieser Bestimmungen ist zu-
gleich einem mehrfach geäußerten Wunsch ent-
sprochen, der darauf abzielt, die bisher zerstreuten 
Bestimmungen für Miet- und Pachtverhältnisse 
über Geschäftsräume und gewerblich genutzte un-
bebaute Grundstücke in einem einheitlichen Gesetz 
zusammenzufassen. 

Der 3. Abschnitt des Gesetzes regelt die Voraus-
setzungen und das Verfahren des Kündigungs-
widerrufs für diejenigen Miet- und Pachtverhält-
nisse, die vor dem 1. 12. 1951 begründet 
worden sind. Der Zweck dieser Vorschriften ist es, 
unter grundsätzlicher Aufrechterhaltung der Kün-
digungsfreiheit einen billigen Ausgleich der Inter-
essen der Hausbesitzer und der Geschäftsraummie-
ter und -pächter für eine Übergangszeit herbeizu-
führen, um so Härten, die sich aus der unvermittel-
ten Wiederherstellung der Vertragsfreiheit ergeben 
hätten, vorzubeugen und den Übergang von einer 
gebundenen zu einer freien Wirtschaftsform zu er

-

leichtern. Die Mehrheit der Ausschüsse hat sich 
auch insoweit grundsätzlich der von der Bundes-
regierung vorgeschlagenen Lösung angeschlossen. 
Sie ließ sich dabei von der Erwägung leiten, daß 
bei grundsätzlicher Bejahung des Privateigentums 
und der Wirtschafts- und Vertragsfreiheit jede 
mißbräuchliche Ausnutzung dieser Freiheit verhin-
dert werden müsse und daß gerade, wenn auf der 
einen Seite entscheidende Maßnahmen zur Wieder-
herstellung dieser Freiheit geschehen, auf der an-
deren Seite auch die dem Eigentum innewohnenden 
sozialen Bindungen zum Ausdruck kommen 
müssen. Von dieser grundsätzlichen Einstellung 
aus sind die einzelnen Bestimmungen des 3. Ab-
schnitts des Gesetzentwurfs zu betrachten. Was 
die rechtstechnische Regelung dieses 3. Abschnitts 
betrifft, so knüpft er in seinen materiell-recht-
lichen Bestimmungen weitgehend an das Mieter-
schutzgesetz, in seiner verfahrensrechtlichen Kon-
zeption an das im Arbeitsrecht bewährte System 
des Kündigungswiderrufs an. In Abwandlung der 
ursprünglichen Regierungsvorlage haben sich die 
Ausschüsse der vom Bundesrat vertretenen und 
auch von der Bundesregierung gebilligten Auffas-
sung angeschlossen, daß zweckmäßig nicht in 
jedem Falle der Mieter zur Erhebung einer Kün-
digungswiderrufsklage gezwungen werden solle, 
sondern daß dem Mieter der Anspruch auf Wider-
ruf der Kündigung als ein Gegenrecht gegen den 
Räumungsanspruch des Vermieters gegeben wer-
den solle, das in einem Räumungsprozeß dem 
Vermieter einredeweise entgegengehalten werden 
kann. Diesen Gedankengängen entspricht die 

verfahrensrechtliche Ausgestaltung des vorliegen-
den Entwurfs. Mit dieser Regelung hat die Mehr-
heit der Ausschüsse die andersartige Konzeption 
der sozialdemokratischen Fraktion abgelehnt, die 
für eine Auflockerung des geltenden Mietrechts 
unter grundsätzlicher Aufrecherhaltung der Preis-
bindungen und des Mieterschutzes für Geschäfts-
räume und gewerblich genutzte unbebaute Grund-
stücke eingetreten ist. Ungeachtet dieser mehr 
rechtssystematischen als praktischen Unterschei-
dung haben sich in sachlichen Fragen grundlegende 
Unterschiede zwischen der in dem Gesetzentwurf 
niedergelegten Auffassung der Regierungsparteien 
und der Auffassung der Opposition nicht ergeben. 

Angesichts der vielfach sehr verwickelten wirt-
schaftlichen Verhältnisse, die sich im heutigen 
Mietrecht, insbesondere auch durch Baukostenzu-
schüsse, ergeben haben, haben es die Ausschüsse 
auch — dem Vorschlag der Regierungsvorlage fol-
gend — für richtig gehalten, sich nicht mit Gene-
ralklauseln zu begnügen, sondern eine größere 
Anzahl ins einzelne gehender Vorschriften zu 
schaffen. Gegen diese Art der Behandlung des 
Stoffes ist eingewendet worden, daß sie zu einer 
unerfreulichen Kasuistik führe und das Verständ-
nis des Entwurfs im ganzen erschwere. Gegenüber 
diesen Bedenken hat sich die Mehrheit der Aus-
schüsse auf den Standpunkt gestellt, daß die Rege-
lung gewisser typischer Lebensverhältnisse (ins-
besondere Eigenbedarf, Förderung der Wiederauf-
bautätigkeit, Behandlung der Baukostenzuschüsse) 
nicht nur zweckmäßig, sondern unerläßlich sei, um 
nach Möglichkeit Streitigkeiten nicht erst aufkom-
men zu lassen und im Falle von Streitigkeiten der 
Entscheidung hinreichend klare Grundlagen zu 
geben. 

Von besonderer Bedeutung ist für den Gesetz-
entwurf die Regelung der Mietpreisfrage. Der Ge-
setzentwurf sieht seine Aufgabe darin, unter 
grundsätzlicher Aufrechterhaltung der Preisfrei-
heit ungerechtfertigten Preissteigerungen ent-
gegenzuwirken und diejenigen Mieter und Päch-
ter, deren Miet- und Pachtverhältnisse vor dem 
1. 12. 1951 begründet worden sind, vor einer 
Ausnutzung einer etwa örtlich noch bestehenden 
Mangellage und vor übertriebenen Mietpreisfor-
derungen zu schützen. Als obere Grenze für eine 
Mietpreiserhöhung bei solchen Miet- und Pachtver-
hältnissen sieht der Entwurf die ortsübliche Miete 
für vergleichbare Objekte vor. Soweit die Feststel-
lung dieser ortsüblichen Miete, was namentlich in 
der Übergangszeit nicht selten zutreffen wird, er-
heblichen Schwierigkeiten begegnet, tritt an die 
Stelle der ortsüblichen Miete eine nach näher fest-
zusetzenden Grundsätzen zu bestimmende Kosten-
miete. Eine Einschaltung der Preisbehörden in die 
Mietpreisbildung ist nicht vorgesehen. Streitig-
keiten über die angemessene Miete werden nach 
dem Gesetzentwurf durch die ordentlichen Gerichte 
entschieden; einer Vorschaltung der auf freiwil-
liger Grundlage gebildeten Schiedsstellen setzt der 
Entwurf Hindernisse nicht entgegen. 

Der 4. Abschnitt des Gesetzes endlich enthält die 
erforderlichen Übergangs- und Schlußvorschriften. 
Er geht von der Tatsache aus, daß schon vor dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes in einer großen Zahl 
von Fällen Kündigungen auf Grund des § 52 b des 
Mieterschutzgesetzes zum Zeitpunkt des Außer-
krafttretens des Mieterschutzes erfolgt sind und 
daß bereits eine Anzahl von gerichtlichen Urteilen 
vorliegt, in denen Mieter auf Grund der erwähn- 
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ten Vorschrift des Mieterschutzgesetzes zur Räu-
mung zum 1. 7. 1952 verurteilt worden sind. 
Der Entwurf schließt sich dabei teilweise an die 
entsprechenden Vorschriften des Mieterschutzgeset-
zes (§§ 52 b, 52 c) an. Er gewährt im übrigen auch 
denjenigen Mietern den Schutz des Gesetzes, die, 
wie es in einigen Fällen geschehen ist, rechts-
kräftig zur Räumung verurteilt worden sind. Er 
enthält im übrigen in seinen §§ 28 und 29 Vor-
schriften, die der Überleitung von Preis- und son-
stigen Vereinbarungen, die vor dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes geschlossen worden sind, auf die 
durch dieses Gesetz geschaffene Rechtslage dienen. 

IV 

Erläuterung des Entwurfs im einzelnen  

Zur Erläuterung der einzelnen Bestimmungen 
des Entwurfs ist folgendes auszuführen: 

Der erste Abschnitt enthält die Vorschriften über 
die preisrechtliche Freigabe der Mieten für Ge-
schäftsräume und gewerblich genutzte Grundstücke 
und regelt einige damit in Zusammenhang stehende 

 Fragen in Übereinstimmung mit dem V. Abschnitt 
der VO PR 71/51. 

Zu§ 1: 

§ 1 entspricht dem § 13 der Verordnung 
PR 71/51. Die hier vorgesehene Rückwirkung auf 
den 1. 12. 1951 hat lediglich die Bedeu-
tung klarzustellen, daß seit dem 1. 12. 1951 neu 
abgeschlossene Miet- und Pachtverträge entspre-
chend der durch die Verordnung PR 71/51 ge-
schaffenen Rechtslage von Anfang an nicht mehr 
unter Preisbindungen stehen. Für die vor dem 
1. 12. 1951 begründeten Miet- und Pachtver-
hältnisse regeln sich die Folgen der Preisfreigabe 
nach dem 3. Abschnitt und den Übergangsbestim-
mungen (insbesondere §§ 28, 29). 

Zu § 2: 

Die Absätze 1 und 2 bestimmen, welche Räume 
als „Geschäftsräume" für die Anwendung des Ge-
setzes in Betracht kommen. Diese Bestimmungen 
stimmen sachlich mit denen der Verordnungen vom 
27. und 29. 11. 1951 überein und knüpfen an die 
frühere Rechtsprechung zum Mieterschutzrecht und 
an das Mietpreisrecht an. Geschäftsräume sind nach 
der Begriffsbestimmung des Absatzes 1 Räume, die 
nach ihrer baulichen Anlage und Ausstattung auf 
die Dauer anderen als Wohnzwecken zu dienen be-
stimmt sind und solchen Zwecken dienen. Daraus 
folgt, daß Geschäftsräume, die für Wohnzwecke 
benutzt werden, nicht unter die Regelung des Ge-
setzes fallen; für sie sind weiterhin die für Wohn-
räume geltenden Vorschriften anzuwenden. Die 
Absätze 2 und 3 regeln den Fall, daß eine Woh-
nung zu anderen als Wohnzwecken (z. B. gewerb-
lichen oder freiberuflichen Zwecken) verwendet 
wird, und zwar in folgendem Sinne: Eine solche 
Wohnung wird bei Anwendung des Gesetzes Ge-
schäftsräumen dann gleichgestellt, wenn sie zu 
mehr als der Hälfte der Wohnfläche für andere 
als Wohnzwecke verwendet wird; insbesondere 
werden also auch Wohnungen, die ganz zweckent-
fremdet sind und zu gewerblichen oder beruflichen 
Zwecken benutzt werden, bei Anwendung des Ge-
setzes als Geschäftsräume behandelt. Für den Fall, 
daß eine Wohnung zwar hiernach als Geschäfts

-

raum zu behandeln ist, aber teilweise auch zu 
Wohnzwecken benutzt wird, gibt § 12, soweit es 
sich um vor dem 1. 12. 1951 begründete Mietver-
hältnisse handelt, weitgehende Schutzvorschriften. 
Der Fall, daß eine Wohnung zu weniger als der 
Hälfte ihrer Wohnfläche anderen als Wohnzwecken 
dient, wird durch Abs. 3 geregelt. Hiernach 
bleiben zum Schutz des Mieters die Mietpreis-
bindungen und, wie sich aus § 5 Abs. 3 ergibt, der 
Mieterschutz aufrechterhalten; der Vermieter kann 
aber für die zu Geschäftszwecken genutzten Räume 
einen Zuschlag erheben. 

Zu § 3: 

§ 3 regelt den Fall, daß Wohnräume und Ge-
schäftsräume im Sinne des § 2 Abs. 1 den 
Gegenstand eines einheitlichen Mietverhältnisses 
bilden. Auch hier bleiben Mietpreisbindungen und 
Mieterschutz grundsätzlich aufrechterhalten, es sei 
denn, daß der Mietwert der Wohnräume weniger 
als 1 13 des gesamten Mietwerts der vermieteten  

Räume beträgt. Dabei ist in Ergänzung der  

früheren Bestimmungen zur Klarstellung be-
stimmt, daß eine nach dem 1. 12.  1951 eingetretene  
oder eintretende Änderung des Mietwerts bei den 
vor diesem Zeitpunkt begründeten Mietverhält-
nissen außer Betracht bleibt. Die Frage der Miet-
erhöhung bei Fortbestehen der Preisbindungen ist 
für den geschäftlich genutzten Teil in den Ab-
sätzen 3 und 4 in dem gleichen Sinne geregelt, wie 
dies in den allgemeinen Ausführungen bereits als 
Grundgedanke des Entwurfs festgehalten ist 
(grundsätzlich ortsübliche Miete, hilfsweise Kosten-
miete). 

Zu § 4: 

§ 4 überträgt die Vorschriften der §§ 1 bis 3 auch 
auf Pachtverhältnisse. 

Der Zweite Abschnitt betrifft die Aufhebung des 
Mieterschutzes. Er ersetzt in § 5 den § 2 der VO 
vom 27. 11. 1951 und enthält in den §§ 6 und 7 
Vorschriften, die für alle Mietverhältnisse über 
Geschäftsräume und gewerblich genutzte unbe-
baute Grundstücke ohne Rücksicht darauf gelten, 
ob sie vor oder nach dem 1. 12. 1951 begründet 
worden sind. 

Zu§ 5: 

§ 5 entspricht dem § 2 der VO vom 27. 11. 1951 
und nimmt die Miet- und Pachtverhältnisse über 
Geschäftsräume und gewerblich genutzte unbe-
baute Grundstücke im gleichen Umfang vom 
Mieterschutz aus, wie dies durch §§ 2, 3 hinsicht-
lich der Preisbindungen geschehen ist. 

Diese Befreiung vom Mieterschutz beseitigt 
lediglich die bisher durch das Mieterschutzgesetz 
geschaffenen Beschränkungen; sie läßt aber, wie 
zur Klarstellung hervorzuheben ist, Vereinbarun-
gen über Mietzeit und Kündigungsmöglichkeiten 
unberührt. Sie schafft also nicht etwa Kündigungs-
möglichkeiten, die nach den Vereinbarungen der 
Beteiligten nicht bestehen. 

Zu §§ 6 und 7:  
Während nach § 52 e MSchG in einer durch ihre 

fast undurchsichtigen Verweisungen außerordent- 
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lich schwer verständlichen Weise eine große An-
zahl von Vorschriften des Mieterschutzgesetzes auf 
Miet- und Pachtverhältnisse, die durch eine Ver-
ordnung auf Grund der §§ 52 und 53 MSchG vom 
Mieterschutz ausgenommen sind, anwendbar blei-
ben, haben sich die Ausschüsse abweichend von 
der Regierungsvorlage dahin entschieden, von 
diesen Vorschriften nur die wichtigsten und für 
Geschäftsräume praktisch bedeutsamsten Schutz-
vorschriften in das Gesetz zu übernehmen. Dies 
geschieht durch § 6 hinsichtlich der Frage der 
Kündigungsfristen und durch § 7 hinsichtlich der 
Frage der Räumungsfristen und der vorläufigen 
Vollstreckbarkeit. Im übrigen sind auf die Miet-
und Pachtverhältnisse über Geschäftsräume und 
gewerblich genutzte unbebaute Grundstücke die 
allgemeinen Vorschriften des bürgerlichen und 
Verfahrensrechts anzuwenden. Damit ist auch in 
dieser Hinsicht ein erheblicher Schritt zur Wieder-
herstellung der Vertragsfreiheit und zur Rechts-
vereinfachung getan. Dabei gingen die Ausschüsse 
davon aus, daß es nicht angebracht ist, auf sozialen 
Erwägungen beruhende Beschränkungen, die auf 
dem Gebiet der Wohnungsmiete notwendig und 
gerechtfertigt sind, auf die Geschäftsraummiete zu 
übertragen. 

Der 3. Abschnitt enthält die oben bereits er-
wähnten Vorschriften über den Kündigungswider-
ruf zum Schutz derjenigen Mieter und Pächter, 
deren Miet- und Pachtverhältnisse vor dem 1. 12. 
1951 begründet worden sind. Er regelt in seinen 
§§ 8 bis 20 die Miet verhältnisse, erklärt in § 21 
diese Vorschriften mit geringen Abweichungen 
auch auf Pacht verhältnisse für anwendbar und 
bestimmt in § 22 den zeitlichen Anwendungs-
bereich. 

 

Zu§ 8: 

§ 8 enthält die grundlegende Vorschrift. Er stellt 
als Grundsatz auf, daß der Mieter in den durch die 
Freigabe betroffenen Fällen von dem Vermieter 
den Widerruf der Kündigung verlangen kann, 
wenn 

a) die Kündigung dem Mieter erhebliche wirt-
schaftliche Nachteile oder, soweit die Räume 
öffentlichen Zwecken dienen, eine Gefährdung 
öffentlicher Belange mit sich bringt, und wenn 

b) dem Vermieter die Fortsetzung des Mietver-
hältnisses zugemutet werden kann. 

Diese generalklauselartige Bestimmung erhält 
durch die §§ 9 bis 12 näheren Inhalt. Im einzelnen 
ist zur Erläuterung des § 8 noch folgendes auszu-
führen: 

Die Ausschüsse haben sich in Übereinstimmung 
mit der Regierungsvorlage dahin entschieden, daß 
„erhebliche wirtschaftliche Nachteile" die notwen-
dige, aber auch erforderliche Voraussetzung für 
den Anspruch auf Widerruf der Kündigung dar-
stellen. Die Ausschüsse haben sich damit auf den 
Standpunkt gestellt, daß weder jeder geringfügige 
Nachteil den Anspruch auf Widerruf der Kündi-
gung begründen kann noch etwa die für den Mieter 
entstehenden Nachteile nur dann beachtlich sein 
könnten, wenn sie geradezu zu einer Existenzver-
nichtung führen müßten. Als erheblicher wirt-
schaftlicher Nachteil wird insbesondere der Um-
stand anzusehen sein, daß bei Verlegung der Ge-
schäftsräume der Verlust eines erheblichen Teils 
der bisherigen Kundschaft zu besorgen ist. 

Auch ohne Entstehung wirtschaftlicher Nachteile 
ist der Anspruch auf Widerruf der Kündigung dann 
begründet, wenn die Mieträume öffentlichen 
Zwecken dienen und die Kündigung eine Gefähr-
dung öffentlicher Belange mit sich bringt. Die An-
wendung dieser Vorschrift auf die zu staat-
lichen, gemeindlichen oder sonstigen behördlichen 
Zwecken gemieteten Räume ist klar (z. B. Post-
räume). Die Ausschüsse haben sich andererseits 
gegen eine zu weit gehende Ausdehnung des 
Schutzes gewendet und es ausdrücklich abgelehnt, 
den Schutz der Vorschrift allen Mietverhältnissen 
über Räume zu gewähren, die zwar nicht öffent-
lichen Zwecken, aber öffentlichen Aufgaben dienen. 
Der Begriff der öffentlichen Zwecke ist im bis-
herigen Mietrecht in § 32 MSchG verwendet und 
bezieht sich dort nur auf Gebäude, die im Eigen-
tum oder in der Verwaltung des Bundes oder eines 
Landes stehen. Dies schließt nicht aus, daß er im 
Zusammenhang mit dem § 8 des vorliegenden Ge-
setzes auch dann angewendet werden kann, wenn 
es sich um Räume handelt, die nicht an die öffent-
liche Hand, sondern an gemeinnützige, der Öffent-
lichkeit dienende Privatorganisationen vermietet 
sind (z. B. Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Deutsches 
Rotes Kreuz und Innere Mission). 

Aus der Fassung des Halbsatzes 2 des 1. Ab-
satzes ergibt sich, daß der Vermieter die Beweis-
last trägt, wenn er gegenüber dem Anspruch des 
Mieters auf Widerruf der Kündigung die Unzumut-
barkeit einer Fortsetzung des Mietverhältnisses 
geltend macht. 

Abs. 2 entspricht dem 1 Abs. 4 MSchG und ist 
wie dieser auf andere Fälle des Eintritts in ein 
Mietverhältnis entsprechend anzuwenden. 

Zu§ 9: 

§ 9 regelt im einzelnen eine Reihe von Tatbe-
ständen, in denen der Vermieter die Fortsetzung 
des Mietverhältnisses ablehnen kann. Die Aufzäh-
lung dieser Tatbestände ist, wie sich aus dem Wort 
„insbesondere" ergibt, nicht abschließend. Vielmehr 
entspricht es der durch das Gesetz angestrebten 
Lockerung und Elastizität, daß dem Vermieter auch 
die Berufung auf besondere Umstände des Einzel-
falles offengehalten wird. Im einzelnen ist folgen-
des auszuführen. 

1. Der Vermieter kann die Fortsetzung des Miet-
verhältnisses ablehnen, wenn er zur Kündigung 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt 
ist. Die Gründe für eine solche Kündigung ergeben 
sich aus den §§ 553, 554 BGB und den etwaigen 
Vereinbarungen der Vertragsteile. 

2. Besonders eingehend wurde in den Aus-
schüssen die Frage erörtert, unter welchen Voraus-
setzungen ein Eigenbedarf des Vermieters die Fort-
setzung des Mietverhältnisses für ihn unzumutbar 
macht. Die Ausschüsse haben sich in dieser Frage 
dahin entschieden, daß abweichend von der Regie-
rungsvorlage auch unter den Voraussetzungen 
dieses Gesetzes an einer Interessenabwägung, wie 
sie in § 4 MSchG vorgesehen ist, festgehalten wer-
den müsse. Sie haben allerdings über § 4 MSchG 
hinaus dem Eigenbedarf des Vermieters den Eigen-
bedarf seines Ehegatten oder eines Verwandten 
gerader Linie gleichgestellt. Zur Klarstellung ist 
durch einen von den Ausschüssen beschlossenen 
Zusatz ausgesprochen, daß ein Eigenbedarf nicht 
geltend gemacht werden kann, wenn dem Mieter 
in den bisher von ihm innegehabten Räumen in 
seinem Geschäftszweig eine unzumutbare Kon- 
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kurrenz gemacht und der vom Mieter geschaffene 
Geschäftswert (good will) ausgenützt werden soll. 

3. Abs. 1 Nr. 3 erleichtert den Wiederaufbau oder 
die Wiederherstellung eines zerstörten oder be-
schädigten Grundstücks. 

4. Abs. 1 Nr. 4 in Verbindung mit den Absätzen 2 
bis 4 regelt die Mietpreisfrage. Anknüpfend an 
§ 3 a MSchG ist vorgesehen, daß dem Vermieter 
die Fortsetzung des Mietverhältnisses nicht zuge-
mutet werden kann, wenn der Vermieter bei 
anderweitiger Vermietung eine höhere als die bis-
herige Miete erzielen könnte und der Mieter sich 
weigert, in eine angemessene Mieterhöhung einzu-
willigen. Als angemessen ist eine Mieterhöhung in 
Abs. 2 dann bezeichnet, wenn und soweit die von 
dem Vermieter geforderte Miete die ortsübliche 
Miete für Geschäftsräume oder Grundstücke 
gleicher Art und Lage, wie sie sich nach Wegfall 
der Preisbindungen bildet, nicht übersteigt. Wenn 
die Feststellung einer ortsüblichen Miete erhebliche 
Schwierigkeiten bereitet, so tritt an die Stelle der 
ortsüblichen Miete die Kostenmiete, die sich aus 
der in § 3 Abs. 4 vorgesehenen Verordnung ergibt. 
Durch Abs. 4 schließlich ist klargestellt, daß der 

Mieter , w enn er sich den Anspruch auf Fortsetzung  
des Mietverhältnisses erhalten will, nicht jede etwa 
im Wettbewerb gebotene, über die vorgenannten 
Mietsätze hinausgehende Miete anzubieten genötigt 
ist.  

Zu § 10:  

§ 10 spricht aus, daß der Mieter sich auf wirt-
schaftliche Nachteile im Sinne des § 8 Abs. 1 in 
zwei Fällen nicht berufen kann, nämlich: 
a) bei Vorhandensein einer wirtschaftlich im 

wesentlichen gleichwertigen Ausweichmöglich-
keit. Dabei wird zu berücksichtigen sein, daß 
bei gewissen Geschäftszweigen die Kundschaft 
nur innerhalb eines örtlich stark begrenzten 
Bereichs erhalten bleiben kann, 

b) wenn der Vermieter den Mieter angemessen  
entschädigt. Dies ist nicht so zu verstehen, als 
ob der Vermieter in jedem Falle dem Mieter 
eine Entschädigung leisten müßte; vielmehr ist 
damit nur gesagt, daß der Mieter, wenn der 
Vermieter ihn entschädigt, keinen Anspruch auf 
Widerruf der Kündigung hat. Diese Möglichkeit, 
den Widerruf der Kündigung abzuwenden, muß 
aber naturgemäß bei Gefährdung öffentlicher 
Belange ausscheiden. 

Die Ausschüsse haben sich dafür entschieden, die 
in der Regierungsvorlage enthaltene Bestimmung, 
daß Umzugskosten nicht als wirtschaftliche Nach-
teile im Sinne des § 8 Abs. 1 anzusehen sind, zu 
streichen. Durch diese Streichung sollte nicht zum 
Ausdruck gebracht werden, daß nunmehr in jedem 
Falle der Umstand, daß Umzugskosten entstehen, 
schon zur Begründung eines Anspruchs auf Wider-
ruf der Kündigung ausreichen sollte. Es sollte aber 
dadurch die Möglichkeit eröffnet werden, in be-
sonderen Fällen auch etwa entstehende Umzugs-
kosten zu berücksichtigen. 

Zu § 11:  

§ 11 regelt für die vor dem 1. 12. 1951 begrün-
deten Mietverhältnisse den wichtigen Fall, daß der 
Mieter einen Beitrag zur Schaffung oder Instand-
setzung der Mieträume erbracht hat. Über das 
Mieterschutzgesetz hinaus, das diesen Fall nicht 
berücksichtigt, ist in diesem Falle der Schutz des 

Mieters verstärkt, indem dem Vermieter die Be-
rufung auf Eigenbedarf schlechthin abgeschnitten 
ist. Abs. 2 regelt näher die Voraussetzungen, unter 
denen ein Beitrag als erheblich anzusehen ist; 
Abs. 3 ermöglicht eine angemessene Berücksichti-
gung des vom Mieter geleisteten Beitrags bei der 
Bemessung der Miethöhe. Angesichts der Viel-
gestaltigkeit der möglichen wirtschaftlichen Ver-
hältnisse und Rechtsbeziehungen ist in diesen Be-
stimmungen von starren Vorschriften abgesehen. 
Die Möglichkeit einer ergänzenden Regelung im 
Verordnungswege ist durch den auf Grund der Be-
schlüsse der Ausschüsse eingefügten letzten Satz 
des Abs. 3 eröffnet. Auf die ergänzenden Bestim-
mungen des § 18 wird verwiesen.  

Zu §12:  

§ 12 betrifft die vor dem 1.12.1951 begründeten  
Mietverhältnisse, die sich gleichzeitig auf Wohn-
räume und Geschäftsräume beziehen und bei denen 
nicht schon nach den Bestimmungen des 1. und 2. 
Abschnitts Mieterschutz und Preisbindungen auf-
rechterhalten werden. § 12 stellt in diesen Fällen 
die Mieter im Hinblick auf den Mieterschutz im 

 wesentlichen nich anders, als sie nach dem Mieter

-

schutzgesetz gestanden hatten. Ein Unterschied er-
gibt sich nur insofern, als für das Mietverhältnis  
im ganzen nicht die bisherigen Preisvorschriften,  

sondern die sich aus § 9 Abs. 2 bis 4 ergebende  
Miete maßgeblich ist. Abs. 2 macht die selbstver-
ständliche Ausnahme für den Fall, daß der Mieter  
die Möglichkeit hat, sich bezüglich der Wohnräume  

unter zumutbaren Bedingungen einen ange-
messenen Ersatz zu verschaffen. In diesem Falle  
richtet sich die Rechtsstellung des Mieters nach den  
allgemeinen Vorschriften der §§ 8 ff.  

Zu §§13,14:  

Die §§ 13, 14 regeln gewisse formale Veraus-
setzungen für die Geltendmachung des Anspruchs  
auf Widerruf der Kündigung. In grundsätzlicher  
Übereinstimmung mit der Regierungsvorlage, wie  
sie sich auf Grund der Änderungsvorschläge des  
Bundesrats ergeben hat, wenn auch im einzelnen  

mit gewissen sachlichen Abweichungen, waren die  
Ausschüsse der Auffassung, daß es zweckmäßig  
ist, die Geltendmachung des Anspruchs auf Wider-
ruf der Kündigung nicht unbegrenzt zuzulassen.  

Deshalb ist in § 13 bestimmt, daß der Mieter den  

Anspruch auf Widerruf der Kündigung verliert,  

wenn er ihr nicht schriftlich widerspricht, und zwar  
innerhalb eines Monats seit Zugang einer schrift-
lichen Belehrung des Vermieters über Form und  

Frist eines solchen Widerspruchs. Diese Belehrung  

des Vermieters kann mit der Kündigung verbunden  

werden. Sie kann auch erst nach der Kündigung er-
folgen. Im Gegensatz zu dieser Belehrung ist für die  
Kündigung selbst die Schriftform nicht vorge-
schrieben. Eine Belehrung über die Möglichkeit des  
Widerspruchs haben die Ausschüsse in Übereinstim-
mung mit der Bundesregierung für notwendig und 
zweckmäßig und auch dem Vermieter zumutbar 
erachtet. Dabei war insbesondere die Erwägung 
maßgebend, daß der Verlust des Anspruchs auf 
Widerruf der Kündigung für den Mieter einen 
endgültigen Rechtsverlust bedeutet und daß des-
halb der Lauf der Frist nicht an eine ohne Be-
lehrung erfolgende Kündigung geknüpft werden 
kann. Versäumt der Vermieter die Belehrung, so 
läßt dies die Wirksamkeit der Kündigung unbe-
rührt; es hat lediglich zur Folge, daß der Mieter 
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mit seinem Anspruch auf Widerruf der Kündigung 
nicht ausgeschlossen werden kann. 

§ 14 gibt dem Mieter die Möglichkeit, den Wider-
spruch innerhalb gewisser Fristen nachzuholen, 
wenn er ohne eigenes Verschulden an der recht-
zeitigen Erklärung gehindert war. 

Zu §§15,16: 

§ 15 regelt die Rechtsfolgen, die sich aus dem 
Anspruch auf Widerruf der Kündigung ergeben. 

Abs. 1 stellt klar, daß der Mieter diesen An-
spruch im Wege der Einrede geltend machen kann. 
Der Mieter kann also die ihm auf Grund der 
Kündigung obliegenden Leistungen, insbesondere 
die Räumung oder Zurückgabe des Mietgegen-
standes, verweigern, wenn er einen Anspruch auf 
Widerruf der Kündigung hat. Ist der Anspruch auf 
Widerruf der Kündigung begründet, so gilt nach 
Absatz 2 die Kündigung als nicht erfolgt. 

Viper  den Anspruch des Mieters auf Widerruf 
der Kündigung kann, wie § 16 Abs. 1 klarstellt, in 
dem Verfahren entschieden werden, in dem der 
Vermieter Ansprüche auf Grund der Kündigung 
geltend macht und der Mieter sich auf die ihm 
nach § 15 Abs. 1 zustehende Einrede beruft. Der 
Mieter ist also nach der Regelung des Entwurfs 
nicht gezwungen, seinerseits im Klagewege vorzu-
gehen. Er kann vielmehr eine Räumungsklage des 
Vermieters abwarten und, sofern er sich seinen 
Gegenanspruch gemäß § 13 erhalten hat, diesen 
einredeweise im Rahmen des Räumungsprozesses 
geltend machen. Ist der Anspruch auf Widerruf 
der Kündigung begründet, so wird die Räumungs-
klage abgewiesen. 

Der Mieter kann aber auch den Anspruch auf 
Widerruf der Kündigung im Wege der Klage gel-
tend machen (§ 16 Abs. 1 Satz 2). 

Widerruft der Vermieter die Kündigung oder 
wird er rechtskräftig zum Widerruf verurteilt oder 
wird eine Räumungsklage auf Grund der Ein-
rede nach § 15 Abs. 1 rechtskräftig abgewiesen, 
so gilt, wie in § 15 Abs. 2 ausgesprochen ist, die Kün-
digung als nicht erfolgt. Soweit der Streit der Be-
teiligten um die Miethöhe gegangen ist, tritt in den 
erwähnten Fällen nach § 15 Abs. 3 an die Stelle 
der bisherigen Miete die erhöhte Miete. 

§ 16 regelt in seinen Absätzen 2 bis 5 die ver-
fahrensrechtlichen Besonderheiten, die sich aus der 
geschilderten Rechtslage ergeben. Dabei ist das 
Verfahren hinsichtlich der Zuständigkeit, hinsicht-
lich der Wertberechnung, Kostenfrage und hinsicht-
lich der Vertretung der Parteien weitgehend an das 
Mieterschutzgesetz angeschlossen. Insbesondere ist 
bei solchen Streitigkeiten eine Vertretung durch 
die Hausbesitzer- und Mieterorganisationen ge-
stattet. 

Zu § 17: 

§ 17 regelt prozessuale Besonderheiten des Ur-
teils. Er läßt zu, daß in dem Urteil, durch das der 
Vermieter zum Widerruf der Kündigung verurteilt 
wird oder durch das die Klage auf Räumung oder 
Zurückgabe des Mietgegenstandes im Hinblick auf 
das Gegenrecht des Mieters abgewiesen wird, die 
geschuldete Miete festgestellt wird. Eine solche 
Feststellung hat nach Abs. 2 zur Folge, daß im 
Falle einer neuen Kündigung des Vermieters eine 

abweichende Miete nur festgestellt werden kann, 
wenn sich die Verhältnisse wesentlich geändert 
haben. Diese Vorschrift soll verhindern, daß Kün-
digungen lediglich zum Zwecke der Mieterhöhung 
wiederholt werden. Sie schließt aber im übrigen 
die Wiederholung einer Kündigung nicht aus. 

Zu § 18: 

§ 18 enthält besondere Vorschriften für den Fall, 
daß der Mieter einen erheblichen Beitrag zur Schaf-
fung oder Instandsetzung der Räume geleistet hat. 
In diesem Falle kann in dem Urteil eine Kündigung 
des Vermieters für eine bestimmte Zeit ausgeschlos-
sen werden; dabei sind alle Umstände, insbeson-
dere die Höhe des Beitrags, der Billigkeit entspre-
chend zu berücksichtigen. 

Zu § 19: 

§ 19 regelt die Voraussetzungen einer Berufung 
gegen die erstinstanzlichen Urteile. 

Zu § 20: 

§ 20 regelt den Fall, daß ein Mietverhältnis auf 
bestimmte Zeit eingegangen ist. Nach der allgemei-
nen Regelung des § 568 BGB wäre in diesem Falle 
der Vermieter nicht zur Kündigung des Mietver-
hältnisses genötigt. Damit wäre der Anschluß an 
§ 8 des Entwurfs, der eine Kündigung des Miet-
verhältnisses voraussetzt, verhindert. Aus diesem 
Grunde bestimmt § 20, daß der Vermieter auch 
Mietverhältnisse dieser Art kündigen muß, wenn 
er ihre Beendigung herbeiführen will. 

Zu § 21: 

§ 21 Abs. 1 überträgt mit einer aus prozessualen 
Gründen sich ergebenden Abweichung die Vor-
schriften für Mietverhältnisse auch auf Pachtver-
hältnisse. Lediglich hinsichtlich der Zuständigkeit 
ist dem Umstand Rechnung getragen, daß für Strei-
tigkeiten über Pachtverhältnisse die Amtsgerichte 
nicht wie bei Mietverhältnissen ohne Rücksicht auf 
den Wert des Streitgegenstandes zuständig sind. 

Abs. 2 betrifft den Fall der sogenannten Un-
ternehmenspacht. Dieser Fall, der unter der Gel-
tung des Mieterschutzgesetzes wiederholt in Recht-
sprechung und Schrifttum erörtert worden ist, ist 
dahin geregelt, daß im Falle der Unternehmens-
pacht der Anspruch auf Widerruf der Kündigung 
schlechthin ausgeschlossen ist, es sei denn, daß der 
Nutzungswert der Räume oder Grundstücke den 
Nutzungswert der sonst überlassenen Sachen und 
Rechte erheblich übersteigt. Die Ausschüsse haben 
in dieser Frage den Schutz des Pächters eines Un-
ternehmens gegenüber den Vorschlägen der Regie-
rungsvorlage erweitert, die einen Anspruch auf 
Widerruf der Kündigung nur gewähren wollte, 
wenn die Überlassung des Unternehmens im Ver-
hältnis zur Überlassung der Räume oder Grund-
stücke nebensächlich ist. 

Zu § 22: 

§ 22 bringt den Übergangscharakter, der der 
Regelung des 3. Abschnitts des Entwurfs zukommt, 
zum Ausdruck und begrenzt den Anwendungszeit-
raum bis zum 31. 12. 1954. 

Der 4. Abschnitt enthält die Schluß- und  Über-
gangsvorschriften.  
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Zu § 23: 

In § 23 wird das Inkrafttreten des Gesetzes und 
das Außerkrafttreten der ihm entsprechenden Vor-
schriften der beiden Verordnungen vom 27. und 
29. 11. 1951 bestimmt. 

Zu §§ 24 bis 26: 

Die §§ 24 und 26 regeln die Rechtsfolgen, die 
sich daraus ergeben, daß bereits vor dem 1. 7. 1952 
Kündigungen zu diesem Zeitpunkt nach § 52 b 
MSchG zulässig waren. Dabei sind durch die gesetz-
lichen Vorschriften die Zweifel ausgeräumt, die sich 
aus den Bedenken gegen die Rechtsgültigkeit der 
Verordnungen vorn 27 und 29. 11. 1951 allenfalls 
ergeben konnten. § 26 insbesondere stellt klar, daß 
der Schutz dieses Gesetzes auch solchen Mietern 
zugute kommt, die vor seinem Inkrafttreten bereits 
rechtskräftig zur Räumung verurteilt worden sind. 
Dabei ist durch die Absätze 3 bis 5 des § 26 insbe-
sondere Vorsorge dafür getroffen, daß unbillige 
Kostenfolgen vermieden werden. 

Zu § 27: 

§ 27 entspricht dem § 52 c des Mieterschutz-
gesetzes. 

Zu § 28: 

Die Vorschrift des § 28 trägt dem Umstand Rech-
nung, daß nach dem 1. 12. 1951 bis zum Inkraft-
treten des vorliegenden Gesetzes in zahlreichen 
Fällen bereits die Kündigung von Miet- und Pacht-
verhältnissen ausgesprochen und Vereinbarungen 
zur Neuregelung der Rechtsbeziehungen getroffen 
worden sind. Da hierbei möglicherweise die 

Rechtslage, wie sie sich aus dem vorliegenden Ge-
setz ergibt, nicht zutreffend berücksichtigt worden 
ist und in solche Vereinbarungen außer der Frage 
der Miethöhe auch viele andere Fragen einbezogen 
sein können, erachteten die Ausschüsse es für not-
wendig, schlechthin den beiden Vertragsteilen die 
rechtliche Möglichkeit zu einem Rücktritt von die-
sen Vereinbarungen einzuräumen. Als Frist, inner-
halb deren der Rücktritt erklärt werden muß, ist 
eine Frist von 3 Monaten seit dem Inkrafttreten 
des Gesetzes vorgesehen. 

Zu § 29: 
Die Vorschrift, daß die Preisbindungen mit Wir-

kung vom 1. 12. 1951 wegfallen, kann zu Zweifeln 
in den Fällen führen, in denen vor dem 1. 12. 1951 
Vereinbarungen über die Miete oder Pacht getrof-
fen worden sind, die gegen die Preisvorschriften 
verstießen. In solchen Fällen war unter der Gel-
tung der Preisvorschriften klar, daß sich die Ver-
pflichtung des Mieters oder Pächters auf die preis-
rechtlich zulässige Miete oder Pacht beschränkte. 
Es haben sich jedoch Zweifel darüber ergeben, ob 
nach dem Wegfall der Preisbindungen der Mieter 
oder Pächter nunmehr zur Zahlung der vereinbar-
ten Miete oder Pacht verpflichtet ist. Diese Frage 
wird in § 29 dahin entschieden, daß grundsätzlich 
die Vereinbarungen der Beteiligten maßgebend 
sind, daß aber während der Geltungsdauer des 
3. Abschnittes keine höhere Miete oder Pacht zu 
bezahlen ist, als sie sich aus § 9 Abs. 2 oder 3 des 
Gesetzentwurfs ergibt. 

Bonn, den 31. Mai 1952 

Lücke 

Berichterstatter 

Anlage 5 zum Stenographischen Bericht der 217. Sitzung 

Berichtigung 

der Erklärung des Abgeordneten Dr. Atzenroth 
(FDP) zu § 10 des Entwurfs eines Gesetzes über 
einen Allgemeinen Lastenausgleich in der 207. 

Sitzung, Seite 8986 D: 

Meine Erklärung in der zweiten Beratung des 
Gesetzes über einen Allgemeinen Lastenausgleich 
zu § 10 im Hinblick auf die Abgrenzung der Kriegs-
sachschäden berichtige ich wie folgt: 

Im § 10 dieses Gesetzes ist der 31. Juli 1945 
als Stichtag festgelegt worden, bis zu dem die 
Anerkennung als Kriegssachschäden erfolgt. Es 
sind jedoch bereits vom 8. Mai 1945 an durch 
Maßnahmen der Besatzungsmächte Reparations-
schäden entstanden. Der Stichtag 8. Mai 1945 für 
den Beginn der Reparationsmaßnahmen ist durch 
das Gesetz Nr. 63 der Alliierten Hohen Kommis-
sion anerkannt. Der Stichtag vom 31. Juli 1945 
in diesem Gesetz kann keine präjudizierende 
Wirkung für zukünftige Maßnahmen zur Rege-
lung der Reparationsschäden haben. 
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